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1 Einleitung

1.1 Problemstellung

Jedes wirtschaftliche Handeln ist mit Risiken verbunden. Dies ist dem Ursache-Wir-
kungs-Prinzip geschuldet, wonach jede Aktion mindestens eine Reaktion auslöst, wel-
che die zukünftige Entwicklung beeinflusst. Da diese Entwicklung i.d.R. nicht
vorhersehbar ist, ist sie zwangsläufig mit Risiken1 verbunden. Die Ausprägung dieser
Risiken ist dabei unterschiedlicher Natur. Eine Vielzahl von Risiken führt nur mit ge-
gen Null gehender Wahrscheinlichkeit zu einer geringfügigen Abweichung vom Un-
ternehmensziel. Einzelne Risiken können jedoch die wirtschaftliche Existenz des
Unternehmens potentiell gefährden. Auch die Summe einzelner Risiken, die für sich
genommen keine Bedrohung darstellen, können in ihrer Gesamtheit eine Gefahr für
das Unternehmen darstellen. Aus diesem Grund müssen Risiken frühzeitig erkannt und
kumuliert bewertet werden, um drohende Ereignisse abzuwenden bzw. um durch ge-
eignete Maßnahmen das Unternehmen an die zukünftige nicht abwendbare Entwick-
lung anzupassen.  

Auch Steuerberatungsunternehmen sind wirtschaftlich handelnde Subjekte und kön-
nen sich somit den Risiken, die mit ihrer Tätigkeit verbunden sind, nicht entziehen. In
Deutschland existieren 45.665 Steuerberatungsunternehmen, wovon 34.247 (ca. 75%)
als Einzelkanzleien geführt werden. 4.289 (ca. 9%) Kanzleien werden in Form von
Sozietäten und 7.129 (ca. 16 %) als Steuerberatungsgesellschaften geführt.2

Unabhängig von der Rechtsform bildet die steuerberaterliche Berufsausübung die exi-
stenzielle Grundlage für den Berufsträger. In einer Umwelt, die durch zunehmende
Komplexität und ständigen Wandel geprägt ist, wird die Steuerberatungsbranche im-
mer höheren Anforderungen und entsprechend auch größeren Risiken ausgesetzt, die
bis zum Verlust der Existenzgrundlage führen können. Die Risikopotentiale sind somit
als eine Funktion des Wandels zu betrachten, deren Bewältigung nur durch Auseinan-
dersetzung mit dem Wandel erfolgen kann.3

1 In diesem Kontext müssen Risiken als negative und positive Abweichungen von angestreb-
ten Handlungszielen verstanden werden. Nachfolgend werden nur die negativen Abwei-
chungen betrachtet. Zur exakten Abgrenzung des Begriffs „Risiko“ vgl. Kapitel1.2.4.

2 Vgl. Bundessteuerberaterkammer, DStR 2006, S. 1106. Die Zahlen spiegeln den Stand zum 
01.01.2006 wider. Seit 1997 ist die Gesamtzahl der Steuerberatungsunternehmen jährlich 
um ca. 2% gestiegen; bei den  verschiedenen Rechtsformen gab es von diesem Trend nur 
marginale Abweichungen. Innerhalb der letzten 10 Jahre ist demnach keine Tendenz hin zu 
einer bestimmten Rechtsform für die Berufsausübung auszumachen.Vgl. Bundessteuerbera-
terkammer  (2003), http://www.bstbk.de. 
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Aufgrund dieser Situation ist es angebracht, Steuerberatungsunternehmen unter be-
triebswirtschaftlichen Gesichtspunkten auf ihre Risikopotentiale zu untersuchen und
Ansatzpunkte zur Bewältigung der Risiken zu entwickeln.

Die Beschränkung des Untersuchungsbereichs auf Steuerberatungsunternehmen lässt
sich durch die Besonderheiten der Steuerberatungsbranche gegenüber anderen Bran-
chen rechtfertigen, die nach Art und Umfang abweichende Risikopotentiale beinhaltet
und entsprechend auch spezielle Maßnahmen zur Identifikation, Bewertung und Steue-
rung der Risiken zulässt bzw. erfordert. Als wesentliche Besonderheiten, die auch den
Inhalt dieser Arbeit bestimmen und eingrenzen, sind dabei:

1. das Berufsrecht der Steuerberater,

2. das nach Art und Umfang jährlich und teilweise sogar monatlich wiederkehrende 
Leistungspotential bei Steuerberatungsunternehmen und

3. die zeitnahe und vollständige Einsicht in die wirtschaftliche Lage der Abnehmer 
(Mandanten), die den Gegenstand und den Fortbestand eines jeden Unternehmens 
maßgeblich beeinflussen, 

zu benennen. 

1.2 Gegenstand und Aufbau der Untersuchung

1.2.1 Wissenschaftstheoretische Einordnung der Untersuchung

Wissenschaft versteht sich als dynamischer Erkenntnisprozess mit dem Ziel der Ge-
winnung von Wahrheiten über ein abgrenzbares Erkenntnisobjekt. Dieser Erkenntnis-
gewinn wird durch die Anwendung spezifischer Forschungsmethoden, welche zu
einem System gesicherter Urteile führen, erreicht.4 

Die vorliegende Arbeit ist im System der Wissenschaften, der Betriebswirtschaftslehre
zuzuordnen.5 Die Wissenschaftsdisziplin Betriebswirtschaftslehre lässt sich wiederum
in Abhängigkeit eines institutionellen oder eines funktionalen Verständnisses weiter
untergliedern.6 

3 Vgl. Kaiser, K. (1995), S.2.

4 Vgl. Wöhe, G. (2002), S.22f..

5 Zur Stellung der Betriebswirtschaftslehre im System der Wissenschaften vgl. Wöhe, G. 
(2002), S.23ff..
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Innerhalb der Institutionenlehre werden Probleme untersucht, die aufgrund der Beson-
derheiten einzelner Wirtschaftszweige, nur diesen immanent sind. Unter diesem Ge-
sichtspunkt ist die Arbeit im Bereich der Dienstleistungsbetriebslehre mit dem
Erkenntnisobjekt „Steuerberatungsunternehmen“7 anzusiedeln. 

Bei funktionaler Betrachtungsweise erfolgt eine Einteilung anhand der einzelnen be-
trieblichen Funktionen (z.B. Betriebsführung, Beschaffung, Produktion und Absatz)8.
Aufgabe der Betriebsführung ist die zielorientierte Planung, Organisation und Über-
wachung des Betriebes. Dabei überlagert die Funktion der Betriebsführung alle ande-
ren betrieblichen Funktionen.9 Da sämtlichen betrieblichen Funktionen wirtschaftliche
Handlungen zu Grunde liegen und dementsprechend mit Risiken behaftet sind, ist die
vorliegende Arbeit im Rahmen der Funktionenlehre in die betriebswirtschaftliche Füh-
rungstheorie einzuordnen. 

Zur weiteren Präzisierung können institutionelle und funktionale Betrachtungsweise
kombiniert werden.10 Hierbei ergibt sich eine betriebswirtschaftliche Führungstheorie
von Steuerberatungsunternehmen.

Die Grundlage für den Erkenntnisgewinn bildet ein Reduktionsmodell. Das gesamte
Umfeld und Innenleben des Erkenntnisobjekts „Steuerberatungsunternehmen“ wird
durch Abstraktion auf ein Gebilde reduziert, welches nur noch die für die Untersu-
chung wesentlichen Zusammenhänge enthält. Durch logisches Schließen werden im
Rahmen einer zielorientierten Risikotheorie Urteile aus dem verbliebenen Gebilde ab-
geleitet.11 Die Systematisierung dieser Urteile führt letztendlich zum Erkenntnisge-
winn. 

6 Vgl. Chmielewicz, K. (1994), S.18f..

7 Zur eindeutigen Abgrenzung des Erkenntnisobjekts vgl. Kapitel1.2.4.

8 Wenn die betrieblichen Funktionen Beschaffung, Produktion und Absatz als den operativen 
Leistungsprozess des Betriebes widerspiegelnde Funktionen verstanden werden, so können 
diese an Industriebetrieben orientierten Bezeichnungen ohne weiteres auf Dienstleistungsbe-
triebe übertragen werden. Bei Steuerberatungsbetrieben handelt es sich dann im Wesentli-
chen um die Beschaffung, Produktion (zu verstehen als Verarbeitung) und Absatz von 
Informationen.

9 Vgl. Haberstock/ Breithecker (2000), S.110.

10 Vgl. Chmielewicz, K. (1994), S.19.

11 Zur Einordnung dieser deduktiven Vorgehensweise in die Forschungsmethoden der Wirt-
schaftswissenschaft vgl. Schneider, D.  (2001), S. 326.
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1.2.2 Erkenntnisziel der Untersuchung

Ziel der vorliegenden Arbeit ist es, sämtliche Risiken, die das Erkenntnisobjekt „Steu-
erberatungsunternehmen“ in ihrem Bestand gefährden können, zu identifizieren und
das Ausmaß der Gefährdung zu quantifizieren. Im Anschluss an diese Bewertung wer-
den geeignete Maßnahmen zur Vermeidung, Verminderung und Überwälzung der her-
ausgearbeiteten Risiken betrachtet. Sofern diese Untersuchung im Ergebnis einen
zeitlebens von bestandsgefährdeten Risiken befreiten Zustand des Erkenntnisobjekts
offenbaren würde, ergäbe sich kein weiterer Handlungsbedarf. Da sich das Umfeld je-
des Wirtschaftssubjekts, so auch das von Steuerberatungsunternehmen, in einem dy-
namischen Prozess befindet, ist mit einem derartigen Ergebnis jedoch nicht zu
rechnen.

Relativ unbefriedigend ist das Ergebnis somit, wenn bestandsgefährdende Risiken ver-
bleiben und jede das Unternehmen betreffende interne oder externe Veränderung eine
neue manuelle Risikoidentifikation und -bewertung erfordern würde. Infolgedessen
besteht das Primärziel in der Konzeption eines Modells, welches angepasst an die Ri-
sikosituation und die Unternehmensziele von Steuerberatungsunternehmen, die zu-
künftige Entwicklung prognostiziert und folgende Voraussetzungen erfüllt:

1. sämtliche Risiken werden frühzeitig erkannt, bewertet und kommuniziert, so dass 
auf dieselbigen rechtzeitig reagiert werden kann,

2. die Einbindung des Modells in die betrieblichen Prozesse des Steuerberatungsun-
ternehmens und die praktische Umsetzung und Anwendung des Modells verursa-
chen nur minimale Kosten sowie

3. einen minimalen zusätzlichen Zeitaufwand und

4. das Modell lässt sich als Informationsverarbeitungssystem in die bestehenen 
betrieblichen Anwendungssysteme von Steuerberatungsunternehmen implemen-
tieren.

Durch die unter 1. formulierte Voraussetzung wird das Ziel, welches durch das zu kon-
zipierende Prognosemodell erreicht werden soll, festgelegt. Insbesondere muss das
Prognosemodell sämtliche Risiken, die einen bestandsgefährdenden Einfluss auf das
Steuerberatungsunternehmen haben, der Art und Höhe nach bezeichnen.

Die Voraussetzungen 2. und 3. stellen eine notwendige Obergrenze zur Ausprägung
des zu entwickelnden Modells dar. Risiken, die innerhalb dieser beiden Voraussetzun-
gen nicht analysiert werden können, müssen in Kauf genommen werden, da ansonsten
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die Implementierung des Prognosemodells selbst den Bestand des Steuerberatungsun-
ternehmens gefährden kann. Hohe Kosten können dazu führen, dass das Unternehmen
langfristig zahlungsunfähig wird; ein zu hoher Zeitaufwand ist grundsätzlich mit einer
Minderung der Leistungsbereitschaft des Unternehmens bzw. ebenfalls mit einem Ko-
stenanstieg verbunden.

Voraussetzung 4. spezifiziert die Voraussetzungen 2. und 3., indem die Stellung des
aus dem Prognosemodell entwickelbaren Informationsverarbeitungssystem in der be-
trieblichen Organisation des Steuerberatungsunternehmen vorgegeben wird. Die
Kombination dieser drei Voraussetzungen bestimmt darüber hinaus die Art und den
Umfang der in das Prognosemodell einfließenden Daten. Die aufgeführten Restriktio-
nen erfordern die Entwicklung eines Modells, welches in der Lage ist, nur aus den be-
reits im Steuerberatungsunternehmen vorhandenen bzw. leicht beschaffbaren
zusätzlichen Informationen, aussagekräftige und verarbeitungsfähige neue Informatio-
nen selbständig zu generieren.12

Die Quintessenz ist ein effizientes Instrumentarium für Steuerberatungsunternehmen,
welches es ermöglicht, Risiken bzw. drohende Ereignisse und ihre quantitativen Aus-
wirkungen rechtzeitig zu erkennen und somit die Voraussetzungen für eine zielgerich-
tete Steuerung der Risiken schafft. Alternativen zur Steuerung der identifizierten
Risiken werden im Rahmen dieser Arbeit zwar aufgezeigt, erheben jedoch keinen An-
spruch auf Vollständigkeit.

Die Ergebnisse der vorliegenden Untersuchung sind hypothetisch, da es sich um logi-
sche, aus einem Modell gewonnene Urteile handelt. Der Beweis, dass das hier entwik-
kelte Prognosemodell tatsächlich zu einer effizienteren Risikosteuerung bei
Steuerberatungsunternehmen beitragen kann, bedarf einer empirischen Überprüfung.
Diese kann und soll im Rahmen dieser Arbeit jedoch nicht durchgeführt werden.

1.2.3 Aufbau der Untersuchung

Im Anschluss an die Einleitung befasst sich Kapitel2 allgemein mit dem Aufbau, den
Zielen und den Wirkungsweisen von Risikomanagementsystemen. Das Ziel der Arbeit
besteht zwar nicht in der Konzeption eines ganzheitlichen Risikomanagementsystems
für Steuerberatungsunternehmen; der Aufbau der folgenden Untersuchung orientiert

12 Zum Begriff der „Information“ vgl. Rieg, R.  (1997), S. 33ff.
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sich jedoch an den einzelnen Phasen des Risikomanagementprozesses, die den Kern ei-
nes Risikomanagementsystems darstellen.13 

Da Risiken in dieser Arbeit als negative Abweichungen von den Unternehmenszielen
verstanden werden, ist es zunächst notwendig, das Zielsystem von Steuerberatungsun-
ternehmen zu definieren. Hierzu wird im ersten Teil des Kapitels3 die Übertragbarkeit
allgemeingültiger Ziele von erwerbswirtschaftlichen Unternehmen auf Steuerbera-
tungsunternehmen anhand des Berufsrechts der Steuerberater überprüft und anschlie-
ßend eine Ordnung der modifizierten allgemeingültigen Unternehmensziele zu einem
Zielsystem für Steuerberatungsunternehmen vorgenommen. 

Im zweiten Teil dieses Kapitels 3 wird das gesamte Umfeld und Innenleben von Steu-
erberatungsunternehmen auf Faktoren untersucht, die einen negativen Einfluss auf das
erarbeitete Zielsystem haben können (Risikoidentifikation). Da dies eine systemati-
sche Vorgehensweise erfordert, wird das Umfeld und das Steuerberatungsunterneh-
men selbst in Beobachtungsbereiche (globales Umfeld, aufgabenspezifisches Umfeld
und Wertschöpfungsprozess des Unternehmens) zerlegt. Diese Beobachtungsbereiche
werden anschließend auf zielbeeinflussende Risiken untersucht. Hierauf aufbauend
werden die identifizierten Risiken zusammengefasst und unter Verwendung prognosti-
scher Verfahren quantifiziert (Risikobewertung). Abschließend wird die grundsätzli-
che Anwendbarkeit von Risikosteuerungsmaßnahmen bei den identifizierten und
quantifizierten Risiken untersucht. 

Im 4. Kapitel wird das Risikoprognosemodell durch kumulative Betrachtung der rele-
vanten Risiken und deren Auswirkungen auf die Unternehmensziele konzipiert. Aus-
gehend von den im 3. Kapitel erarbeiteten Erkenntnissen werden hierzu
Prognoserechnungen für die einzelnen Unternehmensziele entwickelt, aus denen der
zukünftige Grad der Zielerreichung, ausgedrückt durch Abweichungen von den Unter-
nehmenszielen,  abgeleitet werden kann. Mit Hilfe des Instruments der Abweichungs-
analyse werden anschließend die ermittelten Gesamtabweichungen in
Einzelabweichungen zerlegt, so dass die Art und Höhe der Risikopositionen ersichtlich
werden, welche die Gesamtabweichung maßgeblich bedingen. Aus diesen Einzelab-
weichungen können letztendlich Rückschlüsse auf geeignete Risikosteuerungsmaß-
nahmen gezogen werden. Im Ergebnis kann das entwickelte Prognosemodell daher als
unterstützende Komponente bei der Risikosteuerung in Steuerberatungsunternehmen
herangezogen werden. 

13 Vgl.  Diederichs, M.  (2004), S.15.
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Kapitel 5 fasst die Erkenntnisse der Arbeit kritisch zusammen und gibt einen Ausblick
auf weiteren Forschungsbedarf.

1.2.4 Begriffsabgrenzungen

Da im Rahmen dieser Arbeit Begriffe verwendet werden, die subjektiv verschieden in-
terpretiert werden können, ist es erforderlich, diese zunächst zu definieren und abzu-
grenzen.14

a) Steuerberatungsunternehmen: 

Steuerberater15 können ihre Tätigkeit grundsätzlich in den verschiedenen Formen
nichtselbständig, selbständig in einer Einzelkanzlei oder als Gesellschafter in einer
Steuerberatungsgesellschaft ausüben.16 Am weitesten verbreitet ist dabei die Form der
selbständigen Berufsausübung in einer Einzelkanzlei und bildet aus diesem Grund
auch den Untersuchungsgegenstand dieser Arbeit. Die Erkenntnisse können jedoch
zum Großteil und ohne umfangreiche Modifikationen auch auf Steuerberatungsgesell-
schaften übertragen werden. Dies gilt insbesondere dann, wenn die Gesellschaftsantei-
le nur von einer geringen Anzahl von Gesellschaftern gehalten werden und diese
gleichgerichtete Interessen haben. 

Weiterhin wird unterstellt, dass es sich bei den betrachteten Steuerberatungsunterneh-
men um keine interdisziplinären Kanzleien handelt, d.h. die Qualifikation des Berufs-
trägers beschränkt sich auf den Berufstand des Steuerberaters; weitere Qualifikationen
und somit eventuelle Tätigkeiten bspw. auf dem Gebiet der Rechtsberatung oder Wirt-
schaftsprüfung sind nicht vorhanden und werden auch nicht ausgeübt.17  Entsprechend
dieser Vorgabe wird auch nur die Durchführung der originären Tätigkeiten Finanz-
buchführung, Lohnbuchführung, Abschlusserstellung, Steuerdeklaration, Steuer-
rechtsdurchsetzung und Beratung für das zu betrachtende
Steuerberatungsunternehmen unterstellt.18 

14 Vgl. Schneider, D. (2001), S. 492.

15 Der Begriff „Steuerberater“ ist aufgrund der gesetzlichen Regelung im StBerG eindeutig 
definiert. Vgl. § 32 StBerG.

16 Daneben kann die Berufsausübung auch selbständig in Form der freien Mitarbeit erfolgen. 
Diese wird jedoch aufgrund des relativ seltenen Auftretens vernachlässigt.

17 Dies trifft auf 75% aller Steuerberater zu. Stand 01.01.2006, vgl. Bundessteuerberaterkam-
mer, DStR 2006, S. 1106.

18 Vgl. Klug, A. (1996), S.98ff..
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b) Risiko: 

In der Betriebswirtschaftslehre existieren eine Vielzahl von Definitionen zum Risiko-
begriff, die sich jedoch grundsätzlich einer der drei Formen informationsorientierte Ri-
sikotheorie, entscheidungsorientierte Risikotheorie oder zielorientierte Risikotheorie
zuordnen lassen.19 Erstere versteht Risiko als Gefahr der Fehlinformation.20 Jede Ak-
tion des Entscheidungsträgers führt in Abhängigkeit von Umweltzuständen zu einem
Ergebnis. Je nach Informationsstand (vollständige, partielle oder gar keine Informa-
tion) des Entscheidungsträgers über den Umweltzustand, trifft er seine Entscheidungen
unter Sicherheit, Risiko oder Ungewißheit.21 In der entscheidungsorientierten Risiko-
theorie wird Risiko als Gefahr der Fehlentscheidung betrachtet. Im Mittelpunkt steht
dabei der Entscheidungsträger, für den, entsprechend seiner Risikoeinstellung (risiko-
freudig, risikoneutral oder risikoscheu), Entscheidungsregeln entwickelt werden.22

Die zielorientierte Risikotheorie begreift Risiko als Möglichkeit der Abweichung vom
Ziel.23 Dieser weit gefasste Risikobegriff beinhaltet auch mögliche positive Abwei-
chungen vom Ziel. Der traditionelle enger gefasste Risikobegriff ist als Verlustgefahr
oder Schadengefahr zu verstehen und beinhaltet dagegen nur die Möglichkeit negati-
ver Abweichungen vom Ziel.24

Im Rahmen dieser Arbeit wird unter dem Begriff „Risiko“ die Gefahr des negativen
Abweichens von den Zielen25 des Steuerberatungsunternehmens verstanden, so dass
sich eine Einordnung innerhalb der traditionellen zielorientierten Risikotheorie ergibt.
Chancen, zu verstehen als Begriff für positive Abweichungen von den Unternehmens-
zielen, sind nicht Gegenstand der Untersuchung. Vereinzelt fallen Risiken jedoch mit
Chancen zusammen und können demnach nicht isoliert betrachtet werden. In diesen
Fällen werden die Chancen mit dargestellt, allerdings ohne den Anspruch auf Vollstän-
digkeit zu erheben.

Die Höhe des Risikos wird grundsätzlich anhand der Wahrscheinlichkeit, mit der ein
bestimmtes Ereignis eintritt, welches zu einem Abweichungsbetrag führt, bestimmt.26

Demnach ist ein Risiko objektiv nur vorhanden, wenn sowohl die Wahrscheinlichkeit

19 Vgl. Kaiser, K. (1995), S.32f..

20 Vgl. Kaiser, K. (1995), S.33.

21 Vgl. Bamberg/ Coenenberg (1996), S.16f..

22 Vgl. Kaiser, K. (1995), S.34.

23 Vgl. Kaiser, K. (1995), S.35.

24 Vgl. Komschröder/ Lück, DB 1998, S.1573 sowie Haas, C. (1965), S.18.

25 Zu den Zielen von Steuerberatungsunternehmen vgl. Kapitel3.1.

26 Vgl. Kupsch, P. (1973), S. 31.  
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des Eintritts als auch der Abweichungsbetrag ungleich Null sind. Unterstellt man, dass
jedes Risiko steuerbar ist und die Effektivität der Steuerung von der Länge des Zeit-
raums zwischen dem subjektiven Bekanntwerden des Risikos und dem möglichen Ein-
tritt der Abweichung abhängt, so stellt der Entdeckungszeitpunkt eine weitere
Determinante für die Höhe des Risikos dar.

Auch im Extremfall, wenn mit Sicherheit27 ein bestimmtes Ereignis eintritt, wird dies
im Rahmen dieser Arbeit unter dem Begriff „Risiko“ eingeordnet. Voraussetzung hier-
für ist, dass das Ereignis erst im zukünftigen Zeitverlauf eintritt. Selbst wenn sich das
Eintreten des Ereignisses nicht verhindern lässt, so besteht bei rechtzeitiger Entdek-
kung dennoch die Möglichkeit, den Abweichungsbetrag durch entsprechende Maß-
nahmen zu kompensieren. Das Risiko der Zielverfehlung ist in diesem speziellen Fall
vom Zeitpunkt der Entdeckung und der Wirksamkeit der ab diesem Zeitpunkt noch zur
Verfügung stehenden Kompensationsmaßnahmen abhängig. Nachfolgende
Abbildung 128 soll dies verdeutlichen:

27 Der Wahrscheinlichkeitswert beträgt dann Eins.

28 „W“ entspricht der Wahrscheinlichkeit mit der ein Ereignis eintritt, „AWB“ entspricht dem 
Abweichungsbetrag im Zeitpunkt der Entdeckung des Risikos.
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Abbildung 1: Umfang des Risikobegriffs

Ein Risiko ist solange gegeben, wie sowohl das Ergebnis „keine Zielverfehlung“ als
auch das Ergebnis „Zielverfehlung“ erreichbar sind. Das Ergebnis „keine Zielverfeh-
lung“ kann im Falle, dass ein Ereignis eintritt, nur erreicht werden, wenn ausreichend
Maßnahmen zur Verfügung gestellt werden, um den Abweichungsbetrag zu kompen-
sieren. Dies ist wiederum abhängig von der Größe der Zeitspanne zwischen Entdek-
kungszeitpunkt und Ereigniseintritt, dem Reaktionszeitraum. Können im
Reaktionszeitraum keine oder nicht genügend Kompensationsmöglichkeiten für einen
aus einem eintretenden Ereignis resultierenden Abweichungsbetrag entwickelt wer-
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den, tritt die Zielverfehlung definitiv ein. Die Bewältigung der aus dem Abweichungs-
betrag resultierenden Zielverfehlung ist dann Aufgabe des Krisenmanagements,
welches nicht Gegenstand vorliegender Untersuchung ist.
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2 Grundlagen des Risikomanagements 

2.1 Geschichtliche Entwicklung des Risikomanagements

Risiken gehören seit jeher zu den konstitutiven Merkmalen unternehmerischen Han-
delns. Das in der heutigen Form praktizierte Risikomanagement blickt jedoch nur auf
eine kurze Vergangenheit zurück. Während sich die wissenschaftliche Forschung be-
reits Anfang des 20. Jahrhunderts mit risikopolitischen Maßnahmen beschäftigte, er-
folgte die praktische Umsetzung erst ca. 50 Jahre später. 

Die gängigen Risikosteuerungsinstrumente in der Zeit vor 1950 beschränkten sich zu-
meist auf die Form der Versicherung und die Form der Reservenbildung für selbst be-
haltene Risiken.29 Die zunehmende Ausprägung der Risiken und die hieraus
resultierende steigende finanzielle Belastung durch Versicherungsprämien veranlasste
die Unternehmen Mitte des 20. Jahrhundert, ihre Versicherungspolitik zu analysieren.
Ziel dieses Versicherungsmanagements war die Optimierung des Versicherungsschut-
zes bei gleichzeitiger Minimierung der Prämienzahlungen. Dabei wurde auch der
Selbstbehalt versicherbarer Risiken in die Betrachtung mit einbezogen. 

Erst ab 1960 entwickelte sich in den USA das heutige Risikomanagement, welches
zehn Jahre später auch von europäischen Unternehmen übernommen wurde. Neben
versicherbaren Risiken wurden nun auch nicht versicherbare Risiken hinsichtlich ihrer
Steuerung untersucht. Im Zeitverlauf richtete sich das Augenmerk der neu geschaffe-
nen Risikoabteilungen immer mehr auf die Steuerung nicht versicherbarer Risiken und
verdrängte die versicherungsorientierte Sichtweise nahezu vollständig.30 

Eine konkrete gesetzliche Vorschrift zur Einrichtung eines Risikomanagementsystems
für Unternehmen existierte in Deutschland bis zum Inkrafttreten des KonTraG31 am
1.Mai 1998 nicht.32 Lediglich aus den Sorgfaltspflichten des Vorstandes einer
Aktiengesellschaft33 und des Geschäftsführers einer GmbH34 ließ sich das Gebot zur

29 Vgl. Zellmer, G . (1990), S.10.

30 Vgl. Kaiser, K. (1995), S.27f..

31 Gesetz zur Kontrolle und Transparenz im Unternehmensbereich (KonTraG) vom 27. April 
1998 (BGBl. I S. 786).

32 Nur für Kreditinstitute und Versicherungsunternehmen wurden 1995 seitens der zuständigen 
Bundesaufsichtsämter Vorgaben bezüglich der Einrichtung eines Risikomanagement- und 
Risikocontrollingsystems gemacht. Vgl. Scharpf, DB 1997, S.739. Das Bundesaufsichtsamt 
für das Kreditwesen bündelte damit die 1975 und 1980 erlassenen Mindestanforderungen 
für das Devisengeschäft und für das Wertpapiergeschäft und erweiterte diese auf alle Han-
delsgeschäfte der Kreditinstitute. Vgl. Jakob in Eller (Hrsg.) (1998), S. 148f..

33 Vgl. § 93 Abs. 1 AktG.
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risikoorientierten Unternehmensführung herleiten.35 Durch das KonTraG wurde nun-
mehr der Vorstand jeder Aktiengesellschaft gesetzlich verpflichtet „... geeignete Maß-
nahmen zu treffen, insbesondere ein Überwachungssystem einzurichten, damit den
Fortbestand der Gesellschaft gefährdende Entwicklungen früh erkannt werden“36. Die
Gesamtheit dieser Maßnahmen wird als Risikofrüherkennungssystem bezeichnet, wel-
ches wiederum einen Teilbereich des Risikomanagementsystems darstellt. In das
GmbHG wurde keine entsprechende Regelung zur Einrichtung eines Risikofrüherken-
nungssystems aufgenommen. Die im AktG verankerte Rechtsnorm soll jedoch, ent-
sprechend der Begründung der Bundesregierung zum Gesetzentwurf, nicht nur
Ausstrahlungswirkung auf die Pflichten von GmbH-Geschäftsführern, sondern auch
auf die Pflichten von Geschäftsführern anderer Gesellschaftsformen haben, sofern die
Gesellschaft hinsichtlich ihrer Größe und Struktur einer Aktiengesellschaft vergleich-
bar ist.37 

Mit Aufnahme dieser Vorschrift ins AktG und den neuen hiermit korrespondierenden
Vorschriften des HGB über den Inhalt des Lageberichts38 und die Prüfung der Kapi-
talgesellschaften39 wurde im Wesentlichen das Ziel verfolgt, den Fortbestand der Ge-
sellschaften zu sichern und somit den Bedürfnissen von Gesellschaftern, Gläubigern,
Arbeitnehmern, Staat und Öffentlichkeit Rechnung getragen.

Eine gesetzliche Verpflichtung zur Einrichtung eines Risikofrüherkennungssystems
bzw. Risikomanagementsystems bei den in dieser Arbeit betrachteten Steuerbera-
tungsunternehmen kann mangels geforderter Größe und Struktur aus der Einführung
des KonTraG nicht abgeleitet werden. Die aus den Aufgaben und Zielen des Risiko-
managements ableitbaren betriebswirtschaftlichen Vorteile sind aber, unabhängig von
der Größe, Struktur und dem wirtschaftlichen Betätigungsgebiet eines Unternehmens
identisch, so dass auch für Steuerberatungsunternehmen die Errichtung eines derarti-
gen Systems unter betriebswirtschaftlichen Gesichtspunkten erforderlich erscheint. 

Die Aufgaben und Ziele des Risikomanagements werden nachfolgend kurz vorgestellt.

34 Vgl. § 43 Abs. 1 GmbHG.

35 Vgl. Scharpf, DB 1997, S.737.

36 § 91 Abs. 2 AktG.

37 Vgl. Begr. RegE BT-Drucks. 13/9712, S. 15.

38 Vgl. § 289 Abs. 1 HGB.

39 Vgl. §§ 317 Abs. 2 und 4, 321 Abs. 1 und 4, 322 Abs. 2 und 3 HGB.
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2.2 Aufgaben und Ziele des Risikomanagements

Werden Risiken als Gefahr der negativen Abweichung von den Unternehmenszielen
verstanden, so muss Risikomanagement folglich die zielgerichtete Steuerung der Risi-
ken bedeuten. Aufgabe des Risikomanagements ist somit die Beeinflussung der
Risikosituation des Unternehmens mit dem Ziel, ein bestimmtes Sicherheitsniveau be-
züglich der Realisierung der Unternehmensziele zu erreichen.40 Das Sicherheitsniveau
ergibt sich aus der Risikostrategie, welche eingebettet in die Unternehmensstrategie,
den Rahmen für das Risikomanagement festlegt. Dieser Rahmen definiert die Risi-
koneigung des Unternehmens, beschreibt das Risikoprofil und gibt geeignete Maßnah-
men des Risikomanagements für das Unternehmen vor.41 Dies kann bspw. durch die
Vorgabe von Schwellenwerten, die Festlegung eines maximalen Verlustrisikos oder
die Bestimmung der anzuwendenden Risikosteuerungsinstrumente erfolgen.42

Das eigentliche Risikomanagement läuft als sich ständig wiederholender Prozess in-
nerhalb dieses Rahmens ab. Der Prozess läßt sich dabei grundsätzlich in folgende Pha-
sen einteilen:43

1. Risikoidentifikation,

2. Risikobewertung und

3. Risikosteuerung.

Da Risikosteuerung wirtschaftliche Handlungen auslöst, die wiederum selbst mit Risi-
ken behaftet sein können, bedingt dies einen erneuten Anstoss des Prozesses. Des Wei-
teren unterliegt das Unternehmen, ebenso wie das Umfeld des Unternehmens,
laufenden Veränderungen, welche immer wieder neue, noch nicht identifizierte Risi-
ken für das Unternehmen bergen. Hieraus folgt, dass es sich beim Risikomanagement
nicht um eine einmalige Bestandsaufnahme und Optimierung der Risikopotentiale
handeln kann. Risikomanagement ist vielmehr als ein kontinuierlicher Prozess zu ver-
stehen, wobei in einer endlosen Schleife während des gesamten Lebenszyklus des Un-
ternehmens Risiken identifiziert, bewertet und gesteuert werden. 

Die einzelnen Phasen des Risikomanagementprozesses bauen aufeinander auf und sind
hinsichtlich ihrer Effektivität für das Unternehmen von der jeweils vorhergehenden

40 Vgl. Zellmer, G . (1990), S.19ff..

41 Vgl. Komschröder/ Lück, DB 1998, S.1574.

42 Vgl. Doleczik/ Drewes, DB 2003, S. 1008.

43 Vgl. Doleczik/ Drewes, DB 2003, S. 1007; ähnlich auch Füser/ Gleißner/ Meier, DB 1999, 
S.753 sowie Hahn/ Weber/ Friedrich , BB 2000, S. 2624 - 2626. 
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Phase abhängig. So können nur die tatsächlich identifizierten Risiken bewertet werden,
nicht identifizierte Risiken werden in den folgenden Phasen nicht verarbeitet und ge-
fährden somit unerkannt die Unternehmensziele. Ebenso kann nur eine korrekte Be-
wertung der Risiken zu einer effektiven Steuerung dieser Risiken führen. Den
einzelnen Phasen des Risikomanagementprozesses kommt demnach eine erhebliche
Bedeutung zu. 

2.2.1 Risikoidentifikation

Aufgabe der Risikoidentifikation ist die vollständige Erfassung aller denkbaren unter-
nehmensrelevanten Risiken.44 Hierunter sind sowohl aktuell bestehende als auch zu-
künftig mögliche Risiken zu subsumieren, was wiederum Informationen45 über die
derzeitige und die strategische Unternehmensausrichtung voraussetzt.

Grundlage für eine vollständige und systematische Erfassung aller Risiken ist die Fest-
legung von Beobachtungsbereichen innerhalb und außerhalb des Unternehmens.46 Als
Beobachtungsbereiche kommen dabei die einzelnen betrieblichen Funktionen des Un-
ternehmens, das Umfeld des Unternehmens sowie die Prozesse innerhalb und mit dem
Umfeld des Unternehmens in Frage. Orientiert an den Unternehmenszielen werden
diese Bereiche dann hinsichtlich möglicher Gefahrenquellen, Störpotentiale und Ab-
hängigkeiten auf Risiken untersucht.47 Dabei sollten sämtliche Risiken ungeachtet ih-
rer Höhe und möglicher Maßnahmen zur Steuerung in einem Risikokatalog erfasst
werden (Risikoinventur).48

In einem nächsten Schritt sind die herausgearbeiteten Risiken zusammenzufassen und
zu verdichten.49 Dies betrifft im Wesentlichen doppelt erfasste Risiken und Risiken,
die hinsichtlich ihrer Ursache oder ihrer Auswirkung auf das Unternehmen identischer
Natur sind. Zu einer Gruppe zusammengefasste Risiken bilden dabei eine einzelne
„neue“ Risikoposition. Hierdurch wird es möglich, die Vielzahl der Risiken auf ein
überschaubares Maß zu reduzieren sowie gemeinsam wirkende, voneinander abhängi-
ge und sich überlagernde Risiken in ihrer Gesamtheit zu betrachten.50 Im Idealfall be-

44 Vgl. Doleczik/ Drewes, DB 2003, S. 1008.

45 Zur Informationsgenerierung vgl. Hahn/ Weber/ Friedrich, BB 2000, S. 2623f..

46 Vgl. Komschröder/ Lück, DB 1998, S.1574.

47 Vgl. Lück, DB 1998, S. 1926.

48 Vgl. Vogler/ Gundert, DB 1998, S. 2380 sowie Füser/ Gleißner/ Meier, DB 1999, S.754. 

49 Vgl. Hahn/ Weber/ Friedrich, BB 2000, S. 2624.
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stehen zwischen diesen Risikopositionen keine Interdependenzen mehr, was eine
isolierte Bewertung ermöglicht. 

Neben der vollständigen Erfassung aller Risiken ist demnach auch die Aufarbeitung
und Überführung der Risiken in eine bewertungsfähige Form als Aufgabe der Risiko-
identifikation anzusehen. Das Ergebnis der Risikoidentifikation ist das Risikoinventar,
in dem alle Risikopositionen verzeichnet sind.51

2.2.2 Risikobewertung

Die Risikobewertung dient der Quantifizierung der im Risikoinventar verzeichneten
Risiken52 mit dem Ziel, nur die tatsächlich relevanten Risiken herauszufiltern und zu
priorisieren.53 Als relevant sind dabei alle Risiken zu bezeichnen, die zu einer Zielver-
fehlung führen können und somit einen Handlungsbedarf auslösen. Die Priorisierung
ist notwendig, um die Dringlichkeit des Handlungsbedarfs zu bestimmen.

Die Bewertung erfolgt, indem für jedes einzelne Risiko der Abweichungserwartungs-
wert ermittelt wird. Dieser ergibt sich aus dem Produkt des Abweichungsbetrages vom
Ziel und der Wahrscheinlichkeit, mit der diese Abweichung eintritt.54 Der
Abweichungserwartungswert ist grundsätzlich brutto zu ermitteln, d.h. eventuelle
Maßnahmen zur Steuerung des Risikos fließen nicht mit in die Bewertung ein.55 So-
weit im Rahmen der Risikoidentifikation nicht alle Interdependenzen zwischen den Ri-
siken eliminiert werden konnten, ist dies bei der Bewertung zu berücksichtigen.

Der Risikobewertung sind jedoch praktische Grenzen gesetzt, die zumeist aus unvoll-
kommenen Informationen resultieren. So basiert der Faktor „Eintrittswahrscheinlich-
keit“ zumeist auf einer subjektiven Einschätzung des Bewerters, da nicht über alle
Risiken Statistiken bezüglich der Häufigkeit des Eintritts in der Vergangenheit vorlie-
gen. Auch die Ermittlung des Faktors „Abweichungsbetrag“ ist unter Umständen mit
Schwierigkeiten verbunden, da nicht jedes Risiko quantitativ exakt fassbar ist.56 Un-

50 Ähnlich auch Füser/ Gleißner/ Meier, DB 1999, S.754.

51 Vgl. Hahn/ Weber/ Friedrich, BB 2000, S. 2624.

52 Der oben eingeführte Begriff der „Risikoposition“ wird nicht weiter fortgeführt. Zu einer 
Risikoposition zusammengefaßte Risiken werden an dieser und den folgenden Stellen als 
ein einzelnes Risiko verstanden.

53 Vgl. Hahn/ Weber/ Friedrich, BB 2000, S. 2625f. sowie IdW (Hrsg.), WP-Handbuch (2000), 
Band I, S. 1378.

54 Vgl. Lück, DB 1998, S. 1927.

55 Vgl. IdW (Hrsg.), WP-Handbuch (2000), Band I, S. 1379.
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terstützend können in diesen Fällen bspw. Szenariorechnungen, Sensitivitätsanalysen
oder Risikosimulationen herangezogen werden.57 

Nach dieser Prozedur ist es möglich, sämtliche im Risikoinventar verzeichneten Risi-
ken als für das Unternehmen relevant bzw. nicht relevant zu klassifizieren. Nicht rele-
vante Risiken können aus der weiteren Betrachtung ausgeschlossen werden. Dabei ist
sicherzustellen, dass auch die Summe der ausgeschlossenen Risiken nicht zu einer
Zielverfehlung führen kann, da diese Risiken, auch wenn sie unabhängig voneinander
sind, kumulativ auftreten können. Die verbliebenen relevanten Risiken sind hinsicht-
lich ihrer Höhe und ihrer Aktualität zu priorisieren. 

Im Ergebnis steht dem Unternehmen nach der Risikobewertung ein Risikoinventar zur
Verfügung, in dem nur noch die Risiken verzeichnet sind, die zu einer Zielverfehlung
führen können und somit gesteuert werden müssen. Die Gesamtheit der verzeichneten
Risiken spiegelt dabei die Risikosituation des Unternehmens vor Steuerung der Risi-
ken wider. Wird die Summe der Risiken von den Unternehmenszielen subtrahiert, er-
gibt dies das Sicherheitsniveau, mit welchem die Unternehmensziele ohne
Risikosteuerung erreicht werden können.

2.2.3 Risikosteuerung

Aufgabe der Risikosteuerung ist die Bewältigung der nach Risikobewertung verblie-
benen relevanten Risiken58 mit dem Ziel, ein bestimmtes Sicherheitsniveau
zu erreichen. Da das Sicherheitsniveau bei konstanten Unternehmenszielen allein vom
Umfang der Risiken abhängig ist, kann eine Steigerung des Sicherheitsniveaus nur
durch Verringerung der Risiken erzielt werden. Die Risikobewältigung muss somit an
den, die Risiken bestimmenden Faktoren „Eintrittswahrscheinlichkeit“ und „Höhe des
Abweichungsbetrages“ ansetzen. 

Voraussetzung für die direkte Reduzierung der Risiken ist, dass diese in irgendeiner
Form hinsichtlich ihrer bestimmenden Faktoren durch das Unternehmen beeinflussbar
sind. Ist dies nicht gegeben, muss das Unternehmen diese Risiken vollständig selbst

56 Der Abweichungsbetrag, der aus dem Verlust eines Kunden resultiert, läßt sich bspw. 
anhand dessen anteiligen Jahresumsatzes beim betrachteten Unternehmen leicht ermitteln. 
Das Risiko eines Imageverlusts kann jedoch, wenn überhaupt, nur näherungsweise bestimmt 
werden.

57 Vgl. IdW (Hrsg.), WP-Handbuch (2000), Band I, S. 1378f..

58 Vgl. Doleczik/ Drewes, DB 2003, S. 1008.
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tragen (Risikoselbstbehalt). Eine Bewältigung dieser Risiken ist nur indirekt über Re-
servenbildung und bewußte Berücksichtigung59 dieser Risiken bei zukünftigen Ent-
scheidungen60 und Aktivitäten möglich. 

Besteht für das Unternehmen die Möglichkeit der direkten Einflussnahme auf die Ri-
siken, so kann die Risikobewältigung durch Minderung der Eintrittswahrscheinlichkeit
eines drohenden Ereignisses und des hieraus resultierenden Abweichungsbetrages er-
folgen (Risikoverminderung). Die extremen Ausprägungen der Risikoverminderung
sind dabei die vollständige Beseitigung der Eintrittswahrscheinlichkeit (Risikovermei-
dung) sowie die Senkung des Abweichungsbetrages auf Null (Risikoüberwälzung).

Bei der Risikovermeidung verzichtet das Unternehmen auf bestimmte risikobehaftete
Aktivitäten.61 Mangels einer Ursache kann ein mit dieser Aktivität verbundenes Risiko
für das Unternehmen nicht mehr entstehen. Diese Form der Risikobewältigung ist an-
gebracht, wenn einzelne Aktivitäten mit hoher Wahrscheinlichkeit zu einer immensen
Zielabweichung führen können und dieses Risiko auch durch andere Maßnahmen nicht
verringert werden kann.62 

Durch die Risikoüberwälzung wird der bei Eintritt eines Ereignisses entstehende Ab-
weichungsbetrag auf eine andere Person übertragen. Dies erfolgt meist in Form einer
Versicherung.63 Eine Auswirkung auf die Unternehmensziele ist somit nicht mehr ge-
geben.64 Das Instrument der Versicherung bietet sich insbesondere bei Risiken, die
durch eine relativ niedrige Eintrittswahrscheinlichkeit und einen hohen Abweichungs-
betrag gekennzeichnet sind, an.65 

Die zwischen diesen Extrema einzuordnenden Maßnahmen der Risikoverminderung66

zielen ebenfalls auf eine Minimierung der Ursache bzw. Wirkung von Risiken ab, kön-

59 Z.B. durch individuelle Risikozuschläge.

60 Vgl. Eggemann/ Konradt, BB 2000, S. 506.

61 Vgl. Doleczik/ Drewes, DB 2003, S. 1008.

62 Vgl. Zellmer, G . (1990), S.56f..

63 Vgl. Lück, DB 1998, S. 1927f.. Eine weitere Maßnahme im Rahmen der Risikoüberwälzung 
stellt die Verlagerung von Geschäftsrisiken auf Vertragspartner dar. Vgl. Eggemann/ Kon-
radt, BB 2000, S. 506. 

64 I.d.R. sind neben der Überwälzung des Abweichungsbetrages auch geeignete Maßnahmen 
zur Minderung der Eintrittswahrscheinlichkeit seitens des Unternehmens zu ergreifen, da 
der Ereigniseintritt auch Folgeschäden, die nicht durch die Versicherung abgedeckt sind, 
umfassen kann. 

65 Zu Beispielen für Risiken, die auf Versicherungen übertragen werden können vgl. 
Zellmer,G. (1990), S.63ff..

66 Beispielhafte Maßnahmen sind: Haftungsbeschränkung, Einrichtung von Sicherheitssyste-
men, Kontrollen etc..
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nen diese jedoch nicht vollständig reduzieren. Das verbleibende Restrisiko entzieht
sich wieder der Einflußnahme durch das Unternehmen und ist von diesem selbst
zu tragen.

Innerhalb der Risikosteuerung stehen somit folgende Möglichkeiten zur Risikobewäl-
tigung zur Verfügung:67

1. Risikovermeidung,

2. Risikoüberwälzung,

3. Risikoverminderung und

4. Risikoselbstbehalt.

Die direkte Beeinflussbarkeit der Risiken gibt dem Unternehmen einen Handlungs-
spielraum bezüglich der Wahl der Bewältigungsform und der Intensität, mit der die Ri-
sikobewältigung betrieben wird. Die hierfür notwendigen Entscheidungen sind unter
Berücksichtigung der Unternehmensziele und der Risikostrategie des Unternehmens
zu treffen,68 da die Maßnahmen der Risikobewältigung selbst Auswirkungen auf die
Unternehmensziele haben können. So führt Risikovermeidung regelmäßig zu Umsatz-
einbußen, Risikoüberwälzung verursacht Kosten in Form von Versicherungsprämien
und Risikoverminderung erfordert bspw. Zeit für Kontrollen und Kosten für Sicher-
heitstechnik. Dies kann dazu führen, dass auch bei beeinflussbaren Risiken auf die An-
wendung von Risikosteuerungsmaßnahmen verzichtet wird und diese Risiken somit
vom Unternehmen selbst getragen werden.69 

Ergebnis der Risikosteuerung ist ein entsprechend der Risikostrategie maximal er-
reichbares Sicherheitsniveau bezüglich der Realisierung der Unternehmensziele. Die
nach Risikosteuerung verbleibende Risikosituation des Unternehmens setzt sich aus
den nicht beeinflußbaren und den bewußt nicht beeinflußten (Rest-)Risiken zusam-
men.

67 Vgl. Eggemann/ Konradt, BB 2000, S. 506 sowie Preußner/ Becker, NZG 2002, S. 849f.. Zu 
einer umfassenden Darstellung verschiedener anderer Systeme von Risikobewältigungs-
maßnahmen vgl. Kupsch, P. (1973), S. 38.

68 Vgl. Scharpf, DB 1997, S.741.

69 Diese Konfliktsituation ist der entscheidungsorientierten Risikotheorie zuzuordnen und wird 
in dieser Arbeit nachfolgend nicht näher betrachtet.
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2.2.4 Zwischenergebnis

Die in den Kapiteln 2.2.1 bis 2.2.3 beschriebene Prozedur ist im beschriebenen Um-
fang generell bei der erstmaligen Einrichtung des Risikomanagement im Unternehmen
vorzunehmen. Sie beinhaltet eine vollständige Identifikation und Bewertung aller be-
stehenden und potentiellen Risiken sowie eine Steuerung der tatsächlich relevanten Ri-
siken. Die Aufgaben und Ziele der einzelnen Phasen bei der Einrichtung des
Risikomanagements sind in nachfolgender Tabelle1 zusammengefasst.

Nach Ablauf dieses Prozesses verfügt das Unternehmen über eine kurzfristig optimale
Risikosituation. Dieser Zustand besitzt so lange Gültigkeit, wie die im Risikomanage-
mentprozess zu Grunde gelegten Determinanten konstant bleiben. Ändern sich die
Umfeldbedingungen bzw. die Bedingungen im Unternehmen selbst, so hat dies Aus-
wirkungen auf die Risikosituation. Es können neue Risiken entstehen sowie bestehen-
de Risiken sich verstärken, vermindern oder sogar wegfallen. Dies führt zu einer
Abweichung vom Optimalzustand in Form einer Unter- oder Übersteuerung der Un-
ternehmensrisiken. Die Untersteuerung verschärft die Risikosituation des Unterneh-
mens, da neue oder verstärkte Risiken mangels Identifikation bei der Risikosteuerung
nicht berücksichtigt werden. Bei der Übersteuerung werden nicht mehr relevante Risi-
ken weiterhin von der Risikosteuerung erfasst und verursachen folglich wirtschaftlich
nicht sinnvolle Kosten. Das Ziel einer langfristigen optimalen Risikosituation kann so-
mit nur durch lückenlose Aneinanderreihung der kurzfristigen Optima erreicht werden,

Tabelle 1: Aufgaben und Ziele der Phasen bei Einrichtung des Risikoma-
nagements

Phasen Risiko-
identifikation

Risiko-
bewertung

Risiko-
steuerung

Aufgaben

Festlegung von Beobach-
tungsbereichen und syste-
matische Untersuchung der 
Beobachtungsbereiche auf 
Risiken

Bewertung aller denkbaren 
unternehmensrelevanten 
Risiken

Bewältigung der relevanten 
Risiken entsprechend der 
Risikostrategie

Ziele
Entdeckung aller denkbaren 
unternehmensrelevanten 
Risiken

Ermittlung und Priorisie-
rung der tatsächlich rele-
vanten Risiken

Schaffung eines optimalen 
Sicherheitsniveaus zur 
Erreichung der Unterneh-
mensziele
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was wiederum den permanenten Ablauf des Risikomanagementprozesses in einem Zy-
klus erfordert. 

Die Intensität, mit der Risikomanagement in den nach der Einrichtung folgenden Zy-
klen betrieben werden muss, ist abhängig von der Dynamik, mit der sich die Risikosi-
tuation des Unternehmens ändert. Variieren die auf das Unternehmen wirkenden
Risiken dergestalt, dass in großem Umfang ständig neue Risiken entstehen und beste-
hende Risiken wegfallen, so erfordert dies eine neuerliche Einrichtung des Risikoma-
nagements mit den in Tabelle1 dargestellten Aufgaben und Zielen. Beispielhaft sind
hierfür Unternehmen mit ständig wechselnden Märkten und Produkten zu nennen. Un-
terliegt die Risikosituation des Unternehmens im Zeitverlauf nur geringfügigen Ver-
änderungen, kann in den nachfolgenden Zyklen im Wesentlichen auf die Erkenntnisse
bei der Einrichtung des Risikomanagements zurückgegriffen werden. Insbesondere die
Festlegung von Beobachtungsbereichen und die von Höhe und Steuerungsmöglichkei-
ten unabhängige Identifikation aller denkbaren Risiken (auch der bereits erfolgreich
gesteuerten Risiken) kann auf ein notwendiges Maß reduziert werden. Zu beachten ist
jedoch, dass identifizierte neue Risiken Interdependenzen zu bereits gesteuerten Risi-
ken aufweisen können, die bei Bewertung und Steuerung berücksichtigt werden müs-
sen. Diese Konstellation ist bei der Mehrzahl der am Markt tätigen Unternehmen,
insbesondere bei Steuerberatungsunternehmen, gegeben, sofern Unternehmensgegen-
stand, Produktpalette und Kundenkreis relativ konstant bleiben. 

Unter Berücksichtigung dieser Punkte ist der Aufgaben- und Zielbereich der Phasen
des Risikomanagements nach erstmaligem Ablauf des Prozesses, wie in nachfolgender
Tabelle2 dargestellt, zu modifizieren. 



2  Grundlagen des Risikomanagements

22

Die Aufgaben und Ziele der einzelnen Phasen des Risikomanagements nach Einrich-
tung des Risikomanagements entsprechen im Wesentlichen den Ausführungen in den
Kapiteln 2.2.1 bis 2.2.3. Insbesondere das Ergebnis des gesamten Prozesses, die Schaf-
fung eines optimalen Sicherheitsniveaus stimmt überein. Das Hauptaugenmerk liegt
nun jedoch auf der Identifizierung, Bewertung und Steuerung neuer und sich verän-
dernder Risiken. An die Stelle der völligen Neukonzeption des Risikomanagements
tritt lediglich die Anpassung des Risikomanagements an die neue Risikosituation. 

Nur diese letztbeschriebene Konstellation ist Gegenstand der folgenden Betrachtung
des Risikomanagements unter organisatorischen Gesichtpunkten. Der erstmalige zur
Einrichtung des Risikomanagements durchzuführende Prozess ist nachfolgend als ab-
geschlossen anzusehen, d.h. das Unternehmen befindet sich erstmals in einer optima-
len Risikosituation.

Tabelle 2: Aufgaben und Ziele der Phasen nach Einrichtung des Risiko-
managements

Phasen Risiko-
identifikation

Risiko-
bewertung

Risiko-
steuerung

Aufgaben

systematische Untersu-
chung der Beobachtungsbe-
reiche auf Risiken

Bewertung der neuen und 
bestehenden Risiken

Bewältigung neuer Risiken 
und Anpassung der Steue-
rungsmaßnahmen bei weg-
gefallenen, verstärkten und 
verminderten Risiken ent-
sprechend der Risikostrate-
gie

Ziele

Entdeckung neuer Risiken 
Entdeckung von dem 
Grunde nach weggefallenen 
Risiken

Entdeckung von der Höhe 
nach weggefallenen oder 
veränderten Risiken

Ermittlung und Priorisie-
rung der tatsächlich rele-
vanten neuen und 
verstärkten Risiken

Schaffung eines optimalen 
Sicherheitsniveaus zur 
Erreichung der Unterneh-
mensziele
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2.3 Organisation des Risikomanagements

Der Prozess des Risikomanagement muss sich während des gesamten Lebenszyklus
des Unternehmens vollziehen. Um die permanente Funktionsfähigkeit und zielgerich-
tete Aufgabenerfüllung des Risikomanagements zu gewährleisten, ist es notwendig,
dieses zu organisieren.

Unter dem Begriff „Organisieren“ wird die bewusste Gestaltung zu einem zielgerich-
teten System verstanden. Dies erfolgt durch Ordnung der das System bildenden Ele-
mente. Ergebnis des Organisierens ist die Organisation, das geordnete Gefüge der
einzelnen Elemente. Als Elemente sind dabei alle personellen und instrumentellen
Mittel zu bezeichnen, die zur Zielerreichung des Systems eingesetzt werden.70 

Bezüglich der Ordnung der Elemente unterscheidet die betriebswirtschaftliche Orga-
nisationslehre zwischen der Aufbauorganisation und der Ablauforganisation. Gegen-
stand der Aufbauorganisation ist die Zuordnung der Aufgaben des Systems an die
einzelnen Elemente und die Festlegung von Weisungsbefugnissen zwischen den Ele-
menten. Demgegenüber beschäftigt sich die Ablauforganisation mit der Anordnung
der Prozesse des Aufgabenvollzugs.71 Dabei handelt es sich jedoch nur um eine
scheinbare Trennung. Tatsächlich sind Aufbau- und Ablauforganisation dergestalt
miteinander verbunden, dass beide zum selben zielgerichteten System führen und sich
somit gegenseitig bedingen. Der einzige Unterschied besteht in der Betrachtungsweise
- strukturorientiert bei der Aufbauorganisation und prozessorientiert bei der Ablaufor-
ganisation.72

Nur organisiertes Risikomanagement kann als Risikomanagementsystem bezeichnet
werden. Hierfür sind, entsprechend obiger Ausführungen zum Organisationsbegriff,
die einzelnen Elemente des Risikomanagements zu ordnen und aufeinander abzustim-
men. Des Weiteren ist es notwendig, das Risikomanagement in die gesamte Unterneh-
mensorganisation zu integrieren, da es selbst ein Element des Systems „Unternehmen“
darstellt.73

Die zweckmäßige organisatorische Ausgestaltung des Risikomanagementsystems
hängt im Einzelfall von der Komplexität des Unternehmens und der Komplexität der
das Unternehmen tangierenden Risiken ab.74 Im Folgenden werden nur allgemeingül-

70 Vgl. Wöhe, G. (2002), S.145. 

71 Vgl. Diederich, H. (1989), S.163. 

72 Vgl. Wöhe, G. (2002), S.145.

73 Zur Integration bzw. Separation der Risikomanagement-Organisation vgl.  Diederichs, M. 
(2004), S.208f.. 
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tige Ansätze zur Organisation des Risikomanagements aufgezeigt, die grundsätzlich
auf jeden Unternehmenstyp anwendbar sind.75 

Personelle Elemente des Risikomanagements sind grundsätzlich alle im Unternehmen
tätigen Personen. Für die weitere Betrachtung empfiehlt sich eine Trennung in Unter-
nehmensleitung und sonstige Personen.76 Die instrumentellen Elemente des Risikoma-
nagements dienen im Wesentlichen der Unterstützung der personellen Elemente im
Rahmen des Prozesses des Aufgabenvollzugs und werden demnach im entsprechenden
Kapitel 2.3.2 zur Ablauforganisation vorgestellt.

2.3.1 Aufbauorganisation des Risikomanagements

Risikomanagement ist der betrieblichen Funktion „Betriebsführung“ zuzurechnen und
fällt grundsätzlich in den Verantwortungsbereich der Unternehmensleitung. Diese hat
somit für ein zielorientiertes Risikomanagementsystem zu sorgen. Das bedeutet jedoch
nicht, dass die Unternehmensleitung sämtliche Handlungen eigenhändig vornehmen
muss. Ihr obliegt es vielmehr, die Grundlagen für das Risikomanagementsystem zu
schaffen und entsprechende Aufgaben an hierfür geeignete Stellen zu delegieren.77 Im
Rahmen der Aufbauorganisation stellt sich somit die Frage, welcher Stelle welche
Aufgaben übertragen werden, um das Ziel des Risikomanagementsystems zu errei-
chen. 

Erste wichtige Aufgabe und Voraussetzung für die Schaffung eines Risikomanage-
mentsystems ist die Festlegung der Risikostrategie des Unternehmens.78 Diese hat sich
an den Unternehmenszielen zu orientieren und ist in die gesamte Unternehmensstrate-
gie einzubinden. Erfüllt werden kann diese Aufgabe nur von der zentralen Instanz Un-
ternehmensleitung selbst, da nur sie über die hierfür notwendigen Informationen
verfügt.79

Gegenstand der Risikoidentifikation ist die Untersuchung der festgelegten Beobach-
tungsbereiche auf Risiken. Dabei spielt die frühzeitige Entdeckung der Risiken eine
entscheidende Rolle. Zur Erfüllung dieser Aufgabe ist der im jeweiligen Beobach-

74 Vgl. Füser/ Gleißner/ Meier, DB 1999, S.758.

75 Zur Übertragung der Erkenntnisse auf Steuerberatungskanzleien vgl. Kapitel2.4.

76 Nachfolgend werden die „sonstigen Personen“ als „Mitarbeiter“ bezeichnet.

77 Vgl. Komschröder/ Lück, DB 1998, S.1573ff.. 

78 Vgl. Scharpf, DB 1997, S.740.

79 Vgl. Wolf, DStR 2003, S. 1090.
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tungsbereich tätige Mitarbeiter am besten geeignet, da dieser Risiken, die in seinem
Wirkungsbereich auftauchen oder sich verändern, als erster wahrnimmt. Bedingung
hierfür ist, dass der Mitarbeiter Kenntnis von dieser Aufgabe hat und über Handlungs-
anweisungen zur Aufgabenerfüllung verfügt.80 Die Dezentralisierung von Aufgaben
der Risikoidentifikation erfordert somit die Sensibilisierung der Mitarbeiter für die Un-
ternehmensrisiken. Dies erweitert den Aufgabenbereich der Unternehmensleitung da-
hingehend, die relevanten Komponenten der Risikostrategie und der Risikosituation
des Unternehmens an die Mitarbeiter zu kommunizieren.

Die Risikobewertung zielt auf eine Quantifizierung der Risiken, um die nicht relevan-
ten von den relevanten Risiken zu trennen. Wird diese Aufgabe dem Mitarbeiter, der
bereits das entsprechende Risiko identifiziert hat zugeordnet, so besteht die Gefahr,
dass einzelne Risiken von diesem als nicht relevant eingestuft werden und aus dem
weiteren Risikomanagementprozess herausfallen. Steht dieses Risiko nun in Wechsel-
wirkung mit einem anderen Risiko aus einem anderen Beobachtungsbereich und ent-
faltet erst die Kumulation dieser beiden Risiken negative Relevanz für das
Unternehmen, würde das Risikomanagementsystem sein Ziel verfehlen, da dieses ag-
gregierte Risiko mangels Aufnahme in das Risikoinventar nicht gesteuert werden
kann. Auch die Zuordnung der Risikobewertung an die Unternehmensleitung birgt
Probleme. Gefahr besteht hier in einer Überflutung der Unternehmensleitung mit iden-
tifizierten aber tatsächlich nicht relevanten Risiken.81 Des Weiteren können der Höhe
nach veränderte Risiken nur zeitnah vom im Beobachtungsbereich tätigen Mitarbeiter
wahrgenommen werden, was allerdings eine Bewertung bereits auf dieser Ebene vor-
aussetzen würde. Eine Lösung dieses Problems stellt die Zwischenschaltung eines Ri-
sikomanagers dar,82 dem sämtliche bereits in den Beobachtungsbereichen bewertete
Risiken gemeldet werden. Der Risikomanager überprüft die einzelnen Risiken auf In-
terdependenzen, unterwirft sie einer aggregierten Bewertung und nimmt gleichzeitig
eine Filterfunktion für nicht relevante Risiken wahr, so dass die Unternehmensleitung
nur mit den tatsächlich relevanten Risiken belastet wird. Die Aufgabe der Risikobe-
wertung ist somit aufzuteilen. Die Erstbewertung wird von dem für die Identifikation
verantwortlichen Mitarbeiter im Beobachtungsbereich vorgenommen, die ab-
schließende aggregierte Bewertung gemeinsam wirkender Risiken obliegt einem über
alle Beobachtungsbereiche agierenden Risikomanager. 

80 Vgl. Vogler/ Gundert, DB 1998, S. 2380.

81 Vgl. Weber/ Weißenberger/ Liekweg , DStR1999, S. 1712. 

82 Vgl. Wolf, DStR 2002, S. 1731.
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Die Risikosteuerung hat die Aufgabe, die für das Unternehmen tatsächlich relevanten
Risiken entsprechend der Risikostrategie und im Einklang mit den Unternehmenszie-
len zu bewältigen. Da der hierfür notwendige Informationsstand wiederum nur bei der
Unternehmensleitung vorhanden ist, kann die Entscheidung über die Form und Inten-
sität der Risikobewältigung nur von ihr getroffen werden.

Es kann festgestellt werden, dass Aufgaben, bei denen die gesamte Risikosituation des
Unternehmens zu berücksichtigen ist, zentral von der Unternehmensleitung bearbeitet
werden müssen. Aufgaben, die auf Identifikation und Bewertung einzelner Risiken
zielen, müssen an den Ort ihrer möglichen ersten Wahrnehmung delegiert werden. In
der Regel handelt es sich hierbei um die Mitarbeiter in den einzelnen dezentralen Be-
obachtungsbereichen. Interdependenzen zwischen Risiken aus verschiedenen Beob-
achtungsbereichen können wiederum nur von einer bereichsübergreifenden zentralen
Stelle wahrgenommen werden, die entsprechend einzurichten ist. 

Neben der Zuordnung der Aufgaben an die verantwortlichen Aufgabenträger muss die
Aufbauorganisation sicherzustellen, dass die einzelnen Aufgaben auch koordiniert
durchgeführt werden. Hierzu sind die personellen Elemente des Systems durch ein
hierarchisches Netz von Weisungsbefugnissen, in Form festgelegter Über- und Unter-
ordnungsverhältnisse, zu verknüpfen.83 Um Diskrepanzen zu vermeiden, ist eine klare
und unternehmenseinheitliche Weisungsrichtung notwendig, d.h. die hierarchische
Struktur des Risikomanagementsystems muss der bereits existierenden hierarchischen
Struktur des Systems „Unternehmen“ entsprechen. Da die aus dem Risikomanagement
resultierenden Aufgaben im Wesentlichen auf bestehende Verantwortungsbereiche
übertragen werden und der Aufgabeninhalt sich am gewöhnlichen Tätigkeitsgebiet des
Aufgabenträgers orientiert, stellt dieses Erfordernis kein Problem dar, so dass die be-
stehende Unternehmenshierarchie unverändert auf das Risikomanagementsystem
übertragen werden kann. Auch die Einordnung der neuen Stelle des Risikomanagers in
die Weisungskette ist unproblematisch. Dessen Tätigkeit umfasst die Informations-
sammlung und -aufbereitung sowie die Entscheidungsvorbereitung für die Unterneh-
mensleitung und entspricht somit einer Stabsstelle, die keine Weisungsbefugnisse
benötigt und nur der Unternehmensleitung unterstellt ist.84 

83 Vgl. Diederich, H. (1989), S.165. 

84 Zu den Wesensmerkmalen einer Stabsstelle vgl. Diederich, H. (1989), S.167.
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2.3.2 Ablauforganisation des Risikomanagements

Die Ablauforganisation befasst sich mit der Frage der Gestaltung von Arbeitsprozes-
sen.85 Im Rahmen des Risikomanagements betrifft dies zunächst die Anordnung der
Aufgaben und deren Verkettung,86 d.h. die Verknüpfung der einzelnen Aufgaben
durch geeignete Schnittstellen. Hinzu kommt die Organisation des Ablaufs innerhalb
der einzelnen Aufgaben und die Einbindung unterstützender Instrumente zur Optimie-
rung des Prozesses.

Die Anordnung der Aufgaben des Risikomanagements ergibt sich zwangsläufig, da
jede einzelne Aufgabe an das Ergebnis der jeweils vorhergehenden Aufgabe anknüpft.
Einzig unabhängig ist die Aufgabe der Festlegung der Risikostrategie, die somit den
Ausgangspunkt des Prozesses darstellt.87 Die Risikostrategie ist in Verbindung mit
klaren Handlungsanweisungen durch die Unternehmensleitung an die Mitarbeiter in
den Beobachtungsbereichen zu kommunizieren. Nur hierdurch wird es den Mitarbei-
tern möglich, Risiken entsprechend den Vorstellungen der Unternehmensleitung zu
identifizieren. Hieran schließt sich die Bewertung und Steuerung der identifizierten Ri-
siken an.88

Die Ergebnisse aus den einzelnen Aufgaben des Risikomanagements sind Grundlage
für die Bearbeitung der nachfolgenden Aufgaben. Dies erfordert, dass die Ergebnisse
vollständig und ohne Informationsverlust an die nachfolgenden Aufgabenträger kom-
muniziert werden. Sind aufeinanderfolgende Aufgaben vom selben Aufgabenträger zu
bewältigen, so ist mangels eines Kommunikationsweges die Schaffung von Schnitt-
stellen nicht erforderlich. Geeignete Schnittstellen sind innerhalb des Prozesses somit
nur bei wechselnden Aufgabenträgern zu bilden. Dies betrifft die Kommunikation der
Risikosituation durch die Unternehmensleitung an die für die Risikoidentifikation zu-
ständigen Mitarbeiter, deren Meldung erstbewerteter Risiken an den Risikomanager
sowie die für Zwecke der Steuerung von diesem an die Unternehmensleitung zu mel-
denden Risiken. 

Die Kommunikation der Risikosituation sollte zweckmäßigerweise in dokumentierter
Form erfolgen. Hierfür bietet sich ein ständig aktualisierbares Risikohandbuch an, in
dem die gesamte Risikosituation dargestellt ist sowie klare Verantwortungsbereiche,
Handlungsanweisungen und Methoden vorgegeben werden.89 

85 Vgl. Wöhe, G. (2002), S.159.

86 Vgl. Wöhe, G. (2002), S.160.

87 Vgl. Wolf, DStR 2003, S. 1090.

88 Zur Notwendigkeit dieser Anordnung vgl. Kapitel 2.2.
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Die Berichterstattung über bewertete Risiken erfordert ein einheitliches Vorgehen, um
die Auswertung und Bewältigung der Risiken in ihrer Gesamtheit zu ermöglichen.
Eine Möglichkeit hierfür bietet die Berichterstattung in Form standardisierter Formu-
lare. 

Die voranstehend aufgeführten Instrumente wirken im Wesentlichen unterstützend im
Bereich der Kommunikation, also zwischen den einzelnen Aufgaben des Risikomana-
gements. Neben diesen speziellen Instrumenten erscheint auch eine Integration der Ri-
sikokommunikation in bestehende Berichterstattungssysteme des Unternehmens
aufgrund identischer Organisationsstrukturen als unproblematisch.90  

Innerhalb der einzelnen Aufgaben des Risikomanagements stellt das sogenannte Risi-
kofrüherkennungssystem das wichtigste Instrument dar. Hierbei handelt es sich um ein
Informationssystem, welches es ermöglicht, Risiken durch geeignete Kennzahlen, In-
dikatoren oder auf Basis schwacher Signale im zeitlichen Vorlauf zu identifizieren und
zu analysieren.91 Weitere im Wesentlichen unterstützende Instrumente bilden das
Controllingsystem92 des Unternehmens im Bereich der Risikobewertung und das in-
terne Revisionssystem93 im Bereich der Überwachung der Funktionalität des Risiko-
managementsystems. 

2.4 Übertragung der Ergebnisse auf Steuerberatungsunternehmen

Die in Kapitel 2.2 dargestellten Aufgaben und Ziele des Risikomanagements können
uneingeschränkt auf Steuerberatungsunternehmen übertragen werden. Im folgenden
Kapitel 3 werden demnach zunächst sämtliche bestehenden und potentiellen Risiken
bei Steuerberatungsunternehmen identifiziert, bewertet und auf anwendbare Risiko-
steuerungsmaßnahmen untersucht. Dies entspricht der Vorgehensweise bei der erstma-
ligen Einrichtung des Risikomanagements.

Die Komplexität der in Kapitel 2.3 beschriebenen zu installierenden Organisations-
strukturen erlaubt jedoch keine entsprechende Übertragung auf die in dieser Arbeit be-
trachteten Steuerberatungsunternehmen. Für den Bereich der Aufbauorganisation

89 Vgl. Preußner/ Becker, NZG 2002, S. 851 sowie Pollanz, DB 1999 S. 396ff..

90 Vgl. Eggemann/ Konradt, BB 2000, S. 505.

91 Vgl. Lück/ Hunecke , Stbg 1998, S. 273. Eine ausführliche Beschreibung dieser Risikofrüher-
kennungssysteme wird in Kapitel 3.2 vorgenommen.

92 Vgl. Reichmann (2006), S. 625f..

93 Vgl. Diederichs, M. (2004), S. 224. 
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betrifft dies im Wesentlichen die Schaffung der Stelle eines Risikomanagers. Auch die
im Bereich der Ablauforganisation einzubindenden Instrumente sind in den betrachte-
ten Steuerberatungsunternehmen nicht oder nur rudimentär vorhanden. Die Implemen-
tierung so komplexer Strukturen bei Steuerberatungsunternehmen würde den in
Kapitel 1.2.2 formulierten Bedingungen für ein effizientes Instrumentarium zur Risi-
koidentifikation und -bewertung widersprechen. Entsprechend dieser Bedingungen
muss für Steuerberatungsunternehmen ein integriertes System entwickelt werden, was
nur minimale zusätzliche Kosten und minimalen zusätzlichen Zeitaufwand erfordert.
Dies bedeutet gleichzeitig, dass hierfür auf vorhandene Strukturen und bereits im Steu-
erberatungsunternehmen vorhandene Instrumente und Informationen zurückgegriffen
werden muss. 

Demzufolge wird unter Beachtung dieser Voraussetzungen in Kapitel 4 ein Risikopro-
gnosemodell konzipiert, das als Grundlage für ein integriertes Informationsverarbei-
tungssystem dienen kann und die Aufgaben der Risikoidentifikation und
Risikobewertung in sich vereint. Durch die Integration dieses Systems in bestehende
Informationsverarbeitungssysteme des Steuerberatungsunternehmens kann zum einen
die erforderliche Datenbasis zur Identifikation und Bewertung der Risiken generiert
werden und zum anderen reduziert sich die notwendige Risikokommunikation auf die
Schnittstelle zwischen Informationsverarbeitungssystem und Unternehmensleitung. 
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3 Risiken im Bereich von Steuerberatungsunternehmen

3.1 Zielsystem von Steuerberatungsunternehmen

3.1.1 Zielvariablen

Der in dieser Arbeit verwendete Risikobegriff, als negative Abweichung vom Unter-
nehmensziel, erfordert eine Definition des Zielsystems von Steuerberatungsunterneh-
men. 

Da Steuerberatungsunternehmen wirtschaftlich handelnde Subjekte sind, können zu-
nächst die für alle Unternehmen geltenden allgemeinen Zielvariablen auf Steuerbera-
tungsunternehmen übertragen werden.94 Die notwendige Konkretisierung dieser
Zielvariablen und deren anschließende Ordnung zum Zielsystem wird durch den Ab-
gleich mit den speziellen Berufscharakteristika und dem Aufgabenbereich von Steuer-
beratungsunternehmen erreicht.

Grundlegendes Ziel eines jeden Unternehmens ist die Aufrechterhaltung der Zahlungs-
bereitschaft (Liquidität), da ohne diese ein Fortbestand des Unternehmens nicht mög-
lich ist.95 Als weitere Zielvariable ist bei erwerbswirtschaftlich orientierten
Unternehmen das Streben nach langfristiger Gewinnmaximierung, als Ausdruck des
Einkommensmotivs (erwerbswirtschaftliches Prinzip) zu nennen.96 Neben diesen bei-
den traditionellen (monetär messbaren) Zielvariablen gewinnt das Erfolgspotential, als
nicht-monetäre Zielvariable, immer mehr an Bedeutung. Das Erfolgspotential umfasst
die strategischen Wettbewerbsvorteile eines Unternehmens, welche die Gewinne zu-
künftiger Perioden nachhaltig sichern sollen.97 

Bei personenorientierten Unternehmen sind darüber hinaus auch die persönlichen Zie-
le des Unternehmers, wie ethische und soziale Bestrebungen sowie Prestige- und
Machtstreben, zu berücksichtigen, da gerade diese Zielvorstellungen durch wirtschaft-
liches Handeln realisiert und gefördert werden sollen.98

94 Die Einordnung von Steuerberatungsunternehmen in Dienstleistungsunternehmen erfordert 
keine abweichende Beurteilung, da das Erbringen von Dienstleistungen ebenso dem ökono-
mischen Kalkül unterliegt, wie das Erbringen von Sachleistungen. Vgl. hierzu Korpium, M.  
(1998), S.72. 

95 Vgl. Coenenberg, A. (1999), S. 27, Heinen, E. (1976), S. 74.

96 Vgl. Heinen, E. (1976), S. 59.

97 Vgl. Coenenberg, A. (1999), S. 28.
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Grundsätzlich können die vorgenannten ökonomischen und persönlichen Ziele auf
Steuerberatungsunternehmen übertragen werden. Sie unterliegen jedoch aufgrund des
speziellen Berufsrechts der Steuerberater99 gewissen Einschränkungen.100 Aufgabe
des Berufsrechts ist es, u.a. die Rechte und Pflichten der Berufsträger festzulegen. Ins-
besondere die in § 57StBerG verankerten allgemeinen Berufspflichten:

1. Unabhängigkeit,

2. Eigenverantwortlichkeit,

3. Gewissenhaftigkeit,

4. Verschwiegenheit,

5. Verzicht auf berufswidrige Werbung,

6. Wahrung des Ansehens und 

7. Nichtausübung von mit dem Beruf des Steuerberaters unvereinbaren Tätigkeiten

führen zu einer bedeutenden Einschränkung der unternehmerischen Handlungsfrei-
heit. 

Verstöße gegen diese Berufspflichten können gem. §76Abs.2Nr.4StBerG durch
den Vorstand der Berufskammer gerügt oder berufsgerichtlich gem. §89StBerG ge-
ahndet werden.101 Im Extremfall kann eine Pflichtverletzung den Ausschluss aus dem
Beruf102 gem. §90Abs.1Nr.4StBerG nach sich ziehen bzw. den Widerruf der Be-
stellung zum Steuerberater gem. §46StBerG zur Folge haben, was eine weitere Be-

98 Vgl. Siedler (1986), S. 200 sowie Heinen, E. (1976), S. 79ff.. Das Streben nach Prestige und 
Macht stellt wesentliche Grundzüge der menschlichen Persönlichkeit dar. In der Maslow-
schen Bedürfnispyramide sind diese in der 4. Ebene „Wertschätzungsbedürfnisse“ einzuord-
nen und werden nach Befriedigung der Grundbedürfnisse, Sicherung der Befriedigung der 
Grundbedürfnisse und Befriedigung der sozialen Bedürfnisse (Kommunikation und Kon-
takt) angestrebt.

99 Zu nennen sind hier „Steuerberatungsgesetz (StBerG)“, „Verordnung zur Durchführung der 
Vorschriften über Steuerberater, Steuerbevollmächtigte und Steuerberatungsgesellschaften 
(DVStB)“, Gebührenverordnung für Steuerberater, Steuerbevollmächtigte und Steuerbera-
tungsgesellschaften (StBGebV)“ und „Satzung über die Rechte und Pflichten bei der Aus-
übung der Berufe der Steuerberater und Steuerbevollmächtigten (Berufsordnung) 
-BOStB-“.

100 Vgl. Klug, A. (1996), S.167.

101 Vgl. Gehre, H. (1995), zu § 57, Rdnr. 4.

102 Die weiteren berufsgerichtlichen Maßnahmen gem. §90Abs.1StBerG sind Warnung, Ver-
weis und Geldbuße bis 25.000 EUR. Der Ausschluss aus dem Beruf stellt die schwerste 
berufsgerichtliche Maßnahme dar. Hierdurch wird dem Steuerberater die Ausübung seines 
Berufs für mindestens 8 Jahre gem. §48Abs.1Nr.2 StBerG verwehrt.
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rufsausübung unmöglich macht. Das Steuerberatungsunternehmen kann dann in der
bisherigen Form nicht mehr fortgeführt werden.103

Hinsichtlich der Erreichung des Liquiditätsziels „Aufrechterhaltung der Zahlungsbe-
reitschaft“ enthält das Berufsrecht der Steuerberater in §46Abs.2Nr.4StBerG eine
verschärfende Regelung. Hiernach ist die Bestellung zum Steuerberater zu widerrufen,
wenn dieser in Vermögensverfall geraten ist und die Interessen seiner Auftraggeber
hierdurch gefährdet sind.104 Ein Vermögensverfall ist dabei anzunehmen, wenn über
das Vermögen des Steuerberaters das Insolvenzverfahren eröffnet worden ist. Gründe
für die Eröffnung des Insolvenzverfahren sind:

1. die Zahlungsunfähigkeit gem. §17InsO (diese ist anzunehmen, wenn der Schuld-
ner seine Zahlungen eingestellt hat),

2. die drohende Zahlungsunfähigkeit gem. §18InsO (diese ist anzunehmen, wenn 
der Schuldner voraussichtlich nicht in der Lage sein wird, bestehende Zahlungs-
verpflichtungen im Zeitpunkt der Fälligkeit zu erfüllen) und

3. zusätzlich bei juristischen Personen die Überschuldung gem. §19InsO (diese liegt 
vor, wenn das Vermögen des Schuldners, auch bei möglicher Fortführung des 
Unternehmens die Schulden nicht deckt). 

Die Ziele des Insolvenzverfahrens sind gem. §1InsO zum einen die gleichmäßige Be-
friedigung der Gläubiger durch Verwertung des Vermögens des Schuldner, was eine
Zerschlagung des Steuerberatungsunternehmens bedeuten würde, andererseits aber
auch die Fortführung des Unternehmens mittels eines Insolvenzplanes. Diese letzte
Möglichkeit bleibt Steuerberatungsunternehmen jedoch verwehrt, da mit Eröffnung
des Insolvenzverfahrens die Bestellung zu widerrufen ist105 und somit der Fortführung
des Unternehmens die Grundlage entzogen ist.106 Während anderen Unternehmen107

auch bei Verfehlung des Liquiditätsziels über das Insolvenzplanverfahren gem.

103 Dieses Problem kann auch durch Umwandlung des Unternehmens in eine Steuerberatungs-
gesellschaft mit Anstellung des bisherigen Unternehmers als Arbeitnehmer nicht umgangen 
werden, da sowohl die Geschäftsführung (§50Abs.1S.1StBerG) als auch die Gesell-
schaftsanteile (§50aAbs.1Nr.1StBerG) in den Händen eines Steuerberaters liegen müs-
sen.

104 Zerrüttete Vermögensverhältnisse stellen grundsätzlich eine potenzielle Gefährdung der 
Mandanten dar. Vgl. hierzu Kuhls/ Meurers/ Maxl/ Schäfer/ Goez/ Willerscheid (2004), zu 
§46, Rdnr.23, BFH vom 22.09.1992 - VII R 43/92, DStR 1993, S. 1044, BFH vom 
04.03.2004 - VII R 21/02, DStR 2004, S. 733.

105 Vgl. Jatzke, DStR 2006, S. 720ff..

106 Zur berechtigten Kritik hierzu vgl. Schmittmann, NJW 2002, S.182ff. sowie Römermann, 
Stbg2005, S. 329ff .
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§217ff.InsO zumindest die Möglichkeit der Unternehmensfortführung offen steht, ist
dies bei Steuerberatungsunternehmen nicht gegeben. 

Darüber hinaus erfordert es das Ansehen des Berufsstandes, dass der Steuerberater sei-
ne eigenen privaten und betrieblichen finanziellen Angelegenheiten beherrscht und er
über geordnete wirtschaftliche Verhältnisse verfügt, da dies notwendige Vorausset-
zungen für eine unabhängige und eigenverantwortliche Berufsausübung sind.108 Diese
Voraussetzungen sind nicht erfüllt, wenn Verbindlichkeiten in erheblichem Umfang
bestehen und diese auch innerhalb eines längeren Zeitraums nicht deutlich zurückge-
führt werden können.109 Auch bei nicht fristgerechter Erfüllung der eigenen Verbind-
lichkeiten wird unterstellt, dass eine eigenverantwortliche und unabhängige
Berufsausübung nicht möglich ist. Die Verletzung dieser Berufspflichten ist unabhän-
gig von der Möglichkeit des Widerrufs der Bestellung, durch Ausschluss aus den Beruf
zu ahnden.110 Somit können ungeordnete wirtschaftliche Verhältnisse, die Zahlungs-
schwierigkeiten in ihrer Ausprägung und auch zeitlich regelmäßig vorausgehen, den
Fortbestand des Steuerberatungsunternehmens durch Widerruf der Bestellung oder
Ausschluss aus dem Beruf gefährden, bevor das Unternehmen wegen der Zahlungs-
schwierigkeiten an sich eingestellt werden muss. 

Das allgemein für Unternehmen geltende Liquiditätsziel, Aufrechterhaltung der Zah-
lungsbereitschaft, hat zwar auch für Steuerberatungsunternehmen Gültigkeit. Die Ge-
fährdung des Fortbestandes besteht allerdings bereits bei ungeordneten
wirtschaftlichen Verhältnissen, welche bei nicht fristgerechter Erfüllung privater oder
betrieblicher Verbindlichkeiten oder langfristigen und hohen Überschuldungen vorlie-
gen. Demzufolge ist das Liquiditätsziel entsprechend strenger als „Aufrechterhaltung
geordneter wirtschaftlicher Verhältnisse“ zu formulieren. Dies beinhaltet nicht nur die
Möglichkeit der jederzeitigen Erfüllung fälliger Verbindlichkeiten sondern auch deren
tatsächliche Durchführung sowie eine private und betriebliche Liquiditäts- und Fi-
nanzlage, die auch langfristig finanzielle Unabhängigkeit gewährleistet. Vorausset-
zung für das Vorliegen von geordneten wirtschaftlichen Verhältnissen ist neben der

107 Die Unternehmen der Rechtsanwälte, Notare und Wirtschaftsprüfer enthalten dem StBerG 
entsprechende Regelungen und sind somit ebenfalls nicht unter den „anderen Unternehmen“ 
einzuordnen. Vgl. Schmittmann, NJW 2002, S.182.

108 Vgl. Gehre, H. (1995), zu § 57, Rdnr. 80.

109 Vgl. FG Düsseldorf vom 28.09.1993 - 2 K 6956/92 StB, DStR 1994, S. 1631 sowie Nieder-
sächsisches FG  vom 11.11.2005 - 6 K 179/05, DStR 2006, S. 1859f.. 

110 Vgl. Gehre, H. (1995), zu § 57, Rdnr. 80. Zur Konkurrenz von Widerruf der Bestellung und 
Ausschluss aus dem Beruf vgl. Kuhls/ Meurers/ Maxl/ Schäfer/ Goez/ Willerscheid  (2004), 
zu §46, Rdnr.4.
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Aufrechterhaltung der Zahlungsbereitschaft auch ein angemessener Verschuldungs-
grad. 

Während das Unternehmensziel Aufrechterhaltung der Zahlungsbereitschaft zur Exi-
stenzsicherung ein Minimalziel ist, stellt das Gewinnstreben ein Maximalziel dar, für
das grundsätzlich keine obere Begrenzung besteht. Dieses Streben resultiert aus dem
Motiv der stetigen Wohlstandsmehrung des Unternehmers.111 Es ist daher zu prüfen,
ob Steuerberatungsunternehmen dieses Ziel ebenfalls uneingeschränkt anstreben kön-
nen. 

Nach Auffassung des Bundesverfassungsgericht verbietet die gesellschaftliche Stel-
lung von Steuerberatungsunternehmen ein vorrangiges Tätigwerden aus dem Motiv
der Gewinnmaximierung. Freien Berufen sind Dienste höherer Art aufgetragen, hinter
die das Streben nach Gewinn zurücktritt.112 Hieraus lässt sich jedoch kein Verbot eines
Strebens nach Gewinnmaximierung ableiten, sondern lediglich das Gebot, anderen
Zielen Vorrang einzuräumen. Für den Bundesgerichtshof dagegen stellt ein von er-
werbswirtschaftlichen Streben nach Gewinn bestimmtes Handeln ein Abgrenzungskri-
terium für die Einordnung von Unternehmen in den gewerblichen bzw. freiberuflichen
Bereich dar.113 Aus dem Kontext dieser Aussage könnte auf ein Tätigwerden von
Steuerberatungsunternehmen ohne Gewinnstreben geschlossen werden.

Geht man jedoch davon aus, dass Steuerberater über keine weitere Einkunftsquelle als
das von ihnen betriebene Steuerberatungsunternehmen verfügen und legt man geord-
nete wirtschaftliche Verhältnisse auch im Privatbereich zu Grunde, so ergibt sich die
Notwendigkeit, Überschüsse im betrieblichen Bereich für den privaten Bereich zu er-
zielen. Das Streben nach einem Mindestgewinn muss für Steuerberatungsunternehmen
somit bejaht werden. 

Die Untersuchung, ob möglicherweise auch das Berufsrecht der Steuerberater das
Streben nach Gewinnmaximierung einschränkt, erfordert eine Zerlegung der Zielgröße
Gewinn114 in dessen bestimmende Faktoren Umsatzerlöse und Kosten. Da sich der
Gewinn aus der Differenz der Umsatzerlöse abzüglich der Kosten ergibt, wird das Ge-

111 Vgl. Heinen, E. (1976), S. 59. 

112 Vgl. BVerfG vom 13.02.1964 - 1 BvL 17/61, 1 BvR 494/60, 128/61, BVerfGE 17, S. 239.

113 Vgl. BGH vom 08.12.1975 - Stb. StR 3/75, StB 1976, S. 219.

114 In dieser Arbeit wird nur die absolute Gewinngröße betrachtet. Die Aussagekraft eines rela-
tiven Gewinns in Bezug auf das eingesetzte Kapital (Eigenkapital-, Fremdkapital- bzw. 
Gesamtkapitalrentabilität) ist bei Steuerberatungsunternehmen verschwindend gering, da 
der Kapitaleinsatz hinter den Einsatz persönlicher Arbeitskraft stark zurücktritt. Vgl. 
Kudert, S. (1999), S. 286. 
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winnmaximum dann erreicht, wenn die Umsatzerlöse maximiert und die Kosten mini-
miert werden. 

Die Umsatzerlöse errechnen sich durch Multiplikation der erbrachten Leistungen mit
den entsprechenden Preisen.115 Für die von Steuerberatungsunternehmen zu erbrin-
genden Leistungen sieht das Berufsrecht inhaltliche und mengenmäßige Beschränkun-
gen vor. Die inhaltlichen Beschränkungen ergeben sich aus den mit dem Beruf des
Steuerberaters nicht vereinbaren Tätigkeiten, insbesondere aus dem Verbot zur Aus-
übung einer gewerblichen Tätigkeit gem. § 57 Abs.4Nr.1StBerG. 116 Diese gesetzli-
che Restriktion soll im Wesentlichen das Ansehen des Berufsstandes schützen. Bei
Ausübung einer gewerblichen Tätigkeit und gleichzeitiger Beratung von Gewerbetrei-
benden würde die Gefahr bestehen, dass der Steuerberater hierdurch erlangte Kennt-
nisse im eigenen Gewerbebetrieb verwerten könnte, was das Vertrauen in eine
unabhängige und gewissenhafte Berufsausübung stark beeinträchtigen würde.117 

Der Aufgabenbereich von Steuerberatungsunternehmen umfasst zum überwiegenden
Teil die Hilfeleistung in Steuersachen gem. §§1-3StBerG. Andere Tätigkeiten sind
nicht zulässig, wenn die Gefahr besteht, dass ein hieraus resultierendes Erwerbsstreben
in Widerstreit mit den Mandanteninteressen steht. Dies betrifft vor allem die Annahme
von Provisionen aus Finanzgeschäften, selbst wenn diese eng mit der Hilfeleistung in
Steuersachen zusammenhängen. Im Gegensatz zu Gewerbetreibenden hat der Steuer-
berater die Interessen seiner Mandaten über seine persönlichen wirtschaftlichen Inter-
essen zu stellen.118 

Eine weitere Beschneidung des Tätigkeitsfeldes erfolgt durch anderen Berufen vorbe-
haltene Aufgaben, wie bspw. der Rechtsberatung durch das Rechtsberatungsgesetz.
Soweit derartige Tätigkeiten nicht in unmittelbaren Zusammenhang mit einer Hilfelei-
stung in Steuersachen stehen und diese Hilfeleistung ohne Rechtsberatung nicht sach-
gerecht ausgeführt werden kann, ist das Steuerberatungsunternehmen zur Ausübung
derartiger Tätigkeiten nicht befugt.119 Im Ergebnis bleibt festzuhalten, dass die Gene-
rierung von Umsatzerlösen über die Ausdehnung des originär angebotenen Leistungs-

115 Vgl. Heinen, E. (1976), S. 64.

116 Daneben ist auch die Tätigkeit als Arbeitnehmer gem. §57Abs.4Nr.2StBerG mit dem 
Beruf des Steuerberaters nicht vereinbar, wenn diese nicht als Hochschullehrer, Angestellter 
bei Steuerberatungsunternehmen bzw. Steuerberaterkammern oder im öffentlich-rechtlichen 
Dienst- oder Amtsverhältnis ausgeübt wird. 

117 Vgl. Gehre, H. (1995), zu § 57, Rdnr. 85.

118 Vgl. Kuhls/ Meurers/ Maxl/ Schäfer/ Goez/ Willerscheid (2004), zu §57, Rdnr.398.

119 Zu den Folgen unerlaubter Rechtsberatung vgl. OLG Naumburg  vom 12.07.2005 - 1U8/05, 
DStR 2006, S. 383f..
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pakets (Hilfeleistung in Steuersachen) auch auf damit verbundene und ergänzende
Tätigkeiten durch das Berufsrecht teilweise120 verhindert wird.121

Die mengenmäßige Beschränkung der Leistungserstellung resultiert aus der Pflicht zur
gewissenhaften und eigenverantwortlichen Berufsausübung. Gewissenhaftigkeit be-
deutet dabei die sorgfältige Wahrnehmung der Mandanteninteressen und die Beach-
tung der steuerlichen und berufsgesetzlichen Vorschriften bei der Erledigung der dem
Steuerberatungsunternehmen übertragenen Aufgaben.122 Für die Dienstleistungser-
stellung darf sich der Steuerberater grundsätzlich der Hilfe von Mitarbeitern bedienen,
d.h. er muss die Leistungen nicht höchstpersönlich erbringen. Eine gewissenhafte Be-
rufsausübung erfordert jedoch auch die sorgfältige Überwachung dieser Mitarbeiter.
Ergänzend hierzu ist der Grundsatz der Eigenverantwortlichkeit zu beachten. Danach
hat der Berufsträger seine Urteile selbst zu bilden, seine Entscheidungen selbständig
zu treffen und die Verantwortung für alles zu übernehmen, was in seinem Unterneh-
men geschieht.123 Hieraus folgt, dass in einem Steuerberatungsunternehmen nur eine
begrenzte Anzahl von Mitarbeitern beschäftigt werden kann und somit ebenfalls die
Menge der erbringbaren Leistungen beschränkt ist. Eine unbeschränkte Maximierung
der Umsatzerlöse über die Ausweitung des angebotenen Leistungsumfangs ist Steuer-
beratungsunternehmen daher nicht möglich.

Der Preis für die vom Steuerberatungsunternehmen erbrachten Leistungen ist in der
Steuerberatergebührenverordnung durch Rahmensätze festgelegt. Zweck der Gebüh-
renverordnung ist gem. §64Abs.1S.2StBerG die angemessene Gebührenfestset-
zung, die sich am Zeitaufwand, Wert des Objekts und Art der Aufgabe zu orientieren
hat. Gem. §64Abs.1und§72Abs.1StBerG sind alle Steuerberatungsunternehmen
an die Gebührenordnung gebunden,124 so dass eine grenzenlose Maximierung der Um-
satzerlöse auch über die Preisgestaltung nicht möglich ist. Vielmehr ist von einem ge-
ringen preispolitischen Spielraum auszugehen.125 

Da sowohl die Menge und die Art der erbringbaren Leistungen als auch der hierfür er-
zielbare Preis durch das Berufsrecht der Steuerberater beschränkt wird, ist eine Maxi-
mierung der Umsatzerlöse von Steuerberatungsunternehmen nur in den vom

120 Bspw. ist die treuhänderische Verwaltung von Vermögen (z.B. Insolvenz- und Nachlassver-
waltung) gem. §39BOStB durch Steuerberater zulässig. 

121 Zu weiteren mit dem Beruf des Steuerberaters vereinbaren Tätigkeiten vgl. Ueberfeldt, A.,  
DStR 2006, S.298ff..

122 Vgl. Gehre, H. (1995), zu § 57, Rdnr. 38.

123 Vgl. Gehre, H. (1995), zu § 57, Rdnr. 27.  

124 Vgl. Kuhls/ Meurers/ Maxl/ Schäfer/ Goez/ Willerscheid (2004), zu §64, Rdnr.5.

125 Vgl. Reiche, K., DStR 1993, S. 1194.
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Berufsrecht der Steuerberater vorgegebenen Grenzen möglich. Insbesondere die regle-
mentierte Preisgestaltung durch die Steuerberatergebührenverordnung zwingt Steuer-
beratungsunternehmen dazu, das Ziel der Umsatzmaximierung auf „Erzielung
angemessener Umsatzerlöse“ zu reduzieren. Dieses Ziel wird - unter Beachtung der
Berufsgrundsätze - durch Maximierung der erbringbaren Leistungen, bei gleichzeiti-
ger Durchsetzung angemessener Preise,  erreicht.

Aufgrund der Beschränkungen der Erlösseite kommt der Teilzielsetzung der Kosten-
minimierung im Zusammenhang mit dem Streben nach einem maximalen Gewinn er-
höhte Bedeutung zu. Mögliche Maßnahmen zur Kostenreduzierung sind jedoch dann
ausgeschöpft, wenn eine ordentliche Berufsausübung unter Beachtung der Berufs-
pflichten nicht mehr möglich ist. Insbesondere aus dem bereits oben aufgeführten
Grundsatz des Vorrangs der Mandanteninteressen vor eigenen wirtschaftlichen Inter-
essen resultieren erhebliche nicht abwendbare Kosten. 

Die Interessen des Mandanten bestehen im Wesentlichen in einer raschen und indivi-
duellen Bewältigung seiner steuerlichen und wirtschaftlichen Probleme durch das be-
auftragte Steuerberatungsunternehmen.126 Voraussetzung für die zufriedenstellende
Erbringung der Dienstleistung „Problemlösung“127 ist die Herstellung und der perma-
nente Erhalt der Leistungsbereitschaft, die eine qualitativ hochwertige Leistungserstel-
lung ermöglicht. Diese im Rahmen der gewissenhaften Berufsausübung verankerte
Berufspflicht verursacht bspw. Kosten für Arbeitskräfte, Arbeitsmittel und Fortbil-
dung.128 Im Gegensatz zu anderen Unternehmen kann auch eine vorübergehende Un-
terbrechung der Leistungsbereitschaft nicht hingenommen werden, da dies einen
Verstoß gegen die Berufspflichten darstellt und mit dem Ausschluss aus dem Beruf ge-
ahndet werden kann. Grundsätzlich kann jedoch davon ausgegangen werden, dass
Steuerberatungsunternehmen unter Beachtung der von den Berufspflichten vorgegebe-
nen Grenzen nach Kostenminimierung streben.

Zusammenfassend kann für Steuerberatungsunternehmen aufgrund der Begrenzung
von Art und Umfang der erbringbaren Leistungen, der Festlegung von Preisobergren-
zen in der Steuerberatergebührenverordnung und dem Erfordernis einer permanenten
qualitativ hochwertigen Leistungserstellung kein Streben nach Gewinnmaximierung
ohne obere Grenze festgestellt werden. Vielmehr begrenzt das Berufsrecht der Steuer-

126 Vgl. Kaiser, K. (1995), S.145.

127 Dies ist gleichzusetzen mit der originären Aufgabe von Steuerberatungsunternehmen, der 
Hilfeleistung (in Steuersachen).

128 Neben diesen Kosten sieht das Berufsrecht auch zahlreiche andere mit Kosten verbundene 
Pflichten vor, wie z.B. die Niederlassungspflicht gem. § 34 StBerG und die Pflicht zum 
Abschluss einer Berufshaftpflichtversicherung gem. § 67 StBerG.
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berater das Erwerbsstreben auf einen angemessenen Gewinn. Das Erfolgsziel von
Steuerberatungsunternehmen ist somit auf „Erzielung eines angemessenen Gewinns“
zu reduzieren. Dass diese Ausführungen nicht nur theoretischer Natur sind, belegen die
Umfrageergebnisse von Klug zum steuerberaterlichen Zielsystem. Hiernach streben
Steuerberatungsunternehmen die Maximierung der qualitativen Ziele, Deckung der
Kundenbedürfnisse und Dienstleistungsqualität, noch vor den quantitativen Zielen Ge-
winnmaximierung, Kostenminimierung und Umsatzmaximierung an.129 Die kosten-
verursachende und somit gewinnmindernde Zielsetzung der Befriedigung der
Mandantenbedürfnisse hat Vorrang vor einer Gewinnmaximierung durch allgemeine
Kostenminimierung. 

Die strategische Zielvariable „Erfolgspotential“ kann aufgrund der voranstehenden
Ausführungen bei Steuerberatungsunternehmen nur die Faktoren umfassen, die die an-
gemessenen Gewinne nachhaltig sichern sollen. Wichtigste Voraussetzung für den zu-
künftigen Erfolg des Steuerberatungsunternehmens ist die Bindung bestehender
Mandate und die Gewinnung neuer Mandate.130 Die Bindungsstärke der Mandanten
hängt dabei von deren Zufriedenheitsgrad mit der Leistungserstellung durch das Steu-
erberatungsunternehmen ab, wobei die Zufriedenheit im Wesentlichen durch die Qua-
lität der Leistungserstellung beeinflusst wird.131 Wie bereits oben dargestellt,132 zählt
die qualitativ hochwertige Leistungserstellung zu den Berufspflichten eines Steuerbe-
raters, so dass dieser Erfolgsfaktor grundsätzlich als gegeben angesehen werden
kann.133 

Während die Dienstleistungsqualität und somit indirekt die Mandatsbindung durch das
Berufsrecht der Steuerberater gefördert wird, unterliegt der Erfolgsfaktor Mandatsge-
winnung berufsrechtlichen Beschränkungen.134 Zwar sind Werbemaßnahmen zur
Steigerung des Bekanntheitsgrades grundsätzlich zulässig,135 sie dürfen aber gem.
§57aStBerG nach Form und Inhalt136 nur sachlich über die Tätigkeit des Steuerbera-
tungsunternehmens unterrichten und nicht auf die Erteilung eines Auftrages im Einzel-

129 Vgl. Klug, A. (1996), S.263ff..

130 Das Streben nach sonstigen Wettbewerbsvorteilen wie Produktinnovationen, Marktanteils-
maximierung oder Preisführerschaft lässt sich für die untersuchten Steuerberatungsunter-
nehmen nach obigen Ausführungen nicht ableiten.

131 Vgl. Korpium, M. (1998), S.73.

132 Vgl. die Ausführungen zum Gewinnstreben in diesem Kapitel.

133 Darüber hinaus liegt ein ständiger Beraterwechsel auch nicht im Interesse des Mandanten, 
da dies i.d.R. mit hohem organisatorischen und zeitlichen Aufwand und somit auch hohen 
Kosten verbunden ist. Vgl. Klug, A. (1996), S.204.

134 Vgl. Peemöller/ Geiger/ Beinroth, DStR 1999, S. 2046. 

135 Vgl. Kuhls/ Meurers/ Maxl/ Schäfer/ Goez/ Willerscheid (2004), zu §57a, Rdnr.3.
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fall gerichtet sein. Ein gezieltes auf Auftragserteilung gerichtetes Werben durch
Steuerberatungsunternehmen ist nicht zulässig.137 Konkretisiert wird dies durch die in
der Berufsordnung verankerten Kollegialitätsgrundsätze (§§31-33BOStB), wonach
jede Maßnahme, die darauf gerichtet ist, einen anderen Steuerberater aus dem Mandat
zu drängen, berufswidrig ist. 

Die Bindung der Steuerberatungsunternehmen an die Gebührenverordnung gem.
§64Abs.1und §72Abs.1StBerG lässt auch über die Preisgestaltung keine Gewin-
nung neuer Mandate zu. Gebührennachlässe mit dem Ziel einer langfristigen Bindung
der Mandanten oder sogar das Unterbieten von Gebühren eines anderen Steuerbera-
tungsunternehmen stellen schwerwiegende Berufspflichtverletzungen dar.138 

Im Ergebnis stehen Steuerberatungsunternehmen im Vergleich zu anderen erwerbs-
wirtschaftlichen Unternehmen nur eine begrenzte Anzahl wirksamer Akquisitionsin-
strumente zur Verfügung.139 Die fehlende Markttransparenz führt dazu, dass
potentielle Mandanten häufig nicht wissen, an wen sie sich mit ihren steuerlichen und
wirtschaftlichen Problemen wenden sollen. Der Kontaktaufnahme mit dem Steuerbe-
ratungsunternehmen geht deshalb oft eine Empfehlung durch vorhandene Mandate
voraus.140 Da die Vermittlung gegen Entgelt gem. §9Abs.2StBerG nicht zulässig
ist, kann davon ausgegangen werden, dass Empfehlungen nur durch Mandanten erfol-
gen, deren steuerliche und wirtschaftliche Probleme vom Steuerberatungsunterneh-
men zufriedenstellend gelöst werden. Hierfür ist wieder die Dienstleistungsqualität als
herausragende Voraussetzung anzuführen.

Der immense Einfluss der Dienstleistungsqualität auf das Erfolgspotential von Steuer-
beratungsunternehmen führt dazu, dass die strategische Zielvariable bei Steuerbera-
tungsunternehmen als „Erbringung qualitativ hochwertiger Leistungen“ definiert
werden muss. Werden diese Erkenntnisse auf die Untersuchungsergebnisse von
Klug141 übertragen, so ergibt sich, dass der Vorrang der Mandanteninteressen vor den
eigenen wirtschaftlichen Interessen des Steuerberatungsunternehmen nicht selbstlos
eingeräumt wird. Ursache für den Verzicht auf Kostenminimierung zu Gunsten der

136 Die Grenzen zur berufswidrigen reklamehaften Werbung sind fließend. Vgl. hierzu bspw. 
das Straßenbahnurteil des BVerfG vom 26.10.2004 - 1 BvR 981/00, NJW 2004, S.3765ff. 
sowie Hain, DStR 2007, S. 642ff..

137 Vgl. Späth, StB 2003, S. 307.

138 Vgl. Kuhls/ Meurers/ Maxl/ Schäfer/ Goez/ Willerscheid (2004), zu §64, Rdnr.37.

139 Vgl. Peemöller/ Geiger/ Beinroth, DStR 1999, S. 2046. 

140 Vgl. Klug, A. (1996), S.204.

141 Vgl. Klug, A. (1996), S.263ff. sowie die Ausführungen zum Gewinnstreben in diesem Kapi-
tel.
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Qualitätssicherung ist vielmehr die langfristige Sicherung eines angemessenen Ge-
winns, der mehr Bedeutung beigemessen wird, als der kurzfristigen Gewinnmaximie-
rung.

Die persönlichen Ziele des Unternehmers, Verwirklichung ethischer und sozialer Prin-
zipien sowie das Macht- und Prestigestreben, werden durch das Berufsrecht der Steu-
erberater nicht eingeschränkt. Die Verpflichtung zur unabhängigen Berufsausübung
und zur Wahrung des Ansehens des Berufsstandes deuten sogar eher auf eine Förde-
rung dieser Ziele hin. Des Weiteren führt das hohe öffentliche Interesse an sachgerech-
ter steuerlicher Hilfeleistung und die Tatsache, dass hierzu nur bestimmte Personen
befugt sind142 zu einer gehobenen gesellschaftlichen Stellung. Grundsätzlich kann so-
mit unterstellt werden, dass bei Erreichung der wirtschaftlichen Ziele des Steuerbera-
tungsunternehmens auch die persönlichen Ziele des Unternehmers vollumfänglich
erreicht werden.

Zusammenfassend ergeben sich durch den Abgleich der allgemeingültigen unterneh-
merischen Ziele mit dem Berufsrecht der Steuerberater folgende Zielvariablen für
Steuerberatungsunternehmen:

1. Aufrechterhaltung geordneter wirtschaftlicher Verhältnisse, definiert durch Auf-
rechterhaltung der Zahlungsbereitschaft und einen angemessenen Verschuldungs-
grad,

2. Erzielung eines angemessenen Gewinns, durch Generierung angemessener 
Umsatzerlöse und Kostenminimierung innerhalb der vom Berufsrecht gesetzten 
Grenzen,

3. Erbringung qualitativ hochwertiger Leistungen und

4. Erreichung persönlicher Ziele.

3.1.2 Ordnung der Zielvariablen zum Zielsystem

Die Ausführungen im vorangegangenen Kapitel haben bereits gezeigt, dass die einzel-
nen Zielvariablen nicht isoliert und unabhängig nebeneinander stehen, sondern zwi-
schen den einzelnen Elementen der Zielmenge Beziehungen bestehen. Je nach Typ
dieser Beziehungen kann zwischen Interdependenzrelationen und Instrumentalrelatio-
nen unterschieden werden. 

142 Vgl. Gehre, H. (1995), zu § 2, Rdnr. 1.
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Interdependenzrelationen zeigen an, ob und in welcher Form durch die Realisierung ei-
nes Zieles die Erfüllung eines anderen Zieles beeinflusst wird.143 Die Beziehungen
zwischen diesen Zielen sind als komplementär, konkurrierend oder indifferent zu be-
zeichnen. Komplementäre Ziele liegen vor, wenn durch die Maßnahmen zur Erfüllung
eines Zieles auch zur Erfüllung des anderen Zieles beigetragen wird. Die Beziehung
zwischen zwei Zielen ist konkurrierend, wenn die Erfüllung eines Zieles zu einer Min-
derung des Erfüllungsgrades des anderen Zieles führt. Das Verhältnis zwischen zwei
Zielen ist indifferent, wenn die Erfüllung eines Zieles keine Auswirkungen auf die Er-
füllung des anderen Zieles hat.144 

Instrumentalrelationen geben Mittel-Zweck-Verhältnisse zwischen den Zielvariablen
an. Hieraus wird ersichtlich, ob die Verfolgung eines Zieles ein Mittel zur Erreichung
eines anderen Zieles ist. Die Systematisierung der Zielvariablen mittels Instrumental-
relationen führt zu einer Zielhierarchie in Form von Ober-, Zwischen- und Unterzie-
len.145 

Die Ordnung der Zielmenge zum Zielsystem erfolgt, indem die Interdependenz- und
Instrumentalrelationen zwischen den Zielvariablen aufgezeigt werden.146 Für die Ziel-
variablen von Steuerberatungsunternehmen bestehen folgende in Tabelle3147 darge-
stellte Interdependenzbeziehungen:

143 Vgl. Bea/ Dichtl/ Schweitzer (1997), Band 1, S. 385.

144 Vgl. Heinen, E. (1976), S. 94f..

145 Vgl. Heinen, E. (1976), S. 104.

146 Vgl. Heinen, E. (1976), S. 94.

147 „+“ = komplementär und „-“ = konkurrierend.
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Das Streben nach geordneten wirtschaftlichen Verhältnissen, angemessenen Gewinn
und persönlichen Zielen ist grundsätzlich komplementär, da die Erfüllung dieser Ziele
gleichermaßen von der Generierung von Ertrags- bzw. Einzahlungsüberschüssen ab-
hängig ist. Durch diese Überschüsse werden die wirtschaftlichen Ziele direkt erfüllt.
Für die Befriedigung der persönlichen Ziele wird durch die Überschusserzielung die
Grundlage geschaffen.148

Das Streben nach qualitativ hochwertigen Leistungen führt zu Aufwands- bzw. Aus-
zahlungsüberschüssen149 und konkurriert dementsprechend mit dem Erfolgs- und Li-
quiditätsziel. Aus gleichem Grund ist auch eine gewisse Konkurrenz zum Streben nach
persönlicher Verwirklichung anzunehmen. Andererseits führt die Erbringung qualita-

Tabelle 3: Interdependenzrelationen zwischen den Zielvariablen von 
Steuerberatungsunternehmen 

geordnete 
wirtschaft-

liche 
Verhältnisse

ange-
messener 
Gewinn

qualitativ 
hochwertige 
Leistungs-
erstellung

Erreichung 
persönlicher 

Ziele

geordnete 
wirtschaft-

liche 
Verhältnisse

+ - +

ange-
messener 
Gewinn + - +

qualitativ 
hochwertige 
Leistungs-
erstellung

- - +

Erreichung 
persönlicher 

Ziele + + +

148 Vgl. Heinen, E. (1976), S. 80.

149 Zum Qualitätskostenbegriff vgl. Pommerening, S. (2000), S. 182ff.. 
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tiv hochwertiger Leistungen zu gesellschaftlicher Anerkennung und somit auch zur
Befriedigung der Wertschätzungsbedürfnisse des Unternehmers. Dieser direkten kom-
plementären Beziehung ist mehr Gewicht beizumessen, als der indirekten konkurrie-
renden Beziehung, nach der ein Mittelverbrauch für qualitative Zwecke nicht mehr zur
Erfüllung der persönlichen Ziele zur Verfügung steht.

Die Instrumentalrelationen für die Zielvariablen von Steuerberatungsunternehmen
sind in folgender Tabelle4150 dargestellt: 

Tabelle 4: Instrumentalrelationen zwischen den Zielvariablen von Steu-
erberatungsunternehmen

Zweck

Mittel           

geordnete 
wirtschaft-

liche 
Verhältnisse

ange-
messener 
Gewinn

qualitativ 
hochwertige 
Leistungs-
erstellung

Erreichung 
persönlicher 

Ziele

geordnete 
wirtschaft-

liche 
Verhältnisse

- - +

ange-
messener 
Gewinn + - +

qualitativ 
hochwertige 
Leistungs-
erstellung

- - +

Erreichung 
persönlicher 

Ziele - - -

150 „+“ = Durch Einsatz dieses Mittels wird die Erfüllung des Zwecks ermöglicht.  „-“ = Der 
Einsatz dieses Mittels ist nicht zur Zweckerfüllung geeignet.
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Aus voranstehender Tabelle ist ersichtlich, dass alle Zielvariablen Mittel zur Errei-
chung der persönlichen Ziele darstellen, die Erfüllung der persönlichen Ziele aber
gleichzeitig nicht zur Erfüllung der anderen Ziele geeignet ist. Die Erreichung der per-
sönlichen Ziele stellt somit das Oberziel in der Zielhierarchie dar. Eine weitere positive
Relation besteht zwischen der Erzielung angemessener Gewinne und der Aufrechter-
haltung geordneter wirtschaftlicher Verhältnisse. Ertragsüberschüsse führen, wenn
auch oftmals mit zeitlicher Differenz, zu Einzahlungsüberschüssen und wirken so li-
quiditätsfördernd.151 

Unter Berücksichtigung der Interdependenz- und Instrumentalrelationen lässt sich das
Zielsystem von Steuerberatungsunternehmen wie folgt darstellen: 

151 Vgl. Coenenberg, A. (1999), S. 28.
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Abbildung 2: Zielsystem von Steuerberatungsunternehmen

Aus voranstehender Abbildung können Rückschlüsse auf den Wirkungsbereich der Ri-
siken gezogen werden. Führen die Risiken zu einer Gefährdung der Unterziele, so er-
gibt sich aufgrund der Komplementarität und der Mittel-Zweck-Relation zu den
Zwischen- und Oberzielen gleichzeitig eine Gefährdung dieser übergeordneten Ziele.
Wirken die Risiken dagegen nur auf die in der Zielhierarchie weiter oben stehenden
Ziele, so besteht keine direkte Gefahr für die Verfehlung der Unterziele. 

Oberziel Erreichung 
persönlicher Ziele

Zwischenziel II geordnete 
wirtschaftliche 
Verhältnisse

Zwischenziel I
angemessener

Gewinn

Unterziele qualitativ 
hochwertige 
Leistungs-
erstellung

angemessene
Umsatzerlöse

Kosten-
minimierung

 = konkurrierend  = komplementär, Mittel-Zweck-Relation
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3.2 Einflussfaktoren auf das Zielsystem von Steuerberatungsunter-

nehmen (Risikoidentifikation)

Um alle Risiken im Bereich von Steuerberatungsunternehmen systematisch und lük-
kenlos identifizieren zu können, ist es notwendig, das gesamte Umfeld und Innenleben
der Steuerberatungsunternehmen in Beobachtungsbereiche zu zerlegen und diese an-
schließend auf Faktoren zu untersuchen, die das Zielsystem der Steuerberatungsunter-
nehmen negativ beeinflussen. Es ist somit eine umfassende Umfeld- und
Unternehmensanalyse vorzunehmen. 

Das Unternehmensumfeld besteht aus einer unüberschaubaren Menge von Bereichen,
die alle einen mehr oder weniger starken Einfluss auf das Unternehmen ausüben. Da-
her ist es notwendig nur die Einflussfaktoren zu identifizieren, deren Auswirkungen
auf die Zielerreichung des Unternehmens tatsächlich relevant sind. Zu diesem Zweck
bietet es sich an, das Unternehmensumfeld in ein globales Umfeld und ein aufgaben-
spezifisches Umfeld aufzuteilen.152 

Bei den Einflussfaktoren des globalen Umfeldes handelt es sich um vorgegebene nicht
beeinflussbare153 Rahmenbedingungen, unter denen das Unternehmen tätig wird. Zu
berücksichtigen sind dabei:154 

1. gesetzliche,

2. ökonomische,

3. sozio-kulturelle und

4. technologische 

Rahmenbedingungen. 

Das aufgabenspezifische Umfeld umfasst das Wettbewerbsumfeld des Unternehmens.
Die hieraus resultierenden Einflussfaktoren können entsprechend der Branchenstruk-
turanalyse nach Porter wie folgt strukturiert werden:155

1. Wettbewerb in der Branche,

152 Vgl. Baum/ Coenenberg/ Günther (2004), S. 53.

153 Vgl. Hammer, R. (1991), S. 39.

154 Vgl. Peemöller, V. (2002), S. 128. Daneben können auch ökologische Rahmenbedingungen 
einen Einfluss auf Unternehmen entfalten. Für Steuerberatungsunternehmen ist dies aber nur 
am Rande relevant und wird somit nicht betrachtet.

155 Vgl. Baum/ Coenenberg/ Günther (2004), S. 53.
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2. Potentielle neue Wettbewerber in der Branche,

3. Substitutionsgefahr durch Ersatzprodukte,

4. Verhandlungsstärke der Lieferanten und

5. Verhandlungsstärke der Kunden.156

Ebenso wie das Unternehmensumfeld besteht auch das Innenleben von Unternehmen
aus zahlreichen möglichen Beobachtungsbereichen. Eine sinnvolle Strukturierung der
Bereiche des Unternehmens lässt sich beispielsweise anhand des Wertschöpfungspro-
zesses des Unternehmens vornehmen.157 Hierbei wird das Unternehmen in seine ein-
zelnen wertschöpfungsbezogenen Aktivitäten zerlegt und untersucht, inwieweit die
einzelnen Bereiche Einfluss auf das Zielsystem des Unternehmens ausüben können.
Nach Porter bestehen die wertschöpfungsbezogenen Tätigkeiten aus primären Aktivi-
täten und unterstützenden sekundären Aktivitäten, die sich unabhängig von der Bran-
che des Unternehmens wie folgt als Wertkette darstellen lassen:

156 Vgl. Porter, M. (1999), S. 33ff..

157 Vgl. Diederichs, M. (2004), S. 108f. sowie Füser/ Gleißner/ Meier , DB 1999, S.754, die 
ebenfalls eine Risikoidentifikation anhand einer unternehmensspezifisch definierten Wert-
schöpfungskette vorschlagen.
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Abbildung 3: Grundstruktur einer Wertkette158

Neben der Identifikation der Risiken und deren Auswirkungen auf die Unternehmens-
ziele werden gleichzeitig Frühwarninformationen aufgezeigt, die den möglichen Ein-
tritt der Ereignisse, die das Zielsystem des Steuerberatungsunternehmens negativ
beeinflussen, frühzeitig signalisieren. Diesen Frühwarninformationen kommt die Auf-
gabe zu, den benötigten Reaktionszeitraum zwischen Entdeckung der Risiken und Ein-
tritt des relevanten Ereignisses zu sichern, um durch geeignete Maßnahmen den
Abweichungsbetrag der Zielverfehlung noch minimieren oder kompensieren zu kön-
nen.159

Differenziert nach der Länge des Zeitraumes, über welchen relevante Ereignisse vor-
weg erkannt werden sollen, und der Art der Frühwarninformationen lassen sich grund-
sätzlich drei Formen unterscheiden:160

1. Bei der ersten Form werden die zur Frühwarnung erforderlichen Informationen aus 
bereits realisierten Werten gewonnen, um für das Ende einer Planungsperiode zu 
erwartende Abweichungen vom Plan frühzeitig erkennen zu können.161 Die 
Ermittlung der Abweichung vom Unternehmensziel erfolgt durch Hochrechnung 

158 In Anlehnung an Porter, M.  (1999), S. 62.

159 Vgl. Brebeck/ Herrmann, WPg 1997, S. 383 sowie Lück/ Hunecke, Stbg 1998, S. 273. 

160 Vgl. Mensch, G. (1991), S. 194ff., Mensch, G.. , BuW 2003, S. 490. Zur historischen Ent-
wicklung des Konzepts der Frühaufklärung vgl. Liebl, F.  (1996), S. 5ff..
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der realisierten Werte auf die Werte, die voraussichtlich am Periodenende eingetre-
ten sind (kennzahlen- und hochrechnungsorientierte Frühwarninformationen). Der 
Vergleich der voraussichtlichen IST-Werte mit den entsprechenden PLAN-Werten 
stellt das Risiko der Abweichung vom Unternehmensziel dar.162 Die Hochrech-
nung erfolgt durch quantitative Prognoseverfahren und eignet sich aufgrund des 
genutzten Datenmaterials eher für die Identifikation kurz- und mittelfristig wirken-
der Risiken.163 

2. Bei der zweiten Form werden die zur Frühwarnung erforderlichen Informationen 
aus Indikatoren gewonnen, die relevante Entwicklungen in bestimmten Beobach-
tungsbereichen anzeigen (indikatororientierte Frühwarninformationen). Als Früh-
warnindikatoren kommen dabei alle quantitativ und qualitativ ausdrückbaren 
Größen in Betracht, die eine Korrelation mit einem zielwirksamen Einfluss auf-
weisen.164 Die durch den Indikator anzuzeigende Veränderung der Größe muss 
aber zeitlich vor der tatsächlichen Einflussnahme auf das Zielsystem erfolgen. 
Derartige Frühwarnindikatoren eignen sich zur Identifikation kurz-, mittel- und 
langfristiger Risiken.165 

3. Bei der dritten Form werden die zur Frühwarnung erforderlichen Informationen 
mittels sogenannter schwacher Signale ermittelt, um so Entwicklungen im langfri-
stigen strategischen Bereich erkennen zu können (strategisch relevante Früh-
warninformationen).166 Diesem Konzept liegt zugrunde, dass Entwicklungen (z.B. 
im ökonomischen, sozialen und politischen Bereich) nicht zufällig ablaufen, son-
dern sich lange im Voraus durch schwache Signale ankündigen.167 Im Gegensatz 
zu den Frühwarninformationen der ersten und zweiten Form handelt es sich bei 
schwachen Signalen immer um qualitative Beschreibungen, die lediglich auf eine 
Änderung bestimmter Sachverhalte hindeuten, ohne dass konkrete Aussagen über 
die betragsmäßige Höhe einer hieraus resultierenden Abweichung getroffen wer-
den können. Auch werden hierbei keine Beobachtungsbereiche festgelegt, sondern 

161 Die hierfür notwendigen Daten können der Kostenrechnung, dem Jahresabschluss, internen 
Planungsrechnungen oder Statistiken entnommen werden. Vgl. Diederichs, M. (2004), 
S.125.

162 Vgl. Krystek/ Müller-Stewens (1993), S. 45.

163 Vgl. Diederichs, M. (2004), S. 126.

164 Vgl. Krystek/ Müller-Stewens (1993), S. 81.

165 Vgl. Mensch, G. (1991), S. 195.

166 Vgl. Janke, G., BuW 2000, S. 947.

167 Vgl. Romeike, F., Controlling 2005, S. 274. 
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die Entwicklungen im gesamten Unternehmensumfeld lückenlos untersucht. 
Dadurch sollen bisher unbekannte Risikobereiche aufgedeckt werden.168

Um möglichst viele Informationsquellen zu nutzen und sowohl kurz-, mittel- und lang-
fristige als auch strategische Risiken frühzeitig aufdecken zu können, empfiehlt sich
grundsätzlich die Aufnahme aller Formen von Frühwarninformationen.169

Ob die nachfolgend aufgezeigten und für die weitere Bearbeitung als gültig unterstell-
ten Indikatoren bzw. Kennzahlen tatsächlich eine Korrelation mit den identifizierten
Risiken aufweisen, kann im Rahmen dieser Arbeit nicht nachgewiesen werden, da
hierfür eine Vielzahl empirischer Untersuchungen erforderlich ist. Die angegebenen
Kennzahlen, Indikatoren und schwachen Signale werden, aufgrund des hierfür fehlen-
den Datenmaterials, durch logisches Schließen ermittelt, was aber den Erkenntnisge-
winn dieser Arbeit keineswegs mindert, da es sich hierbei nur um Determinanten
handelt, die beliebig ersetzbar sind. 

168 Vgl. Diederichs, M. (2004), S. 131.

169 Vgl. Mensch, G. (1991), S. 198.
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3.2.1 Umfeldanalyse von Steuerberatungsunternehmen

3.2.1.1 Globale Umfeldeinflüsse

3.2.1.1.1 Gesetzliche Rahmenbedingungen

Unter den gesetzlichen Rahmenbedingungen sind die Gesetzgebung des Bundes und
der Länder sowie internationale und supranationale Gesetze und Richtlinien einzuord-
nen, die für das Unternehmen bindend sind. Für das einzelne Unternehmen muss da-
nach unterschieden werden, ob diese Regelungen den internen Bereich des
Unternehmens betreffen oder auf externe Beziehungen des Unternehmens wirken sol-
len.170

Ein Einfluss der gesetzlichen Rahmenbedingungen auf das Zielsystem von Steuerbe-
ratungsunternehmen ist dann gegeben, wenn diese Normen den finanziellen Bereich
(Umsatzerlöse, Kosten und wirtschaftliche Verhältnisse) oder die qualitativ hochwer-
tige Leistungserstellung betreffen.171 

Der interne Bereich des Steuerberatungsunternehmen wird von den Faktoren:

1. Berufsrecht, 

2. Arbeitsrecht,

3. Sozialversicherungsrecht und 

4. Steuerrecht

beeinflusst. 

Wie in Kapitel 3.1.1 dargestellt, wird das für alle erwerbswirtschaftlichen Unterneh-
men geltende Zielsystem bei Steuerberatungsunternehmen durch das Berufsrecht der-
gestalt beschränkt, dass letztendlich dieses Berufsrecht die Grenzen für das Zielsystem
von Steuerberatungsunternehmen vorgibt. Da das Berufsrecht und das Zielsystem von
Steuerberatungsunternehmen somit als kongruent betrachtet werden können, kann
grundsätzlich auch eine weitere Einflussnahme dieses Beobachtungsbereichs auf das
Zielsystem ausgeschlossen werden. Dies gilt jedoch nur, sofern die berufsrechtlichen
Bestimmungen unverändert fortbestehen, da Änderungen im Berufsrecht auch zu Än-

170 Vgl. Kreikebaum, H. (1997), S. 41. 

171 Die Einflussnahme auf die persönlichen Ziele des Steuerberaters kann wegen Artikel 2 GG 
„Recht auf freie Entfaltung der Persönlichkeit“ vernachlässigt werden.
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derungen des Zielsystems von Steuerberatungsunternehmen führen können. Da Ände-
rungen im Berufsrecht im Wesentlichen Auswirkungen auf das Wettbewerbsumfeld
entfalten, werden diese Einflussfaktoren im Rahmen der Branchenstrukturanalyse be-
trachtet.172 

Der Begriff des Arbeitsrechts umfasst alle Rechtsregeln zwischen dem Unternehmen
und den bei diesem beschäftigten Personen, die hinsichtlich Art, Ort, Zeit und Ausfüh-
rung der Arbeit an die Weisungen des Unternehmens gebunden sind.173 Der Einfluss
des Arbeitsrechts auf das Zielsystem von Steuerberatungsunternehmen ergibt sich aus
der gesetzlichen Beschränkung der jederzeitigen Auflösung von Arbeitsverhältnis-
sen.174 Das Risiko besteht im Wesentlichen darin, dass sich die gesetzlichen Regelun-
gen zum Kündigungsschutz ändern und hierdurch der Abbau bzw. Austausch von
Mitarbeitern erschwert wird. Direkt beeinflusst wird hierdurch vor allem das Ziel der
Kostenminimierung175 und somit indirekt auch die hierzu komplementären Zwischen-
und Oberziele. Die Auswirkungen auf das Steuerberatungsunternehmen bestehen in ei-
ner Verlängerung des Zeitraums, in dem Fixkosten (Personalkosten) nicht abgebaut
werden können. Als Frühwarninformationen für dieses Risiko bieten sich Indikatoren
aus dem innenpolitischen Bereich an, wie beispielsweise die Information, dass an ei-
nem entsprechenden Gesetzentwurf gearbeitet wird.176

Die sozialversicherungsrechtlichen Regelungen tangieren das Steuerberatungsunter-
nehmen, da i.d.R auch sozialversicherungspflichtige Mitarbeiter beschäftigt werden.
Aufwendungen für Sozialversicherung sind gesetzliche Pflichtbeiträge, denen sich das
Unternehmen nicht entziehen kann. Das Risiko besteht hier in einer negativen Ent-
wicklung der Sozialversicherungsbeitragssätze, da dies zu einer Erhöhung der Perso-
nalkosten führt und somit das Ziel der Kostenminimierung beeinflusst. Alternativ zur
Beobachtung von innenpolitischen Indikatoren177 kann auch der aus Vergangenheits-
daten ermittelte zukünftige Trend der Sozialversicherungsbeiträge eine geeignete

172 Vgl. hierzu Kapitel 3.2.1.2. 

173 Vgl. Gabler (1997), Band 1, zu Arbeitsrecht. 

174 Zu den Kündigungsfristen vgl. § 622 BGB, zur Ausnahme der fristlosen Kündigung aus 
wichtigen Grund vgl. § 626 BGB.

175 Beispielhaft ist die Lohnfortzahlung bei keiner oder ungenügender Leistungserbringung 
durch den Arbeitnehmer anzuführen. Die Ursachen hierfür können sowohl auf Arbeitneh-
merseite (ungenügende Leistungsfähigkeit) als auch auf Seite des Steuerberatungsunterneh-
men (Auftragsrückgang) liegen.

176 Vgl. Mensch, G. (1991), S. 197.

177 Im Bereich des Sozialversicherungsrechts ist neben Gesetzentwürfen auch die wirtschaftli-
che Lage der Sozialversicherungskassen zu beachten.
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Form der Frühwarnung darstellen. Konkreten Anzeichen einer Tarifänderung ist je-
doch der Vorrang vor der Trendberechnung einzuräumen. 

Durch das Steuerrecht wird die Abgabenpflicht von Steuern gesetzlich geregelt. Von
dieser Verpflichtung sind gem. § 3 Abs.1AO „alle“ betroffen, bei denen der Tatbe-
stand erfüllt ist, an den das Gesetz die Leistungspflicht knüpft. Durch das Steuerrecht
wird vorrangig das Ziel der Kostenminimierung durch eine höhere Steuerbelastung be-
einflusst, da sowohl direkte178 als auch indirekte179 Steuern Kostencharakter ha-
ben.180 Das Risiko von Änderungen im Steuerrecht ist wieder durch
Frühwarninformationen in Form von innenpolitischen Indikatoren (bspw. aus Gesetz-
entwürfen, politischen Diskussionen oder aus der Rechtsprechung der Finanzgerichts-
barkeit) aufzunehmen. Trendberechnungen sind nur bedingt geeignet, da
steuerrechtliche Änderungen permanent stattfinden und die absolute Steuerbelastung
von zahlreichen Determinanten, insbesondere von Bemessungsgrundlage und Steuer-
tarif, abhängig ist. 

Der externe Bereich von Steuerberatungsunternehmen wird von den gesetzlichen Rah-
menbedingungen:

1. Steuergesetzgebung und

2. Zivilrecht, insbesondere Haftungsregelungen

beeinflusst.

Der Einfluss der Steuergesetzgebung auf die externen Beziehungen ergibt sich aus
dem Aufgabenbereich des Steuerberatungsunternehmen. Dieses besteht originär aus
der Hilfeleistung in Steuersachen gem. §§1-3StBerG. Das Steuerrechtssystem ist
durch eine erhebliche Komplexität gekennzeichnet,181 mit der Folge, dass der Aufga-
benbereich von Steuerberatungsunternehmen ebenfalls als komplex und umfangreich
zu beschreiben ist.182 Entwicklungen in der Steuergesetzgebung, die auf eine Verein-
fachung des Steuerrechts zielen, können somit durch die Verminderung des Aufgaben-
umfangs (Rückgang der Anzahl verschiedener Auftragsarten183) die erzielbaren
Umsatzerlöse von Steuerberatungsunternehmen negativ beeinflussen.184 

178 Z.B. die Personensteuern, wie Einkommensteuer und Körperschaftsteuer.

179 Z.B. die Umsatzsteuer. Für Steuerberatungsunternehmen sind die Auswirkungen von 
Kostensteigerungen durch Umsatzsteuererhöhungen jedoch als irrelevant einzustufen, da 
diese i.d.R. zum Vorsteuerabzug berechtigt sind.

180 Vgl. Jorasz, W. (2000), S. 103ff..

181 Vgl. Kaiser, K. (1995), S.123.

182 Vgl. Fissenewert, P., DStR 1992, S. 443.
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Ein weiterer Einfluss auf das Zielsystem von Steuerberatungsunternehmen ist durch
die Dynamik der steuerrechtlichen Entwicklung gegeben. Stetige Veränderungen des
Steuerrechts erfordern erhöhte Aufwendungen für Fortbildung oder führen alternativ
zu einem Qualitätsverlust. Insoweit beeinflusst die Steuergesetzgebung die Ziele Ko-
stenminimierung und Erbringung qualitativ hochwertiger Leistungen. 

Als Instrument zur Erfassung des Risikos von Steuervereinfachungen können wieder-
um Indikatoren in Form von Informationen über Gesetzgebungsverfahren und aus po-
litischen Diskussionen dienen. Das Risiko einer dynamischeren Entwicklung des
Steuerrechts kann zusätzlich aus der Entwicklung der Aus- und Fortbildungszeiten in
der Vergangenheit geschlossen werden, so dass in diesem Fall auch der Einsatz eines
Trendindikators gegeben ist. 

Externen Beziehungen des Steuerberatungsunternehmen liegt in der Regel ein Ver-
tragsverhältnis zu Grunde, in dem die Rechte und Pflichten der Vertragspartner be-
stimmt werden. Neben diesen vertraglichen Pflichten hat das
Steuerberatungsunternehmen auch allgemeine Pflichten zu erfüllen, die sich ebenfalls
aus dem Zivilrecht ableiten lassen. Insoweit können auch die zivilrechtlichen Regelun-
gen über Verträge Auswirkungen auf das Zielsystem von Steuerberatungsunternehmen
haben.185 Die wichtigste allgemeine Pflicht, die mit jedem Steuerberatungsvertrag
verbunden ist, ist die Pflicht zur erschöpfenden Beratung. Dies erfordert eine stetige
Fortbildung und Unterrichtung über die Entwicklungen im Steuerrecht. Die hierdurch
verursachten Kosten stehen in unmittelbarer Konkurrenz zu einem Qualitätsverlust so-
wie weiteren sich aus dem Zivilrecht ergebenden Kosten für Schadensersatzansprü-
che186 des Mandanten.187 Eine hochrechnungsfähige Kennzahl für das Risiko, durch

183 Durch den Begriff „Auftragsarten“ werden die verschiedenen steuerberaterlichen Leistun-
gen mandatsunabhängig voneinander abgegrenzt. Z.B. stellt die Erstellung der Gewerbe-
steuererklärung mandatsübergreifend eine Auftragsart dar, die Erstellung von anderen 
Steuererklärungen oder sonstigen steuerberaterlichen Leistungen ist jeweils auch anderen 
Auftragsarten zuzuorden. Hiervon abzugrenzen ist der nachfolgend verwendete Begriff 
„Auftrag“. Dieser Begriff bezeichnet die einzelnen steuerberaterlichen Leistungen, die man-
datsspezifisch erbracht werden. Z.B. stellt die Erstellung der Gewerbesteuererklärung für 
einen bestimmten Mandanten einen Auftrag dar, die Erstellung der Gewerbesteuererklärung 
für einen anderen Mandanten ist auch ein anderer Auftrag. 

184 Historische Beispiele sind die Abschaffung der Gewerbekapitalsteuer und der Vermögen-
steuer, letztere jedoch nicht mit dem Ziel der Steuervereinfachung sondern aufgrund der 
Verfassungswidrigkeit der Vermögensteuer.

185 Der wichtigste Vertragspartner des Steuerberatungsunternehmens ist sein Mandant. Der zwi-
schen diesen Vertragspartnern bestehende Vertrag ist ein privatrechtlicher Geschäftsbesor-
gungsvertrag gegen Entgelt in Gestalt eines Werkvertrages gem. § 631 ff. BGB oder eines 
Dienstvertrages gem. § 611 ff. BGB; vgl. Kaiser, K. (1995), S.164 f. sowie Mutschler, H., 
DStR 2007, S. 550ff..
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fehlerbehaftete Beratung das Qualitätsziel zu verfehlen bzw. aufgrund von Schadens-
ersatzansprüchen das Kostenziel zu verfehlen, stellt der zur Verfügung stehende Zeit-
rahmen für Aus- und Fortbildungen dar. Das Risiko der Änderung der allgemeinen
Vertragspflichten kann wiederum nur durch die Aufnahme innenpolitischer Indikato-
ren frühzeitig identifiziert werden. Ein geeigneter Indikator ist beispielsweise die
Rechtsprechung zu Schadensersatzansprüchen aufgrund Vertragsverletzung bei Steu-
erberatern.188

Zusammenfassend kann ein starker Einfluss der gesetzlichen Rahmenbedingungen auf
das Zielsystem von Steuerberatungsunternehmen festgestellt werden. 

186 Zu den häufigsten Ursachen für Haftungsrisiken bei Steuerberatern vgl. Fuldner, U., StB 
2006, S. 383ff.. 

187 Vgl. Kaiser, K. (1995), S.123.

188 Vgl. bspw. OLG Koblenz vom 07.05.1992 - 5 U 1014/91, NJW-RR 1993, S. 714ff., 
OLGKöln vom 15. 3. 2005 - 8 U 61/04, DStR 2005, S. 621ff.,  BGH vom 07.05.1992 - IX 
ZR 151/91, NJW-RR 1992, S. 1110ff.. 
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3.2.1.1.2 Ökonomische Rahmenbedingungen

Die ökonomischen Rahmenbedingungen umfassen die gesamtwirtschaftliche Situa-
tion und die Entwicklung auf den Beschaffungs- und Absatzmärkten des Unterneh-
mens. Letzteres beinhaltet dabei insbesondere die Einkommens- und Vermögensstruk-
tur sämtlicher Personen189, die auf diesen Märkten agieren.190

Als wesentliche Einflussfaktoren auf das Zielsystem von Steuerberatungsunternehmen
sind:

Tabelle 5: Risiken von Steuerberatungsunternehmen in Abhängigkeit 
von gesetzlichen Rahmenbedingungen

Beobachtungs-
bereiche

Risiken
direkt 

betroffene 
Zielvariablen

Arbeitsrecht Aufgrund arbeitsrechtlicher Regelungen ist das Steuerbera-
tungsunternehmen bei der Disposition von Arbeitsverhältnis-
sen beschränkt. 
Das Risiko besteht in kurzfristig nicht abbaubaren Fixkosten 
für Gehälter.

Kostenminimierung

Sozialversicherungs-
recht

Bei Beschäftigung sozialversicherungspflichtiger Mitarbeiter 
besteht das Risiko einer Kostenerhöhung bei Anhebung der 
gesetzlichen Beitragssätze.

Kostenminimierung

Steuerrecht Steuern stellen Kosten dar, so dass Steuergesetzänderungen 
das Risiko einer Kostenerhöhung bergen.

Kostenminimierung

Steuergesetzgebung Steuervereinfachungen führen das Risiko einer Verminde-
rung des Auftragsumfangs und somit geringerer Umsatzer-
löse mit sich.
Je dynamischer sich das Steuerrecht entwickelt, um so höher 
sind die Anforderungen an die Qualitätssicherung zu stellen, 
was wiederum die Kostenentwicklung des Steuerberatungs-
unternehmen negativ beeinflusst.

angemessene 
Umsatzerlöse

Kostenminimierung
qualitativ hochwer-
tige Leistungserstel-
lung

Zivilrecht Bei Schlecht- oder Nichterfüllung von Vertragspflichten und 
allgemeinen Pflichten besteht für Steuerberatungsunterneh-
men das Risiko von Schadensersatzansprüchen.

Kostenminimierung

189 Hierunter sind die Unternehmen, Haushalte und der Staat einzuordnen.

190 Vgl. Kreikebaum, H. (1997), S. 42. 
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1. Zinsniveau,

2. Preisniveau,

3. Einkommensentwicklung,

4. Zahl und Struktur der Erwerbspersonen sowie

5. Einkommensverwendung 

zu nennen.

Zinsen stellen Kosten dar. Eine negative Entwicklung des Zinsniveaus kann die Ziel-
variable Kostenminimierung beeinflussen, wenn das Steuerberatungsunternehmen
über zinsniveauabhängige Fremdfinanzierungen verfügt oder zukünftig auf Fremdfi-
nanzierungsmaßnahmen angewiesen ist. 

Eine negative Entwicklung des Preisniveaus auf den Beschaffungsmärkten des Steuer-
beratungsunternehmens führt zu einem Anstieg der mit der Dienstleistungsproduktion
verbundenen Kosten. Die Entwicklung des Preisniveaus hat dementsprechend Auswir-
kung auf das Ziel der Kostenminimierung.

Durch die Einkommensentwicklung kann ein Einfluss auf die erzielbaren Preise für die
erbrachten Leistungen des Steuerberatungsunternehmens festgestellt werden. Die
Höhe der Gebühren (Preise) hat sich gem. §64Abs.1Nr.2StBerG u.a. am Wert des
Objektes zu orientieren. Dieser Wert wird in der Steuerberatergebührenverordnung als
Gegenstandswert191 bezeichnet und ermittelt sich zum Großteil aus dem Einkommen
bzw. aus Determinanten192, die das Einkommen beeinflussen. Eine negative Einkom-
mensentwicklung hat somit verminderte Gegenstandswerte und einen Preisrückgang
zur Folge.

Die Zahl und Struktur der Erwerbspersonen193 und die Einkommensverwendung im
Einzugsgebiet des Steuerberatungsunternehmens entfalten im Wesentlichen Auswir-
kungen auf die Menge und Art der erbringbaren Leistungen. Ein Rückgang der Zahl
der Erwerbstätigen194 führt grundsätzlich auch zu einer Minderung des Leistungsum-
fangs und entsprechend zu geringeren Umsatzerlösen. Auch eine Änderung der Struk-
tur der Erwerbstätigen kann die Entwicklung der Umsatzerlöse, durch eine

191 Daneben sieht die Steuerberatergebührenverordnung in Einzelfällen die Betragsrahmenge-
bühr gem. § 11 StBGebV und die Zeitgebühr gem. § 13 StBGebV vor.

192 Z.B. (Betriebs-)einnahmen, Betriebsausgaben, Werbungskosten oder Einkünfte. Vgl. hierzu 
bspw. §§ 24, 25 Abs. 1 S. 2, 27 Abs. 1 S. 2, 33 Abs. 6, 35 Abs. 2 StBGebV. 

193 Hierunter sind sowohl selbständig als auch unselbständig Beschäftigte zu verstehen.

194 Bspw. durch Insolvenzen und Arbeitslosigkeit. 
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Verschiebung innerhalb der zu erbringenden Leistungen, hin zu niedriger vergüteten
Auftragsarten, negativ beeinflussen.195 

Gleiches gilt für die Einkommensverwendung. Einkommen kann für Konsumzwecke,
Sparzwecke und Investitionen verwendet werden. Während für die Verwendung zu
Konsumzwecken i.d.R. keine Hilfeleistung in Steuersachen notwendig ist, führt das In-
vestieren und Sparen zu Beratungs- und Deklarationsbedarf. Änderungen in diesen Be-
reichen können sich durch eine Verminderung der nachgefragten Leistungen und
niedrigere Gegenstandswerte negativ auf die Höhe der erzielbaren Umsatzerlöse aus-
wirken. 

Zur frühzeitigen Identifikation von Risiken, die aus der Änderung ökonomischer Rah-
menbedingungen resultieren, können Trend- und Prognoseindikatoren herangezogen
werden.196 

Zusammengefasst ergeben sich aus den ökonomischen Rahmenbedingungen für
Steuerberatungsunternehmen folgende Risiken:

195 Der Bedarf eines Arbeitnehmers an Hilfeleistungen in Steuersachen ist tendenziell geringer, 
als der eines selbständigen Erwerbstätigen. 

196 Die Entwicklung der ökonomischen Rahmenbedingungen stellt den für die Früherkennung 
von Risiken bedeutendsten Bereich dar. Erkenntnisse über die zukünftige Entwicklung die-
ses Bereichs werden meist aus mathematischen Verfahren, wie bspw. zeitreihengestützten 
Extrapolationsmethoden oder strukturmodellgestützten Prognosemethoden gewonnen (vgl. 
Krystek/ Müller-Stewens (1993), S. 210). Die hierfür notwendigen Informationen und hier-
aus erzielten Ergebnisse liefern beispielsweise das Statistische Bundesamt und zahlreiche 
Wirtschaftsforschungsinstitute.
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3.2.1.1.3 Sozio-kulturelle Rahmenbedingungen

Unter den sozio-kulturellen Rahmenbedingungen sind die Parameter einzuordnen, die
aus der gesellschaftlichen Umgebung auf das Unternehmen einwirken.197 Hierunter
fallen beispielsweise das Gesellschaftssystem, die demographische Entwicklung der
Bevölkerung und deren Einstellungen und Werte.198 

Auswirkungen auf Steuerberatungsunternehmen ergeben sich aus:

1. der Altersstruktur,

2. der Einstellung zu Arbeit und Beruf sowie

Tabelle 6: Risiken von Steuerberatungsunternehmen in Abhängigkeit 
von ökonomischen Rahmenbedingungen

Beobachtungs-
bereiche

Risiken
direkt 

betroffene 
Zielvariablen

Zinsniveau Eine Abhängigkeit des Steuerberatungsunternehmens vom 
Zinsniveau beinhaltet das Risiko höherer Kapitalkosten.

Kostenminimierung

Preisniveau Eine negative Entwicklung des Preisniveaus führt zu dem 
Risiko höherer laufender Kosten.

Kostenminimierung

Zahl der Erwerbs-
personen

Ein Absinken der Zahl der Erwerbstätigen bringt das Risiko 
eines verminderten Leistungsabsatzes mit sich.

angemessene 
Umsatzerlöse

Struktur der Erwerbs-
personen

Änderungen in der Struktur der Erwerbspersonen können 
das Risiko mit sich führen, niedriger vergütete Leistungen 
erbringen zu müssen.

angemessene 
Umsatzerlöse

Einkommens-
verwendung

Die Einkommensverwendung beeinflusst die Art und Menge 
der Leistungen des Steuerberatungsunternehmens und birgt 
somit das Risiko eines Umsatzrückganges.

angemessene 
Umsatzerlöse

Einkommens-
entwicklung

Eine negative Einkommensentwicklung führt zu niedrigeren 
Gegenstandswerten und beinhaltet somit das Risiko niedrige-
rer erzielbarer Preise.

angemessene 
Umsatzerlöse

197 Vgl. Kreikebaum, H. (1997), S. 45. 

198 Vgl. Peemöller, V. (2002), S. 128. 
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3. dem Bildungsstand.

Eine negative Entwicklung der Altersstruktur kann zu einer Verminderung des Lei-
stungsumfangs führen, da aus dem Erwerbsleben ausgeschiedene Personen grundsätz-
lich einen geringeren bzw. gar keinen Beratungs- und Leistungsbedarf haben. Aus dem
verminderten Absatzpotential resultiert zwangsläufig ein Rückgang der erzielbaren
Umsatzerlöse.

Die gesellschaftliche Einstellung zu Arbeit und Beruf und der Bildungsstand der (po-
tentiellen) Leistungsempfänger des Steuerberatungsunternehmens hat Auswirkung auf
die vom Steuerberatungsunternehmen zu erbringenden Auftragsarten und entspre-
chend auf die Höhe der erzielbaren Umsatzerlöse. Insoweit kann auf die Ausführungen
zur Struktur der Erwerbspersonen199 verwiesen werden.

Als Indikatoren für diese Risiken kommen wiederum nur Prognosen über die voraus-
sichtliche Entwicklung der Altersstruktur, des zukünftigen Bildungsstandes und der
gesellschaftlichen Einstellung zum Erwerbsleben in Frage. Gewonnen werden diese
Ergebnisse über Methoden der empirischen Sozialforschung.200

Die auf Steuerberatungsunternehmen wirkenden Einflußfaktoren aus den gesellschaft-
lichen Rahmenbedingungen sind in nachfolgender Tabelle 7 zusammengefasst darge-
stellt:

199 Vgl. Kapitel 3.2.1.1.2.

200 Vgl. hierzu Krystek/ Müller-Stewens  (1993), S. 207.

Tabelle 7: Risiken von Steuerberatungsunternehmen in Abhängigkeit 
von sozio-kulturellen Rahmenbedingungen

Beobachtungs
bereiche

Risiken
direkt 

betroffene 
Zielvariablen

Altersstruktur Eine zunehmende Alterung der Gesellschaft beinhaltet über 
die Verminderung des Leistungsumfangs das Risiko niedrige-
rer Umsatzerlöse.

angemessene 
Umsatzerlöse

Einstellung zu Arbeit 
und Beruf

Änderungen in der gesellschaftlichen Einstellung zu Arbeit 
und Beruf können die Risiken Mandatsverlust und niedriger 
vergütete Leistungen nach sich ziehen.

angemessene 
Umsatzerlöse

Bildungsstand Ein niedriger gesellschaftlicher Bildungsstand führt grundsätz-
lich zu dem Risiko niedriger vergütete oder weniger Leistun-
gen zu erstellen.

angemessene 
Umsatzerlöse
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3.2.1.1.4 Technologische Rahmenbedingungen

Gegenstand der technologischen Umfeldanalyse ist die Gesamtheit des technologi-
schen Wissens über Produkte und Produktionsverfahren. Dies ist vor allem für Indu-
strieunternehmen von Bedeutung, die einem starken technischen Wandel
unterliegen.201 

Bei Steuerberatungsunternehmen haben diese Rahmenbedingungen lediglich auf der
Seite des Beschaffungsmarktes einen geringen Einfluss. Die Produkte der Steuerbera-
tungsbranche sind im Wesentlichen immaterieller Natur, und das Produktionsverfah-
ren besteht zum größten Teil aus geistiger Arbeit. Ein Einfluss technologischer
Rahmenbedingungen auf das Zielsystem besteht allerdings, wenn bisher manuelle Ar-
beitsgänge durch technischen Fortschritt überflüssig werden oder unter Umständen
auch von anderen Unternehmen übernommen und angeboten werden können. Da die
Leistungserstellung nicht völlig unabhängig von technologischen Komponenten ist,
sind gewisse Einflüsse dennoch zu vermuten. Diese werden im Rahmen der Branchen-
strukturanalyse202 (Wettbewerbsumfeld) und der Unternehmensanalyse203 betrachtet. 

201 Vgl. Kreikebaum, H. (1997), S. 45. 

202 Vgl. nachfolgend Kapitel3.2.1.2.3.

203 Vgl. nachfolgend Kapitel3.2.2.3.1.
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3.2.1.2 Wettbewerbsumfeld (Branchenstrukturanalyse)

3.2.1.2.1 Wettbewerb in der Branche

Wettbewerb entsteht, wenn ein Wirtschaftssubjekt durch Einsatz von Aktionsparame-
tern seinen Zielerreichungsgrad zu Lasten des Zielerreichungsgrades der Konkurren-
ten erhöhen will. Primäres Ziel ist die Erhöhung des Marktanteils, um über die
Ausweitung der Umsatzerlöse die Ertragslage zu verbessern. Als mögliche Aktionspa-
rameter stehen hierfür Preiswettbewerb, Werbekampagnen, Einführung neuer Produk-
te sowie verbesserte Service- und Garantieleistungen zur Verfügung.204 Der Einfluss
des Wettbewerbs in der Branche auf das Zielsystem eines Unternehmens kann am Ri-
valitätsgrad gemessen werden, d.h. an der Intensität mit der diese Aktionen durchge-
führt werden.

Für die Steuerberatungsbranche ist von einem niedrigen Rivalitätsgrad und entspre-
chend geringen Einfluss des Wettbewerbs in der Branche auf das Zielsystem von Steu-
erberatungsunternehmen auszugehen. Dies resultiert aus der nur partiellen
Zulässigkeit205 oben genannter Aktionsparameter. Das Risiko des einzelnen Steuerbe-
ratungsunternehmens, aufgrund von Mandatsabwanderungen das Umsatzziel zu ver-
fehlen, besteht dennoch; durch die geringe Marktransparenz von
Steuerberatungsunternehmen vollziehen sich Marktanteilsverschiebungen in der Bran-
che aber nur als schleichender Prozess. 

Darüber hinaus besteht das Risiko einer Erhöhung des Rivalitätsgrades in der Steuer-
beratungsbranche, wenn die berufsrechtlichen Rahmenbedingungen (insbesondere die
Vorschriften über die zulässige Werbung und die der Steuerberatergebührenverord-
nung) entschärft werden. Die frühestmögliche Erfassung dieses Risikos kann wieder
über Indikatoren, die den Stand der Gesetzgebung206 widerspiegeln, erfolgen. Einen
Indikator für tatsächlich zunehmenden Wettbewerb in der Steuerberatungsbranche
stellt die Zahl der Insolvenzen bei Steuerberatungsunternehmen dar. 

204 Vgl. Porter, M. (1999), S. 50 ff..

205 Vgl. hierzu die Ausführungen zum Erfolgspotential von Steuerberatungsunternehmen im 
Kapitel3.1.1.

206 Neben Gesetzentwürfen sind vor allem auch die politischen Diskussionen über die Dienst-
leistungsfreiheiten auf EU-Ebene zu beachten.
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3.2.1.2.2 Potentielle neue Wettbewerber in der Branche

Der Markteintritt von neuen Wettbewerbern beinhaltet ebenfalls das Risiko über
Marktanteilsverluste einen Rückgang der Umsatzerlöse hinnehmen zu müssen. Die
Gefahr des Markteintritts ist abhängig von den für die Branche existierenden Eintritts-
barrieren, wie Kapitalbedarf, Umstellungskosten der Nachfrager und staatlichen Re-
striktionen sowie den absehbaren Reaktionen der etablierten Wettbewerber. Hohe
Eintrittsbarrieren und die Erwartung wirksamer Vergeltungsmaßnahmen der etablier-
ten Wettbewerber vermindern die Markteintrittsgefahr.207

Die unbeschränkte geschäftsmäßige Hilfeleistung in Steuersachen als primäres Aufga-
bengebiet der Steuerberatungsbranche ist eine Tätigkeit, die per gesetzlicher Regelung
den Angehörigen der steuerberatenden, rechtsberatenden und wirtschaftsprüfenden
Berufe vorbehalten ist.208 Der Zugang zu diesen Berufen ist nur bei Erfüllung subjek-
tiver Zulassungsvoraussetzungen209 möglich, was ein starkes Markteintrittshemmnis
darstellt. Diese gesetzliche Zugangsbeschränkung stellt die einzige Markteintrittsbar-
riere dar. Bei der Gründung eines Steuerberatungsunternehmens ist weder ein außer-
gewöhnlicher Kapitalbedarf notwendig, noch ist mit Vergeltungsmaßnahmen der
Wettbewerber in Form von Preissenkungen oder Werbekampagnen zu rechnen. Da
derartige Maßnahmen, aufgrund berufsrechtlicher Vorgaben, auch nicht von den po-
tentiellen neuen Wettbewerbern zu erwarten sind, entspricht das Risiko des Mandats-
verlustes durch Markteintritt neuer Wettbewerber dem allgemeinen
Wettbewerbsrisiko in der Steuerberatungsbranche.210 

Eine Erhöhung der Anzahl der Steuerberatungsunternehmen führt jedoch zwangsläu-
fig dazu, dass sich der am Markt nachfragende neue Beratungsbedarf211 auf mehr An-
bieter verteilt. Hieraus resultiert das Risiko, wegfallende Umsatzerlöse von aus dem
Markt ausscheidenden Nachfragern, nicht vollständig mit neu hinzu kommenden Um-
satzerlösen von in den Markt eintretenden Nachfragern kompensieren zu können.
Auch diese Form des Marktanteilverlustes vollzieht sich als schleichender Prozess. Als
Indikator für die Übersättigung des Steuerberatungsmarktes kann die Zahl der zugelas-

207 Vgl. Porter, M. (1999), S. 37.

208 Vgl. Gehre, H. (1995), zu § 3, Rdnr. 1ff..

209 Die wichtigsten Zulassungsvoraussetzungen für Steuerberater sind in § 35 ff. StBerG gere-
gelt und umfassen eine spezielle Berufsausbildung bzw. Hochschulstudium, praktische 
Tätigkeit und das Bestehen des Steuerberaterexamens.

210 Vgl. hierzu die Ausführungen im vorangegangenen Kapitel 3.2.1.2.1.

211 Z.B. von Existenzgründern und ins Erwerbsleben eintretenden Personen.
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senen Steuerberater im Verhältnis zur Zahl der insgesamt Erwerbstätigen herangezo-
gen werden.212

3.2.1.2.3 Substitutionsgefahr durch Ersatzprodukte

Ersatz- oder Substitutionsprodukte sind Produkte, welche die gleiche Funktion der
Produkte der Branche erfüllen. Je attraktiver die Preis-Leistungs-Alternative der Er-
satzprodukte gegenüber den Produkten der Branche ist, desto höher ist das Risiko, dass
der Nachfrager die Produkte der Branche durch Ersatzprodukte substituiert.213 Die
Ausprägung dieses Risikos wird zusätzlich von den Umstellungskosten und der Sub-
stitutionsneigung der Nachfrager beeinflusst.

Die Klassifizierung der Dienstleistungsproduktion Hilfeleistung in Steuersachen als
gesetzliche Vorbehaltsaufgabe gem. § 3 StBerG lässt eine vollumfängliche Substitu-
tion der Produkte der Steuerberatungsbranche durch andere Branchen nicht zu. Für ei-
nen Teil dieser Vorbehaltsaufgaben sieht § 6 des StBerG jedoch Ausnahmeregelungen
vor. Insbesondere die Produkte laufende Finanzbuchführung und Lohnabrechnung
dürfen auch von nicht der Steuerberatungsbranche angehörigen Personen214 erstellt
werden. Die hieraus resultierende Substitutionsgefahr ergibt sich im Wesentlichen aus
der Möglichkeit zur freien Preisgestaltung durch die branchenfremden Personen, da
diese im Gegensatz zur Steuerberatungsbranche nicht an die Steuerberatergebühren-
verordnung gebunden sind.215 Dennoch kann das Risiko, Marktanteile an branchen-
fremde Personen zu verlieren und somit das Umsatzziel zu verfehlen, für die
Steuerberatungsbranche als relativ gering eingestuft werden. Der stark beschränkte
Umfang der Ausnahmen vom Verbot der unbefugten Hilfeleistung in Steuersachen
gem. §6StBerG ermöglichst dem Nachfrager dieser Produkte keinen vollständigen
Ersatz,216 so dass eine Abhängigkeit von der Steuerberatungsbranche weiterhin gege-
ben ist und die Substitutionsneigung der Nachfrager entsprechend niedrig zu bewerten
ist.

Unter Ersatzprodukten sind auch Softwareprogramme einzuordnen, die es dem Nach-
frager ermöglichen, einzelne steuerliche und wirtschaftliche Probleme ohne die Inan-

212 Die hierfür notwendigen Informationen liefern die Steuerberaterkammern bzw. das Statisti-
sche Bundesamt und die Agenturen für Arbeit.

213 Vgl. Porter, M. (1999), S. 56f..

214 Gem. § 6 Nr. 4 StBerG ist die Ausübung dieser Tätigkeiten allerdings auch nur Personen mit 
angemessener theoretischer und praktischer Vorbildung gestattet. 

215 Vgl. Kuhls/ Meurers/ Maxl/ Schäfer/ Goez/ Willerscheid (2004), zu §6Rdnr.29.
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spruchnahme der Steuerberatungsbranche selbständig durch Rückwärtsintegration217

zu lösen.218 Eine vollumfängliche Substitution der steuerberaterlichen Leistungen ist
jedoch auch bei dieser Form von Ersatzprodukten nicht gegeben, da insbesondere Be-
ratungs- und Steuerrechtsdurchsetzungsleistungen nicht durch Softwareprogramme
ersetzbar sind. Das Risiko des Auftragsverlustes besteht demnach vor allem bei Man-
danten mit geringem oder gar keinem Bedarf an derartigen steuerberaterlichen Lei-
stungen.219 

Insgesamt kann ein Einfluss auf das Zielsystem von Steuerberatungsunternehmen
durch die Existenz von Ersatzprodukten festgestellt werden. Das Risiko durch den
Wegfall einzelner Auftragsarten des Mandanten das Umsatzziel zu verfehlen, steht
darüber hinaus in einer komplementären Beziehung zu den gesetzgeberischen Rah-
menbedingungen. Mit einer Ausweitung der Ausnahmen vom Verbot der unbefugten
Hilfeleistung in Steuersachen gem. §6StBerG steigt auch das Risiko220, Marktanteile
an fremde Branchen zu verlieren, da mit sinkender Abhängigkeit der Nachfrager von
der Steuerberatungsbranche auch deren Substitutionsneigung zunimmt. Der Abhän-
gigkeitsgrad wird zudem bei einer Vereinfachung des Steuerrechts gemindert, da hier-
durch der Beratungsbedarf sinkt. Die Früherkennung dieser Risiken muss somit wieder
durch Beobachtung von Indikatoren im Bereich der Gesetzgebung zu berufsrechtli-
chen und steuerrechtlichen Regelungen erfolgen. 

3.2.1.2.4 Verhandlungsstärke der Lieferanten

Lieferanten können auf das Zielsystem eines Unternehmens Einfluss nehmen, wenn
sie sich in einer Position befinden, die es ihnen ermöglicht, Preise zu erhöhen oder die
Qualität ihrer Produkte zu senken. Der Einfluss der Lieferanten kann an deren Ver-

216 Die eng mit der Erstellung der laufenden Buchführung verbunden Produkte Beratung und 
Steuerdeklaration (insb. Erstellung der Umsatzsteuervoranmeldungen) sind der Steuerbera-
tungsbranche vorbehalten. Gleiches gilt für den Bereich der Lohnabrechnungen. Hier sind 
Einrichtung und Abschluss des Lohnkontos sowie die jährliche Ausstellung der Lohnsteuer-
bescheinigung der Steuerberatungsbranche vorbehalten. Vgl. Kuhls/ Meurers/ Maxl/ Schä-
fer/ Goez/ Willerscheid (2004), zu §6Rdnr.24.

217 Vgl. Porter, M. (1999), S. 59.

218 Vgl. Klug, A. (1996), S.53.

219 Zur Früherkennung dieser Risiken vgl. Kapitel 3.2.2.3.2.

220 Das gleiche Risiko besteht bei einer Ausweitung der Befugnisse für Lohnsteuerhilfevereine 
gem. § 4 Nr. 11 StBerG.
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handlungsstärke gemessen werden. Ein starker Einfluss der Lieferanten, auf ein Unter-
nehmen bzw. die gesamte Branche ist bspw. anzunehmen wenn:221

1. die Produkte des Lieferanten nicht mit Ersatzprodukten konkurrieren müssen oder 
die Substitution dieser Produkte zu hohen Umstellungskosten beim Abnehmer 
führt,

2. das Unternehmen bzw. die Branche relativ unwichtig für den Lieferanten ist oder

3. das Produkt des Lieferanten einen wichtigen Input für das Unternehmen bzw. die 
Branche darstellt.

Für die Dienstleistungserstellung ist die Steuerberatungsbranche vor allem von der
Lieferung fachlicher Informationen und der Lieferung von Softwaresystemen abhän-
gig.222 Der Markt für steuerliche Fachliteratur kann als polypolistisch bezeichnet wer-
den. Durch das Vorhandensein zahlreicher Ersatzprodukte in Verbindung mit geringen
Umstellungskosten ist ein Einfluss auf das Zielsystem von Steuerberatungsunterneh-
men nicht gegeben.223 Wesentlich stärker ist die Position der Lieferanten von Soft-
waresystemen, da zwar eine Substitution durch Ersatzprodukte möglich ist, diese aber
zwangsläufig mit hohen Umstellungskosten224 verbunden ist. Ein relevantes zielsy-
stembeeinflussendes Risiko kann dennoch nicht ausgemacht werden, da die Gesell-
schaftsanteile des Hauptlieferanten, der Datev e.G., von der Steuerberatungsbranche
gehalten werden. Die Geschäftspolitik dieses Lieferanten kann folglich durch die Steu-
erberatungsbranche selbst beeinflusst werden.

221 Vgl. Porter, M. (1999), S. 61ff..

222 Daneben können auch die Arbeitnehmer als Lieferanten von Arbeitskraft und die Mandan-
ten als Lieferanten der zu verarbeitenden Informationen angesehen werden. Der Einfluss 
gesetzlicher Rahmenbedingungen aus der Beschäftigung von Arbeitnehmern auf das Zielsy-
stem von Steuerberatungsunternehmen wurde bereits in Kapitel 3.2.1.1.1 dargestellt und 
wird im Rahmen der Unternehmensanalyse fortgeführt (vgl. hierzu nachfolgend Kapitel 
3.2.2). Die Mandanten des Steuerberatungsunternehmens sind in erster Linie auch als 
Abnehmer der Dienstleistungen anzusehen und werden demnach im folgenden 
Kapitel3.2.1.2.5 betrachtet. 

223 Gleiches gilt für die Lieferung von materiellen Verbrauchsgütern (Büromaterial etc.) und 
Gebrauchsgütern (Betriebs- und Geschäftsausstattung etc.) für die Leistungserstellung. 

224 Insbesondere fallen hierfür Kosten in Form von Zeit für Umstellung und Einarbeitung in das 
neue Softwaresystem an.
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3.2.1.2.5 Verhandlungsstärke der Abnehmer

Die Ziele der Abnehmer bei Vertragsverhandlungen bestehen in der Durchsetzung bes-
serer Qualität und niedrigerer Preise.225 Die Verhandlungsstärke der Abnehmer ist ab-
hängig von den Möglichkeiten:

1. des Anbieterwechsels in der Branche und 

2. dem Zurückgreifen auf Ersatzprodukte, insbesondere durch Rückwärtsintegration 

unter Berücksichtigung der hierbei jeweils anfallenden Umstellungskosten. 

Die globale Betrachtung der Gesamtheit der Abnehmer von Produkten der Steuerbera-
tungsbranche lässt nur auf eine geringe Verhandlungsstärke dieser Abnehmer
schließen. Die Gründe hierfür sind vor allem der Mangel an Ersatzprodukten, hohe
Umstellungskosten und die niedrige Markttransparenz in der Steuerberatungsbranche,
vor allem in den Bereichen Preis und Qualität. Letzteres führt dazu, dass ein Wechsel
des Abnehmers mit Unsicherheit226 verbunden ist, was wiederum den Erwartungswert
der Umstellungskosten weiter erhöht. 

Ein Einfluss auf das Zielsystem von Steuerberatungsunternehmen ist nur gegeben,
wenn einzelne Mandanten oder Mandantengruppen, aufgrund ihres hohen Anteils am
Gesamtumsatz des Steuerberatungsunternehmens, in der Lage sind, niedrigere Preise
oder zusätzliche unentgeltliche Serviceleistungen durchzusetzen. Die Existenz derarti-
ger Mandate beinhaltet somit das Risiko der Verfehlung des Umsatzzieles durch nied-
rigere Gebührensätze. Die Identifikation dieses Risikos kann kennzahlenorientiert an
dem Verhältnis der Umsätze der einzelnen Mandaten zum Gesamtumsatz des Steuer-
beratungsunternehmens gemessen werden. 

Die identifizierten Risiken aus dem Wettbewerbsumfeld von Steuerberatungsunter-
nehmen werden in der nachfolgenden Tabelle 8 zusammengefasst:

225 Vgl. Porter, M. (1999), S. 58.

226 Vgl. Klug, A. (1996), S.74.
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Die Wirkung der gesamten Einflüsse aus dem globalen Umfeld und dem Wettbe-
werbsumfeld auf das Steuerberatungsunternehmen lässt sich wie folgt graphisch dar-
stellen.

Tabelle 8: Risiken von Steuerberatungsunternehmen in Abhängigkeit 
des Wettbewerbsumfeldes

Beobachtungs-
bereiche

Risiken
direkt 

betroffene 
Zielvariablen

Wettbewerb 
in der Branche

Aufgrund der berufsrechtlichen Reglementierungen besteht 
nur ein geringes, aber dennoch relevantes Risiko von Markt-
anteilsverlusten. Änderungen im Berufsrecht könnten dieses 
Risiko verstärken.

angemessene 
Umsatzerlöse

potentielle neue Wett-
bewerber 
in der Branche

Der Markteintritt für neue Wettbewerber ist möglich und 
von den bestehenden Unternehmen nicht beeinflussbar. Inso-
weit besteht auch hier das Risiko von Marktanteilsverlusten.

angemessene 
Umsatzerlöse

Ersatzprodukte Ein Teil des Leistungsangebots von Steuerberatungsunter-
nehmen kann auch von branchenfremden Anbietern 
erbracht werden. Das Risiko der Substitution dieser Leistun-
gen wird durch Änderungen im Berufsrecht verstärkt.
Die Existenz von Softwareprogrammen ermöglicht den Nach-
fragern von Steuerberatungsleistungen die Rückwärtsinte-
gration. Vereinfachungen im Steuerrecht können derartige 
Entwicklungen begünstigen.

angemessene 
Umsatzerlöse

Verhandlungsstärke 
der Abnehmer
(Mandanten)

Insbesondere bei Mandanten mit einem hohen Anteil an den 
Umsatzerlösen des Steuerberatungsunternehmens besteht 
das Risiko, nur niedrige Gebührensätze durchsetzen zu kön-
nen.

angemessene 
Umsatzerlöse
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Abbildung 4: Wirkungsgefüge der Einflussfaktoren aus dem globalen Umfeld 
und dem Wettbewerbsumfeld auf das Steuerberatungsunter-
nehmen 
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3.2.2 Unternehmensanalyse von Steuerberatungsunternehmen

Gegenstand dieser Unternehmensanalyse ist die Identifikation der Einflussfaktoren auf
das Zielsystem von Steuerberatungsunternehmen, die aus den internen Prozessen des
Steuerberatungsunternehmens resultieren. Die wesentliche Grundlage für eine syste-
matische Untersuchung bildet dabei die Portersche Wertkette227, da diese alle Prozesse
eines Unternehmens in Form von betrieblichen Aktivitäten aufzeigt. Die Besonderhei-
ten bei der Leistungserstellung in Steuerberatungsunternehmen erfordern jedoch eine
Modifikation dieser Wertkette. Die modifizierten einzelnen Aktivitäten stellen die Be-
obachtungsbereiche für die Identifikation der Einflussfaktoren und für die Ableitung
der Risiken dar. Betrachtet werden neben den Prozessen auch die an den Prozessen be-
teiligten Subjekte und Objekte.

3.2.2.1 Charakterisierung der Prozesse in Steuerberatungsunter-

nehmen

Da Steuerberatungsunternehmen Dienstleistungsunternehmen sind, ist zunächst zu un-
tersuchen, ob die für Dienstleistungen geltenden allgemeingültigen Charakteristika auf
Steuerberatungsunternehmen übertragen werden können. Dienstleistungen obliegt die
Aufgabe, bestimmte Merkmalsausprägungen eines Gutes oder einer Person zu erhalten
oder zu verbessern.228 Grundsätzlich wird dabei unter Dienstleistung ein nicht frei ver-
fügbares Gut verstanden, welches zur Bedürfnisbefriedigung nutzbar gemacht werden
kann.229 

Die in der betriebswirtschaftlichen Literatur aufgeführten Merkmale von Dienstlei-
stungen sind:230

1. Immaterialität,

2. Integration von externen Faktoren,

3. Simultanität von Leistungserstellung und Leistungsverbrauch,

4. Nichtlagerfähigkeit sowie

227 Vgl. Abbildung 3 in Kapitel 3.2.

228 Vgl. Corsten, H. , (1990), S. 21.

229 Vgl. Maleri, R. (1997), S. 83 f..

230 Vgl. Pommerening, S. (2000), S.38 ff., Klug, A. (1996), S.61 ff., Korpium, M. (1998), S.52 
ff., Corsten, H., (1990), S. 17 ff. sowie Maleri, R. (1997), S. 95 ff.. 
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5. Individualität der Leistungen.

Immaterialität der Dienstleistung bedeutet, dass diese nicht körperlich vorhanden und
somit physisch nicht greifbar ist.231 Der Einbezug von Sachgütern, z.B. Informations-
verarbeitungssysteme, in den Leistungsprozess und die Verwendung materieller Trä-
germedien, insbesondere zur Nutzung des Dienstleistungsergebnisses, ist für die
Klassifizierung als immaterielles Gut unerheblich.232 

Steuerberaterliche Dienstleistungen sind stets immaterielle Leistungen.233 Sämtliche
Leistungsprozesse234 in Steuerberatungsunternehmen sind Verrichtungen, bei denen
das immaterielle Gut „Information“ verarbeitet wird. Informationen stellen in diesen
Leistungsprozessen sowohl Inputfaktoren als auch Outputfaktoren dar.235 Input sind
die auf Trägermedien gebundenen und die verbal erhaltenen Informationen. Der Out-
put ist in der Regel ebenfalls auf materiellen Trägermedien verankert; die Wirkungs-
weise und somit die Nutzenstiftung ist jedoch stets immaterieller Natur, da die
Ergebnisse der Befriedigung eines Informationsbedürfnisses236 dienen. 

Die Integration eines externen Faktors in den Leistungserstellungsprozess gilt als kon-
stitutives Merkmal von Dienstleistungen und unterscheidet sich hierdurch wesentlich
von der Sachgüterproduktion.237 Da Dienstleistungen nur an Gütern oder Personen er-
bracht werden können, ist die Einbeziehung dieser externen Faktoren zur Leistungser-
stellung unerlässlich. Der entscheidende Unterschied zwischen externen und internen
Produktionsfaktoren besteht darin, dass erstere in der erforderlichen Ausprägung durch
den Dienstleistungsproduzenten nicht beschaffbar sind, sondern nur durch den Dienst-
leistungsempfänger selbst eingebracht werden können.238

Steuerberatungsleistungen sind informationsverarbeitende Prozesse.239 Notwendiger
externer Faktor ist die Beteiligung bzw. Mitwirkung des Mandanten am Dienstlei-
stungsprozess,240 durch Lieferung des zu verarbeitenden Informationsbündels (Input-

231 Vgl. Pommerening, S. (2000), S.38.

232 Vgl. Corsten, H. , (1990), S. 19.

233 Vgl. Klug, A. (1996), S.62.

234 Lohn-und Finanzbuchhaltung, Abschlusserstellung, Steuerdeklaration, Steuerechtsdurchset-
zung und Beratung.

235 Vgl. Klug, A. (1996), S.68.

236 Vgl. Klug, A. (1996), S.62. Ein Informationsbedürfnis besteht z.B. seitens der Finanzbehör-
den (Erfüllung steuerlicher Pflichten) und des Mandanten (Beratungsbedarf). 

237 Vgl. Korpium, M. (1998), S.55. 

238 Vgl. Corsten, H., (1990), S. 93. 

239 Vgl. Klug, A. (1996), S.101.
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faktor). Die Qualität und Vollständigkeit dieses externen Inputfaktors ist dabei von
entscheidender Bedeutung für die Qualität der Steuerberatungsleistungen.241 Proble-
matisch ist allerdings, dass sich der externe Faktor der vollständigen Einflußnahme
durch das Steuerberatungsunternehmen entzieht.242 

Simultanität von Leistungserstellung und Leistungsverbrauch ist gegeben, wenn die
Dienstleistung im Zeitpunkt ihrer Erbringung konsumiert wird.243 Aufgrund des Vor-
liegens externer Faktoren muss beim Leistungserstellungsprozess (Kombination aller
internen und externen Inputfaktoren zum angestrebten Output) von Dienstleistungsun-
ternehmen zwischen Vorkombination und Endkombination differenziert werden.244

Aufgabe der Vorkombination ist die Herstellung der Leistungsbereitschaft durch Be-
reitstellung und Kombination der internen Produktionsfaktoren.245 Die Endkombina-
tion ist die Produktion der absetzbaren Leistung durch Kombination der internen
Produktionsfaktoren mit dem externen Faktor.246 Aufgrund dieser Differenzierung
kann eine Simultanität von Produktion und Absatz bei Dienstleistungsunternehmen
nur partiell im Rahmen der Endkombination festgestellt werden.247 

Setzt man Leistungserstellung mit Ressourcenverbrauch bzw. Ressourcengebrauch
und Leistungsverbrauch mit Nutzenstiftung beim Dienstleistungsempfänger durch Er-
gebnisverwendung gleich, so kann bei Steuerberatungsunternehmen nicht generell von
einer Simultanität von Leistungserstellung und Leistungsverbrauch ausgegangen wer-
den. Die Verwendung der vom Steuerberatungsunternehmen erarbeiteten Leistung ist
grundsätzlich erst ab dem Zeitpunkt möglich, zu dem das Leistungsergebnis in den
Verfügungsbereich des Dienstleistungsempfängers gelangt und somit von diesem di-
rekt genutzt werden kann bzw. wenn es ohne den Verfügungsbereich des Dienstlei-
stungsempfängers zu tangieren, Nutzen entfaltet. Lediglich bei persönlichen
Beratungsleistungen des Steuerberatungsunternehmens ist eine Simultanität von Lei-
stungserstellung und Leistungsverbrauch gegeben, da hier Ressourcenverbrauch (Zeit-
aufwand) und Nutzenstiftung (Information des Mandanten) zeitlich und räumlich
identisch ablaufen. Bei sämtlichen anderen steuerberaterlichen Leistungen wird die er-
stellte Leistung auf einem Trägermedium gespeichert und entfaltet erst Nutzen, wenn

240 Vgl. Maleri, R. (1997), S.163.

241 Vgl. Pommerening, S. (2000), S.40.

242 Vgl. Corsten, H., (1990), S. 91. 

243 Vgl. Pommerening, S. (2000), S.42.

244 Vgl. Corsten, H., (1990), S. 103. 

245 Vgl. Corsten, H., (1990), S. 103. 

246 Vgl. Corsten, H., (1990), S. 104. 

247 Vgl. Corsten, H., (1990), S. 173. 
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sie den Verfügungsbereich des Dienstleistungsempfängers oder in seinem Auftrag die
Finanzbehörden erreicht. Insoweit fallen Ressourcenverbrauch bzw. Ressourcenge-
brauch und Nutzenstiftung bei der Dienstleistungserstellung zeitlich und räumlich aus-
einander. Unabhängig vom Zeitpunkt der Nutzenstiftung ist jedoch bei
Steuerberatungsunternehmen zu berücksichtigen, dass der Empfänger der Dienstlei-
stung mit Beginn der Endkombination feststeht, da diese ansonsten, mangels der hier-
für erforderlichen externen Faktoren, nicht zustande kommen kann.248 Der Mandant
übernimmt somit als Auftraggeber und durch Einbringung externer Faktoren die Lie-
feranten- und Abnehmerfunktion in einer Person, die zeitlich zwischen Vor- und End-
kombination realisiert wird. Aufgrund der im Zeitpunkt der Endkombination
feststehenden Existenz des Leistungsempfängers macht es keinen Sinn, den Prozess
des Transfers des Dienstleistungsergebnisses zur Nutzenstiftung getrennt von der End-
kombination, als separaten Prozess zu betrachten. Bei Zuordnung des Transfers des
Dienstleistungsergebnisses zum Prozess der Endkombination kann somit auch bei
Steuerberatungsunternehmen von einer Simultanität von Leistungserstellung und Lei-
stungsverbrauch ausgegangen werden. 

Lagerfähigkeit von Gütern bedeutet, diese speichern und auf Vorrat produzieren zu
können. Dienstleistungsergebnisse sind grundsätzlich auf Trägermedien speicher-
bar.249 Eine Vorratsproduktion absatzfähiger Produkte, wie diese bspw. bei Sachgü-
tern möglich ist, scheitert jedoch an der notwendigen Integration des externen Faktors,
die vom Dienstleistungsunternehmen nur schwer disponierbar ist. Die Vorkombina-
tion, durch Herstellung der Leistungsbereitschaft ist jedoch auch bei Dienstleistungs-
unternehmen möglich, da diese autonom vom Dienstleistungsunternehmen durchführ-
bar ist.

Dies gilt uneingeschränkt für Steuerberatungsunternehmen. Eine Speicherung sämtli-
cher Dienstleistungsergebnisse auf Trägermedien ist möglich und sogar notwendig,
um die Ergebnisse nutzbar zu machen.250 Die Produktion steuerberaterlicher Dienst-
leistungen auf Vorrat ist nicht möglich, da die vollständige Inputfaktorkombination
erst beginnen kann, wenn das zu verarbeitende externe Informationsbündel in den Wir-
kungsbereich des Steuerberatungsunternehmens gelangt.251 Dies geschieht in der Re-
gel erst nach der Auftragsannahme. Zwar besteht ein Großteil der Dienstleistungen von

248 Vgl. Maleri, R. (1997), S.188f..

249 Vgl. Maleri, R. (1997), S.105.

250 Darüber hinaus obliegt der Speicherung und Dokumentation der Ergebnisse auch eine 
Beweisfunktion.

251 Vgl. Klug, A. (1996), S.64; Reiche, K., DStR 1993, S. 1194.
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Steuerberatungsunternehmen aus periodisch wiederkehrenden Prozessen252, aller-
dings werden die zu verarbeitenden externen Informationen erst mit Ablauf der jewei-
ligen Periode bekannt, was eine Vorratsproduktion ausschließt. Dennoch bietet sich
Steuerberatungsunternehmen im Gegensatz zu anderen Dienstleistungsbranchen die
Möglichkeit einer partiellen Vorratsbildung, in Form vorgezogener Leistungserstel-
lung. Dies beschränkt sich jedoch auf periodisch wiederkehrende identische Informa-
tionen253 und Dienstleistungen, die auf bereits erbrachten Leistungen aufbauen254.
Darüber hinaus lässt die Individualität der in Steuerberatungsunternehmen zu verarbei-
tenden Informationen eine Produktion für den anonymen Markt nicht zu255 und be-
schränkt den Umfang der Vorkombination auf personelle und materielle
Ressourcen256.

Der Individualitätsgrad einer Dienstleistung hängt stark von der Individualität der in
den Prozess eingebrachten externen Faktoren ab. Darüber hinaus weisen Dienstleistun-
gen, welche durch menschliche Leistungspotentiale entstehen, einen höheren Indivi-
dualitätsgrad auf, als Dienstleistungen, die automatisiert durch sachliche
Leistungspotentiale erbracht werden.257 

Sämtliche in den Leistungserstellungsprozess von Steuerberatungsunternehmen einge-
brachten externen Informationen differieren258 mandatsabhängig und innerhalb der
einzelnen Mandate teilweise auch zeitraumabhängig. Zur Leistungserstellung in Steu-
erberatungsunternehmen sind grundsätzlich menschliche Ressourcen heranzuziehen.
In Abhängigkeit der Leistungsart kann jedoch ein möglicher Sachmitteleinsatz den In-

252 Dies betrifft die Lohn- und Finanzbuchhaltung, Abschlusserstellung und Steuerdeklaration.

253 Die Möglichkeit der Vorratsbildung für periodisch wiederkehrende Informationen ist abhän-
gig von der den Leistungsprozess unterstützenden Software. Beispielhaft sei hier auf die 
Anlage „wiederkehrender Buchungen“ in der Buchführung und die Speicherung der Fixda-
ten in der Lohnbuchhaltung hingewiesen.

254 Beispielsweise basiert der Leistungsprozess der Abschlusserstellung auf den Ergebnissen 
der Buchführung. Für bestimmte Sachverhalte sind somit bereits unterjährig Abschlussbu-
chungen durchführbar.

255 Vgl. hierzu Maleri, R. (1997), S.108.

256 Ein weiterer wesentlicher Inputfaktor bei der Leistungserstellung in Steuerberatungsunter-
nehmen ist die Kenntnis (Information) über die zutreffende Behandlung steuerlich relevan-
ter Sachverhalte. Die gegen unendlich strebende Zahl der möglichen Sachverhalte und die 
sich laufend ändernde Gesetzgebung und Rechtsprechung machen jedoch eine abschlie-
ßende und vollumfängliche Bereitstellung dieser Ressource unmöglich. 

257 Vgl. Korpium, M. (1998), S.41 ff.. 

258 Die Individualität der zu verarbeitenden Informationen wird nur ihrer Art nach betrachtet. 
Die unterschiedliche Höhe (Zahlenbeträge) bei Informationen gleicher Art wird vereinfa-
chend nicht als Differenz betrachtet und hat somit keine Auswirkung auf die Individualität 
der Informationen. 
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dividualitätsgrad durch Automatisierung abmildern. Die nachfolgende Tabelle 9 gibt
einen Überblick über die Individualitätsgrade der einzelnen steuerberaterlichen Lei-
stungen.

Das Vorliegen individueller externer Faktoren erfordert einen hohen Interaktivitäts-
grad259 zwischen Steuerberatungsunternehmen und Mandant. Grundsätzlich verhalten
sich dabei der Individualitätsgrad und der Interaktivitätsgrad proportional zueinander,
d.h. eine Leistung mit hohem Individualitätsgrad erfordert auch eine hohe Interaktivi-
tät. Da die Leistungen der Steuerberatungsunternehmen in der Regel periodisch wie-
derkehrend erbracht werden, führen diese Interaktivitäten zu einem hohen

Tabelle 9: Individualität der einzelnen Steuerberatungsleistungen

Leistungs-
arten

Individualität der 
externen Informationen

Möglichkeit der 
Automatisierung 
durch Sachmittel

Individua-
litätsgrad

Beratung sehr hohe Individualität sowohl man-
dats- als auch zeitraumbezogen

keine hoch

Steuerrechts-
durchsetzung

sehr hohe Individualität sowohl man-
dats- als auch zeitraumbezogen

keine hoch

Abschluss-
arbeiten

hohe Individualität in Abhängigkeit 
der verschiedenen Mandate
geringe Differenzen zwischen den 
Abschlussperioden des einzelnen 
Mandats

gering mittel

Steuer-
deklaration

hohe Individualität in Abhängigkeit 
der verschiedenen Mandate
geringe Differenzen zwischen den 
Deklarationsperioden des einzelnen 
Mandats

gering mittel

Finanzbuch-
führung

hohe Individualität in Abhängigkeit 
der verschiedenen Mandate
geringe Differenzen zwischen den 
Buchführungsperioden des einzel-
nen Mandats

hoch gering

Lohnbuch-
führung

hohe Individualität in Abhängigkeit 
der verschiedenen Mandate
geringe Differenzen zwischen den 
Buchführungsperioden des einzel-
nen Mandats

hoch gering

259 Vgl. Corsten, H., (1990), S. 171. 
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Bindungsgrad zwischen dem Mandanten und dem Leistungsersteller260. Auch hier
kann wieder Proportionalität zwischen Individualitäts- und Bindungsgrad unterstellt
werden. 

Es kann festgehalten werden, dass die für Dienstleistungen geltenden allgemeingülti-
gen Charakteristika ohne wesentliche Einschränkungen auf Steuerberatungsunterneh-
men übertragen werden können. 

3.2.2.2 Übertragung der Porterschen Wertkette auf Steuerbera-

tungsunternehmen

Aus den voranstehenden Ausführungen lassen sich die primären Aktivitäten 

1. Eingangslogistik,

2. Operationen,

3. Marketing & Vertrieb,

4. Ausgangslogistik und

5. Kundendienst

und die unterstützenden sekundären Aktivitäten

1. Unternehmensinfrastruktur,

2. Personalwirtschaft,

3. Technologieentwicklung und

4. Beschaffung

der Porterschen Wertkette261 wie folgt auf den Wertschöpfungsprozess der betrachte-
ten Steuerberatungsunternehmen übertragen.

Die Eingangslogistik umfasst sämtliche Tätigkeiten im Zusammenhang mit dem Emp-
fang, der Lagerung und der Distribution von Betriebsmitteln, die für die Produkterstel-
lung benötigt werden,262 also die Koordination aller internen Produktionsfaktoren zur

260 Als Leistungsersteller kommen sowohl der Steuerberater als auch seine Mitarbeiter in 
Betracht, mit der Folge, dass der Bindungsgrad nicht zwangsläufig zum Steuerberater beste-
hen muss, sondern auch lediglich zum Mitarbeiter bestehen kann. 

261 Vgl. Porter, M., (1996), S. 62. 
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Herstellung der Leistungsbereitschaft. Die internen Produktionsfaktoren von Steuer-
beratungsunternehmen sind zum weit überwiegenden Teil immaterieller Natur und
umfassen Informationen über den SOLL-Zustand bestimmter Sachverhalte263,
menschliche Arbeitsleistung264 und Rechte265. Bei den benötigten materiellen inter-
nen Produktionsfaktoren handelt es sich im Wesentlichen um sachliche Betriebsmittel,
die zum langfristigen Faktorgebrauch bestimmt sind. Aufgrund der Immaterialität
bzw. der langfristigen Nutzungsdauern der internen materiellen Produktionsfaktoren
ist der Teilbereich der Lagerhaltung bei Steuerberatungsunternehmen irrelevant.266

Die Herstellung der Leistungsbereitschaft erfolgt durch Aus- und Fortbildungsmaß-
nahmen zum Empfang der den SOLL-Zustand beschreibenden Informationen267 und
durch die Distribution der dem Steuerberatungsunternehmen zur Verfügung stehenden
menschlichen Arbeitskräfte, Rechte und sachlichen Betriebsmittel auf die geplanten zu
erbringenden Leistungen. Diese Primäraktivität wird nachfolgend, in Anlehnung an
die betriebswirtschaftliche Literatur zum Produktionsprozess in Dienstleistungsunter-
nehmen,268 als „Vorkombination“ bezeichnet.

Operationen sind sämtliche Tätigkeiten im Zusammenhang mit der Umwandlung der
Inputfaktoren in das endgültige Produkt.269 In Betrieben der Sachgüterproduktion
können diese Aktivitäten nahtlos auf der Eingangslogistik aufbauen, da hier in der Re-
gel nur interne Produktionsfaktoren notwendig sind. Bei Dienstleistungsbetrieben und
insbesondere auch bei Steuerberatungsunternehmen kann der Leistungsprozess erst
nach Einbringung der externen Produktionsfaktoren des Mandanten (Informationen)
beginnen. Die Wertkette ist somit um die primäre Aktivität „Einbeziehung des exter-
nen Faktors“ zu erweitern. Die herausragende Stellung des Mandanten als Lieferer und
zugleich Abnehmer des Steuerberatungsunternehmens rechtfertigt ein eigenes Be-
trachtungsfeld. Nach Einbeziehung der externen Faktoren kann der Leistungserstel-

262 Vgl. Porter, M., (1996), S. 66. 

263 Hierunter ist die Lösung (=SOLL-Zustand) der steuerlichen und wirtschaftlichen Probleme 
(=bestimmte Sachverhalte) der Mandanten zu verstehen. Vgl. Kaiser, K. (1995), S.145 
sowie Kapitel3.1.1.

264 Zur Zuordnung der menschlichen Arbeitsleistung zu den immateriellen internen Produkti-
onsfaktoren vgl. Corsten, H. , (1990), S. 98. 

265 Hierunter sind die zur Leistungserstellung benötigten Softwareprogramme einzuordnen, 
deren Nutzung regelmäßig durch die Vergabe von Lizenzen möglich wird.

266 Die zum Verbrach eingesetzten internen Produktionsfaktoren, wie Trägermedien, Büromate-
rial, etc., rechtfertigen keine gesonderte Betrachtung der Lagerhaltung.

267 Ergebnis des Aus- und Fortbildungsprozesses ist der interne Produktionsfaktor „Ausbil-
dungsstand“.

268 Vgl. Corsten, H., (1990), S. 103. 

269 Vgl. Porter, M., (1996), S. 66. 
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lungsprozess durch Umwandlung der internen und externen Informationen in den
SOLL-Zustand erfolgen. Die Primäraktivität Operationen der Porterschen Wertkette
kann insoweit auf Steuerberatungsunternehmen übertragen werden, wird aber nachfol-
gend als „Endkombination“ bezeichnet.

Die Ausgangslogistik umfasst alle Aktivitäten im Zusammenhang mit der Sammlung,
Lagerung und physischen Distribution des Produkts an die Abnehmer.270 Aufgrund
der Immaterialität und der Individualität der steuerberaterlichen Dienstleistungen ist
eine Lagerung der Leistungsergebnisse nicht möglich. Darüber hinaus ist diese auch
gar nicht notwendig, da der Leistungsempfänger vor Fertigstellung des Produktes fest-
steht und das Dienstleistungsergebnis somit nach der Produktion sofort an den Lei-
stungsempfänger transferiert werden kann. Die Primäraktivität Ausgangslogistik der
Porterschen Wertkette ist für Steuerberatungsunternehmen somit nicht relevant, da
auch der Transfer des Dienstleistungsergebnisses der Endkombination zugeordnet
wurde.271

Marketing & Vertrieb umfassen die Tätigkeiten, durch die der Abnehmer das Produkt
kauft oder zu dessen Kauf verleitet werden soll.272 Der Stellenwert dieser Primärakti-
vität ist aufgrund des Berufsrechts der Steuerberater nur gering273 und rechtfertigt im
Gegensatz zu gewerblichen Unternehmen keine gesonderte Untersuchung.

Unter Kundendienst sind alle Dienstleistungen im Zusammenhang mit der Förderung
oder Werterhaltung des Produkts zu subsumieren.274 Diese Aktivitäten sind mangels
Existenz bei Steuerberatungsunternehmen ebenfalls nicht gesondert zu betrachten.

Die primären Aktivitäten beschränken sich somit bei Steuerberatungsunternehmen auf
die Prozesse:

1. Vorkombination,

2. Einbeziehung des externen Faktors und

3. Endkombination.

270 Vgl. Porter, M., (1996), S. 67. 

271 Vgl. hierzu die Ausführungen zur Simultanität von Leistungserstellung und Leistungsver-
brauch in Kapitel 3.2.2.1.

272 Vgl. Porter, M., (1996), S. 67. 

273 Vgl. hierzu die Ausführungen zum Erfolgspotential von Steuerberatungsunternehmen in 
Kapitel 3.1.1.

274 Vgl. Porter, M., (1996), S. 67. 
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Die sekundären Aktivitäten dienen der Unterstützung der primären Aktivitäten, wobei
jede einzelne sekundäre Aktivität alle primären und auch alle anderen sekundären Be-
reiche tangieren kann. 

Die Unternehmensinfrastruktur besteht aus einer Reihe von Aktivitäten, wozu bei-
spielsweise die Planung, Gesamtgeschäftsführung, Finanzen, etc. gehören. Aufgabe
der Personalwirtschaft ist die Rekrutierung sowie die Aus- und Fortbildung jedweder
Art von Personal. Unter der Technologieentwicklung sind Produkt- und Verfahrensver-
besserungen einzuordnen. Der Bereich der Beschaffung befasst sich mit den Funktio-
nen des Einkaufs, der für die Produkterstellung erforderlichen Inputfaktoren.275

Für Steuerberatungsunternehmen ist eine differenzierte Betrachtung dieser sekundären
Aktivitäten nicht erforderlich. Durch die, gemessen an der Zahl der im Unternehmen
tätigen Personen, in der Regel überschaubaren Betriebsgröße276 ist eine dezentrale
Stellenbildung für diese Bereiche nicht sinnvoll. Die sekundären Aktivitäten sind viel-
mehr in den laufenden primären Leistungserstellungsprozess eingebunden. Die Inter-
dependenzrelationen mit den primären Aktivitäten machen folglich auch eine separate
Untersuchung der sekundären Aktivitäten auf Risiken anhand eines abgegrenzten Be-
obachtungsbereiches unmöglich und werden somit im Rahmen der primären Aktivitä-
ten mit betrachtet. Da die sekundären Aktivitäten typische Hauptfunktionen der
Unternehmensführung darstellen, sind sie vom Berufsträger wahrzunehmen277 und
werden nachfolgend unter „allgemeine Unternehmensführung“ zusammengefasst.

Graphisch lässt sich die für Steuerberatungsunternehmen modifizierte Portersche
Wertkette wie folgt darstellen:

275 Vgl. Porter, M., (1996), S. 68ff.. 

276 Nach der von Klug durchgeführten empirischen Untersuchung sind in einem durchschnittli-
chen Steuerberatungsunternehmen ca. 8 Personen beschäftigt. Vgl. Klug, A. (1996), S.119.

277 Vgl. Sommer/ Oberle, DStR 1994, S. 114.
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Abbildung 5: Wertkette von Steuerberatungsunternehmen
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3.2.2.3 Ableitung von Risiken aus dem Leistungserstellungsprozess 

bei Steuerberatungsunternehmen 

Unter Einbezug der Zielvariablen von Steuerberatungsunternehmen lässt sich der Lei-
stungserstellungsprozess wie folgt darstellen:

Abbildung 6: Auswirkungen des Leistungserstellungsprozesses auf die Zielva-
riablen von Steuerberatungsunternehmen 
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Aus voranstehender Abbildung 6 ist ersichtlich, dass der Leistungsprozess sämtliche
Unterziele278 des Steuerberatungsunternehmens beeinflusst und somit auch Auswir-
kungen auf die Erreichung der Zwischen- und Oberziele entfaltet. Weiterhin lassen
sich allgemeingültige Aussagen darüber treffen, welche Ereignisse zu welcher Zielver-
fehlung führen. Im Einzelnen sind dies:

1. Ereignisse, die den Leistungsprozess derart stören, dass kein Dienstleistungsergeb-
nis erreicht wird. Diese Ereignisse führen zur Verfehlung des Umsatzzieles, da nur 
durch Dienstleistungsergebnisse Umsatzerlöse generiert werden können. 

2. Ereignisse, die den Leistungsprozess derart stören, dass kein optimales Dienstlei-
stungsergebnis erreicht wird. Diese Ereignisse führen zur Verfehlung des Quali-
tätszieles. 

3. Sonstige Ereignisse, die trotz Erreichung eines Dienstleistungsergebnisses zur 
Zielverfehlung führen. 

Nachfolgend werden die einzelnen Prozesse der Leistungserstellung in Steuerbera-
tungsunternehmen auf Risiken, die zu derartigen Ereignissen führen, untersucht und
die Auswirkungen bei Eintritt der jeweiligen Risiken dargestellt. Weiterhin werden
Frühwarninformationen erarbeitet, welche die Gefährdung des Steuerberatungsunter-
nehmens rechtzeitig signalisieren können. 

3.2.2.3.1 Risiken im Bereich der Vorkombination

Aufgabe der Vorkombination ist der Aufbau und permanente Erhalt des Leistungspo-
tentials auf Basis der Erwartungen über Art und Umfang der durchzuführenden End-
kombination. Das Ergebnis der Vorkombination ist die Leistungsbereitschaft.279 Für
Steuerberatungsunternehmen bedeutet dies, die einzusetzenden internen Produktions-
faktoren:

1. menschliche Arbeitsleistung, 

2. Betriebsmittel in Form von Sachen und Rechten und 

3. Ausbildungsstand 

278 Zu den Unter-, Zwischen- und Oberzielen vgl. Abbildung 2 in Kapitel 3.1.2. 

279 Vgl. Corsten, H., (1990), S. 103. 
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der Art und dem Umfang nach so festzulegen und zu kombinieren, dass alle wirtschaft-
lichen und steuerlichen Probleme der Mandanten gelöst werden können. Diese Faktor-
kombination verursacht im Wesentlichen Aufwendungen für Fixkosten und hat somit
direkte Auswirkungen auf die Zielvariable Kostenminimierung.280 

Die weiteren Unterziele Qualität und angemessene Umsatzerlöse werden nur indirekt
von dem Prozess der Vorkombination beeinflusst. Auswirkungen auf diese Zielvaria-
blen ergeben sich nur für die Fälle, bei denen das Ergebnis der Vorkombination, die
Leistungsbereitschaft, nicht in dem für die folgenden Prozesse notwendigen Maße zur
Verfügung steht.

Im Idealfall entspricht die Art und der Umfang der Leistungsbereitschaft (bereitgehal-
tenes Leistungspotential) zu jedem Zeitpunkt der Art und dem Umfang der erwarteten
Endkombination (nachgefragtes Leistungspotential). Bei dieser Konstellation können
alle nachgefragten Leistungen ohne das Vorhalten von unnötigen Leerkosten281 er-
bracht werden, was eine Voraussetzung für die Erfüllung der Ziele angemessene Um-
satzerlöse und Kostenminimierung darstellt. 

Das nachgefragte Leistungspotential ergibt sich einzig und allein aus dem externen
Faktor und ist somit durch das Steuerberatungsunternehmen nicht beeinflussbar.282

Die Nichtbeeinflussbarkeit des externen Faktors stellt das globale Leistungsprozessri-
siko des Steuerberatungsunternehmens dar, da die exogene Änderung des nachgefrag-
ten Leistungspotentials zur Zielverfehlung führen kann, wenn das bereitgehaltene
Leistungspotential nicht rechtzeitig angepasst wird. 

Im Einzelnen führen die denkbaren Änderungsmöglichkeiten des nachgefragten Lei-
stungspotentials bei konstanten bereitgehaltenen Leistungspotential zu folgenden Ziel-
verfehlungen:

280 Die Untersuchung, unter welchen Voraussetzungen die Gesamtheit der Kosten zu einer Ziel-
verfehlung führt, kann nicht isoliert für die Vorkombination durchgeführt werden, da dies 
u.a. vom Umfang der Endkombination und den erzielbaren Umsatzerlösen abhängt. Inso-
weit wird auf die Betrachtung der prozessübergreifenden Risiken in Kapitel 3.2.2.3.4 ver-
wiesen.

281 Leerkosten entstehen, wenn die vorgehaltenen fixen Kosten der Leistungsbereitschaft die 
tatsächlichen Kosten der Leistungserstellung übersteigen, z.B. in Zeiten geringer oder keiner 
Nachfrage. Vgl. Corsten, H., (1990), S. 103. 

282 Im Unterschied zu anderen Dienstleistungsunternehmen ist das nachgefragte Leistungspo-
tential bei Steuerberatungsunternehmen aber zumindest in einem gewissen Rahmen planbar, 
da sich die Mandatschaft zu ca. 95% aus Dauermandaten zusammensetzt und die periodisch 
wiederkehrenden Leistungen (Lohn- und Finanzbuchhaltung, Abschlusserstellung und Steu-
erdeklaration) einen Umsatzanteil von ca. 90% ausmachen. Vgl. hierzu Klug, A. (1996), 
S.144.
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1. Bisher nachgefragte Leistungen werden nicht mehr oder in vermindertem Umfang 
nachgefragt (Minderung des Umfangs des nachgefragten Leistungspotentials).283

Neben dem hiermit verbundenen Umsatzverlust entstehen bei Aufrechterhaltung 
des bereitgehaltenen Leistungspotentials auf dem bisherigen Niveau Leerkosten. 
Folge ist die Verfehlung des Umsatz- und des Kostenzieles.

2. Es werden zusätzliche Leistungen nachgefragt bzw. bisher nachgefragte Leistun-
gen werden in erhöhtem Umfang nachgefragt (Erhöhung des Umfangs des nachge-
fragten Leistungspotentials).284

Mangels vorhandener Kapazitäten können die zusätzlichen Leistungen nicht 
erbracht und folglich zusätzliche Umsatzerlöse nicht generiert werden.285 Darüber 
hinaus besteht das Risiko, dass durch die Ablehnung des Auftrages bisher nachge-
fragte Leistungen zukünftig nicht mehr nachgefragt werden.286 Die Umsatzein-
bußen und Leerkosten führen wieder zur Verfehlung des Umsatz- und des     
Kostenzieles.

3. Bisher nachgefragte Leistungsarten werden nicht mehr nachgefragt (Minderung 
der Art des nachgefragten Leistungspotentials).287

Derartige Nachfrageänderungen führen zu Zielverfehlungen, wenn mit der Ände-
rung der nachgefragten Leistung eine niedrigere Gebühr im Sinne der Steuerbera-
tergebührenverordnung verbunden ist. In der Regel führt dies auch zu frei 
werdenen Kapazitäten. Ein konstantes bereitgehaltenes Leistungspotential verur-
sacht wiederum Leerkosten, so dass in diesen Fällen von der Verfehlung des 
Umsatz- und des Kostenzieles auszugehen ist.

4. Bisher nicht nachgefragte Leistungsarten, außerhalb des bereitgehaltenen Lei-
stungspotentials, werden nachgefragt (Erhöhung der Art des nachgefragten Lei-
stungspotentials).288

283 Ein typisches Beispiel hierfür ist der Wegfall von Mandaten.

284 Z.B. durch erhöhten Beratungsbedarf eines Mandanten oder durch die potentiell neue Man-
date.

285 Eine gewissenhafte Berufsausübung verbietet sogar die Annahme eines Auftrages bei feh-
lender Kapazität des Steuerberatungsunternehmens. Vgl. Kuhls/ Meurers/ Maxl/ Schäfer/ 
Goez/ Willerscheid (2004), zu §57, Rdnr.167.

286 Es ist davon auszugehen, dass die Mandanten eines Steuerberatungsunternehmens grund-
sätzlich eine umfassende steuerliche und wirtschaftliche Problemlösung aus einer Hand 
benötigen und wünschen.

287 Hierunter sind beispielsweise Mandanten einzuordnen, die ihren Gewinn bisher durch 
Betriebsvermögensvergleich gem. § 5 bzw. § 4 Abs. 1 EStG ermittelten und nun zur 
Gewinnermittlung nach § 4 Abs. 3 EStG übergehen.
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Diese Form der Änderung des nachgefragten Leistungspotentials verursacht im 
Wesentlichen Kosten für Aus- und Fortbildung. Da hierfür bei konstantem bereit-
gehaltenen Leistungspotential keine Kapazitäten bestehen, sind Qualitätsverluste 
hinzunehmen.289 Ist mit der Erhöhung der Art auch eine Erhöhung des Umfangs 
des nachgefragten Leistungspotentials verbunden, besteht das Risiko, neben dem 
Qualitätsziel auch das Umsatz- und Kostenziel zu verfehlen. 

Da grundsätzlich die Möglichkeit besteht, das Risiko der exogenen Änderung des
nachgefragten Leistungspotentials durch Anpassung des bereitgehaltenen Leistungs-
potentials zu kompensieren, beinhaltet bereits die Disposition der Vorkombination das
Risiko, auf zukünftige Änderungen des nachgefragten Leistungspotentials nicht rea-
gieren zu können. Für den Prozess der Vorkombination lassen sich aus der Nichtbeein-
flussbarkeit des externen Faktors folgende Risiken ableiten:

1. Mit der Aufrechterhaltung des Leistungspotentials verbundene Fixkosten (z.B. für 
Betriebsmittel und menschliche Arbeitsleistung) können kurzfristig nicht abgebaut 
werden. Dies führt bei der Minderung der Art und des Umfangs der nachgefragten 
Leistungen zu Leerkosten. Erfasst werden kann dieses Risiko anhand der Kündi-
gungszeiträume für die, die Fixkosten verursachenden internen Produktionsfakto-
ren.290 

2. Die Unternehmensstrukturen lassen einen kurzfristigen Aufbau zusätzlicher Kapa-
zitäten für Betriebsmittel und menschliche Arbeitsleistung sowie eine Erhöhung 
des Ausbildungsstandes nicht zu. Bei einer Erhöhung der Art und/oder des 
Umfangs der nachgefragten Leistungen können zusätzliche Umsatzerlöse nicht 
generiert werden. Darüber hinaus drohen weitere Umsatzeinbußen und folglich 
Leerkosten. Unzureichende Möglichkeiten für die Erweiterung der Betriebsmittel 
und der menschlichen Arbeitsleistung lassen sich nur durch individuelle Beobach-
tung der jeweiligen Beschaffungsmärkte feststellen. Das Risiko mangelnder Kapa-
zitäten für Aus- und Fortbildung kann am hierfür zur Verfügung stehenden 
Zeitrahmen identifiziert werden.

288 Beispielhaft kann hier die Nachfrage von bestehenden Mandanten nach Beratungen im inter-
nationalen Steuerrecht aufgeführt werden, die bisher im Steuerberatungsunternehmen noch 
nicht angeboten wird.

289 Mangelnde fachliche Kompetenz steht darüber hinaus auch in einem Widerspruch zur 
gewissenhaften Berufsausübung, was zwangsläufig die Ablehnung eines derartigen Auftra-
ges nach sich ziehen muss. Vgl. Kuhls/ Meurers/ Maxl/ Schäfer/ Goez/ Willerscheid (2004), 
zu §57, Rdnr.167.

290 Dies gilt vor allem für die Arbeitnehmer des Steuerberatungsunternehmens sowie für die 
Betriebsräume, in denen die Tätigkeit ausgeübt wird. 
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Das Vorhalten einer bestimmten Leistungsbereitschaft birgt einerseits das Risiko der
Verfehlung des Kostenziels, wenn das bereitgehaltene Leistungspotential das tatsäch-
lich nachgefragte Leistungspotential übersteigt. Andererseits besteht das Risiko das
Umsatzziel zu verfehlen, wenn mit dem bereitgehaltenen Leistungspotential das nach-
gefragte Leistungspotential nicht bedient werden kann. Somit führt jede Differenz zwi-
schen bereitgehaltenem Leistungspotential und tatsächlich nachgefragtem
Leistungspotential zur Zielverfehlung. 

Diese mit einer Zielverfehlung verbundene Differenz kann auch aus einer Änderung
des vorgehaltenen Leistungspotentials bei einem konstanten tatsächlich nachgefragten
Leistungspotential resultieren. Ursächlich hierfür sind Ereignisse, die zu einer Ände-
rung der Art oder des Umfangs der bereitgehaltenen internen Produktionsfaktoren füh-
ren. Das Risiko der Zielverfehlung besteht allerdings nur für die Ereignisse, die durch
die Unternehmensleitung des Steuerberatungsunternehmens nicht beeinflussbar sind.
Dies betrifft lediglich solche, die zu einer Minderung der Art und des Umfangs der Lei-
stungsbereitschaft führen, da eine Erhöhung des vorgehaltenen Leistungspotentials nur
durch zusätzliche Investitionen in die internen Produktionsfaktoren menschliche Ar-
beitsleistung, Betriebsmittel sowie Aus- und Fortbildung möglich ist, was jedoch
grundsätzlich in den Entscheidungsbereich der Unternehmensleitung fällt. 

Ein Rückgang des internen Produktionsfaktors menschliche Arbeitsleistung kann aus
dem Ausfall der Mitarbeiter des Steuerberatungsunternehmens resultieren. Neben ei-
nem vorübergehenden Ausfall, z.B. aufgrund Krankheit, Urlaub, etc., ist ein endgülti-
ges Ausscheiden der Arbeitnehmer wegen Altersrente und Kündigung als Risikofaktor
zu berücksichtigen. Das Kündigungsrisiko ist nur durch individuelle Beobachtung der
Mitarbeiter identifizierbar, so dass das Verhalten der Mitarbeiter als Indikator heran-
zuziehen ist. Zur frühzeitigen Identifikation der Ausfallrisiken aufgrund von Alter oder
Krankheit stehen dagegen die Kennzahl „Restarbeitszeit291 jedes Mitarbeiters“ und die
aus vergangenen Perioden hochrechenbare Kennzahl „Krankheitstage pro Jahr und
Mitarbeiter“ zur Verfügung. Mit dem personellen Ausfallrisiko ist das Risiko einer
Minderung des personenbezogenen internen Produktionsfaktors Ausbildungsstand eng
verbunden.

Das Risiko einer Minderung der Leistungsbereitschaft der sachlichen und rechtlichen
Betriebsmittel resultiert aus dem technischen Verfall der benötigten Betriebsmittel, der
mangelnden Verfügbarkeit der betrieblichen Räume wegen Kündigung und einem
Verlust der gespeicherten für die Informationsverarbeitung notwendigen Daten. Die

291 Die Restarbeitszeit ergibt sich aus der Differenz des voraussichtlichen Renteneintrittsalters 
und dem tatsächlichen Alter des Mitarbeiters.
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Identifikation dieser Risiken kann anhand der Kennzahlen „Abnutzungsgrad der sach-
lichen Betriebsmittel“ und „Kündigungsfrist für Betriebsräume“ vorgenommen wer-
den. Das Datenverlustrisiko ist abhängig von den unternehmensspezifischen
Datensicherungsmaßnahmen und muss durch individuelle Beobachtung erfasst wer-
den.

Die mit dem Rückgang der internen Produktionsfaktoren verbundene Minderung der
Leistungsbereitschaft führt zu Umsatzeinbußen oder alternativ zu einem Qualitätsver-
lust, da der für die Leistungserstellung intern zur Verfügung stehende Zeitrahmen ab-
nimmt. Der kurzfristig notwendige Ersatz der internen Produktionsfaktoren kann
darüber hinaus auch das Kostenziel und bei Ausfall langlebiger Wirtschaftsgüter das
Liquiditätsziel beeinflussen.

Zusammengefasst ergeben sich aus dem Prozess der Vorkombination und den hierbei
beteiligten Subjekten und Objekten folgende Risiken:

1. kurzfristig nicht abbaubare Fixkosten,

2. beschränkte Möglichkeiten zur Kapazitätserweiterung,

3. Ausfall menschlicher Arbeitsleistung verbunden mit einem Rückgang des Ausbil-
dungsstandes,

4. Ausfall der Betriebsmittel und

5. Datenverlust.

3.2.2.3.2 Risiken bei der Integration des externen Faktors

Aufgabe der Primäraktivität Integration des externen Faktors ist die Beschaffung der
für den Leistungserstellungsprozess benötigten externen Produktionsfaktoren. Die
Einbeziehung des externen Faktors erfolgt dabei grundsätzlich durch Interaktion des
Steuerberatungsunternehmens mit dem Mandanten. Die hieraus ableitbaren Risiken
resultieren aus diesem Interaktionsprozess selbst und aus den Eigenheiten der beteilig-
ten Subjekte. 

Durch die Integration des externen Faktors lassen sich keine direkten Auswirkungen
auf die Zielvariablen des Steuerberatungsunternehmens ableiten. Die externen Produk-
tionsfaktoren gehen jedoch als wesentlicher Bestandteil in den Endkombinationspro-
zess ein und wirken somit, über das Dienstleistungsergebnis, indirekt auf das Umsatz-
und Qualitätsziel. Auswirkungen auf das Kostenziel sind nicht gegeben, da die Inte-
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gration nur Fixkosten beansprucht, die bereits durch die Vorkombination vorgehalten
werden.

Der Interaktionsprozess ist gekennzeichnet durch die Übertragung von Mandantenin-
formationen an das Steuerberatungsunternehmen. Immanentes Risiko einer jeden In-
formationsübertragung ist der Informationsverlust und die mögliche fehlerhafte
Transformation der Information durch den Empfänger. Für Steuerberatungsunterneh-
men resultiert hieraus das Risiko, keine optimalen Dienstleistungen zu erbringen und
somit das Qualitätsziel zu verfehlen. Einen möglichen Indikator für dieses Risiko bil-
det der Ausbildungsstand des mit dem Empfang der jeweiligen Informationen beauf-
tragten Mitarbeiters. 

Zur Dienstleistungserstellung und Generierung von Umsatzerlösen ist die Integration
des externen Faktors Mandant zwingend notwendig. Ein Scheitern der Integration
stellt somit ein wesentliches Risiko dar, zumal die externen Ursachen292 für dieses
Scheitern vom Steuerberatungsunternehmen nicht beeinflussbar sind. Als externe Ur-
sachen, die das Risiko eines Umsatzrückganges bergen, sind vor allem:

1. Altersrente des Mandanten,

2. Insolvenz des Mandanten,

3. Rückwärtsintegration der steuerberaterlichen Leistungen durch den Mandanten,

4. Verkauf des Unternehmens des Mandanten bzw. jegliche sonstige Form der Ein-
stellung der betrieblichen oder beruflichen Tätigkeit und

5. Standortwechsel des Mandanten

aufzuführen. 

Das Risiko eines Umsatzverlustes aufgrund der gescheiterten Integration des externen
Faktors ist nur durch individuelle Beobachtung der Mandanten identifizierbar. Für die
unter 4. und 5. aufgeführten Ursachen stehen zur Früherkennung keine Indikatoren
oder Kennzahlen zur Verfügung, so dass derartige Risiken nur durch Aufnahme
schwacher Signale identifiziert werden können. Das Altersrenten- und das Insolvenz-
risiko kann anhand der Indikatoren „Restarbeitszeit des Mandanten“ bzw. „wirtschaft-
liche Lage des Mandanten“ erfasst werden. Einen Indikator für das Risiko der
Rückwärtsintegration des Mandanten stellt die Höhe der für die steuerberaterliche

292 Die möglichen internen Ursachen für ein Scheitern der Integration sind bei den Risiken der 
Vorkombination in Kapitel 3.2.2.3.1 aufgeführt.
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Dienstleistungserstellung zu entrichtenden Gebühr dar, da diese die Kalkulationsbasis
des Mandanten für eine mögliche Rückwärtsintegration bildet.

In Abhängigkeit der Art der zu erbringenden steuerberaterlichen Leistungen ergeben
sich unterschiedlich hohe Interaktivitätsgrade bei der Einbeziehung des Mandanten in
den Leistungsprozess. Wie in Kapitel 3.2.2.1 dargestellt,293 führen Leistungen mit ho-
hen Interaktivitätsgrad auch zu einem hohen Bindungsgrad zwischen den am Interak-
tionsprozess beteiligten Subjekten. Besteht dieser hohe Bindungsgrad zwischen einem
Mitarbeiter des Steuerberatungsunternehmens und dem Mandanten, besteht das Risi-
ko, bei Kündigung des Mitarbeiters auch den Mandanten und die entsprechenden Um-
satzerlöse zu verlieren.294 

Ein weiteres, ebenfalls auf Verfehlung des Umsatzzieles gerichtetes Risiko, stellen die
Bindungsgrade295 zwischen den einzelnen Mandanten des Steuerberatungsunterneh-
mens dar. Beim Vorliegen hoher Bindungsgrade kann das Scheitern der Integration ei-
nes Mandanten auch die Integration des hierzu in Beziehung stehenden Mandanten
gefährden.

Grundsätzlich stellt das Vorliegen von hohen Bindungsgraden zwischen Mandanten
bzw. Mitarbeitern und Mandanten kein eigenständiges Risiko dar. Hierdurch werden
nur die Auswirkungen bei Eintritt anderer negativer Ereignisse erweitert oder ver-
stärkt, was eine Aggregation dieser Risiken bei der Risikobewertung erfordert. 

Der Prozess der Integration des externen Faktors beinhaltet somit:

1. das Risiko von Informationsübertragungsfehlern und

2. das Risiko des Scheiterns der Integration. 

3.2.2.3.3 Risiken im Bereich der Endkombination

Aufgabe der Endkombination ist die Transformation, der von den Mandanten zur Ver-
fügung gestellten externen Produktionsfaktoren und der durch die Vorkombination be-
reitgehaltenen internen Produktionsfaktoren in eine nutzenstiftende Dienstleistung. 

293 Vgl. die Ausführungen zum Individualitätsgrad der Dienstleistungserstellung.

294 Zur verhaltensorientierten Betrachtungsweise des Integrationsprozesses vgl. Kaiser, K. 
(1995), S.32f..

295 Sowohl persönliche (z.B. familiäre) als auch wirtschaftliche (z.B. bei Tochterunternehmen 
oder Zulieferunternehmen) Bindungen und Beziehungen sind hierbei zu berücksichtigen. 
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Der Prozess der Endkombination verursacht neben den durch die Vorkombination vor-
gehaltenen Fixkosten auch variable Kosten296. Insofern kann der Prozess der Endkom-
bination das Kostenziel beeinflussen. Darüber hinaus stellt das
Dienstleistungsergebnis als Produkt der Endkombination die Maßgröße zur Beurtei-
lung der Qualität und der erzielbaren Umsatzerlöse dar. Somit entfaltet der Endkom-
binationsprozess auch Auswirkungen auf das Qualitäts- und Umsatzziel des
Steuerberatungsunternehmens. 

Die Risiken der Endkombination lassen sich wiederum aus den Teilprozessen297 Er-
stellung des SOLL-Zustandes und Transfer des Dienstleistungsergebnisses zum Emp-
fänger sowie den an den Prozessen beteiligten Personen ableiten.

Das Steuerberatungsunternehmen hat bei der Leistungserstellung „alles wahrzuneh-
men oder zu bewirken, was im Rahmen des Gesetzes steuerlich dem Auftraggeber zum
Vorteil gereicht“298. Der SOLL-Zustand ist somit das Ergebnis einer korrekten wirt-
schaftlichen und insbesondere korrekten steuerrechtlichen Verarbeitung aller externen
Informationen des Mandanten bei gleichzeitiger Wahrung der Mandanteninteressen.
Die Erreichung des SOLL-Zustandes bildet damit die Voraussetzung für ein optimales
Dienstleistungsergebnis; Abweichungen führen zwangläufig zur Zielverfehlung. Die
Untersuchung auf Risiken bei der Erstellung des SOLL-Zustandes erfordert eine diffe-
renzierte Betrachtung der Einstellung des Mandanten zur Einhaltung gesetzlicher Vor-
schriften.299 Zu unterscheiden sind dabei: 

1. steuerehrliche und 

2. steuerunehrliche Mandanten.

Bei steuerehrlichen Mandanten kann sich ein vom SOLL-Zustand abweichendes Er-
gebnis im Bereich der Endkombination nur durch mangelndes Fachwissen des Lei-
stungserstellers ergeben.300 Das Risiko besteht hier in der nicht steueroptimalen

296 Hierunter werden Kosten verstanden, die nur bei tatsächlicher Erstellung der Dienstleistung 
anfallen und somit dem Herstellungsprozess direkt zurechenbar sind. Vgl. Coenenberg, A. 
(1999), S. 53. Für Steuerberatungsunternehmen haben diese variablen Kosten aufgrund ihrer 
geringen Höhe eine untergeordnete Bedeutung und umfassen beispielsweise Verbrauchsgü-
ter, wie Büromaterial und Leistungen Dritter, wie fallbezogene Nutzungsgebühren der ver-
wendeten Softwareprogramme. 

297 Vgl. Abbildung 6 in Kapitel 3.2.2.3.

298 Vgl. Spitaler (1949), S. 27. 

299 Steuerunehrliches Verhalten ist in allen Bevölkerungsschichten und Berufsgruppen weit ver-
breitet, so dass jedes Steuerberatungsunternehmen damit rechnen muss, mit steuerunehrli-
chen Mandanten konfrontiert zu werden. Vgl. Dickopf, J. (1991), S.60.
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Dienstleistungserstellung; ein Ergebnis, was von den Mandanteninteressen abweicht.
Folge ist die Verfehlung des Qualitätsziels, was die Abwanderung und zivilrechtliche
Haftungsansprüche des Mandanten nach sich ziehen kann und damit zur Verfehlung
des Umsatz- und Kostenzieles führt. Einen geeigneten Indikator zur frühzeitigen Iden-
tifikation dieses Risikos stellt der Ausbildungsstand des mit der Leistungserstellung
beauftragten Mitarbeiters dar. 

Bei steuerunehrlichen Mandanten besteht für das Steuerberatungsunternehmen zusätz-
lich301 das Risiko, sich steuerstraf- oder bußgeldrechtlichen Konsequenzen auszuset-
zen, wenn bei der Dienstleistungserstellung die Grenze der Legalität überschritten
wird.302 Die korrekte steuerliche Verarbeitung der Mandanteninformationen und die
Erfüllung der Mandanteninteressen schließen sich bei Steuerstraftaten303 oder Steuer-
ordnungswidrigkeiten304, deren Ursache in der Sphäre des Mandanten zu suchen ist,
gegenseitig aus. Insoweit kommt es zwangsläufig zur Zielverfehlung, da als Alternati-
ve zur Vermeidung der steuerstraf- oder bußgeldrechtlichen Konsequenzen nur die
Ablehnung des Auftrages, mit negativen Auswirkungen auf das Umsatzziel, in Frage
kommt. Bei Ablehnung eines einzelnen Auftrages ist zwangsläufig auch mit dem Ver-
lust des gesamten Mandats zu rechnen. Die Existenz derartiger Mandate lässt sich nur
durch individuelle Beobachtung feststellen. 

Ein weiteres Kriterium für die Qualität des Dienstleistungsergebnisses stellt der Zeit-
punkt dar, in dem das Dienstleistungsergebnis Nutzen für den Mandanten entfaltet.
Hierbei ist zu differenzieren, ob der Nutzen, der von dem Dienstleistungsergebnis aus-
geht:

1. der Informationsbedürfnisbefriedigung des Mandanten dient,

2. in der Erfüllung von Steuerdeklarationspflichten liegt oder

300 Eine Zuordnung dieses Risikos in den Bereich der Vorkombination (speziell zum internen 
Produktionsfaktor Ausbildungsstand) scheidet aus, da mangelndes Fachwissen grundsätz-
lich über variable Kosten (z.B. in Form von Fremdleistungen oder gezielte Aus- und Fortbil-
dungen) im Bereich der Endkombination kompensierbar ist. Lediglich das Risiko derartige 
Kompensationen aus kapazitiven Gründen nicht durchführen zu können, fällt in den Bereich 
der Vorkombination.

301 Die Entstehung zivilrechtlicher Haftungsansprüche bei mangelhafter Leistungserstellung ist 
auch bei steuerunehrlichen Mandanten gegeben.

302 Vgl. Dickopf, J. (1991), S.1. Dabei ist es unerheblich, ob das Steuerberatungsunternehmen 
konkrete Kenntnis von dem Fehlverhalten des Mandanten hat oder nur diese Kenntnis haben 
musste. 

303 Vgl. § 369ff. AO. 

304 Vgl. § 377ff. AO.
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3. in der Durchsetzung von Steuerrechtsansprüchen des Mandanten gegenüber 
Finanzbehörden zu suchen ist.

Leistungen, die das Informationsbedürfnis des Mandanten befriedigen, sind in erster
Linie Beratungsleistungen und Leistungen, die das betriebliche Rechnungswesen305

betreffen. Diese Leistungen werden durch Erfassung und Verarbeitung betriebswirt-
schaftlich relevanter quantitativer Informationen über realisierte und geplante Ge-
schäftsvorgänge erbracht306 und dienen der Entscheidungsunterstützung des
Mandanten.307 Je früher diese Informationen dem Entscheidungsträger übermittelt
werden, desto größer ist der Nutzen, der aus den resultierenden Entscheidungen gezo-
gen werden kann. Demzufolge besteht das Risiko, dass mit nicht termingerechter
Dienstleistungserstellung (einschließlich Transfer des Dienstleistungsergebnisses) der
Nutzen für den Mandanten und somit die Qualität des Dienstleistungsergebnisses ab-
nimmt.308 

Liegt der Nutzen der Dienstleistung für den Mandanten in der Erfüllung von Steuerde-
klarationspflichten oder in der Durchsetzung von Steuerrechtsansprüchen gegen die
Finanzbehörden hat der Zeitpunkt des Transfers der Dienstleistung keine qualitativen
Auswirkungen. Der Eintritt eines, das Zielsystem des Steuerberatungsunternehmens
beeinflussenden Ereignisses, ist lediglich davon abhängig, ob zu einem bestimmten
Zeitpunkt (Termin) der Transfer der Dienstleistung abgeschlossen ist oder nicht, wobei
nur die nicht termingerechte Übermittlung des Dienstleistungsergebnisses Auswirkun-
gen auf die Zielvariablen des Steuerberatungsunternehmens haben kann. 

Die nicht termingerechte Erfüllung von Steuerdeklarationspflichten mindert in der Re-
gel nicht den Nutzen aus der zugrundeliegenden steuerberaterlichen Dienstleistung309,
verursacht jedoch zusätzliche Kosten, beispielsweise in Form von Verspätungszu-
schlägen310 oder Zwangsmitteln311. Der hieraus entstandene Schaden ist, soweit er

305 Hier sind insbesondere Finanzbuchführung und Jahresabschlusserstellung als Elemente des 
externen Rechnungswesens sowie Investitions-, Finanz-, und Kostenrechnung als Elemente 
des internen Rechnungswesens aufzuführen.

306 Vgl. Baetge/ Kirsch/ Thiele  (2002), S. 1.

307 Vgl. Möller/ Hüfner (2004), S. 13ff..

308 Vgl. Fischer, J. (2002) in Steuerberaterhandbuch Kanzleimanagement, Fach F, Rz. 335. 

309 Ausnahme hierfür sind jedoch die verspätete Abgabe der Einkommenssteuererklärung nach 
der in § 46 Abs. 2 Nr. 8 S. 2 EStG genannten Frist und die Abgabe von Erklärungen nach 
Ablauf der Festsetzungsfrist gem. § 169ff. AO. 

310 Vgl. § 152 AO.

311 Vgl. § 328 ff. AO.
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durch das Steuerberatungsunternehmen verursacht ist, von diesem zu ersetzen,312 was
zu einer Verfehlung des Kostenzieles führen kann. 

Bei Dienstleistungen zur Durchsetzung von Steuerrechtsansprüchen313 gegen die Fi-
nanzbehörden reduziert sich der Nutzen für den Mandanten bei nicht termingerechter
Übermittlung314 in der Regel auf Null, mit der Folge, dass ein Honoraranspruch des
Steuerberatungsunternehmens nicht besteht315 und dieses zusätzlich zum Schadenser-
satz verpflichtet ist. 

Zur frühzeitigen Identifikation des Risikos einer nicht fristgerechten Dienstleistungs-
erstellung können zeitbezogene Kennzahlen herangezogen werden. Durch Abgleich
des voraussichtlich insgesamt für die Leistungserstellung benötigten Zeitrahmens mit
dem tatsächlich zur Verfügung stehenden Zeitrahmen für die Leistungserstellung kön-
nen Kapazitätsengpässe rechtzeitig aufgezeigt werden.

Unabhängig davon, ob den steuerberaterlichen Leistungen ein Dienstvertrag316 oder
ein Werkvertrag317 zugrunde liegt, entsteht der Anspruch auf Vergütung spätestens
mit Abschluss der Leistungserstellung, d.h. nach der Transferierung des Leistungser-
gebnisses.318 Da die Entrichtung dieser Zahlung grundsätzlich von der Zahlungsmoral
und den verfügbaren liquiden Mitteln des Mandanten abhängig ist, besteht das Risiko,
den Honoraranspruch ganz oder teilweise nicht zu erzielen. Als Indikator für das Risi-
ko des Forderungsausfalls kann wieder die wirtschaftliche Lage des Mandanten die-
nen.

312 Zu den Voraussetzungen für Schadensersatzansprüche des Mandanten bei verspätet abgege-
benen Steuererklärungen vgl. BGH, Urteil vom 17.10.1991 - IX ZR 255/90, DStR 1992, 
S.410ff. sowie die Anmerkungen von Fissenewert, DStR 1992, S. 443ff.. 

313 Hierunter fallen insbesondere Antrag auf Änderung gem. § 172 Abs. 1 Nr. 2 Buchst. a AO, 
Einspruch gem. § 347 ff. AO und die Klagearten nach der FGO.

314 Bei den gesetzlichen Fristen zur Durchsetzung von Steuerrechtsansprüchen handelt es sich 
regelmäßig um Ausschlussfristen, d.h. eine Verlängerung der Fristen ist grundsätzlich aus-
geschlossen. Hierzu und allgemein zu Fristen und Terminen bei Steuerrechtsdurchsetzung 
und Steuerdeklarationen vgl. Lammerding (2002), S. 219 ff..

315 Zur Herabsetzung des Vergütungsanspruch von Rechtsanwälten bei nutzlosen Leistungen 
vgl. BGH, Urteil vom 08.10.1981 - III ZR 190/79, NJW 1992, S. 438. Zur Übertragung die-
ses Urteils auf nutzlose Steuerberatungsleistungen vgl. OLG Düsseldorf, Urteil vom 
03.05.2002 - 23 U 152/01, NJOZ 2002, S. 1691.

316 Bei Finanz- und Lohnbuchführung, allgemeiner Beratung, Steuerrechtsdurchsetzung und 
Steuerdeklaration liegt grundsätzlich ein Dienstvertrag vor. Vgl. Fissenewert, DStR 1992, S. 
445.

317 Ein Werkvertrag liegt lediglich bei Einzelaufträgen vor, die auf eine einmalige abgeschlos-
sene Leistung gerichtet sind, z.B. Gutachtenaufträge und Abschlusserstellung. Vgl. Fissene-
wert, DStR 1992, S. 445f.. 
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Aus dem Prozess der Endkombination lassen sich somit folgende Risiken für das Steu-
erberatungsunternehmen ableiten:

1. mangelndes Fachwissen bei der Erstellung des SOLL-Zustandes,

2. die Existenz steuerunehrlicher Mandanten,

3. Fristüberschreitung bei der Befriedigung der Informationsbedürfnisse der Mandan-
ten,

4. Fristüberschreitung bei Steuerdeklarationen,

5. Fristüberschreitung bei der Durchsetzung von Steuerrechtsansprüchen der Man-
danten und 

6. Forderungsausfall.

3.2.2.3.4 Prozessübergreifende Risiken

Unter prozessübergreifenden Risiken werden Risiken verstanden, die sich nicht aus
den einzelnen Teilprozessen ableiten lassen bzw. die den einzelnen abgegrenzten Be-
reichen nicht vollständig zuordenbar sind und somit erst bei Betrachtung des gesamten
Leistungserstellungsprozesses des Steuerberatungsunternehmens offensichtlich wer-
den. 

Neben der Identifikation dieser nicht direkt zuordenbaren Risiken ist die prozessüber-
greifende Betrachtung notwendig, um das summarische Ausmaß der Zielverfehlung
bei Zusammenwirken aller einzelnen Risiken ermitteln zu können. In Abhängigkeit
der Interdependenzrelationen zwischen den einzelnen Risiken kann der kumulierte
Eintritt risikobehafteter Ereignisse, gegenüber der Summe der Einzelrisiken, erhöhte
oder verminderte Auswirkungen auf die Unternehmensziele entfalten. Eine Erhöhung
der Auswirkungen auf die Unternehmensziele ergibt sich in der Regel bei komplemen-
tären Risiken, also solchen, die die gleichen Zielvariablen negativ beeinflussen. Ver-
minderte Auswirkungen auf das Zielsystem bestehen bei konkurrierenden Risiken,
deren Auswirkungen sich gegenseitig kompensieren.319 

318 Bei Dienstverträgen ist die Vergütung gem. § 614 BGB nach der Leistung der Dienste zu 
entrichten. Bei Werkverträgen ist die Vergütung gem. § 641 Abs. 1 bei der Abnahme des 
Werkes fällig.

319 Vgl. Diederichs, M. (2004), S. 198.
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An die Beobachtungsbereiche für prozessübergreifenden Risiken sind somit folgende
Anforderungen zu stellen:

1. die Beobachtungsbereiche müssen in ihrer Dimension den gesamten Leistungser-
stellungsprozess umfassen und

2. die in die Beobachtungsbereiche fallenden Risiken müssen aggregierbar und 
kumulativ auswertbar sein, d.h. auch qualitative Größen müssen in quantitativ 
messbare Variablen umgewandelt werden können.

Orientiert am Zielsystem von Steuerberatungsunternehmen und auf der Grundlage der
in der bisherigen Untersuchung erarbeiteten Einzelrisiken bietet es sich an, den gesam-
ten Leistungserstellungsprozess in einen finanzwirtschaftlichen und einen qualitätsbe-
zogenen Beobachtungsbereich zu zerlegen. 

Der finanzwirtschaftliche Beobachtungsbereich umfasst sämtliche monetär messbaren
Auswirkungen des Leistungserstellungsprozesses auf die Ertrags- und Liquiditätslage
des Steuerberatungsunternehmens und dient somit der Identifikation von Risiken, die
das Gewinnziel und die Aufrechterhaltung geordneter wirtschaftlicher Verhältnisse
negativ beeinflussen.320 Die monetär messbaren Auswirkungen des Leistungserstel-
lungsprozess resultieren dabei aus den im Bereich der Vorkombination verursachten
Kosten durch Vorhalten der Leistungsbereitschaft und den im Bereich der Endkombi-
nation durch Absatz des Dienstleistungsergebnisses generierten Umsatzerlösen.321 

Erst durch die summarische Betrachtung aller Umsatzerlöse und Kosten ist es möglich,
das Risiko der Verfehlung des Gewinnziels zu identifizieren. Das Risiko der Zielver-
fehlung besteht dann, wenn nach Subtraktion aller geplanten Kosten von den erwarte-
ten Umsatzerlösen und unter Berücksichtigung aller finanzwirtschaftlichen Risiken,
kein angemessener322 Gewinn verbleibt. Diese Erfolgsbetrachtung ist zunächst global
(gesamtunternehmensbezogen) durchzuführen. Eine differenziertere mandatsbezoge-
ne Erfolgsbetrachtung ist erst dann erforderlich, wenn Entscheidungen hinsichtlich der
Annahme oder Ablehnung eines Mandats zu treffen sind. 

Ein weiteres finanzwirtschaftliches Risiko resultiert aus den Zeitpunkten, in denen die
Umsatzerlöse tatsächlich zahlungswirksam und die Zahlungsverpflichtungen für die
Kosten der Leistungserstellung tatsächlich fällig werden. Das Risiko der Zielverfeh-

320 Vgl. Oehler/ Unser (2001), S. 21. 

321 Aufgrund der Geringfügigkeit des Umfangs der variablen Kosten wird nachfolgend keine 
Trennung zwischen fixen und variablen Kosten vorgenommen.

322 Vgl. Kapitel 3.1.1.
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lung besteht darin, dass aufgrund der Unsicherheit des Zeitpunkts323 zukünftiger Zah-
lungen kurz-, mittel- oder langfristig nicht genügend Liquidität zur Verfügung steht,
um die fälligen Zahlungsverpflichtungen zu erfüllen.324 

Die Möglichkeit der Beschaffung des fehlenden Kapitalbedarfs durch Aufnahme von
Verbindlichkeiten ist ebenfalls von Unsicherheiten geprägt, da sich dies einer vollstän-
digen Einflussnahme durch das Steuerberatungsunternehmen entzieht. Darüber hinaus
kann die Aufnahme von Verbindlichkeiten gegen die Berufsgrundsätze der Unabhän-
gigkeit und Eigenverantwortlichkeit verstoßen,325 wenn insgesamt Verbindlichkeiten
in erheblichen Umfang bestehen und diese auch innerhalb eines längeren Zeitraums
nicht zurückgeführt werden können.326 Insoweit beinhaltet das Eingehen von Verbind-
lichkeiten das Risiko eines Berufsausschlusses. 

Zur Früherkennung der finanzwirtschaftlichen Risiken müssen Schwellenwerte festge-
legt werden, bei deren Überschreitung Alarmsignale ausgelöst werden. Die mit dem
Schwellenwert zu vergleichenden Werte können aus Planungs- und Prognoserechnun-
gen327 gewonnen werden. 

Der qualitätsbezogene Beobachtungsbereich umfasst sämtliche Auswirkungen des
Leistungserstellungsprozesses auf die Qualität des Dienstleistungsergebnisses und
dient demnach der Identifikation von Risiken, die zu einer Verfehlung des Qualitäts-
ziels führen. Auf Basis der bisherigen Untersuchung lässt sich das Qualitätsziel als in
Übereinstimmung mit dem SOLL-Zustand fristgerecht übermitteltes Dienstleistungser-
gebnis definieren. Die Zielverfehlung tritt demnach ein, wenn der extern vorgegebene
Zeitrahmen328 für die Dienstleistungserstellung durch den intern zur Dienstleistungs-
erstellung notwendigen Zeitrahmen überschritten wird und/oder der SOLL-Zustand
des Dienstleistungsergebnisses nicht erreicht wird.

Die bisherige Untersuchung ergab, dass das Risiko einer Verfehlung des SOLL-Zu-
standes wesentlich vom Ausbildungsstand des mit der Dienstleistungserstellung be-

323 Die Unsicherheit bezüglich der Höhe zukünftiger Zahlungen ist den Risiken im Bereich der 
Endkombination zugeordnet, vgl. hierzu Kapitel 3.2.2.3.3.

324 Vgl. Coenenberg, A. (1999), S. 27.

325 Vgl. Gehre, H. (1995), zu § 57, Rdnr. 80.

326 Vgl. FG Düsseldorf vom 28.09.1993 - 2 K 6956/92 StB, DStR 1994, S. 1631. 

327 Hierfür stehen beispielsweise Ergebnis-, Finanz-, Finanzierungs- und Investitionsplanungs-
rechnungen und eine Kombination dieser zur Verfügung. Zur Ausgestaltung dieser Pla-
nungs- und Prognoserechnungen vgl. Kapitel 4.

328 Der extern vorgegebene Zeitrahmen beginnt im Zeitpunkt der Einbeziehung des externen 
Faktors und endet im Zeitpunkt, in dem das Dienstleistungsergebnis noch optimalen Nutzen 
stiftet. 
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auftragten Mitarbeiters abhängig ist. Im Bereich der Integration des externen Faktors
beinhaltet ein unzureichender Ausbildungsstand das Risiko des Informationsverlustes
bzw. der fehlerhaften Informationstransformation. Bei der Endkombination besteht
das Risiko, dass durch einen unzureichenden Ausbildungsstand keine Kenntnis des
SOLL-Zustandes besteht und somit zwangsläufig ein nicht optimales Dienstleistungs-
ergebnis erstellt wird. 

Darüber hinaus beeinflusst der Ausbildungsstand auch den notwendigen Zeitrahmen
für die Erstellung des SOLL-Zustandes. Dieser Zeitrahmen setzt sich wie folgt zusam-
men:

1. Zeit zur Erlangung der Informationen über den SOLL-Zustand (Aus- und Fortbil-
dung), 

2. Zeit zur Transformation der internen und externen Informationen in den SOLL-
Zustand (Erstellung),

3. Zeit zur Überprüfung des Dienstleistungsergebnisses durch den Steuerberater 
(Kontrolle) und

4. Zeit für den Transfer des Dienstleistungsergebnisses.

Das summarische Ausmaß der potentiellen Verfehlung des Qualitätsziels ist nur
schwierig bestimmbar, da Qualität im Gegensatz zu den finanzwirtschaftlichen Zielen
nicht in Geldeinheiten messbar ist. Die Qualität eines Produktes kann lediglich durch
Definition bestimmter Attribute und Bewertung der Ausprägungen dieser Attribute ge-
messen werden.329 Darüber hinaus erfordert die Risikofrüherkennung die prospektive
Feststellung eines zu erwartenden Qualitätsverlustes, um rechtzeitig und angemessen
reagieren zu können. 

Die Qualität der steuerberaterlichen Leistungen kann grundsätzlich am Mandantennut-
zen der Leistung gemessen werden. Da dies jedoch nicht permanent und zudem nur re-
trograd möglich ist, muss der „voraussichtliche Mandantennutzen“ als Indikator für
die Qualität der Steuerberatungsleistungen herangezogen werden. Dieser wiederum
lässt sich aufgrund der Abhängigkeit des Mandantennutzens von einer dem SOLL-Zu-
stand entsprechenden fristgerechten Dienstleistungserstellung aus dem Ausbildungs-
stand des bearbeitenden Mitarbeiters und aus Zeitkomponenten ermitteln. Das Risiko
einer Verfehlung des Qualitätsziels kann somit durch permanenten Abgleich 

329 Vgl. Pommerening, S. (2000), S.95.
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1. des Ausbildungsstandes des bearbeitenden Mitarbeiters mit der von diesem zu 
bearbeitenden Auftragsart und

2. des extern vorgegebenen Zeitrahmens für die Dienstleistungserstellung mit dem 
hierfür tatsächlich zur Verfügung stehenden Zeitrahmen 

ermittelt werden. 

Diese Betrachtung ist sowohl für jeden einzelnen Mitarbeiter als auch mitarbeiterüber-
greifend vorzunehmen. Die Notwendigkeit hierfür ergibt sich zum einen aus mögli-
chen unterschiedlichen Ausbildungsständen der Mitarbeiter und zum anderen aus der
mitarbeiterbezogenen Begrenzung des zur Verfügung stehenden Zeitrahmens. 

Die Wirkung der Einflüsse aus dem Leistungserstellungsprozess des Steuerberatungs-
unternehmen lässt sich wie folgt graphisch darstellen:
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Abbildung 7: Wirkungsgefüge der Einflussfaktoren aus dem Leistungserstel-
lungsprozess bei Steuerberatungsunternehmen 
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3.2.3 Klassifizierung der identifizierten Risiken

Um die in den vorangegangenen Kapiteln erarbeiteten Einzelrisiken in eine bewer-
tungsfähige Form überführen zu können, ist es notwendig, diese Risiken zu klassifizie-
ren und zusammenzufassen, um gemeinsam wirkende, voneinander abhängige und
sich überlagernde Risiken in ihrer Gesamtheit zu betrachten. 

Hierfür ist es wiederum erforderlich, dass die globalen Unternehmensziele des Steuer-
beratungsunternehmens in ihre bestimmenden Faktoren zerlegt werden, um aufzuzei-
gen, an welchen dieser Faktoren die einzelnen Risiken wirken. Die Zusammenfassung
der Einzelrisiken zu neuen Risikopositionen wird anschließend im Rahmen der Risi-
kobewertung vorgenommen.330

a) Determinanten der Zielvariable „angemessener Gewinn“331:

Der Gewinn eines Unternehmens ermittelt sich grundsätzlich aus den erzielten Um-
satzerlösen abzüglich der hierfür aufgewandten Kosten. Die Umsatzerlöse bei Steuer-
beratungsunternehmen sind dabei von folgenden Determinanten abhängig:

1. der Anzahl der Aufträge (diese Größe wird wiederum stark von der Anzahl der 
Mandanten beeinflusst),

2. der anzuwendenden Gebührentabelle332 (diese ist von der Art der Aufträge abhän-
gig),

3. den Gegenstandswerten der Aufträge und

4. den auf die erbrachten Leistungen anzuwendenden Gebührensätze.

Die Unterteilung der Kostenarten des Steuerberatungsunternehmens kann, entspre-
chend den in der bisherigen Untersuchung festgestellten Risiken, wie folgt vorgenom-
men werden:

1. Personalkosten,

2. Raumkosten,

330 Vgl. nachfolgend Kapitel 3.3.

331 Der Gewinn wird in dieser Untersuchung durch Einnahmen-Überschussrechnung gem. 
§4Abs. 3 EStG ermittelt. Somit wirken sich nur tatsächlich zugeflossene Umsatzerlöse und 
tatsächlich abgeflossene Aufwendungen auf die Höhe des Gewinns aus. Zahlungsunwirk-
same Aufwendungen und Erträge bleiben mit Ausnahme der Abschreibungen aus Vereinfa-
chungsgründen bei der Gewinnermittlung außer Betracht.

332 Vgl. § 10 StBGebV sowie die Anlagen 1 - 5 zur StBGebV. 
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3. Kosten für Aus- und Fortbildung,

4. Abschreibungen,

5. Ertragsteuern,

6. Schadensersatzzahlungen und

7. sonstige Kosten.

Abbildung 8: Determinanten des Gewinns 
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333 Vgl. Reichmann (2006), S. 255.
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1. der Zahlungsmittelbestand zu Beginn der betrachteten Periode,334

2. der zahlungswirksame Gewinn der Periode,

3. der Cash flow aus Investitionstätigkeit der Periode und335

4. der Cash flow aus Finanzierungstätigkeit der Periode.336

Die Voraussetzung eines angemessenen Verschuldungsgrades ist grundsätzlich dann
erfüllt, wenn die Verbindlichkeiten des Steuerberatungsunternehmens innerhalb eines
angemessenen Zeitraums getilgt werden können. Als angemessener Zeitraum kann da-
bei die Restlebenszeit des Steuerberatungsunternehmens festgesetzt werden, die sich
aus dem Zeitraum bis zur voraussichtlichen Einstellung der steuerberaterlichen Tätig-
keit des Berufsträgers (z.B. Renteneintrittsalter) bestimmen lässt. Zu diesem Termin
muss die Höhe der Vermögenswerte der Höhe der Verbindlichkeiten mindestens ent-
sprechen, damit gewährleistet ist, dass spätestens bei Liquidierung des Steuerbera-
tungsunternehmens sämtliche Schulden getilgt werden können. 

Die Höhe der Vermögenswerte im Liquidationszeitpunkt ergibt sich aus dem erzielba-
ren Veräußerungserlös für das Steuerberatungsunternehmen, der sich wiederum aus
dem Substanzwert und dem Goodwill zusammensetzt,337 wobei der Substanzwert ver-
einfachend aus den Buchwerten der Vermögensgegenstände338 und der Goodwill mit-
tels des Umsatzmultiplikatorverfahrens339 bestimmt werden kann. Die Ermittlung des
Goodwills erfolgt dabei vereinfacht durch Korrektur des Jahresumsatzes des Steuerbe-
ratungsunternehmens um einen Multiplikator, der im Wesentlichen vom Zeitraum des
Bestehens des Steuerberatungsunternehmens abhängig ist. Nach den Berechnungen
von Bauer ergibt sich für etablierte Kanzleien (Alter mindestens 10 Jahre) ein Multi-
plikator (m) von ca. m = 1,1. Bei jungen Kanzleien, die weniger als 10 Jahre vor dem
Verkauf bestanden haben, liegt der Multiplikator bei ca. m = 0,85.340 Somit lässt sich
der Verschuldungsgrad des Steuerberatungsunternehmens aus den Determinanten:

334 Dieser umfasst alle kurzfristig verfügbaren Mittel.

335 Der Cash flow aus Investitionstätigkeit ergibt sich aus den Zahlungsströmen bei Anschaf-
fung und Veräußerung von Anlagevermögen.

336 Der Cash flow aus Finanzierungstätigkeit ermittelt sich aus den Zahlungsströmen, die durch 
Aufnahme und Tilgung von kurzfristigen und langfristigen Fremdkapital verursacht werden.

337 Zur Ermittlung des Veräußerungserlöses vgl. Bauer (2003), S. 63ff..

338 Die Vereinfachung lässt sich durch den geringen Anteil des Substanzwertes am Veräuße-
rungspreis von ca. 8 - 10% rechtfertigen. Vgl. Bauer (2003), S. 168.

339 Vgl. Bauer (2003), S. 244ff..

340 Vgl. Bauer (2003), S. 245f..



3  Risiken im Bereich von Steuerberatungsunternehmen

103

1. Verbindlichkeiten,

2. Buchwerte der Vermögensgegenstände,

3. Jahresumsatz und

4. Alter des Steuerberatungsunternehmens 

bestimmen.

Abbildung 9: Determinanten geordneter wirtschaftlicher Verhältnisse 

c) Determinanten der Zielvariable „qualitativ hochwertige Leistungen“

Die Erbringung qualitativ hochwertiger Leistungen erfordert eine fristgerechte Fertig-
stellung in Übereinstimmung mit dem SOLL-Zustand. Hieraus ergeben sich die für das
Qualitätsziel maßgeblichen Determinanten Ausbildungsstand und Zeitrahmen der
Dienstleistungserstellung. 
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1. von den Mandanten nachgefragter Ausbildungsstand (= nachgefragtes qualitatives 
Leistungspotential) und

2. im Steuerberatungsunternehmen vorhandener Ausbildungsstand (= qualitative Lei-
stungsbereitschaft) 

beeinflusst.

Der Zeitrahmen für die steuerberaterliche Dienstleistungserstellung ist von:

1. dem nachgefragten Zeitrahmen der Mandanten (= nachgefragtes quantitatives Lei-
stungspotential) und

2. dem im Steuerberatungsunternehmen vorhandenen Zeitrahmen zur Leistungser-
stellung (= quantitative Leistungsbereitschaft)

abhängig.

Abbildung 10: Determinanten der Qualität 
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3.2.4 Erstellung des Risikoinventars

In nachfolgenden Tabellen 10 bis 12 werden die in den vorangegangenen Kapiteln er-
arbeiteten Einzelrisiken den oben stehenden Determinanten zugeordnet. 

Tabelle 10: Einflussbereich der Einzelrisiken auf die Gewinndeterminan-
ten

Determinanten des Gewinns Einzelrisiken

1. Umsatzerlöse Forderungsausfall

 1.1. Anzahl der Aufträge Vereinfachungen in Steuerrecht,
Substitutionsgefahr durch branchenfremde 
Anbieter,
Substitutionsgefahr durch Softwareprodukte,
Rückwärtsintegration

  1.1.1. Anzahl der Mandanten Rückgang der Zahl der Erwerbstätigen,
Änderung der Altersstruktur,
Erhöhung des Rivalitätsgrades in der Bran-
che,
Eintritt neuer Wettbewerber,
steuerunehrliche Mandate,
Altersrente, Insolvenz, Standortwechsel, etc.,
Bindungsgrade an Mitarbeiter,
Bindungsgrade zwischen Mandanten

 1.2. Art der Aufträge (anzuwendende Gebührentabelle) Veränderte Struktur der Erwerbstätigen,
Veränderte Einstellung zu Arbeit,
Bildungsstand

 1.3. Gegenstandswerte der Aufträge negative Einkommensentwicklung,
Änderung der Einkommensverwendung

 1.4. Gebührensätze Verhandlungsstärke der Mandanten

2. Kosten Preisniveau

  2.1. Personalkosten Erhöhung der Sozialversicherungsbeiträge, 
kurzfristig nicht abbaubar,

  2.2. Raumkosten kurzfristig nicht abbaubar

  2.3. Aus- und Fortbildungskosten Dynamisierung im Steuerrecht,

  2.4. Abschreibungen Technischer Verfall der Betriebsmittel

  2.5. Ertragsteuern Erhöhung der Steuerbelastung

  2.6. Schadensersatzzahlungen Schadensersatzansprüche bei Schlechtlei-
stung,
Schadensersatzansprüche bei Fristüberschrei-
tung und bei Deklarations- und Steuerechts-
durchsetzungsleistungen

  2.7. Sonstige Kosten Zinsniveauänderungen
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Tabelle 11: Einflussbereich der Einzelrisiken auf die Determinanten der 
geordneten wirtschaftlichen Verhältnisse

Determinanten geordneter 
wirtschaftlicher Verhältnisse Einzelrisiken

1. Aufrechterhaltung der Zahlungsbereitschaft

 1.1. Freie Mittel zu Beginn der Periode

 1.2. Cash flow der Periode aus Investitionstätigkeit technischer Verfall der Betriebsmittel

 1.3. Cash flow der Periode aus Finanzierungstätigkeit Finanzierungsgrenzen

 1.4. zahlungswirksamer Gewinn der Periode Zu- und Abflusszeitpunkt von Erträgen und 
Aufwendungen bzw. Forderungen und Ver-
bindlichkeiten

2. Angemessener Verschuldungsgrad

 2.1. Höhe der Verbindlichkeiten

 2.2. Höhe der Vermögensgegenstände

  2.2.1. Buchwerte der Vermögensgegenstände technischer Verfall der Betriebsmittel

  2.2.2. Umsatzerlöse vgl. Tabelle 10

  2.2.3. Alter des Steuerberatungsunternehmens
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Tabelle 12: Einflussbereich der Einzelrisiken auf die Determinanten der 
qualitativ hochwertigen Leistungserstellung

Determinanten qualitativ 
hochwertiger Leistungen Einzelrisiken

1. fristgerechte Fertigstellung

 1.1. nachgefragtes quantitatives Leistungspotential

  1.1.1. Anzahl der Aufträge neue Aufträge,
Verhandlungsstärke der Mandanten für 
zusätzliche nicht vergütete Serviceleistungen

  1.1.2. Zeitrahmen bis Fertigstellung (Nutzen für Mandanten) Fristüberschreitung bei Informationsleistun-
gen

 1.2. quantitative Leistungsbereitschaft kurzfristig nicht erweiterbar

  1.2.1. Anzahl der Mitarbeiter  Kündigung, Rente

  1.2.2. Arbeitszeit je Mitarbeiter zur Dienstleistungserstellung Krankheit,
Dynamisierung im Steuerrecht,
Erhöhung von Vertragspflichten,
Datenverlust,
technischer Verfall der Betriebsmittel

2. Erstellung des SOLL-Zustandes Informationsverlust,
fehlerhafte Informationstransformation,
mangelndes Fachwissen

 2.1. nachgefragtes qualitatives Leistungspotential

  2.1.1. Art der Aufträge

 2.2. qualitative Leistungsbereitschaft

  2.2.1. Ausbildungsstand Krankheit, Kündigung, Rente,
kurzfristig nicht erweiterbar
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3.3 Quantifizierung der relevanten Risiken (Risikobewertung)

Mit der Risikobewertung wird grundsätzlich das Ziel verfolgt, nur die relevanten Risi-
ken herauszufiltern. Hierzu ist es notwendig, die herausgearbeiteten Risiken in eine be-
wertungsfähige Form zu überführen, um die Höhe der Auswirkungen auf die
Unternehmensziele feststellen zu können. Die Bewertung erfolgt, indem für jedes Ri-
siko der Abweichungserwartungswert ermittelt wird. Dieser ergibt sich aus dem Pro-
dukt des Abweichungsbetrages vom Ziel und der Wahrscheinlichkeit, mit der diese
Abweichung eintritt.341 Der Abweichungserwartungswert ist grundsätzlich ohne Be-
rücksichtigung eventueller Steuerungsmaßnahmen zu ermitteln.342

Um Aussagen über die Höhe der Auswirkungen der Risiken treffen zu können, muss
die Maßeinheit für den Abweichungserwartungswert mit der Maßeinheit des beein-
flussten Unternehmenszieles übereinstimmen. Risiken, die den angemessenen Gewinn
und die geordneten wirtschaftlichen Verhältnisse beeinflussen, sind somit in Geldein-
heiten zu bewerten. Bei der Quantifizierung der Risiken, die auf das Qualitätsziel wir-
ken, ist eine Differenzierung erforderlich. Risiken, die die fristgerechte Fertigstellung
der Dienstleistung beeinflussen, können in Zeiteinheiten angegeben werden. Risiken,
die zu einer Verfehlung des SOLL-Zustandes führen, können durch Maßeinheiten
nicht konkretisiert werden. Hier ist - durch Vergleich der Auftragsart mit dem Ausbil-
dungsstand des bearbeitenden Mitarbeiters - nur eine Aussage darüber möglich, ob
eine Zielverfehlung voraussichtlich eintritt oder nicht.

Der ermittelte Abweichungserwartungswert ist das Ergebnis einer Prognose über zu-
künftige Zielverfehlungen, aufgrund derer unternehmerische Entscheidungen zu tref-
fen sind, um die zukünftige Zielverfehlung zu vermeiden oder zumindest abzumildern.
Die Wirksamkeit und der Erfolg der zu treffenden Entscheidungen ist dabei von der
Exaktheit der prognostizierten Abweichungserwartungswerte abhängig. Den Metho-
den, mit denen die Prognosen durchgeführt werden, kommt somit entscheidende Be-
deutung zu. Welche Prognosetechnik jeweils zur Anwendung kommen sollte, hängt
von mehreren Einflussfaktoren, wie z.B. der Komplexität des Problems, der erforder-
lichen Genauigkeit und den vorhandenen Daten, ab.343

Das in dieser Arbeit verfolgte Ziel, der Entwicklung eines integrierten, wenig zeitauf-
wendigen und kostengünstigen Instrumentariums zur Risikoanalyse, erfordert den Ein-
satz computerunterstützter Prognoseverfahren unter Verwendung von im

341 Vgl. Lück, DB 1998, S. 1927; Diederichs, M.  (2004), S. 142.

342 Vgl. IdW (Hrsg.), WP-Handbuch (2000), Band I, S. 1379.

343 Vgl. Hammer, R. (1991), S. 82.
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Unternehmen bekannten und in der EDV bereits erfassten Daten und Informationen.
Hierfür sind insbesondere die Verfahren zur Extrapolation von Zeitreihen und Regres-
sionsanalyseverfahren geeignet.344

Die im Rahmen dieser Risikobewertung verwendeten prognostischen Verfahren:

1. Univariate Regressionsanalyse,

2. Multivariate Regressionsanalyse,

3. Trendextrapolation von Zeitreihen und

4. Subjektives Schätzverfahren

werden nachfolgend kurz erläutert.345 

Bei der univariaten Regressionsanalyse wird die gesuchte Größe Y mit einer kausalen
Größe X in eine mathematische Beziehung gesetzt. Hierbei wird davon ausgegangen,
dass die beiden Größen in einem bestimmten Abhängigkeitsverhältnis stehen, was sich
formal durch: 

darstellen lässt.346 Durch Schätzung der Entwicklung der erklärenden Größe X und
Anwendung der mathematischen Beziehung kann die Entwicklung der gesuchten (er-
klärten) Größe Y abgeleitet werden. X wird dabei als Regressor und Y als Regressand
bezeichnet.347 Diese Prognosemethode eignet sich für Risiken, die im Wesentlichen
von einer einzigen Leitgröße abhängig sind und diese Leitgröße zuverlässig geschätzt
werden kann.348 

Die Methode der multivariaten Regressionsanalyse entspricht dem Prinzip der univa-
riaten Regressionsanalyse mit dem Unterschied, dass das Abhängigkeitsverhältnis der

344 Vgl. Merten, P. (1976), S. 16.

345 Für eine Übersicht über weitere qualitative und quantitative prognostische Verfahren vgl. 
Huch/ Behme/ Ohlendorf (1997), S. 258ff.. Die nachfolgende Zuordnung der prognostischen 
Verfahren zur Bewertung der jeweiligen Risikopositionen erfolgt lediglich durch logische 
Schlussfolgerungen. Ob die Verfahren zur Quantifizierung der Risiken tatsächlich geeignet 
sind, erfordert eine empirische Überprüfung, die im Rahmen dieser Arbeit nicht durchge-
führt werden kann. 

346 Vgl. Hippmann, H.-D. (2003) S. 139.

347 Vgl. Bamberg/ Baur (1993), S. 44.

348 Vgl. Huch/ Behme/ Ohlendorf (1997), S. 260.

Y f X( )=
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gesuchten Größe Y zu mehreren Regressoren Xz besteht. Funktional lässt sich dies
durch:

ausdrücken. Entsprechend eignet sich diese Prognosemethode auch zur Bewertung von
Risiken, die von der Entwicklung mehrerer Faktoren abhängig sind.

Bei der Trendextrapolation wird eine Zeitreihe in ihre Komponenten (Trendkompo-
nente, zyklische bzw. konjunkturelle Komponente, saisonale Komponente und Rest-
komponente)349 zerlegt. Die Zeitreihe stellt dabei die zeitlich geordnete Folge von
beobachteten Merkmalsausprägungen der zu prognostizierenden Größe Y in der Ver-
gangenheit dar.350 Durch Ermittlung der einzelnen Komponenten und des mathemati-
schen Zusammenhangs351 zwischen diesen Komponenten kann die zukünftige
Entwicklung der gesuchten Größe projiziert werden. 

Nachfolgend wird diese Prognosemethode nur für die Aufzeigung von Entwicklungen
relativ stabiler Größen angewendet, die lediglich von der Zeitvariable beeinflusst wer-
den. Diese Beschränkung ermöglicht eine Vereinfachung dahingegehend, dass nur die
Trendkomponente zu betrachten ist. Da die Trendkomponente ebenfalls durch Regres-
sionsrechnung ermittelbar ist,352 stellt die Trendextrapolation einen Spezialfall der
univariaten Regressionsanalyse dar. Funktional lässt sich die Ermittlung der für die
Planungsperiode gesuchten Größe Yp in Abhängigkeit der Merkmalsausprägungen von
Y in den abgelaufenen Perioden t, wie folgt darstellen:

Liegen keine Vergangenheitsdaten bzw. Erfahrungswerte vor oder bestehen keine kau-
salen Zusammenhänge zu anderen Größen, lässt sich die gesuchte Größe Y nicht durch
die oben beschriebenen Regressionsanalyseverfahren zuverlässig berechnen. Mangels
objektiver Anhaltspunkte kann die gesuchte Größe nur durch subjektive Schätzung er-

349 Zur Erläuterung dieser Komponenten vgl. Bamberg/ Baur (1993), S. 63 sowie Assenmacher, 
W. (1996), S. 195. 

350 Vgl. Assenmacher, W. (1996), S. 193.

351 Vgl. hierzu Hippmann, H.-D. (2003) S. 185ff..

352 Vgl. Bamberg/ Baur (1993), S. 65.

Y f Xz( ) ; mit z N und z 1>∈=

Yp f Yp t∠( )=
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mittelt werden. Formal lässt sich die Prognose der gesuchten Größe Y durch Festle-
gung subjektiver Wahrscheinlichkeiten WS für den Eintritt eines bestimmten
Abweichungsbetrages (AWB) wie folgt darstellen:

 

3.3.1 Bewertung der Risiken, die das Gewinnziel beeinflussen

3.3.1.1 Risiken, die zu einer Minderung der Anzahl der Mandan-

ten führen

Die in Tabelle 10 aufgeführten Einzelrisiken, die zu einer Minderung der Mandanten-
anzahl führen, können zu neuen Risikopositionen zusammengefasst werden. Sinnvoll
ist dabei eine Unterteilung in Altersrisiko, Insolvenzrisiko, Wettbewerbsrisiko, Risiko
der Existenz steuerunehrlicher Mandate und sonstige Risiken. 

Der Abweichungsbetrag, der bei Eintritt dieser Risiken auf das Gewinnziel wirkt, er-
gibt sich aus der Summe der Minderung der geplanten Umsatzerlöse für Leistungen an
die betroffenen Mandate.353 Der Abweichungsbetrag ermittelt sich somit für jedes ein-
zelne Mandat aus:

1.

Der Abweichungserwartungswert (AEW) für diese Risiken ergibt sich für jedes einzel-
ne Mandat durch Multiplikation des mandatsbezogenen Abweichungsbetrages und der
Wahrscheinlichkeit, mit der dieses Risiko bei diesem Mandanten voraussichtlich ein-
tritt, somit aus:

2.

Die Bestimmung der Abweichungsbeträge der mandantenbezogenen Risiken bereitet
bei Steuerberatungsunternehmen keine Schwierigkeiten, da die geplanten Umsätze aus
den einzelnen Mandatsverhältnissen, aufgrund der Regelmäßigkeit von Art und Um-
fang der von den Mandanten erteilten Aufträge, gut aus Vergangenheitsdaten geschätzt

353 Aufgrund der Geringfügigkeit werden variable Kosten, die den entsprechenden Mandaten 
direkt zugeordnet werden können, wiederum nicht mit betrachtet.

Y AWB WS× ; mit 0 WS 1≤<=

AWBMandant Mandantenumsatzp=

AEWMandant Mandantenumsatzp WMandant×=
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werden können. Bei der Ermittlung der Eintrittswahrscheinlichkeiten der einzelnen Ri-
siken ist jedoch eine differenzierte Betrachtung notwendig.

Altersrisiko (AR): 

Die Eintrittswahrscheinlichkeit für das Risiko, dass aufgrund des Alters des Mandan-
ten das Mandatsverhältnis beendet wird, lässt sich durch univariate Regression in Ab-
hängigkeit des Alters des Mandanten ermitteln. Die Variable AlterMandant stellt somit
den Regressor X der Regressionsfunktion Y = f(X) = f(AlterMandant) dar. Somit berech-
net sich für die Planungsperiode die Eintrittswahrscheinlichkeit des Altersrisikos bei
den einzelnen Mandanten durch:

3.

und entsprechend der Abweichungserwartungswert durch:

4.

Die Funktion f(AlterMandant) ermittelt sich dabei aus den beobachteten Renteneintritts-
altern von Mandanten in der Vergangenheit. Die Prognose der Eintrittswahrscheinlich-
keit dieses Risikos in der Planungsperiode erfolgt durch Berechnung der Variable
Alterp;Mandant  für die Planungsperiode und durch Einsetzen des ermittelten Wertes in
die Regressionsfunktion. 

Diese Vorgehensweise sei exemplarisch auch für die nachfolgend quantifizierten Risi-
ken in einem Beispiel dargestellt. Dabei wird zur Vereinfachung von einem linearen
Zusammenhang zwischen Regressor und Regressand ausgegangen.354 

Beispiel: 

In der Vergangenheit haben 10 Mandanten eines Steuerberatungsunternehmens ihre
berufliche Tätigkeit aus Altersgründen eingestellt. Davon beendete einer im Alter von
52 Jahren (entspricht 10% aller 52-jährigen Mandanten im entsprechenden Rentenein-

354 Eine lineare Regressionsfunktion lässt sich durch y = a + bx formal darstellen. Die Regres-
sionskoeffizienten a und b ermitteln sich dabei nach dem Prinzip der kleinsten Quadrate. 
Vgl. hierzu Bamberg/ Baur  (1993), S. 42ff.. Liegt zwischen Regressor und Regressand ein 
nichtlinearer Zusammenhang vor, lässt sich die Regressionsfunktion durch  y = a + xb 
beschreiben. Durch Logarithmierung dieser Gleichung erhält man eine lineare Gleichungs-
struktur, deren Parameter a und b wieder mit dem Prinzip der kleinsten Quadrate ermittelbar 
sind. Vgl. Hippmann, H.-D. (2003) S. 147.

WAR;Mandant f Alter p;Mandant( )=

AEWAR;Mandant Mandantenumsatzp f Alter p;Mandant( )×=



3  Risiken im Bereich von Steuerberatungsunternehmen

113

trittsjahr), drei im Alter von 60 Jahren (entspricht durchschnittlich 40% der in den Ren-
teneintrittsjahren jeweils vorhandenen 60-jährigen Mandanten), fünf im Alter von 65
Jahren (entspricht durchschnittlich 80% der in den Renteneintrittsjahren jeweils vor-
handenen 65-jährigen Mandanten) und einer im Alter von 72 Jahren (entspricht 100%
aller 72-jährigen Mandanten im entsprechenden Renteneintrittsjahr) seine berufliche
bzw. betriebliche Tätigkeit.

Die lineare Regression mittels dem Prinzip der kleinsten Quadrate liefert aus diesen
Daten die Regressionsgerade 

Hiermit lässt sich die Eintrittswahrscheinlichkeit des Altersrisikos durch Einsetzen des
in der Planungsperiode gegebenen Mandantenalters für jeden einzelnen Mandanten
des Steuerberatungsunternehmens ermitteln. Bei einem Mandanten, der in der Pla-
nungsperiode sein 66. Lebensjahr vollendet, besteht beispielsweise eine Wahrschein-
lichkeit von 75%, dass dieser seine berufliche bzw. betriebliche Tätigkeit in der
Planungsperiode einstellt.

Da die Eintrittswahrscheinlichkeit grundsätzlich nur die Werte  annehmen
kann, ist der Wertebereich der Regressionsfunktion zu definieren. Dies geschieht, in-
dem 

gesetzt und die Regressionsfunktion jeweils nach AlterMandant  umgestellt wird. 

Für 

ergibt sich bei 

für AlterMandant  ein Wert von 50,07 Jahren und bei 

für AlterMandant  ein Wert von 71,3 Jahren. 

f AlterMandant( ) -2,3583 AlterMandant+ 0,0471×=

0 f X( ) 1≤≤

f AlterMandant( ) 0  bzw.  f(AlterMandant ) 1==

f AlterMandant( ) -2,3583 AlterMandant+ 0,0471×=

f AlterMandant( ) 0=

 f(AlterMandant ) 1=
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Entsprechend ist der Wertebereich der Regressionsfunktion in Abhängigkeit vom Al-
ter des Mandanten wie folgt zu definieren:

Insolvenzrisiko (IR): 

Die Eintrittswahrscheinlichkeit für das Risiko der Insolvenz des Mandanten kann
durch Trendextrapolation ermittelt werden. Hierzu ist aus den Vergangenheitsdaten
des Steuerberatungsunternehmens zunächst das Verhältnis der Mandanteninsolvenzen
per anno zur Gesamtzahl der Mandanten des entsprechenden Jahres zu ermitteln (=In-
solvenzquote). Aus der sich ergebenden Zeitreihe der Insolvenzquoten kann mittels li-
nearer Regression, mit der Zeit als unabhängiger Variable, eine Regressionsfunktion
gebildet werden (Trendextrapolation), aus der die zukünftige Entwicklung der Insol-
venzquote berechnet werden kann.355 Im Ergebnis bildet die prognostizierte Insol-
venzquote für die Planungsperiode, die Eintrittswahrscheinlichkeit des
Insolvenzrisikos bei den einzelnen Mandanten ab.

5.

Um Verzerrungen bei der Ermittlung des Abweichungserwartungswertes zu vermei-
den, ist vorab eine Einordnung der Mandanten in Risikoklassen für das Insolvenzrisiko
vorzunehmen und für jede Risikoklasse eine separate Zeitreihe von Insolvenzquoten
und entsprechend separate Regressionsfunktionen zu ermitteln. Die Klassifizierung ist
individuell durch subjektive Schätzung unter Berücksichtigung der wirtschaftlichen
Lage, Branche, Abhängigkeiten des Mandanten, etc. vorzunehmen.356 

6.

355 Vgl. Bamberg/ Baur (1993), S. 65.

356 Insoweit fließen auch objektive Anhaltspunkte, wie bspw. langjährige Erfahrungswerte in 
die subjektive Schätzung ein. Vgl. Bamberg/ Baur  (1993), S. 91.

f AlterMandant( ) 0; für Alter Mandant 51<=

f AlterMandant( ) -2,3583 AlterMandant 0,0471; für 50 AlterMandant<× 72<+=

f AlterMandant( ) 1; für Alter Mandant 71>=

WIR;Mandant Insolvenzquotep f Insolvenzquotep t∠( )= =

WIR;Mandant Insolvenzquotep;RisikoklasseIR f Insolvenzquotep t;RisikoklasseIR∠( )= =
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Der Abweichungserwartungswert des Insolvenzrisikos ermittelt sich für jeden Man-
danten aus dem Produkt des geplanten Mandantenumsatzes in der betrachteten Periode
und der durch Trendextrapolation ermittelten Insolvenzquote, die sich in Abhängigkeit
der subjektiven Risikoklassenzuordnung ergibt. 

7.

Wettbewerbsrisiko (WR):

Für das Risiko aufgrund von Wettbewerb in der Branche Mandanten zu verlieren, er-
mittelt sich die Eintrittswahrscheinlichkeit analog zum Insolvenzrisiko durch Trendex-
trapolation der in der Vergangenheit beobachteten Abwanderungsquoten (=Verhältnis
der Mandantenabwanderungen per anno zur Gesamtzahl der Mandanten des entspre-
chenden Jahres). Um den Abweichungserwartungswert möglichst mandantenspezi-
fisch ermitteln zu können, ist wieder eine Einordnung der Mandanten in Risikoklassen
vorzunehmen, welche jetzt die Sensibilität der Mandanten für einen Steuerberater-
wechsel widerspiegeln. Bei der Einordnung in diese Risikoklassen sind die Bindungs-
grade des Mandanten an das Steuerberatungsunternehmen, wahrgenommene
Zufriedenheitsgrade bezüglich Preis und Leistung, die allgemeine Wettbewerbssitua-
tion im regionalen Umfeld des Steuerberatungsunternehmens, etc. zu berücksichtigen.
Die Eintrittswahrscheinlichkeit des Wettbewerbsrisikos wird für die einzelnen Risiko-
klassen wieder mittels einer Regressionsfunktion bestimmt, die anhand des Anteils der
in der Vergangenheit tatsächlich abgewanderten Mandanten je Risikoklasse ermittelt
wird.

8.

9.

Risiko der Existenz steuerunehrlicher Mandate (RsuM):

Die Ermittlung der Eintrittswahrscheinlichkeit für dieses Risiko kann mangels kausa-
ler Größen nur durch individuelle subjektive Schätzung erfolgen. Auch die Trendex-
trapolation ist nicht geeignet, da der Umfang potentiell steuerunehrlicher Mandanten
keine über die Zeit stabile Größe darstellt. Für die Eintrittswahrscheinlichkeit des Ri-
sikos der Existenz steuerunehrlicher Mandate ist somit ein subjektiv ermittelter Wert

AEWIR;Mandant Mandantenumsatzp f Insolvenzquotep t;RisikoklasseIR∠( )×=

WWR;Mandant f Abwanderungsquotep t;RisikoklasseWR∠( )=

AEWWR;Mandant Mandantenumsatzp f Abwanderungsquotep t;RisikoklasseWR∠( )×=
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zwischen 0 und 1 (WS;RsuM;Mandant) für jedem Mandanten zu hinterlegen, so dass sich
der Abweichungserwartungswert dieses Risikos für die einzelnen Mandanten aus:

10.

ermittelt.

sonstige Mandatsrisiken (sR):

Unter dieser Risikoposition sind alle weiteren Risiken einzuordnen, die im Ergebnis zu
einem Verlust des Steuerberatungsmandats führen können. Aufgrund der unbegrenz-
ten Anzahl möglicher Ursachen für den Eintritt solcher Risiken ist die Ermittlung der
Eintrittswahrscheinlichkeit dieser Risikoposition bei den einzelnen Mandanten nur
durch individuelle subjektive Schätzung möglich (WS;sR;Mandant). Der Abweichungs-
erwartungswert dieser Risikoposition lässt sich wieder durch:

11.

berechnen. 

3.3.1.2 Risiken, die zu einer Minderung der Anzahl der Aufträge 

führen

Die zu dieser Position in Tabelle 10 aufgeführten Einzelrisiken der Substitutionsgefahr
durch branchenfremde Anbieter und Softwareprodukte sowie die Gefahr der Rück-
wärtsintegration lassen sich zu einer neuen Risikoposition (nachfolgend als Substituti-
onsrisiko bezeichnet) zusammenfassen. Begründet werden kann dies mit der
identischen Ursache und der gleichen Wirkung dieser Einzelrisiken. Ursächlich für die
Substitution der einzelnen Aufträge ist die betriebswirtschaftliche Erkenntnis des
Mandanten, die gleichen Leistungen selbst oder mittels branchenfremder Dritter zu ei-
nem geringeren Preis und/oder in besserer Qualität erstellen zu können.

Der Unterschied des Risikos der Minderung der Auftragsanzahl zu den voranstehen-
den Risiken des Mandatsverlustes besteht darin, dass der Abweichungsbetrag vom Ge-
winnziel nur einen Teil der Mandantenumsätze in Form einzelner Auftragsumsätze
umfasst. Der Abweichungsbetrag der auftragsbezogenen Risiken lässt sich somit für
jeden einzelnen Auftrag wie folgt ermitteln:

AEWRsuM;Mandant Mandantenumsatzp WS;RsuM;Mandant×=

AEWsR;Mandant Mandantenumsatzp WS;sR;Mandant×=
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12.

Der Abweichungserwartungswert für jeden einzelnen Auftragsumsatzp ergibt sich
durch Multiplikation des auftragsbezogenen Abweichungsbetrages und der Wahr-
scheinlichkeit, mit der dieses Risiko bei dem einzelnen Auftrag eintritt, folglich aus:

13.

Zur Ermittlung der Eintrittswahrscheinlichkeiten der zu bewertenden Risikopositionen
sind wieder verschiedene prognostische Verfahren anzuwenden.

Risiko von Vereinfachungen im Steuerrecht (VStR):

Die Eintrittswahrscheinlichkeit für das Risiko, dass durch Vereinfachungen im Steu-
errecht bestimmte Leistungen (Auftragsarten) durch die Mandanten nicht mehr nach-
gefragt werden müssen, lässt sich mangels kausaler Größen nur durch Beobachtung
der erarbeiteten Frühwarnindikatoren357 und entsprechende subjektive Schätzung be-
stimmen (WS;VStR;Auftragsart). Somit ermittelt sich der Abweichungserwartungswert
für das Risiko des Wegfalls von Auftragsarten aufgrund von Vereinfachungen im
Steuerrecht durch:

14.

Substitutionsrisiko (SubR):

Das Risiko, dass Mandanten einzelne steuerberaterliche Leistungen selbst erstellen
bzw. von branchenfremden Dritten erstellen lassen, ist insbesondere dann gegeben,
wenn diese Leistungen vom Mandanten ohne Qualitätsverlust zu niedrigeren Preisen
eingekauft werden können. Das Substitutionsrisiko wird somit maßgeblich durch den
Preis und die Komplexität des Auftrages beeinflusst. Aufgrund der Abhängigkeit des
Substitutionsrisikos von mehreren Größen ist zur Ermittlung der Eintrittswahrschein-
lichkeit dieses Risikos die multivariate Regressionsanalyse mit den Regressoren „ab-
soluter Preis des Auftrages“ und „Komplexitätsgrad des Auftrages“ am besten
geeignet. Der Komplexitätsgrad beinhaltet sämtliche Merkmalsausprägungen der ein-
zelnen Aufträge, mit Ausnahme des Preises, die zu einer Substitution des Auftrages
führen können. Zu berücksichtigen sind beispielsweise steuerliche Anforderungen an

357 Vgl. Kapitel 3.2.1.1.1.

AWBAuftrag Auftragsumsatzp=

AEWAuftrag Auftragsumsatzp WAuftrag×=

AEWVStR;Auftrag Auftragsumsatzp WS;VStR;Auftragsart×=
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die Leistungserstellung, mit der Leistungserstellung verbundener Beratungsbedarf,
subjektive Wahrnehmungen, etc.. Die Vielzahl dieser Kriterien erfordert wieder eine
Standardisierung des Komplexitätsgrades durch Klassifizierung.358 

Auf Basis der Beobachtungen der Auftragspreise und der Komplexitätsgrade, die zu
einer Substitution der Aufträge in der Vergangenheit geführt haben, lässt sich die Re-
gressionsfunktion ermitteln, welche die Eintrittswahrscheinlichkeit des Substitutions-
risikos definiert.359 Durch Einsetzen, der für die Planungsperiode ermittelten
Auftragspreise360 (=Auftragsumsatzp) und Komplexitätsgrade je Auftrag in die Re-
gressionsfunktion lässt sich die Eintrittswahrscheinlichkeit des Substitutionsrisikos für
jeden Auftragsumsatzp ermitteln. Formal lässt sich dies wie folgt darstellen:

15.

16.

3.3.1.3 Risiken, die die Art der Aufträge beeinflussen

Eine gesonderte Betrachtung dieser Risiken erscheint für die vorliegende Untersu-
chung nicht sinnvoll. Relevanz entfalten diese Risiken nur dann, wenn für einzelne
Mandanten anstelle von hochvergüteten nur noch niedriger zu vergütende Auftragsar-
ten erbracht werden. Dies ist vor allem dann gegeben, wenn Mandanten, die bisher Ge-
winneinkünfte gem. § 2 Nr. 1 EStG erzielten, ihre selbständige Tätigkeit aufgeben und
durch Wechsel ins Angestelltenverhältnis oder aufgrund des Erreichens des Rentenal-
ters nunmehr Überschusseinkünfte gem. § 19 bzw. § 22 EStG erzielen. Diese Risiken
sind jedoch bereits bei den Mandatsrisiken in Kapitel 3.3.1.1 erfasst, da die hieraus re-
sultierenden Auswirkungen mit einem vollständigen Mandatsverlust gleichzusetzen
sind.

358 Beispielsweise durch feste Vorgabe von mehreren Komplexitätsgraden und Zuordnung jedes 
Auftrages zu einem bestimmten Komplexitätsgrad. Unter Umständen kann auch die Ord-
nung der Auftragsarten (anstelle der einzelnen Aufträge) nach Komplexitätsgraden ausrei-
chend sein. In diesen Fällen erübrigt sich die aufwendige Analyse jedes einzelnen Auftrages. 

359 Zur Ermittlung der multivariaten Regressionsfunktion vgl. Bamberg/ Baur  (1993), S. 225ff. 
sowie Bosch, K. (1996), S. 130ff..

360 Vgl. hierzu nachfolgend Kapitel 3.3.1.4 und Kapitel 3.3.1.5

WSubR;Auftrag f Auftragsumsatzp;KomplexitätsgradAuftrag( )=

AEWSubR;Auftrag Auftragsumsatzp ×=

f(Auftragsumsatzp KomplexitätsgradAuftrag );
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3.3.1.4 Risiken, die sich auf die Gegenstandwerte der Aufträge 

auswirken

Die Risiken einer negativen Einkommensentwicklung und einer Änderung der Ein-
kommensverwendung beim Mandanten werden, aufgrund der Abhängigkeit der Ein-
kommensverwendung von der Höhe des Einkommens, nachfolgend zu einer neuen
Risikoposition (Gegenstandswertrisiko) zusammengefasst. Da die Höhe des Mandan-
teneinkommens eine relativ stabile Größe darstellt, kann der Abweichungserwartungs-
wert des Gegenstandswertrisiko durch Trendextrapolation aus den in der
Vergangenheit beobachteten Gegenstandswerten für die einzelnen Aufträge ermittelt
werden. 

Der Gegenstandswert bildet zusammen mit der anzuwendenden Gebührentabelle und
dem Gebührensatz die Basis für die Ermittlung der aus einem Auftrag resultierenden
Umsatzerlöse. Somit lässt sich die Ermittlung des Auftragsumsatzes wie folgt funktio-
nal darstellen:

17.

Der geplante Auftragsumsatz (Auftragsumsatzp) bildet wiederum die Basis für die Er-
mittlung der Abweichungserwartungswerte aller weiteren Risiken, die die Umsatzer-
löse beeinflussen. Somit ist eine isolierte Ermittlung des
Abweichungserwartungswertes aus dem Gegenstandswertrisiko nicht zielführend, da
der Auftragsumsatzp in die Ermittlung der Höhe übergeordneter Abweichungserwar-
tungswerte einzubeziehen ist. Dem entsprechend müssen die Abweichungserwar-
tungswerte aus dem Gegenstandswertrisiko und den übergeordneten Risiken kumuliert
betrachtet werden, so dass der in die übergeordneten Risiken einfliessende Auftrags-
umsatzp für jeden einzelnen Auftrag durch:

18.

zu ermitteln ist, wobei Gegenstandswertp;Auftrag, den durch Trendextrapolation ermit-
telten Gegenstandswert eines Auftrages für die betrachtete Planungsperiode darstellt.

19.

Auftragsumsatz f Gegenstandwert;Gebührentabelle;Gebührensatz( )=

Auftragsumsatzp f Gegenstandswertp;Auftrag;Gebührentabelle;Gebührensatz( )=

Gegenstandswert p;Auftrag f Gegenstandswertp t;Auftrag∠( )=
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3.3.1.5 Verhandlungsstärke des Mandanten

Die Variation des Preises für eine steuerberaterliche Leistung ist nur durch Verände-
rung des Gebührensatzes möglich. Das Ziel der Mandanten ist bei preispolitischen
Verhandlungen daher immer auf eine Minderung des Gebührensatzes gerichtet. Das
Risiko, dass Mandanten derartige Minderungen durchsetzen können, kann nur indivi-
duell durch subjektive Schätzung ermittelt werden. 

Entsprechend zum Gegenstandswertrisiko erfordert das Risiko einer Minderung der
Gebührensätze (GSR) eine Berücksichtigung bei den übergeordneten Risiken, deren
Abweichungserwartungswerte sich auf Basis der geplanten Auftragsumsätzep ermit-
teln. Insoweit ist Gleichung 18 wie folgt weiter zu modifizieren:

20.

wobei der Gebührensatzp;Auftrag, den aufgrund subjektiver Erwartungen gebildeten zu-
künftig anzuwendenden Gebührensatz für den einzelnen Auftrag darstellt. 

21.

WS;GSR;Auftrag gibt in Gleichung 21 die subjektiv ermittelte Eintrittswahrscheinlichkeit
einer Minderung (kombiniert mit dem Ausmaß der Minderung) des gegenüber der ab-
gelaufenen Vorperiode angewandten Gebührensatzes an.

3.3.1.6 Forderungsausfallrisiko

Der Abweichungsbetrag, der aus dem Risiko eines Forderungsausfalles (FAR) resul-
tiert, ergibt sich aus der Höhe des der Forderung zu Grunde liegenden geplanten
Auftragsumsatzp. 

22.

Die Eintrittswahrscheinlichkeit für das Forderungsausfallrisiko kann durch Trendex-
trapolation der in der Vergangenheit beobachteten Forderungsausfallquoten ermittelt
werden. Da dieses Risiko wesentlich von der wirtschaftlichen Lage der einzelnen Man-
danten abhängig ist, sind die Mandanten wieder in Risikoklassen einzuordnen, um in
Abhängigkeit dieser wirtschaftlichen Lage der Mandanten differenzierte Forderungs-

Auftragsumsatzp f Gegenstandswert( p;Auftrag Gebührentabelle;...;=

...Gebührensatzp;Auftrag )

Gebührensatzp;Auftrag Gebührensatzp 1;Auftrag∠ 1 WS;GSR;Auftrag∠( )×=

AWBFAR;Auftrag Auftragsumsatzp=
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ausfallquoten ermitteln zu können. Hierfür kann die bereits installierte Risikoklasse für
das Insolvenzrisiko herangezogen werden, da diese die Mandanten anhand ihrer wirt-
schaftlichen Lage spezifiziert. Die Eintrittswahrscheinlichkeit des Forderungsausfall-
risikos in der betrachteten Planungsperiode ermittelt sich dann aus
Regressionsfunktionen, die differenziert nach den jeweiligen Risikoklassen für das In-
solvenzrisiko, aus den in der Vergangenheit beobachteten Anteil ausgefallener Forde-
rungen vom Gesamtforderungsbestand der einzelnen Risikoklassen ermittelt werden.
Die unter subjektiven Einschätzungen erfolgte Einordnung der Mandanten in die Risi-
koklassen für das Insolvenzrisiko bestimmt damit die anzuwendende Regressions-
funktion, die die voraussichtliche Forderungsausfallquote bei den einzelnen
Auftragsumsätzen dieses Mandanten ermittelt.

23.

24.

 

3.3.1.7 Kostenrisiken

Die Analyse der Kostenstruktur von Steuerberatungsunternehmen ergibt folgende, der
Höhe nach relevante Kostenarten:361

1. Personalkosten einschließlich Sozialabgaben, die gemessen an den Umsatzerlösen 
einen Anteil von ca. 40-50% ausmachen,

2. Büromieten einschließlich Nebenkosten, mit einem Anteil von ca. 5-10% der 
Umsatzerlöse,

3. fixe und variable Aus- und Fortbildungskosten sowie Abschreibungen mit einen 
Umsatzanteil von jeweils ca. 2-5% sowie

4. die kumulierten sonstigen fixen und variablen Kosten, mit einen Anteil an den 
Umsatzerlösen von ca. 10-15%.

Daneben sind die Kostenarten:

5. Schadensersatzzahlungen362 und

6. Ertragsteuern363 

361 Vgl. Reiche, K., DStR 1993, S. 1194. Eine Differenzierung in fixe und variable Kosten wird 
nicht vorgenommen.

WFAR;Auftrag f Forderungsausfallquotep t;RisikoklasseIR∠( )=

AEWFAR;Auftrag Auftragsumsatzp f Forderungsausfallquotep t;RisikoklasseIR∠( )×=
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zu berücksichtigen, die in o.a. Untersuchungen nicht separat betrachtet wurden. 

Die Abweichungserwartungswerte der Kostenrisiken sind durch Prognose der Kosten-
erhöhungen in der betrachteten Planungsperiode zu ermitteln. Bei der Wahl der Pro-
gnosemethode zur Ermittlung der einzelnen Abweichungserwartungswerte ist zu
berücksichtigen, dass sich diese Kostenerhöhungen stetig (z.B. durch Anstieg des
Preisniveaus) oder in Form von Schocks vollziehen können. Letzteres betrifft im We-
sentlichen die Personalkosten, wenn zur Aufrechterhaltung der Leistungsbereitschaft,
diese quantitativ ausgeweitet werden muss. Das Risiko einer schockartigen Kostener-
höhung aufgrund von Schadensersatzzahlungen kann ausgeschlossen werden. Der ge-
setzlich verpflichtende Abschluss einer angemessenen Berufshaftpflichtversicherung
und die Begrenzung des Selbstbehalts auf 1.500 EUR364 lässt lediglich auf kontinuier-
lich steigende Kosten durch höhere Versicherungsbeiträge schließen. 

Grundsätzlich stellen die einzelnen Kostenarten relativ konstante Größen dar, so dass
das Risiko der stetigen Kostenerhöhung durch Trendextrapolation der Vergangen-
heitswerte gut prognostiziert werden kann. Die sich hieraus ergebenden Abweichungs-
erwartungswerte können jedoch aufgrund der stetigen relativ geringen Höhe der
einzelnen Kostenarten, im Verhältnis zu den Umsatzerlösen, keine für die Risikosteue-
rung relevanten Beträge liefern. Darüber hinaus kann nur aus dem Erwartungswert der
gesamten Kosten (Kostenp) und dem Vergleich dieser, mit dem Erwartungswert der
Umsatzerlöse, der Abweichungserwartungswert vom Gewinnziel bestimmt werden. 

Insoweit muss die Bewertung der Kostenartenrisiken an dem Kostenartenerwartungs-
wert (Kostenartenp) ansetzen, der die gesamten prognostizierten Kosten in der zu be-
trachtenden Planungsperiode einschließlich der Risiken künftiger Entwicklungen
angibt. Bei der Ermittlung der einzelnen Kostenartenerwartungswerte wird zwischen
den Risiken einer stetigen bzw. schockartigen Kostenerhöhung und zwischen den Er-
tragsteuerrisiken unterschieden.

362 Die entstandenen Kosten für Schadensersatzansprüche gegen das Steuerberatungsunterneh-
men sind in Form von Pflichtbeiträgen für die Berufshaftpflichtversicherung gem. § 67 
StBerG und eventuell darüber hinausgegehender Selbstbehalte, in den sonstigen Kosten ent-
halten.

363 Die im Bereich von Steuerberatungsunternehmen zu zahlenden Ertragsteuern beschränken 
sich auf die Einkommensteuer, Solidaritätszuschlag und eventuell Kirchensteuer, die auf-
grund ihres privaten Charakters (vgl. § 12 Nr. 3 EStG) in den Untersuchungen außen vor 
gelassen wurden.

364 Vgl. § 52 Abs. 2 DVStB.
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Das Risiko einer stetigen Kostenerhöhung ist grundsätzlich bei allen Kostenarten, mit
Ausnahme der Ertragsteuern, zu berücksichtigen. Somit ermittelt sich der Erwartungs-
wert der gesamten geplanten Kosten aus:

25.

wobei Kostenartenp;c, die Höhe der durch Trendextrapolation ermittelten Erwartungs-
werte der einzelnen Kostenarten ohne Ertragsteuern für die entsprechende Planungs-
periode darstellt. Das Risiko eines Kostenanstiegs, das aus einem Anstieg des
Preisniveaus resultiert, wird dabei berücksichtigt.

26.

Die Gleichung 25 berücksichtigt nur die Risiken einer stetigen geringfügigen Kosten-
steigerung sowie Ertragsteuerrisiken und ist somit noch um das Risiko der schockarti-
gen Personalkostenerhöhung bei der Ausweitung der vorgehaltenen personellen
Leistungsbereitschaft zu erweitern. Der hieraus resultierende Abweichungsbetrag um-
fasst neben den zusätzlichen Personalkosten365 auch Kosten für die Einrichtung eines
Arbeitsplatzes, laufende Aus- und Fortbildungskosten, etc.366 und kann aufgrund der
unternehmensspezifischen Anforderungen an die personelle Erweiterung nur individu-
ell geschätzt werden. Gleiches gilt für die Ermittlung der Eintrittswahrscheinlichkeit
dieses Risikos. Auch diese kann aufgrund der Vielfalt möglicher Einflussfaktoren367

nur durch subjektive Schätzung ermittelt werden. Entsprechend ist Gleichung 25 zu 

27.

fortzuentwickeln, wobei unter Erweiterungskostenp der Absolutbetrag aller erwarteten
Kosten der Erweiterung, unter Berücksichtigung der Eintrittswahrscheinlichkeit der
notwendigen Erweiterungsmaßnahmen, zu erfassen ist.

Der Grund für die gesonderte Betrachtung des Erwartungswertes der Ertragsteuerbela-
stung liegt in der Abhängigkeit dieser Kostenart von der kausalen Größe Gewinn und

365 Gehalt und Sozialversicherungsbeiträge.

366 Hierbei sind nur sofort gewinnwirksame Erweiterungskosten einzubeziehen, somit nicht 
Investitionen, die sich nur über Abschreibungen auf den Gewinn auswirken. Zur Berück-
sichtigung dieser Erweiterungsinvestitionen vgl. nachfolgend Kapitel 4.1.2.1.

367 Zu berücksichtigen sind hierbei insbesondere sämtliche Risiken die den personellen Ausla-
stungsgrad beeinflussen (vgl. hierzu nachfolgend die Ausführungen zur fristgerechten Fer-
tigstellung in Kapitel 3.3.3.1). 

Kostenp Kostenartenp c; Ertragsteuernp+
c 1=

n

∑=

Kostenart p f Kostenartp t∠( )=

Kostenp Kostenartenp c; Erweiterungskostenp Ertragsteuernp+ +
c 1=

n

∑=
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der Existenz eines mathematischen Zusammenhangs in Form von gesetzlich vorgege-
benen Tarifvorschriften368. Somit lässt sich der Erwartungswert der Ertragsteuerbela-
stung zuverlässig aus:

28.

ermitteln. Die Prognose durch Trendextrapolation ist insoweit nicht erforderlich und
insbesondere bei schwankenden Gewinnen nicht zielführend.

Das Risiko, Kosten kurzfristig nicht abbauen zu können, ist nur relevant, wenn tatsäch-
lich, bedingt durch einen Rückgang des nachgefragten Leistungspotentials, eine Kapa-
zitätsminderung möglich und notwendig ist. Solange eine Kapazitätsminderung nicht
möglich ist, ergeben sich Auswirkungen auf das Gewinnziel, da den zum Abbau vor-
gesehenen Leerkosten keine entsprechenden Umsatzerlöse gegenüberstehen. Der Wert
dieses Risikos ermittelt sich demnach aus den voraussichtlichen Leerkosten und dem
Zeitraum, in dem diese nicht abgebaut werden können. Das Leerkostenrisiko ist durch

  

bereits in Gleichung 27 berücksichtigt und nur bei der Untersuchung möglicher Risi-
kosteuerungsmaßnahmen gesondert zu ermitteln.

Ein aus der Ausweitung der zivilrechtlichen allgemeinen Vertragspflichten resultieren-
des Risiko, wird als nicht relevant eingeschätzt, da eine umfangreiche Erweiterung die-
ser Vertragspflichten relativ unwahrscheinlich ist. Darüber hinaus hat der
Steuerberater für alle seine Tätigkeiten eine angemessene Gebühr zu verlangen,369 so
dass die aus einer Pflichterweiterung resultierenden Kosten durch entsprechende Um-
satzerlöse kompensiert werden könnten.

368 Vgl. § 32a EStG.

369 Vgl. Kuhls/ Meurers/ Maxl/ Schäfer/ Goez/ Willerscheid (2004), zu §9, Rdnr.4

Ertragsteuernp f Umsatzerlöse([ p Kostenartenp c;
c 1=

n

∑∠=

Erweiterungskostenp );Tarifp ]∠

Kostenartenp c;
c 1=

n

∑
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3.3.2 Bewertung der Risiken, die die geordneten wirtschaftlichen 

Verhältnisse beeinflussen

3.3.2.1 Bewertung der Risiken, die die Aufrechterhaltung der Zah-

lungsbereitschaft beeinflussen (Liquiditätsrisiken)

Die Zahlungsbereitschaft eines Unternehmens kann als Bestand der liquiden Mittel,
die zur Erfüllung aller fälligen Zahlungsverpflichtungen des Unternehmens zur Verfü-
gung stehen, definiert werden. Liquiditätsrisiken müssen entsprechend als Gefahr der
Minderung des Bestandes der liquiden Mittel verstanden werden, was einen Verlust
der Zahlungsbereitschaft nach sich ziehen kann. Die Quantifizierung dieser Risiken er-
folgt, indem aus dem voraussichtlichen Betrag der Minderung der liquiden Mittel und
der Wahrscheinlichkeit, mit der die Minderung eintritt, der Abweichungserwartungs-
wert bestimmt wird. 

Der dem Steuerberatungsunternehmen in einer Periode zur Verfügung stehende Be-
stand an liquiden Mitteln setzt sich aus dem Zahlungsmittelbestand am Beginn der Pe-
riode sowie der Differenz der laufenden Ein- und Auszahlungen in der betrachteten
Periode zusammen, wobei die Differenz der laufenden Ein- und Auszahlungen den
Zahlungsmittelbestand zu Beginn der nachfolgenden Periode erhöht bzw. mindert. Die
laufenden Ein- und Auszahlungen ergeben sich aus:

1. dem zahlungswirksamen Gewinn,

2. der Investitionstätigkeit und 

3. der Finanzierungstätigkeit.

Risiken, die aus dem zahlungswirksamen Gewinn der Periode resultieren:

Die Höhe der gewinnwirksamen Ein- und Auszahlungen verändert direkt den Bestand
der liquiden Mittel. Insoweit wirken alle Risiken, die das Gewinnziel beeinflussen, mit
Ausnahme der zahlungsunwirksamen Abschreibungen, auch auf das Liquiditätsziel.
Zur Ermittlung der Höhe der Abweichungserwartungswerte dieser Risiken wird auf
Kapitel 3.3.1 verwiesen.

Darüber hinaus bestimmt auch der Zeitpunkt, in dem die gewinnwirksamen Ein- und
Auszahlungen zu- bzw. abfließen, den Liquiditätsbestand in der betrachteten Periode.
Das Risiko besteht in der zeitlich vorgelagerten Fälligkeit von Zahlungsverpflichtun-
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gen und der zeitlich hinausgeschobenen Vereinnahmung von Zahlungsansprüchen.
Relevanz entfaltet dieses Risiko jedoch nur, wenn die Liquiditätsminderung nicht über
Zahlungsmittelbestände oder kurzfristig generierbares Fremdfinanzierungspotential
überbrückt werden kann.370

Risiken aus Investitionstätigkeit:

Der Leistungserstellungsprozess bei Steuerberatungsunternehmen ist im Wesentlichen
vom Vorhandensein personeller Kapazitäten abhängig. Der Einsatz sachlicher Be-
triebsmittel tritt demgegenüber in den Hintergrund. Dennoch kann bei zeitlicher Zu-
sammenballung mehrerer ungeplanter aber notwendiger Investitionen eine relevante
Einflussnahme auf die liquiden Mittel des Steuerberatungsunternehmens festgestellt
werden. Die Unsicherheit bezüglich zukünftiger Mittelabflüsse in Investitionsgüter be-
steht insbesondere für Ersatzinvestitionen371 in technisch unbrauchbares Anlagever-
mögen, welches für die Leistungserstellung zwingend benötigt wird.372 Der
Abweichungsbetrag für das Risiko eines Mittelabflusses aufgrund notwendiger Ersatz-
investitionen (EIR) ermittelt sich aus den geplanten Wiederbeschaffungskosten für
diese Investitionen.

29.

wobei Wiederbeschaffungskostenp vereinfachungshalber aus den ursprünglichen An-
schaffungskosten der vorhandenen Investitionsgüter (Anlagevermögen) abgeleitet
werden kann.

30.

Die Eintrittswahrscheinlichkeit für den Verfall der technischen Betriebsmittel kann
durch univariate Regression in Abhängigkeit des Anlagenabnutzungsgrades373 ermit-

370 Dies wird nachfolgend bei den Risiken aus Finanzierungstätigkeit in diesem Kapitel und in 
Kapitel 4.1.2.1 betrachtet. 

371 Die Durchführung von Erweiterungsinvestitionen fällt grundsätzlich in den Entscheidungs-
bereich der Unternehmensleitung und stellt somit kein relevantes Risiko dar. Da geplante 
Erweiterungsinvestitionen dennoch einen Einfluss auf die gesamte Liquiditätslage des 
Unternehmens haben können, werden diese auch nachfolgend (vgl. Kapitel 4.1.2.1) in die 
Prognoserechnungen einbezogen. 

372 Insbesondere die für die Leistungserstellung notwendigen technischen Betriebsmittel (EDV) 
sind durch eine hohe Schadensanfälligkeit gekennzeichnet.

373

AWBEIR Wiederbeschaffungskostenp=

AWBEIR Wiederbeschaffungskostenp Anschaffungskostenp t∠= =

Anlagenabnutzungsgrad =1 Restbuchwert
Anschaffungskosten
-------------------------------------------------------∠
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telt werden, da die Wahrscheinlichkeit eines technischen Ausfalls vom Alter des Inve-
stitionsgutes abhängig ist. 

31.

Der Wertebereich dieser Regressionsfunktion gibt das Verhältnis der in vergangenen
Perioden getätigten Ersatzinvestitionen zu den am Beginn der jeweiligen Periode ge-
gebenen ursprünglichen Anschaffungskosten aller vorhandenen Investitionsgüter an.
Aus diesen Vergangenheitswerten und den zugehörigen Anlagenabnutzungsgraden in
den jeweiligen abgelaufenen Perioden lässt sich die Regressionsfunktion
f(Anlagenabnutzungsgradp) ermitteln. Durch Schätzung des Anlagenabnutzungsgra-
des in der betrachteten Planperiode kann mit Hilfe der Regressionsfunktion der pro-
zentuale Anteil der ursprünglichen Anschaffungskosten, die in der Planperiode
voraussichtlich zu ersetzen sind, prognostiziert werden.

Der Abweichungserwartungswert für das Ersatzinvestitionsrisiko ermittelt sich dann
durch:

32.

Risiken aus Finanzierungstätigkeit:

Dem niedrigen Investitionsbedarf entsprechend, spielt auch der Finanzierungsbedarf
bei Steuerberatungsunternehmen eine eher untergeordnete Rolle. Relevanz entfaltet
diese Position lediglich bei Liquiditätsengpässen. Hier besteht das Risiko, dass auf-
grund der Minderung des Fremdfinanzierungspotentials (MFFP) kein zusätzliches
Fremdkapital aufgenommen werden kann und somit der Fortbestand des Steuerbera-
tungsunternehmens gefährdet ist. Mangels geeigneter abhängiger Größen kann der Ab-
weichungserwartungswert für die Minderung des Fremdfinanzierungspotentials nur
durch individuelle subjektive Schätzung ermittelt werden.

33.

wobei FFPp-1 das am Ende der Vorperiode vorhandene Fremdfinanzierungspotential
widerspiegelt und WS;MFFP  die subjektive Wahrscheinlichkeit der Minderung und den
prozentualen Anteil der Minderung dieses Fremdfinanzierungspotentials angibt. 

WEIR f Anlagenabnutzungsgradp( )=

AEWEIR Anschaffungskostenp t∠ f(Anlagenabnutzungsgradp )×=

AEWMFFP FFPp 1∠ WS;MFFP×=
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3.3.2.2 Risiken, die den angemessenen Verschuldungsgrad beein-

flussen

Ein angemessener Verschuldungsgrad ist gegeben, wenn für das Steuerberatungsun-
ternehmen spätestens im Liquidationszeitpunkt 

34.

gilt,374 da dies bedeutet, dass im Liquidationszeitpunkt sämtliche Verbindlichkeiten
durch die vorhandenen Vermögenswerte, insbesondere durch den erzielbaren Veräu-
ßerungspreis gedeckt sind. Folglich sind diejenigen Risiken zu bewerten, die zu einer
Minderung der Umsatzerlöse und des Substanzwertes führen bzw. eine Erhöhung der
Verbindlichkeiten nach sich ziehen.

Die zukünftige Entwicklung des Multiplikators mp verläuft mit zunehmenden Alter
des Steuerberatungsunternehmens steigend. Insoweit kann der Wert des Multiplikators
durch Trendextrapolation ermittelt werden.

35.

Zur Ermittlung der Abweichungserwartungswerte der Risiken, die auf die zukünftig
erzielbaren Umsatzerlösep wirken, kann auf die Ausführungen in den Kapiteln 3.3.1.1
bis 3.3.1.6 verwiesen werden. 

Aufgrund des relativ geringen Anteils des Substanzwertes - gemessen an den Umsatz-
erlösen - sind die zu einer Minderung des Substanzwertes führenden Risiken als nur
geringfügig relevant einzustufen. Eine Minderung des Substanzwertes resultiert im
Wesentlichen aus der technischen Abnutzung der Vermögensgegenstände über den
Zeitverlauf, wenn diese nicht durch entsprechende Ersatzinvestitionen kompensiert
wird. Insoweit bietet es sich an, die zukünftige Höhe der Substanzwerte
(Substanzwertp) per Trendextrapolation aus den Restbuchwerten des Anlagevermö-
gens zu prognostizieren. 

36.

Die Höhe der Verbindlichkeiten im Liquidationszeitpunkt ist abhängig von sämtlichen
während der Restlebenszeit des Steuerberatungsunternehmens getätigten Ein- bzw.
Auszahlungen. Aufgrund der Vielzahl möglicher Transaktionen ist eine isolierte Be-
wertung der einzelnen Risiken nicht sinnvoll. Insofern kann die zukünftige Höhe der

374 Vgl. Kapitel 3.2.3.

mp Umsatzerlösep Substanzwert p Verbindlichkeitenp≥+×

mp f mp t∠( )=

Substanzwertp Restbuchwertp f Restbuchwert p t∠( )= =
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Verbindlichkeiten (Verbindlichkeitenp) nur durch subjektive Schätzung ermittelt wer-
den. Als Schätzverfahren bietet sich dabei ein individueller langfristiger Finanzplan
an, der sämtliche finanzielle Transaktionen aus der laufenden Geschäftstätigkeit be-
inhaltet.375

3.3.3 Bewertung der Risiken, die das Qualitätsziel beeinflussen

Das Ziel der Erbringung qualitativ hochwertiger Leistungen stellt für Steuerberatungs-
unternehmen das strategische Erfolgspotential dar, da dies die Grundlage für die Siche-
rung bestehender Mandate und die Gewinnung neuer Mandate bildet. Die Verfehlung
des Qualitätsziels führt somit langfristig auch zu einer Verfehlung quantitativer, insbe-
sondere finanzwirtschaftlicher Ziele. Hieraus folgt, dass die Quantifizierung der Risi-
ken, die zu einer Verfehlung des Qualitätsziels führen, auch aus finanzwirtschaftlicher
Sicht, d.h. durch Angabe quantitativer, in Geldeinheiten ausgedrückter Abweichungs-
erwartungswerte erfolgen muss. 

Die finanzwirtschaftlichen Folgen der Qualitätszielverfehlung bestehen beispielsweise
in Schadensersatzzahlungen, Umsatzeinbußen aufgrund von Mandatsverlusten, Rück-
gang von Empfehlungen neuer Mandate sowie jeder möglichen Kombination der ge-
nannten Beispiele. Diese nach Art und Höhe unbestimmten und teilweise langfristigen
Auswirkungen lassen jedoch eine aussagekräftige finanzwirtschaftliche Risikoquanti-
fizierung nicht zu. Um dennoch eine für die Risikosteuerung erforderliche Risikobe-
wertung der Qualitätsrisiken durchführen zu können, muss die Quantifizierung die
Frage beantworten, in welchem Umfang die Erreichung des Qualitätsziels gefährdet
ist. Aufgabe der anschließenden Risikosteuerung ist dann die Beseitigung der Gefähr-
dung, so dass das Qualitätsziel erfüllt wird und auch die aus den Qualitätsrisiken resul-
tierenden finanzwirtschaftlichen Folgen keine Relevanz mehr ausüben.

Bei der Untersuchung des Umfangs der Gefährdung des Qualitätsziels wird entspre-
chend der Determinanten für eine qualitativ hochwertige Dienstleistungserstellung
zwischen fristgerechter und dem SOLL-Zustand entsprechender Dienstleistungserstel-
lung differenziert.

375 Die isolierte Bewertung der einzelnen Risiken, die den Verschuldungsgrad beeinflussen, ist 
an dieser Stelle nicht sinnvoll, da das Risiko eines unangemessenen Verschuldungsgrades im 
Wesentlichen aus den bereits dargestellten Umsatzerlösrisiken resultiert. Darüber hinaus 
besteht zwischen den aus dem Substanzwert und den Verbindlichkeiten resultierenden Risi-
ken ein Zusammenhang, so dass auf die übergreifende Betrachtung in Kapitel 4.1.2.2 ver-
wiesen wird.
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3.3.3.1 Risiken der fristgerechten Fertigstellung

Das Ziel einer fristgerechten Dienstleistungserstellung wird verfehlt, wenn der extern
vom Mandanten bzw. Gesetz vorgegebene Zeitrahmen innerhalb dem die steuerbera-
terliche Dienstleistung fertigzustellen ist, vom Steuerberatungsunternehmen nicht ein-
gehalten werden kann, da intern nur ein geringerer Zeitrahmen vorgehalten wird. 

Um die Zielverfehlung zu vermeiden, muss demnach für die Gesamtheit der vom Steu-
erberatungsunternehmen in der Planungsperiode zu erbringenden Leistungen:

37.

gelten.

Die fristgerechte Fertigstellung ist somit durch diejenigen Risiken gefährdet, die in ih-
rer Ausprägung entweder zu einer Erhöhung des extern nachgefragten Zeitrahmen
oder zu einer Minderung des intern vorgehaltenen Zeitrahmen führen. 

Für die im Anschluss an die Risikobewertung durchzuführende Risikosteuerung ist der
Betrag relevant, um den der prognostizierte extern nachgefragte Zeitrahmen den pro-
gnostizierten intern vorgehaltenen Zeitrahmen übersteigt. Dieser Betrag entspricht
dem Abweichungserwartungswert376 aller Risiken der fristgerechten Fertigstellung
(RfF) und ermittelt sich durch:

38.

3.3.3.1.1 Risiken, die zu einer Erhöhung des extern vorgegebenen 

Zeitrahmen führen (nachgefragtes quantitatives Lei-

stungspotential)

Der extern vorgegebene Zeitrahmen stellt das in Zeiteinheiten ausgedrückte nachge-
fragte quantitative Leistungspotential dar, welches aufgrund der Regelmäßigkeit der
steuerberaterlichen Leistungen auf Basis von Vergangenheitsdaten gut geschätzt wer-
den kann. Formal lässt sich das nachgefragte quantitative Leistungspotential wie folgt
darstellen:

376 Hierbei wird unterstellt, dass der extern vorgegebene Zeitrahmen und der intern vorgehal-
tene Zeitrahmen, die Risiken der fristgerechten Fertigstellung nach Höhe und Eintrittswahr-
scheinlichkeit beinhalten. 

interner Zeitrahmenp externer Zeitrahmenp≥

AEW RfF externer Zeitrahmenp interner Zeitrahmenp∠=



3  Risiken im Bereich von Steuerberatungsunternehmen

131

39.

wobei Auftragszeitp;Auftrag , durch den voraussichtlich benötigten Zeitrahmen für die
Fertigstellung des Auftrages definiert ist.

Die relevanten Risiken einer Ausweitung des extern nachgefragten Zeitrahmens zur
Dienstleistungserstellung resultieren aus der Erhöhung der Anzahl der Aufträge (bei-
spielsweise durch neue Mandate oder durch zusätzliche Aufträge bestehender Manda-
te) und der Erhöhung des zeitlichen Bearbeitungsumfangs für die bestehenden
Aufträge. Zur Ermittlung des Abweichungserwartungswertes der fristgerechten
Dienstleistungserstellung sind die zeitlichen Konsequenzen dieser Ausweitungsmög-
lichkeiten des Auftragsvolumens zu berücksichtigen und Gleichung 39 entsprechend
zu erweitern.

Der Zeitaufwand für die Dienstleistungserstellung neu hinzukommender Aufträge
kann mangels Vergangenheitsdaten nur subjektiv anhand vergleichbarer Aufträge ge-
schätzt werden. Der externe Zeitrahmenp ist entsprechend um den Term

  

zu erweitern. 

Die Erhöhung des zeitlichen Bearbeitungsaufwandes für bestehende Aufträge resul-
tiert im Wesentlichen aus der Ausweitung der Geschäftstätigkeit der einzelnen Man-
date, die in der Regel mit einer entsprechenden Entwicklung der Gegenstandswerte für
diese Aufträge einhergeht. Aufgrund dieses kausalen Zusammenhangs kann der zeitli-
che Bearbeitungsaufwand der bestehenden Mandate für die betrachtete Planperiode in
Abhängigkeit der Entwicklung der Gegenstandswerte durch univariate Regression
prognostiziert werden. 

40.

Unter Berücksichtigung des Zeitaufwandes für neu hinzukommende Aufträge und der
zukünftigen Entwicklung des Zeitaufwandes für bestehende Aufträge ist Gleichung 39
wie folgt fortzuentwickeln:

externer Zeitrahmenp Auftragszeitp Auftrag;
Auftrag=1

l

∑=

neue Auftragszeitp AuftragNeu;
AuftragNeu=1

q

∑

Auftragszeitp f Gegenstandswert p;Auftrag( )=
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41.

wobei das Ergebnis der Funktion f(Gegenstandswertp;Auftrag) den voraussichtlichen
Zeitaufwand für einen bestehenden Auftrag in der Planungsperiode, in Abhängigkeit
des durch Trendextrapolation377 ermittelten Gegenstandswertp;Auftrag dieses Auftra-
ges angibt. 

3.3.3.1.2 Risiken, die zu einer Minderung des intern vorgehalte-

nen Zeitrahmen führen (quantitative Leistungsbereit-

schaft)

Der intern vorgehaltene Zeitrahmen  für die Planungsperiode ergibt sich aus der Sum-
me der für die Dienstleistungserstellung vorhandenen Arbeitszeiten (Erstellzeiten) von
allen in der betrachteten Planperiode im Steuerberatungsunternehmen tätigen Mitar-
beitern, somit aus:

42.

Das Risiko einer Minderung des intern vorgehaltenen Zeitrahmens zur Dienstlei-
stungserstellung besteht somit in einem Rückgang der Mitarbeiterzahl bzw. in einem
Rückgang der von den Mitarbeitern für die Dienstleistungserstellung abrufbaren Ar-
beitszeit.

Erstellzeitrisiken:

Die für den Leistungsprozess vorgehaltene Erstellzeitp;Mitarbeiter ist eine Residualgrö-
ße, die verbleibt, wenn von der voraussichtlichen Gesamtarbeitszeit jedes einzelnen
Mitarbeiters (Arbeitszeitp;Mitarbeiter) die Zeiten abgezogen werden, die nicht direkt mit
der Leistungserstellung verbunden sind. In Frage kommen hierfür Zeiten für allgemei-
ne Aus- und Fortbildung, Fehlzeiten aufgrund von Krankheit sowie sonstige unpro-

377 Vgl. Gleichung 19.

externer Zeitrahmenp f Gegenstandswert pAuftrag;( )
Auftrag=1

l

∑=

neue Auftragszeit pAuftragNeu;
AuftragNeu=1

q

∑+

interner Zeitrahmenp Erstellzeit p;Mitarbeiter
Mitarbeiter=1

v

∑=
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duktive Zeiten.378 Somit ermittelt sich die zur Leistungserstellung verbleibende
Arbeitszeit für jeden im Steuerberatungsunternehmen tätigen Mitarbeiter aus:

43.

Die im Rahmen der Risikoidentifikation erarbeiteten Risiken der Dynamisierung des
Steuerrechts und Minderung der zur Leistungserstellung zur Verfügung stehenden Ar-
beitszeit wegen Krankheit des Mitarbeiters lassen sich durch Trendextrapolation quan-
tifizieren. Hierzu wird auf Basis der Vergangenheitsdaten die voraussichtliche
Verkürzung der Erstellzeitp wegen Krankheit bzw. notwendiger Aus- und Fortbil-
dungsmaßnahmen für die zu betrachtende Planperiode ermittelt. 

44.

45.

Die unproduktiven Zeiträume umfassen die Arbeitszeit der Mitarbeiter, für die man-
gels Leistungserstellung keine Vergütung vom Mandanten erzielt werden kann. Hier-
unter sind insbesondere die Zeiten zu berücksichtigen, in denen wegen der Wartung
oder des Ausfalls der zur Leistungserstellung benötigten Betriebsmittel keine Leistun-
gen erbracht werden können bzw. Zeiten, in denen aufgrund von Datenverlust Leistun-
gen wiederholt erbracht werden müssen. Der Eintritt derartiger Risiken hat
existenzbedrohende Auswirkungen auf das Steuerberatungsunternehmen, da der Lei-
stungserstellungsprozess wesentlich von funktionstüchtigen Betriebsmitteln abhängig
ist. Da die Kosten für die Aufrechterhaltung der Leistungsbereitschaft der Betriebsmit-
tel und die Datensicherung als verhältnismäßig gering im Vergleich zu den Auswir-
kungen dieser Risiken einzuschätzen sind, kann davon ausgegangen werden, dass
jedes Steuerberatungsunternehmen zumindest über eine Grundsicherung für diese Ri-
siken verfügt. Der immense Nutzen und die geringen Kosten für diese Grundsicherung
können eine Risikobewertung ohne Einbezug dieser grundlegenden Steuerungsmaß-
nahmen nicht rechtfertigen. Insoweit ist lediglich das nach den Grundsicherungsmaß-
nahmen verbleibende Restrisiko zu bewerten, was mangels kausaler Größen ebenfalls
nur durch Trendextrapolation der Vergangenheitsdaten möglich ist. Eine Zusammen-

378 Eine Minderung der Arbeitszeit wird nicht als relevantes Risiko eingestuft, da dies grund-
sätzlich eine Änderung des Arbeitsvertrages zur Folge hat, was von der Unternehmenslei-
tung beeinflusst werden kann. Da die Arbeitszeitp;Mitarbeiter dennoch  einen Einfluss auf 
die fristgerechte Fertigstellung haben kann, wird diese auch nachfolgend (vgl.Kapitel4.1.3) 
in die Prognoserechnungen einbezogen.

Erstellzeit p;Mitarbeiter ArbeitszeitpMitarbeiter; Krankzeitp;Mitarbeiter∠=

Bildungszeitp;Mitarbeiter∠ unproduktive Zeitp;Mitarbeiter∠

Krankzeit p;Mitarbeiter f Krankzeitp t;Mitarbeiter∠( )=

Bildungszeit p;Mitarbeiter f Bildungszeitp t;Mitarbeiter∠( )=
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fassung des Betriebsmittelausfallrisikos und Datenverlustrisikos ist dabei unproblema-
tisch, da die Ursachen dieser Risiken in technischen Unzulänglichkeiten liegen, was
jeweils zu einer Minderung der tatsächlich zur Verfügung stehenden Erstellzeit führt.

46.

Funktional lässt sich die in der Planperiode zur Verfügung stehende Erstellzeitp für je-
den im Steuerberatungsunternehmen tätigen Mitarbeiter wie folgt quantifizieren:

47.

Mitarbeiteranzahlrisiken:

Die Risiken, die zu einer Minderung der Mitarbeiteranzahl führen, ergeben sich aus der
Möglichkeit des Ausscheidens der Mitarbeiter aufgrund von Kündigung oder wegen
Erreichens des Rentenalters des Mitarbeiters. Während das Rentenrisiko des Mitarbei-
ters (ARMA) anhand des Alters des Mitarbeiters relativ gut schätzbar ist, kann die
Möglichkeit einer arbeitnehmerseitigen Kündigung (KRMA) nur schwer prognostiziert
werden. Zur Ermittlung der Eintrittswahrscheinlichkeit dieser beiden Risiken kann je-
doch nur auf die individuelle subjektive Schätzung zurückgegriffen werden, da sowohl
für die Regressionsanalyse als auch für die Trendextrapolation keine ausreichende Da-
tenbasis379 zur Verfügung steht. Die Eintrittswahrscheinlichkeit für das Altersrenten-
risiko und das Kündigungsrisiko bei den Mitarbeitern wird nachfolgend durch: 

48.   bzw.  

beschrieben. 

Der Abweichungserwartungswert für die Verfehlung des Partialziels der fristgerechten
Fertigstellung der steuerberaterlichen Dienstleistung ergibt sich somit aus: 

379 Dies ergibt sich aus der für kleine und mittlere Steuerberatungsunternehmen typischen 
geringen Mitarbeiteranzahl und geringen Fluktuationsrate. Vgl. Klug, A. (1996), S.119 
sowie S.148.

unproduktive Zeit p;Mitarbeiter f unproduktive Zeitp t;Mitarbeiter∠( )=

Erstellzeitp;Mitarbeiter Arbeitszeitp;Mitarbeiter f Krankzeit p t;Mitarbeiter∠( )∠=

f Bildungszeitp t;Mitarbeiter∠( )∠

f unproduktive Zeitp t;Mitarbeiter∠( )∠

WS;ARMA;Mitarbeiter WS;KRMA;Mitarbeiter
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49.

Ein positiver Abweichungserwartungswert gibt an, um wieviele Zeiteinheiten das
Steuerberatungsunternehmen den intern vorgehaltenen Zeitrahmen zur Leistungser-
stellung für die Planungsperiode ausweiten muss, um alle nachgefragten Leistungen
fristgerecht zu erfüllen. 

Der Umfang der Gefährdung des Ziels der fristgerechten Leistungserstellung ist dar-
über hinaus abhängig von den Möglichkeiten der Erweiterung der quantitativen Lei-
stungsbereitschaft.380 Diese Betrachtung fällt jedoch in den Bereich der
Risikosteuerung, wobei die Notwendigkeit dieser Betrachtung vom Umfang und der
Häufigkeit des Vorliegens positiver Abweichungserwartungswerte abhängig ist.

3.3.3.2 Risiken der Verfehlung des SOLL-Zustandes

Die in Tabelle 12 aufgeführten Risiken Informationsverlust, fehlerhafte Informations-
transformation und mangelndes Fachwissen können für die Risikobewertung zu einer
neuen Risikoposition (Ausbildungsrisiken) zusammengefasst werden, da die Ursache
dieser Risiken jeweils in einem unzureichenden Ausbildungsstand besteht und hier-
durch zwangsläufig ein vom SOLL-Zustand abweichendes Dienstleistungsergebnis
produziert wird. 

Das Ziel einer dem SOLL-Zustand entsprechenden Dienstleistungserstellung wird er-
reicht, wenn der Ausbildungsstand der im Steuerberatungsunternehmen tätigen Mitar-

380 Möglichkeiten hierfür sind die Beschäftigung von freien Mitarbeitern und die Vereinbarung 
der Erbringung von Überstunden durch die Arbeitnehmer.

AEWRfF f Gegenstandswert p;Auftrag( )
Auftrag=1

l

∑=

neue Auftragszeitp AuftragNeu;
AuftragNeu=1

q

∑+

1 W∠( SARMAMitarbeiter;; ){ 1 W∠( SKRMAMitarbeiter;; )× ×
Mitarbeiter=1

v

∑∠

ArbeitszeitpMitarbeiter;[ f Krankzeitp t;Mitarbeiter∠( )∠

 f Bildungszeitp tMitarbeiter;∠( )∠

 f∠ unproduktive Zeitp t;Mitarbeiter∠( ) ] }
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beiter, die vom Mandanten in der Planungsperiode nachgefragten Auftragsarten
abdeckt und somit:

50.

gilt.

Problematisch ist, dass das Risiko einer solchen Zielverfehlung betragsmäßig nicht
quantifizierbar ist. Dennoch muss die Risikobewertung Aussagen darüber liefern, ob
mit dem Eintritt derartiger Risiken zu rechnen ist und mit welcher Intensität diese Ri-
siken auftreten werden. 

Die für die Risikosteuerung maßgebliche Intensität der Zielverfehlung ergibt sich hier-
bei aus der inhaltlichen und mengenmäßigen Differenz zwischen nachgefragten Auf-
tragsarten und vorgehaltenen Ausbildungsstand. Aufgabe der Risikobewertung in
diesem Bereich ist somit die permanente Identifikation und Kommunikation der nicht
durch den Ausbildungsstand abgedeckten nachgefragten Auftragsarten.

Die Wahrscheinlichkeit, mit der tatsächlich eine entsprechende Abweichung vom
Qualitätsziel eintritt, ist ebenfalls nicht quantifizierbar. Dies ist insbesondere davon ab-
hängig, ob das vom SOLL-Zustand abweichende Dienstleistungsergebnis auch als sol-
ches vom Mandanten wahrgenommen wird381 und dieser entsprechende
Konsequenzen zieht. 

3.3.3.3 Aggregation der Qualitätsrisiken

Der im Steuerberatungsunternehmen vorgehaltene interne Zeitrahmen zur Dienstlei-
stungserstellung und der vorhandene Ausbildungsstand sind mitarbeiterspezifische
Determinanten und somit nicht beliebig teilbar. Insoweit müssen die in den Kapiteln
3.3.3.1 und 3.3.3.2 genannten Bedingungen für eine fristgerechte und dem SOLL-Zu-
stand entsprechende Dienstleistungserstellung nicht nur mitarbeiterübergreifend, son-
dern in der Person jedes einzelnen Mitarbeiters erfüllt werden. An eine das
Qualitätsziel erfüllende Dienstleistungserstellung sind somit folgende Anforderungen
zu stellen:

381 Vgl. Weiland, DStR 2004, S. 1147.

Auftragsartenp Ausbildungsstandp⊂∑
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1. Die zur Verfügung stehende Erstellzeit jedes Mitarbeiters muss mindestens der 
Summe der geplanten Auftragszeiten der von diesem Mitarbeiter in der Planungs-
periode abzuarbeitenden Aufträge entsprechen und gleichzeitig

2. müssen die Auftragsarten dieser Aufträge Teilmenge des geplanten Ausbildungs-
standes dieses mit der Bearbeitung beauftragten Mitarbeiters sein.

Hieraus folgt, dass der in Gleichung 49 ermittelte AEWRfF  für die Verfehlung des Par-
tialziels einer fristgerechten Fertigstellung aus der Summe der positiven mitarbeiter-
spezifischen Abweichungserwartungswerte für die fristgerechte Fertigstellung zu
ermitteln ist.

51.

wobei 

52.

gilt, was eine Zuordnung sämtlicher Aufträge des Steuerberatungsunternehmens auf
die einzelnen Mitarbeiter erfordert.

Gleichzeitig muss das Risiko der Verfehlung des SOLL-Zustands (RSZ) mitarbeiter-
bezogen identifiziert und abgebildet werden, d.h. der Umfang der Abweichung zwi-
schen dem Ausbildungsstand des Mitarbeiters und dem von diesem zu bearbeitenden
nachgefragten Auftragsarten ist permanent zu ermitteln und zu kommunizieren. For-
mal lässt sich der Umfang der Abweichung durch die Differenzmenge382 darstellen,
welche die Menge der Auftragsarten angibt, die nicht durch den Ausbildungsstand des
Mitarbeiters abgedeckt sind. Der Abweichungserwartungswert einer vom SOLL-Zu-
stand abweichenden Dienstleistungserstellung ermittelt sich wieder aus der Summe
der mitarbeitersprezifischen Abweichungserwartungswerte:

382 Vgl. Leupold/ Conrad/ Najuch/ Hösel/ Fucke/ Nickel/ Mende (1968), S. 14. 

AEWRfF AEWRfF;Mitarbeiter         für alle AEWRfF;Mitarbeiter 0>( );
Mitarbeiter=1

v

∑=

AEWRfF;Mitarbeiter f Gegenstandswert p;Auftrag;Mitarbeiter( )
Auftrag=1

r

∑=

neue Auftragszeitp AuftragNeu;Mitarbeiter;
AuftragNeu=1

s

∑+

1 W∠( SARMAMitarbeiter;; ){ 1 W∠( SKRMAMitarbeiter;;× ) ×∠

ArbeitszeitpMitarbeiter;[ f Krankzeit p t;Mitarbeiter∠( )∠

f Bildungszeitp tMitarbeiter;∠( )∠

f unproduktive Zeitp t;Mitarbeiter∠( ) ] }∠
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53.

wobei:

54.

 umfasst dabei alle Auftragsarten der dem jeweiligen Mit-
arbeiter in der Planungsperiode zugeordneten Aufträge. 

AEWRSZ AEWRSZ;Mitarbeiter
Mitarbeiter=1

v

∑=

AEWRSZ;Mitarbeiter Auftragsartenp;Mitarbeiter Ausbildungsstandp;Mitarbeiter⊄∑=

AuftragsartenpMitarbeiter;∑
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3.3.4 Fortentwicklung des Risikoinventars

Nach Zusammenfassung und Bewertung der identifizierten Einzelrisiken verbleiben
die in den folgenden Tabellen 13 bis 15 aufgeführten Risikopositionen, die für das
Steuerberatungsunternehmen als der Höhe nach relevant zu klassifizieren sind.   

Tabelle 13: Inventar über Risiken, die das Erfolgsziel beeinflussen

Determinanten 
des Gewinns 

Risiko-
positionen

quantifiziert über...

1. Umsatzerlöse Forderungs-
ausfallrisiko

 1.1. Anzahl der Aufträge Risiko von Ver-
einfachungen 
im Steuerrecht

Substitutions-
risiko

  1.1.1. Anzahl der 
           Mandanten

Altersrisiko

Insolvenzrisiko

Wettbewerbs-
risiko

Risiko steuer-
unehrlicher 
Mandate

sonstige Man-
datsrisiken

 1.2. Gegenstandswerte
        der Aufträge

Gegenstands-
wertrisiko

 1.3. Gebührensätze Gebührensatz-
risiko

2. Kosten Preisniveau- 
und allgemei-
nes Kosten-
risiko

Erweiterungs-
kostenrisiko

Ertragsteuer-
risiko

  (subjektive Schätzung)

Auftragsumsatzp f Forderungsausfallquotep t;RisikoklasseIR∠( )×

Auftragsumsatzp WS;VStR;Auftragsart×

Auftragsumsatzp f Auftragsumsatzp KomplexitätsgradAuftrag;( )×

Mandantenumsatzp f Alterp;Mandant( )×

Mandantenumsatzp f Insolvenzquotep t;RisikoklasseIR∠( )×

Mandantenumsatzp f Abwanderungsquotep t;RisikoklasseWR∠( )×

Mandantenumsatzp WS;RSuM;Mandant×

Mandantenumsatzp WS;sR;Mandant×

f Gegenstandswertp t;Auftrag∠( )

Gebührensatz p 1;Auftrag∠ 1 WS;GSR;Auftrag∠( )×

f Kostenartp t∠( )

Erweiterungskostenp

f Umsatzerlöse([ p Kostenartenp c; Erweiterungskosten p ) ...;∠
c 1=

n

∑∠

...Tarifp ]
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Tabelle 14: Inventar über Risiken, die die geordneten wirtschaftlichen Ver-
hältnisse beeinflussen

Determinanten 
geordneter 

wirtschaftlicher 
Verhältnisse

Risiko-
positionen quantifiziert über...

1. Aufrechterhaltung der
    Zahlungsbereitschaft

 1.1. Cash flow der Peri-
        ode aus Investitions-
        tätigkeit 

Ersatz-
investitions-
risiko

 1.2. Cash flow der Peri-
        ode aus Finanzie-
        rungstätigkeit

Risiko der 
Minderung des 
Fremdfinanzie-
rungspotentials

 1.3. zahlungswirksamer
       Gewinn der Periode

Risiken, die das 
Erfolgsziel 
beeinflussen

vgl. Tabelle 13

2. Angemessener Ver-
    schuldungsgrad

 2.1. Höhe der Verbind-
        lichkeiten

Verbindlich-
keitsrisiko

  (subjektive Schätzung)

 2.2. Höhe der Vermö-
        gensgegenstände

  2.2.1. Buchwerte der
            Vermögensgegen-
            stände

Substanzwert-
risiko

  2.2.2. Umsatzerlöse Umsatzerlös-
risiken

vgl. Tabelle 13

Anschaffungskostenp t∠ f Anlagenabnutzungsgradp( )×

FFPp 1∠ WS;MFFP×

Verbindlichkeitenp

f Restbuchwertp t∠( )
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Tabelle 15: Inventar über Risiken, die das Qualitätsziel beeinflussen

Determinanten 
qualitativ 

hochwertiger 
Leistungen

Risiko-
positionen quantifiziert über...

1. fristgerechte Fertig-
    stellung

 1.1. nachgefragtes 
        quantitatives 
        Leistungspotential

  1.1.1. Anzahl der 
            Aufträge

Risiko neu hin-
zukommender 
Aufträge 

  (subjektive Schätzung)

  1.1.2. Zeitrahmen bis
            Fertigstellung

Risiko der 
Erhöhung des 
Bearbeitungs-
aufwandes für 
bestehende 
Aufträge

 1.2. quantitative 
       Leistungsbereitschaft

  1.2.1. Anzahl der 
            Mitarbeiter  

Altersrenten-
risiko

Kündigungs-
risiko

  1.2.2. Arbeitszeit je 
            Mitarbeiter zur 
            Dienstleistungs-
            erstellung

Krankheits-
risiko

Risiko der 
Dynamisie-
rung des 
Steuerrechts

Risiko der 
Ausweitung 
unproduktiver 
Zeiträume

 

2. Erstellung des 
    SOLL-Zustandes

Risiko der Ver-
fehlung des 
SOLL-Zustan-
des

neue AuftragszeitpAuftragNeu;

f Gegenstandswertp;Auftrag( )

WS;ARMA;Mitarbeiter

WS;KRMA;Mitarbeiter

f Krankzeitp t;Mitarbeiter∠( )

f Bildungszeitp t;Mitarbeiter∠( )

f unproduktive Zeitp t;Mitarbeiter∠( )

Auftragsartenp;Mitarbeiter Ausbildungsstandp;Mitarbeiter⊄∑
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3.4 Steuerung der Risiken

Gegenstand der Risikosteuerung ist die gezielte Beeinflussung der identifizierten und
als relevant klassifizierten Risiken. Hierfür stehen grundsätzlich die Risikostrategieal-
ternativen: 

1. Risikovermeidung, durch Verzicht auf risikobehaftete Aktivitäten,

2. Risikoüberwälzung, durch Übertragung der Risiken auf Dritte,

3. Risikoverminderung, durch Absenkung der Eintrittswahrscheinlichkeit und/oder 
des Abweichungsbetrages der Risiken sowie

4. Risikoselbstbehalt, durch Akzeptanz der Risiken

zur Verfügung.383

3.4.1 Anwendbarkeit der allgemeinen Risikostrategiealternativen 

bei Steuerberatungsunternehmen

Bevor Instrumente und Methoden zur Risikosteuerung entwickelt werden können, ist
zunächst zu untersuchen, inwieweit die vier Risikostrategiealternativen grundsätzlich
bei Steuerberatungsunternehmen anwendbar sind.

Die Strategie der Risikovermeidung zielt auf einen vollständigen Verzicht risikobehaf-
teter Aktivitäten und beinhaltet somit ein ursachenbezogenes Ausweichen vor Risiko-
quellen und risikoerzeugenden Faktoren. Diese Strategie schränkt unternehmerisches
Handeln ein und kann insofern nur eine auf Einzelfälle bezogene Steuerungsmaßnah-
me darstellen.384 Bei Steuerberatungsunternehmen kann die Strategie der Risikover-
meidung keine Anwendung finden,385 da die aufgeführten relevanten
Risikopositionen dem Leistungsprozess immanent sind und eine vollständige Vermei-
dung einzelner Risikopositionen zwangsläufig die Einstellung der Unternehmenstätig-
keit zur Folge hätte.

383 Vgl. Reichmann (2006), S. 632f..

384 Vgl. Diederichs, M. (2004), S.189. 

385 Unter Risikovermeidung ist grundsätzlich ein Verzicht auf Handlungen zu verstehen, 
wodurch eine gesamte Risikoposition für das Unternehmen irrelevant wird. Demgegenüber 
ist die Vermeidung einzelner Aktivitäten, die nicht die vollständige Irrelevanz der gesamten 
Risikoposition zur Folge haben (z.B. durch Ablehnung einzelner Mandate oder Aufträge) 
der Strategie der Risikoverminderung zuzuordnen.
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Durch Risikoüberwälzungsstrategien werden Risiken nicht eliminiert, sondern nur auf
einen anderen Risikoträger übertragen. Insoweit findet keine Minderung der Eintritts-
wahrscheinlichkeit dieser Risiken, sondern nur eine Minderung des Abweichungsbe-
trages mittels Schadensübernahme durch den neuen Risikoträger statt.386 Mit
Ausnahme der gesetzlich vorgeschriebenen Verpflichtung zum Abschluss einer Be-
rufshaftpflichtversicherung gem. § 67 StBerG ist auch diese Risikosteuerungsstrategie
für Steuerberatungsunternehmen nicht anwendbar.387 Der Grund hierfür liegt im We-
sentlichen darin, dass die aufgeführten Risikopositionen, mit Ausnahme des Forde-
rungsausfallrisikos, für derartige Maßnahmen nicht geeignet sind, da hierfür kein
Markt388 besteht und auch keine geeigneten Vertragspartner für die Übertragung sol-
cher Risiken existieren.389 Die Möglichkeit der Übertragung des Forderungsausfallri-
sikos scheitert am Berufsrecht der Steuerberater, welches in § 64 Abs. 2 StBerG die
Forderungsabtretung derart reglementiert, dass diese für die Praxis bedeutungslos
wird.390

Strategien der Risikoverminderung zielen auf eine Verringerung der Eintrittswahr-
scheinlichkeit und/oder des Abweichungsbetrages einer bestimmten Risikoposition
ohne eine vollständige Reduzierung des Abweichungserwartungswertes zu erreichen.
Die den Risiken zugrunde liegenden Aktivitäten werden somit vom Unternehmen be-
wußt ausgeführt, allerdings nur unter Beachtung bestimmter Prämissen oder bei
gleichzeitigen oder zeitlich vorgelagerten Einsatz teilweise kompensatorischer Maß-
nahmen.391 Die Anwendung dieser Risikostrategie setzt voraus, dass die den Risiken
zugrunde liegenden Aktivitäten direkt vom Risikoträger beeinflussbar sind oder sofern
kein direkter Einfluss ausgeübt werden kann, die Höhe der Abweichungserwartungs-
werte der Risiken von Variablen abhängig ist, die vom Risikoträger gesteuert werden
können (indirekte Einflussnahme). Bei Steuerberatungsunternehmen sind die Voraus-

386 Vgl. Diederichs, M. (2004), S.192f..

387 Durch die zwingende gesetzliche Vorschrift erübrigt sich eine gesonderte Betrachtung der 
Steuerung von Risikopositionen, die durch die Berufshaftpflichtversicherung abgedeckt 
werden.

388 Insbesondere kein Versicherungsmarkt.

389 Typische Risiken, die durch Überwälzung auf Kunden und Lieferanten gesteuert werden, 
sind Transport-, Liefer- und Beschaffungsrisiken, die jedoch für Steuerberatungsunterneh-
men keine Bedeutung haben. Lediglich beim Erwerb eines Steuerberatungsunternehmens 
besteht die Möglichkeit, Mandatsverlustrisiken durch sogenannte Rückrechnungsklauseln 
oder Springerklauseln auf den Veräußerer überzuwälzen. Vgl. hierzu Platz, DStR 1997, 
S.1467f..

390 Vgl. Kuhls/ Meurers/ Maxl/ Schäfer/ Goez/ Willerscheid (2004), zu §64, Rdnr.52 sowie 
Gilgan, StB 2004, S. 193.

391 Vgl. Mensch (1991), S. 13 sowie Reichmann (2006), S. 634.
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setzungen für die Anwendung dieser Risikostrategie erfüllt. Sowohl die direkte Ein-
flussnahme, bspw. bei der Auswahl der Mandanten392, Mitarbeiter und eingesetzten
Betriebsmittel, als auch die indirekte Einflussnahme durch entsprechende Maßnahmen
im Bereich der Vorkombination sind möglich. 

Aufgrund der Nichtanwendbarkeit der Strategien Risikovermeidung und Risikoüber-
wälzung sowie der Tatsache, dass die Strategie der Risikoverminderung Risiken nicht
vollständig ausschließen kann, verbleiben für das Steuerberatungsunternehmen Rest-
risiken, die von diesem selbst getragen werden müssen. Dies bedeutet gleichfalls, dass
diese Risiken zu akzeptieren sind, da ansonsten die unternehmerische Betätigung nicht
möglich ist. Die Steuerung dieser selbst behaltenen und akzeptierten Risiken erfolgt,
indem im Vorfeld ausreichendes Risikodeckungspotential bereitgestellt wird, womit
bei Eintritt eines Ereignisses mit negativen Auswirkungen auf die Unternehmensziele
ein hieraus resultierender Schaden abgefangen werden kann.393 In welcher Art und in
welchem Umfang das Risikodeckungspotential bereitgestellt wird, fällt grundsätzlich
in den Entscheidungsbereich des Unternehmers und kann von diesem beeinflusst wer-
den. Für Steuerberatungsunternehmen sind keine hiervon abweichenden Aspekte er-
sichtlich, so dass die Strategie des Risikoselbstbehalts und der Risikoakzeptanz auch
bei Steuerberatungsunternehmen anwendbar ist.

Im Ergebnis beschränken sich die für Steuerberatungsunternehmen anwendbaren Risi-
kosteuerungsstrategien auf Risikoverminderung und Risikoselbstbehalt. Entsprechend
muss die allgemeine Risikosteuerungsstrategie für Steuerberatungsunternehmen wie
folgt definiert werden:

Die Summe der Abweichungserwartungswerte der Risiken muss zu jedem Zeit-
punkt kleiner oder gleich der Summe aus der Minderung der Abweichungser-
wartungswerte durch Maßnahmen der Risikoverminderung und des 
vorhandenen Risikodeckungspotentials sein. D.h. durch die direkte und indi-
rekte Beeinflussung risikobehafteter Aktivitäten muss das gesamte Risikopoten-
tial des Steuerberatungsunternehmens mindestens auf den Betrag des 
vorhandenen und noch generierbaren Risikominderungs- und Risikodeckungs-
potentials abgesenkt werden.

392 Für Steuerberater besteht kein Kontrahierungszwang. Vgl. Kuhls/ Meurers/ Maxl/ Schäfer/ 
Goez/ Willerscheid (2004), zu §63, Rdnr.1.

393 Vgl. Diederichs, M. (2004), S.193. 
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3.4.2 Risikosteuerungsinstrumente bei Steuerberatungsunterneh-

men

Die Vielfalt und Komplexität der unternehmerischen Risiken erfordern ein je nach
Charakter des betreffenden Risikos individuelles, risikosteuerndes Instrumentari-
um.394 Das Risikosteuerungsinstrumentarium umfasst die Gesamtheit der Maßnahmen
und Werkzeuge, die direkt oder indirekt der Umsetzung der Risikosteuerungsstrategi-
en dienen. Die Zielsetzung besteht in der Beeinflussung der steuerungswürdigen Risi-
ken unternehmerischer Aktivitäten.395 

Die Vielzahl unternehmerischer Risikosteuerungsinstrumente und die spezifische Ge-
samtrisikosituation und Risikopräferenz des Unternehmens lassen eine vollständige
Aufzählung und eindeutige Zuordnung von Risikosteuerungsinstrumenten zu be-
stimmten Risikopositionen nicht zu. Der Umfang und die Art der jeweils einzusetzen-
den Steuerungsinstrumente kann somit nicht allgemeingültig festgelegt werden. Die
nachfolgenden Aufzählungen können daher auch nur einen Ausschnitt über diverse Ri-
sikosteuerungsinstrumente für Steuerberatungsunternehmen geben, die jedoch ver-
deutlichen, dass eine Risikosteuerung möglich ist.

Steuerungsinstrumente für die finanzwirtschaftlichen Risiken sind bspw. Diversifika-
tionsstrategien bei der Mandantenauswahl, angebotenen Tätigkeitsgebieten396 und
Serviceleistungen397, Honoraroptimierungsstrategien398, vertragliche Vereinbarun-
gen399, Bereitstellung von Liquiditätsreserven400, etc..

394 Vgl. Hornung/ Reichmann/ Form, Controlling 2000, S. 158.

395 Vgl. Diederichs, M. (2004), S.197. 

396 Die Durchführung von Unternehmensnachfolgeberatungen kann bspw. den aus dem Alters-
risiko der Mandanten resultierenden Abweichungsbetrag durch neue Auftragsarten reduzie-
ren oder bei Gewinnung des Betriebsübernehmers den Mandatsverlust vollständig 
kompensieren. Die Eintrittswahrscheinlichkeit des Insolvenzrisikos kann durch betriebs-
wirtschaftliche Beratungen verringert werden.

397 Zur Minderung des Wettbewerbsrisikos.

398 Z.B. kann durch die Vereinbarung von Vorschüssen das Forderungsausfallrisiko vermindert 
werden.

399 Dies dient insbesondere zur Steuerung einzelner Kostenrisiken. Durch langfristige Verträge 
kann bspw. das Preisniveaurisiko vermindert werden, was aber gleichzeitig das Risiko von 
Leerkosten mit sich bringt. Flexible Strukturen durch kurzfristige Verträge mindern das 
Leerkostenrisiko, beinhalten aber gleichzeitig eine Erhöhung des Preisniveaurisikos.

400 Bspw. durch Rücklagenbildung oder Sicherung von Fremdfinanzierungspotential durch Ver-
einbarung von Kontokorrentlinien.
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Instrumente zur Steuerung der Qualitätsrisiken sind Planungs- und Kontrollsysteme,
die im Wesentlichen auf technischer401, organisatorischer402 und personeller403 Ebene
wirken.

Die Auswahl und der Einsatz der Risikosteuerungsinstrumente bedürfen einer geziel-
ten Koordination, da die Instrumente selbst wechselseitigen Beziehungen unterliegen.
Der Einsatz einer Maßnahme kann die Wirkung einer weiteren Maßnahme mindern
oder gar neutralisieren. Folglich muss das Ziel der Risikosteuerung darin bestehen,
diejenige Kombination von Risikosteuerungsinstrumenten einzusetzen, die den Zieler-
reichungsgrad maximiert.404 

401 Z.B. Datensicherungssysteme, Reservehaltung von Betriebsmitteln, etc..

402 Z.B. Optimierungsmodelle, Checklisten, etc..

403 Z.B. durch persönliche Verantwortlichkeiten, Aus- und Fortbildungsmaßnahmen, etc..

404 Vgl. Diederichs, M. (2004), S.198f.. 
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4 Entwicklung eines Risikoprognosemodells für Steuerbe-

ratungsunternehmen

Für die gezielte Risikovorsorge sind das Risikopotential und die Risikosteuerungs-
maßnahmen aufeinander abzustimmen. Dies erfordert die Kenntnis über Art und Um-
fang der bestehenden Risiken. Zur Steuerung der Risiken ist somit ein System zu
entwickeln, welches es ermöglicht, die Auswirkungen der Risiken auf die Zielverfeh-
lung frühzeitig zu erkennen, um den Abweichungen rechtzeitig gegensteuern zu kön-
nen. Das hierfür notwendige System muss somit Prognoserechnungen enthalten, die
den zukünftigen Grad der Erreichung der Unternehmensziele ermitteln und Abwei-
chungen signalisieren. Die Gesamtheit der Prognoserechnungen bildet das zu konzi-
pierende Risikoprognosemodell und kann aufgrund des geordneten Aufbaus als
Prognosesystem bezeichnet werden. 

Die Installation eines Prognosesystems vollzieht sich grundsätzlich in drei Schrit-
ten:405

1. Zunächst werden die Gegenwartsdaten unverändert in die Zukunft übertragen. Der 
Einfluss zukünftig auftretender Ereignisse bleibt dabei völlig unberücksichtigt.

2. Im nächsten Schritt werden die vorgetragenen Daten um Ereignisse bzw. Verände-
rungen, die zukünftig mit Sicherheit eintreten, ergänzt bzw. modifiziert. 

3. Abschließend werden alle unsicheren zukünftigen Ereignisse, in Höhe der progno-
stizierten Auswirkungen, in dieses Prognosesystem eingearbeitet. 

Im Ergebnis liegt ein Prognosesystem vor, welches den Grad der Erreichung der Un-
ternehmensziele unter Berücksichtigung aller Unternehmensrisiken abbildet. 

Da Chancen und zukünftige Steuerungsmaßnahmen in diesen Prognoserechnungen
nicht berücksichtigt werden, wird jedoch ein in der Regel zu negatives Bild der Zu-
kunftserwartungen des Unternehmens gezeichnet. Dennoch können aus diesem worst-
case-Szenario wichtige Informationen gewonnen werden. So lässt sich aus den ermit-
telten Ergebnissen der Prognoserechnungen der zukünftige Stand des Unternehmens
ableiten, der sich ohne interne Änderungsmaßnahmen im schlechtesten Fall ergeben
kann. Hierdurch wird die Notwendigkeit von Umstrukturierungsmaßnahmen belegt
und gleichzeitig die Bereitschaft zu ihrer Durchsetzung und Durchführung erhöht. An-
dererseits lässt eine derartige Betrachtung auch Aussagen darüber zu, inwieweit Risi-

405 Vgl. Siedler (1986), S. 19.
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ken subjektiv überschätzt werden und ob überhaupt eine Bedrohung des Unternehmens
vorliegt.406 

Nachfolgend werden derartige Prognoserechnungen für die einzelnen Unternehmens-
ziele des Steuerberatungsunternehmens aus den Determinanten dieser Ziele und den
erarbeiten Risikopotentialen entwickelt. Die oben dargestellten Grundsätze für die In-
stallation eines Prognosesystems werden inhaltlich entsprechend umgesetzt; die
schrittweise Abfolge ist jedoch nicht erforderlich, so dass sämtliche Gegenwartsdaten,
zukünftig sichere Ereignisse und Risiken in einem Zug in die Prognoserechnungen ein-
gebracht werden. 

4.1 Entwicklung der Prognoserechnungen 

4.1.1 Prognose des angemessenen Gewinns

Das Erfolgsziel von Steuerberatungsunternehmen „Erzielung eines angemessenen Ge-
winns“ kann im Rahmen einer Prognoserechnung für jede Planungsperiode, wie folgt
festgelegt werden:

55.

Der angemessene Gewinn der Planungsperiode ist dabei individuell festzulegen und
muss mindestens einen kalkulatorischen Unternehmerlohn umfassen, der geordnete
wirtschaftliche Verhältnisse im privaten Bereich garantiert.

Aus Gleichung 55 kann unter Einbeziehung des für die Planungsperiode kalkulierten
Unternehmerlohns407 die Zielfunktion für das Erfolgsziel abgeleitet werden, die dann:

56.

lauten muss.

406 Vgl. Siedler (1986), S. 20.

407 Da private Verhältnisse des Unternehmers in dieser Arbeit weitgehend unberücksichtigt 
geblieben sind, kann der für die Prognoserechnung anzusetzende  kalkulatorische Unterneh-
merlohn p nur durch individuelle subjektive Schätzung eingebracht werden.

Umsatzerlöse p Kostenp angemessener Gewinnp≥∠

Umsatzerlöse p Kostenp kalkulatorischer Unternehmerlohnp∠ 0≥∠
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Der Umsatz der Planungsperiode ergibt sich aus den geplanten kumulierten Umsätzen
der einzelnen Mandanten:

57.

Der einzelne Mandantenumsatzp der Planungsperiode ermittelt sich aus den geplanten
kumulierten Umsätzen der einzelnen Aufträge jedes Mandanten abzüglich der man-
dantenspezifischen Risiken:

58.

Der in Gleichung 58 enthaltene Term

59.

gibt das kumulierte Risiko einer Minderung des Mandantenumsatzp aufgrund eines
Mandatsverlustes an. 

Die den mandantenspezifischen Risiken zugrunde liegenden einzelnen Eintrittswahr-
scheinlichkeiten (WAR, WIR, WWR, WRsuM  und WsR) wurden in Kapitel 3.3.1.1 jeweils
ohne Berücksichtigung (unabhängig) aller anderen mandantenspezifischen Eintritts-
wahrscheinlichkeiten ermittelt. Tatsächlich sind die einzelnen mandantenspezifischen
Eintrittswahrscheinlichkeiten jedoch dergestalt voneinanderer abhängig, dass bei Ein-
tritt eines dieser mandantenspezifischen Risiken kein anderes mandantenspezifisches
Risiko mehr eintreten kann.408 Diese Abhängigkeiten sind bei der Prognose des Man-
datsverlustes zu berücksichtigen und die durch Regressionsrechnung bzw. subjektiv
gebildeten Eintrittswahrscheinlichkeiten WAR, WIR, WWR , WRsuM  und WsR sowie die
Abweichungserwartungswerte AEWAR, AEWIR, AEWWR, AEWRsuM  und AEWsR sind
entsprechend zu modifizieren.409 

408 Z.B. reduziert sich das Insolvenzrisiko eines Mandanten auf Null, wenn dieser in der Pla-
nungsperiode in Altersrente geht. 

409 Ohne Berücksichtigung dieser Abhängigkeit ergibt die Prognoserechnung für einem Man-
danten M, dessen WAR  = 0,4 / WIR = 0,35 / WWR = 0,25 / WRsuM  = 0,15 und WsR = 0,2 ist, 
ein voraussichtliches kumuliertes Risiko der Minderung des Mandantenumsatz p  i.H.v. 
135% des geplanten Mandantenumsatz p (0,4 + 0,35 + 0,25 + 0,15 + 0,2 = 1,35), obwohl der 
Maximalverlust aus den mandantenspezifischen Risiken auf 100% von Mandantenumsatz p 
begrenzt ist. 

Umsatzerlösep Mandantenumsatzp
Mandant=1

j

∑=

Mandantenumsatzp Auftragsumsatzp;Mandant
Auftrag=1

k

∑=

AEWAR;Mandant∠  AEWIR;Mandant∠ AEWWR;Mandant∠

AEWRsuM;Mandant∠ AEWsR;Mandant∠

AEWAR;Mandant∠  AEWIR;Mandant∠ AEWWR;Mandant∠

AEWRsuM;Mandant∠ AEWsR;Mandant∠



4  Entwicklung eines Risikoprognosemodells für Steuerberatungsunternehmen

150

Die modifizierten Eintrittswahrscheinlichkeiten und Abweichungserwartungswerte
werden nachfolgend durch W´AR, W´IR, W´WR , W´RsuM und W´sR sowie  AEW´AR,
AEW´IR, AEW´WR, AEW´RsuM und AEW´sR bezeichnet.

Die Vorgehensweise zur Modifizierung der Eintrittswahrscheinlichkeiten sei exempla-
risch auch für die in den nachfolgenden Prognoserechnungen auftretenden abhängigen
Wahrscheinlichkeiten in einem Beispiel dargestellt:

Beispiel:

Da die mandantenspezifischen Risiken nicht kumuliert eintreten können, ist zunächst
die Wahrscheinlichkeit für den Fall zu ermitteln, dass irgendeines (egal welches) der
mandantenspezifischen Risiken eintritt (= Wnegativ). Diese Wahrscheinlichkeit ergibt
sich aus:

wobei Wpositiv die Wahrscheinlichkeit für den Fall angibt, dass keines der mandanten-
spezifischen Risiken eintritt. Die Wahrscheinlichkeiten für das Nicht-Eintreten der
mandantenspezifischen Risiken lassen sich durch:

beschreiben. 

Da diese Ereignisse (Nicht-Eintreten) voneinander unabhängig sind, lässt sich die
Wahrscheinlichkeit für das Nicht-Eintreten aller dieser Ereignisse (= Wpositiv) durch:

Wnegativ 1 W positiv∠=

1 W AR∠

1 WIR∠

1 W WR∠

1 W RsuM∠

1 WsR∠

Wpositiv 1 WAR∠( ) 1 WIR∠( )× 1 WWR∠( )× 1( WRsuM∠× ) 1 WsR∠( )×=
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ermitteln.410

Für den in Fußnote 409 beispielhaft aufgeführten Mandanten M ergibt sich somit ein 

und ein 

d.h. mit einer Wahrscheinlichkeit von 80% tritt irgendeines der mandantenspezifi-
schen Risiken ein.

Die Aufteilung von Wnegativ auf die einzelnen mandatenspezifischen Risiken ergibt die
gesuchten modifizierten Eintrittswahrscheinlichkeiten W´ und erfolgt durch:411

410 Vgl. Bamberg/ Baur (1993), S. 89.

411 Die Ermittlung der modifizierten Eintrittswahrscheinlichkeiten W´ erfolgt nach dem Satz 
von Bayes. Vgl. Bamberg/ Baur  (1993), S. 87f.

Wpositiv 1 0,4∠( ) 1 0,35∠( )× 1 0,25∠( )× 1( 0,15∠× ) 1 0,2∠( )× 0,2= =

Wnegativ 1 Wpositiv 0,8=∠=

W′AR WAR
Wnegativ

WAR WIR+WWR +WRsuM WsR+ +
---------------------------------------------------------------------------------× 0,24= =

W′IR WIR
Wnegativ

WAR WIR+WWR+WRsuM WsR+ +
---------------------------------------------------------------------------------× 0,21= =

W′WR WWR
Wnegativ

WAR WIR+WWR +WRsuM WsR+ +
---------------------------------------------------------------------------------× 0,15= =

W′RsuM WRsuM
Wnegativ

WAR WIR+WWR+WRsuM WsR+ +
---------------------------------------------------------------------------------× 0,09= =

W′sR WsR
Wnegativ

WAR WIR+WWR+WRsuM WsR+ +
---------------------------------------------------------------------------------× 0,11= =
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Unter Berücksichtigung der modifizierten Eintrittswahrscheinlichkeiten der mandan-
tenspezifischen Risiken ist Gleichung 58 wie folgt fortzuentwickeln:

60.

Der für Gleichung 60 erforderliche Auftragsumsatzp einer Planungsperiode lässt sich
entsprechend Gleichung 20 als Funktion in Abhängigkeit des für die Planungsperiode
prognostizierten Gegenstandswertes, der anzuwendenden Gebührentabelle und des
prognostizierten anzuwendenden Gebührensatzes für den entsprechenden Auftrag dar-
stellen. Der sich danach ergebende Wert beinhaltet bereits Risiken der Minderung des
Gegenstandswertes und des Gebührensatzes. Zusätzlich sind für die Ermittlung der
einzelnen geplanten Auftragsumsätzep noch die auftragsspezifischen Risiken Substitu-
tionsrisiko, Risiko von Vereinfachungen im Steuerrecht und das Forderungsausfallri-
siko zu berücksichtigen, so dass sich die einzelnen Auftragsumsätzep durch:

61.

quantifizieren lassen.

Auch die Eintrittswahrscheinlichkeiten für das Substitutionsrisiko, Risiko von Verein-
fachungen im Steuerrecht und das Forderungsausfallrisiko, wurden im Rahmen der Ri-
sikoquantifizierung unabhängig voneinander ermittelt. Tatsächlich besteht hier jedoch
wieder eine Abhängigkeit dergestalt, dass durch Eintritt eines dieser auftragsspezifi-
schen Risiken der Eintritt eines anderen dieser auftragsspezifischen Risiken ausge-
schlossen ist. Insoweit sind die voneinander abhängigen Eintrittswahrscheinlichkeiten
wieder zu modifizieren412 und Gleichung 61 zu 

62.

fortzuentwickeln.

412 Entsprechend der Vorgehensweise bei den mandantenspezifischen Risiken in diesem Kapi-
tel.

Mandantenumsatzp Auftragsumsatzp;Mandant
Auftrag=1

k

∑=

AEW′AR;Mandant∠  AEW ′IR;Mandant∠ AEW′WR;Mandant∠

AEW′RsuM;Mandant∠ AEW′sR;Mandant∠

Auftragsumsatzp f Gegenstandswert( p;Auftrag Gebührentabelle;...;=

...Gebührensatzp;Auftrag )

AEWSubR;Auftrag∠  AEWVStR;Auftrag∠ AEWFAR;Auftrag∠

Auftragsumsatzp f Gegenstandswert( p;Auftrag Gebührentabelle;...;=

...Gebührensatzp;Auftrag )

AEW′SubR;Auftrag∠  AEW′VStR;Auftrag∠ AEW′FAR;Auftrag∠
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Durch Einbeziehung der in Gleichung 27 quantifizierten Kostenp ergibt sich folgende
Zielfunktion für das Erfolgsziel bei Steuerberatungsunternehmen unter Berücksichti-
gung aller Risiken, die das Erfolgsziel beeinflussen:

63.

Das Ergebnis dieser Zielfunktion kann zunächst nur über das Erreichen bzw. Nichter-
reichen des Erfolgszieles informieren; eine Aussage über den Grad der Zielerreichung
bzw. Zielverfehlung kann aus dieser Ungleichung nicht abgeleitet werden. Insoweit ist
in einem zweiten Schritt der Wert der linken Seite der Ungleichung 63 zu ermitteln,
der den Betrag des für die betrachtete Planungsperiode prognostizierten Unterneh-
menserfolges widerspiegelt. Ein negativer Wert stellt dabei den Betrag der Zielverfeh-
lung dar, aus einem positiven Wert kann der Grad der Erfüllung des Erfolgszieles
abgeleitet werden. 

4.1.2 Prognose des Vorliegens geordneter wirtschaftlicher Verhält-

nisse

4.1.2.1 Prognose der Aufrechterhaltung der Zahlungsbereitschaft

Das Liquiditätsziel „Aufrechterhaltung der Zahlungsbereitschaft“ kann im Rahmen ei-
ner Prognoserechnung für jede Planungsperiode wie folgt festgelegt werden:

64.

d.h. die verfügbaren finanziellen Mittel am Ende der Vorperiode zuzüglich der Einzah-
lungen in der betrachteten Planungsperiode müssen mindestens den Auszahlungen in
der Planungsperiode entsprechen. Neben den tatsächlich vorhandenen finanziellen
Mitteln aus der Vorperiode und den laufenden Einzahlungen in der Planungsperiode

   { f Gegenstandswertp Gebührentabelle;Gebührensatzp;( )[
Auftrag=1

k

∑
Mandant=1

j

∑
AEW′SubR∠  AEW′VStR∠ AEW′FAR ]∠

AEW′AR∠  AEW′IR∠ AEW′WR AEW′RsuM∠ AEW ′sR }∠∠

Kostenartenp c; Erweiterungskostenp∠ Ertragsteuernp∠
c 1=

n

∑∠

kalkulatorischer Unternehmerlohnp 0≥∠

Zahlungsmittelbestandp 1∠ Einzahlungenp Auszahlungenp≥+
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kann die Verfehlung des Liquiditätsziels aufgrund von Auszahlungsüberschüssen auch
durch kurzfristig generierbares Fremdkapital (Fremdfinanzierungspotential)413 ver-
mieden werden.414 Unter Berücksichtigung dieses Fremdfinanzierungspotentials
(FFPp) und durch Umstellen der Gleichung 64 ergibt sich für die Zielgröße der Auf-
rechterhaltung der Zahlungsbereitschaft die Zielfunktion:

65.

Der Zahlungsmittelbestandp-1 ist durch Übertrag aus der Vorperiode unmittelbar in die
Prognoserechnung für die Planungsperiode zu übernehmen.

Das in der Planungsperiode voraussichtlich zur Verfügung stehende Fremdfinanzie-
rungspotential ermittelt sich aus dem am Ende der Vorperiode vorhandenen Fremdfi-
nanzierungspotential abzüglich des Abweichungserwartungswertes für das Risiko der
Minderung des Fremdfinanzierungspotentials415 in der Planungsperiode, somit aus:

66.

Der Term Einzahlungenp - Auszahlungenp setzt sich aus dem zahlungswirksamen Ge-
winn, dem Cash flow aus Investitionstätigkeit und dem Cash flow aus Finanzierungs-
tätigkeit der Planungsperiode zusammen. 

Der zahlungswirksame Gewinn der Planungsperiode kann unter Bereinigung der zah-
lungsunwirksamen Abschreibungen aus dem prognostizierten Erfolg für die Planungs-
periode, entsprechend Gleichung 63, übernommen werden. Dieser ermittelt sich somit
aus:

67.

413 Z.B. bisher nicht in Anspruch genommene Kontokorrentkreditlinien.

414 Vgl. Dethlefs, L. (1997), S.128.

415 Vgl. Gleichung 33.

Zahlungsmittelbestand p 1∠ FFPp Einzahlungenp Auszahlungenp∠ 0≥+ +

FFPp FFPp 1∠ AEWMFFP∠=

   { f Gegenstandswertp Gebührentabelle;Gebührensatzp;( )[
Auftrag=1

k

∑
Mandant=1

j

∑
AEW′SubR∠  AEW′VStR∠ AEW′FAR ]∠

AEW′AR∠  AEW′IR∠ AEW′WR AEW′RsuM∠ AEW ′sR }∠∠

Kostenartenp c; Abschreibungenp Erweiterungskostenp∠ Ertragsteuern∠+
c 1=

n

∑∠

kalkulatorischer Unternehmerlohnp∠



4  Entwicklung eines Risikoprognosemodells für Steuerberatungsunternehmen

155

Die Notwendigkeit der Sicherstellung geordneter wirtschaftlicher Verhältnisse im pri-
vaten Bereich erfordert auch eine Berücksichtigung des kalkulatorischen Unterneh-
merlohns bei der Prognose der Zahlungsfähigkeit. 

Der Cash flow aus Investitionstätigkeit setzt sich aus den Auszahlungen416 für Erwei-
terungs- und Ersatzinvestitionen in der betrachteten Planperiode zusammen. Der Be-
trag der geplanten Erweiterungsinvestitionen kann ebenso wie der Betrag der
geplanten Ersatzinvestitionen aus den individuellen Investitionsplanungen des Steuer-
beratungsunternehmen übernommen werden. Zur Berücksichtigung des Ersatzinvesti-
tionsrisikos entsprechend Gleichung 32 ist allerdings ein Vergleich der Höhe der
individuellen Planungswerte für Ersatzinvestitionen mit dem aus dem Ersatzinvestiti-
onsrisiko resultierenden Abweichungserwartungswert notwendig, so dass der geplante
Cash flow aus Investitionstätigkeit für die Prognoserechnung durch:

68.

zu ermitteln ist.

Der Cash flow aus Finanzierungstätigkeit ergibt sich aus der Differenz der Einzahlun-
gen durch Darlehensaufnahme und der Tilgungen für aufgenommene Darlehen in der
betrachteten Planungsperiode, die aus den individuellen Finanzierungsplänen und be-
stehenden Darlehensverträgen abzuleiten sind.417 Formal lässt sich der Cash flow aus
Finanzierungstätigkeit für die Prognoserechnung durch: 

69.

beschreiben.

Die Zielfunktion für das Liquiditätsziel der Aufrechterhaltung der Zahlungsbereit-
schaft muss somit:

416 Einzahlungen, die bspw. aus dem Verkauf von Anlagevermögen resultieren, können auf-
grund ihrer untergeordneten Bedeutung bei Steuerberatungsunternehmen vereinfachungs-
halber außer Betracht bleiben.

417 Die Inanspruchnahme von Kontokorrentkrediten und deren Rückführung ist hierbei nicht 
einzubeziehen, da diese Zahlungsströme bereits im Rahmen des Fremdfinanzierungspotenti-
als FFPp berücksichtigt sind (vgl. Gleichung 66 und die entsprechenden Erläuterungen).

Erweiterungsinvestitionenp∠ max(Ersatzinvestitionenp AEWEIR );∠

Darlehensaufnahmep Darlehenstilgungp∠
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70.

lauten und gibt Auskunft darüber, ob für die betrachtete Planungsperiode mit einer
Aufrechterhaltung der Zahlungsbereitschaft zu rechnen ist oder nicht. Der Grad der
Zielerreichung bzw. Zielverfehlung ist wiederum durch Bestimmung des Wertes der
linken Seite der Ungleichung 70 zu ermitteln.

4.1.2.2 Prognose des Verschuldungsgrades

Der Verschuldungsgrad des Steuerberatungsunternehmen lässt sich aus dem Verhält-
nis der Vermögensgegenstände und Schulden ableiten, wobei auf Seite der Vermö-
gensgegenstände der erzielbare Veräußerungspreis eine erhebliche Rolle spielt. In
Kapitel 3.3.2.2 wurde ein angemessener Verschuldungsgrad in Gleichung 34 definiert,
woraus sich auch die Zielfunktion in Form von:

71.

ableiten lässt.

Der Multiplikator mp ergibt sich unmittelbar aus dem Alter des Steuerberatungsunter-
nehmens und kann somit durch Trendextrapolation

72.

ermittelt werden.

Zahlungsmittelbestand p 1∠ FFPp 1∠ AEWMFFP∠+

   { f Gegenstandswertp Gebührentabelle;Gebührensatzp;( )[
Auftrag=1

k

∑
Mandant=1

j

∑+

AEW′SubR∠  AEW′VStR∠ AEW′FAR ]∠

AEW′AR∠  AEW′IR∠ AEW′WR AEW′RsuM∠ AEW ′sR }∠∠

Kostenartenp Abschreibungenp Erweiterungskostenp∠ Ertragsteuernp∠+
c 1=

n

∑∠

 kalkulatorischer Unternehmerlohnp∠

Erweiterungsinvestitionenp∠ max(Ersatzinvestitionenp AEWEIR );∠

Darlehensaufnahme+ p Darlehenstilgungp 0≥∠

mp Umsatzerlösep Substanzwertp Verbindlichkeitenp 0≥∠+×

mp f mp t∠( )=
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Die zur Prognose des Verschuldungsgrades erforderlichen Umsatzerlösep einer Pla-
nungsperiode sind identisch mit den im Rahmen der Erfolgsprognose ermittelten pro-
gnostizierten Umsatzerlösep.418 Insoweit kann dieser Wert aus:

73.

ermittelt werden.

Entsprechend den Ausführungen in Kapitel 3.3.2.2 sind der in der betrachtenden Pla-
nungsperiode vorhandene Substanzwertp durch Trendextrapolation der Restbuchwerte
des Anlagevermögens und die bestehenden Verbindlichkeitenp durch einen langfristi-
gen Finanzplan zu schätzen. Durch Einsetzen lässt sich die Zielfunktion zur Prognose
des Verschuldungsgrades wie folgt detailliert darstellen:

74.

Der Grad der Zielverfehlung bzw. -erfüllung, ausgedrückt durch einen Verbindlich-
keitsüberschuss bzw. Vermögensüberschuss, lässt sich wiederum aus der linken Seite
der Zielfunktion 74 berechnen.

418 Vgl. Kapitel 4.1.1.

   { f Gegenstandswertp Gebührentabelle;Gebührensatzp;( )[
Auftrag=1

k

∑
Mandant=1

j

∑
AEW′SubR∠  AEW′VStR∠ AEW′FAR ]∠

AEW′AR∠  AEW′IR∠ AEW′WR AEW′RsuM∠ AEW ′sR }∠∠

f mp t∠( ) { f Gegenstandswertp Gebührentabelle;Gebührensatzp;( )[
Auftrag=1

k

∑
Mandant=1

j

∑×

AEW′SubR∠  AEW′VStR∠ AEW′FAR ]∠

AEW′AR∠  AEW′IR∠ AEW′WR AEW′RsuM∠ AEW ′sR }∠∠

f Restbuchwertp t∠( ) Verbindlichkeitenp 0≥∠+
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4.1.3 Prognose der qualitativ hochwertigen Leistungserstellung

Aus den in Kapitel 3.3.3.3 erarbeiteten Anforderungen für eine qualitativ hochwertige
Dienstleistungserstellung bei Steuerberatungsunternehmen lässt sich folgende Ziel-
funktion ableiten:

Für jeden Mitarbeiter des Steuerberatungsunternehmen gilt:

75.

d.h. 

76.

unter der Nebenbedingung, dass:

77.

ist.

Da die Eintrittswahrscheinlichkeiten für das Altersrenten- und Kündigungsrisiko eines
Mitarbeiters im Rahmen der Risikoquantifizierung unabhängig voneinander ermittelt
wurden, diese sich jedoch gegenseitig ausschließen, ist wieder eine entsprechende Mo-
difizierung dieser Eintrittswahrscheinlichkeiten vorzunehmen.419

Nach der Modifizierung der Eintrittswahrscheinlichkeiten für das Altersrenten- und
Kündigungsrisiko eines Mitarbeiters ist Gleichung 76 wie folgt darzustellen:

419 Die Modifizierung erfolgt wie bei den mandantenspezifischen und auftragsspezifischen 
Risiken. Vgl. Kapitel 4.1.1.

AEWRfFMitarbeiter; 0≤

f Gegenstandswertp;Auftrag;Mitarbeiter( )
Auftrag=1

r

∑

neue Auftragszeitp AuftragNeu;Mitarbeiter;
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78.

Der prognostizierte Betrag der Zielerreichung bzw. Zielverfehlung ergibt sich durch
Berechnung der linken Seite von Ungleichung 78 für jeden Mitarbeiter und gibt den
Puffer bzw. Fehlbetrag für eine fristgerechte Fertigstellung der steuerberaterlichen
Dienstleistung in Zeiteinheiten je Mitarbeiter an.

Die in Gleichung 77 formulierte Nebenbedingung ist zwingend zu erfüllen, da auch die
fristgerechte Fertigstellung einer vom SOLL-Zustand abweichenden Dienstleistung
zur Verfehlung des Qualitätsziels führt. Die hierdurch vorausgesetzte Zuordnung der
einzelnen Auftragsarten an entsprechend qualifizierte Mitarbeiter ist darüber hinaus
notwendig, um den Zielverfehlungsgrad der fristgerechten Fertigstellung mitarbeiter-
spezifisch, d.h. unter Berücksichtigung des jeweiligen Ausbildungsstandes, ermitteln
zu können. 

f Gegenstandswertp;Auftrag;Mitarbeiter( )
Auftrag=1

r

∑

neue Auftragszeitp AuftragNeu;Mitarbeiter;
AuftragNeu=1

s

∑+

1( W∠ ′SARMAMitarbeiter;; ){ 1 W∠( ′S KRMAMitarbeiter;;× ) ×∠

ArbeitszeitpMitarbeiter;[ f Krankzeit p t;Mitarbeiter∠( )∠

f Bildungszeitp t Mitarbeiter;∠( ) f unproduktive Zeitp t;Mitarbeiter∠( ) ] } 0≤∠∠
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4.2 Erkenntnismöglichkeiten der Prognoserechnungen für die Risi-

kosteuerung

Die erarbeiteten Zielfunktionen:

79.

80.

81.

82.

83.

geben den PLAN-Zustand der Unternehmensziele vor, die von dem Steuerberatungs-
unternehmen für jede Planungsperiode angestrebt werden und den gewünschten zu-
künftigen Zustand der Realität beschreiben.420 

Die betragsmäßig bestimmten Ergebnisse der Zielfunktionen stellen Prognoserech-
nungen dar, die den voraussichtlichen IST-Zustand des Steuerberatungsunternehmens
abbilden, welcher unter Berücksichtigung der IST-Daten, der mit Sicherheit zukünftig
eintretenden Ereignisse und der unsicheren zukünftigen Ereignisse mit negativen Aus-
wirkungen voraussichtlich zu erwarten ist. Dieser Zustand ist das Ergebnis der Vor-
wegnahme aller bekannten bzw. erwarteten zukünftigen internen und externen auf das
Steuerberatungsunternehmen wirkenden Aktionen. Beschrieben werden kann dieser
Zustand durch jede denkbare Kombination der vier nachfolgend aufgeführten Zieler-
reichungsgrade:

1. den in Geldeinheiten ausgedrückten Betrag der Erreichung bzw. Verfehlung des 
Erfolgsziels in der betrachteten Planungsperiode (prognostizierter Gewinn bzw. 
Verlust),

2. den in Geldeinheiten ausgedrückten Betrag der Erreichung bzw. Verfehlung des 
Liquiditätsziels in der betrachteten Planungsperiode (prognostizierter Betrag der 
überschüssigen bzw. fehlenden finanziellen Mittel),

420 Vgl. Huch/ Behme/ Ohlendorf (1997), S. 301. 

Umsatzerlöse p Kostenp∠ kalkulatorischer Unternehmerlohnp 0≥∠

Zahlungsmittelbestand p 1∠ FFPp Einzahlungenp Auszahlungenp∠ 0≥+ +

mp Umsatzerlösep Substanzwertp Verbindlichkeitenp 0≥∠+×

AEWRfFMitarbeiter; 0≤

Auftragsartenp;Mitarbeiter Ausbildungsstandp;Mitarbeiter⊂∑
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3. den in Geldeinheiten ausgedrückten Betrag der Erreichung bzw. Verfehlung des 
Ziels eines angemessenen Verschuldungsgrades in der betrachteten Planungsperi-
ode (prognostizierter Überschuss der Vermögensgegenstände über die Verbindlich-
keiten bzw. prognostizierter Betrag der Verbindlichkeiten, der nicht durch 
Vermögensgegenstände gedeckt ist) und

4. den in Zeiteinheiten ausgedrückten Betrag der Erreichung bzw. Verfehlung des 
Ziels der fristgerechten Fertigstellung in der betrachteten Planungsperiode (pro-
gnostizierter Betrag der überschüssigen bzw. fehlenden Zeiteinheiten) unter der 
Bedingung, dass eine dem SOLL-Zustand entsprechende Dienstleistungserstellung 
durch entsprechende Verteilung der Auftragsarten auf qualifizierte Mitarbeiter 
gegeben ist.

Differenzen421 zwischen dem gewünschten PLAN-Zustand und dem voraussichtli-
chen IST-Zustand sind auf Risiken zurückzuführen, die vom Steuerberatungsunterneh-
men identifiziert, bewertet und gesteuert werden müssen. Ziel der
Risikosteuerungsmaßnahmen ist die Beseitigung der Risiken und damit der Differen-
zen zwischen dem PLAN-Zustand und dem voraussichtlichen IST-Zustand durch
Maßnahmen der Risikoverminderung bzw. sofern hierdurch keine vollständige Über-
einstimmung der Zustände erreichbar ist, durch die Bereitstellung von Risikodek-
kungspotential, um die Zielverfehlung zu kompensieren. 

Der voraussichtliche IST-Zustand als Ergebnis der Prognoserechnungen ist für die
Auswahl wirksamer Risikosteuerungsmaßnahmen jedoch ungeeignet, da hieraus nur
die aus allen Risiken resultierende Gesamtabweichung von den Unternehmenszielen
ersichtlich ist. Die Intensität und vor allem die Art der Steuerungsmaßnahmen kann
aus dieser Gesamtabweichung nicht geschlussfolgert werden, da dies von der Ausprä-
gung der einzelnen Risiken abhängig ist, die diese Gesamtabweichung verursachen.
Zur zielgerichteten Risikosteuerung ist daher eine Aufspaltung der Gesamtabwei-
chung in Einzelabweichungen notwendig, woraus geschlussfolgert werden kann, wel-
che einzelnen Risiken die Gesamtabweichung in welchem Umfang bewirken. Zur
Diagnose dieser Einzelabweichungen müssen Abweichungsanalysemethoden422 her-
angezogen werden.423

421 Aufgrund der Formulierung der Zielfunktionen als Ungleichungen kann nur bei Nicht-Errei-
chen der Unternehmensziele eine Differenz vorliegen.

422 Zu einer umfassenden Systematisierung von Abweichungsanalysemethoden 
vgl. Wilms,S. (1988), 8ff.. 

423 Vgl. Felscher (1987), S.290.
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Die Notwendigkeit zur Aufspaltung der Gesamtabweichung in Einzelabweichungen
ergibt sich auch in Fällen einer nur geringfügigen Gesamtabweichung des voraussicht-
lichen IST-Zustandes vom PLAN-Zustand, die den Eindruck einer Zielerfüllung ver-
mittelt. Dies trifft aber gerade dann nicht zu, wenn sich erhebliche positive und
negative Einzelabweichungen im Endergebnis ausgleichen. Um auch diese negativen
Einzelabweichungen identifizieren zu können, sollten die Determinanten, aus denen
die Einzelabweichungen errechnet werden, möglichst differenziert und unsaldiert er-
mittelt werden.424 

4.2.1 Aufspaltung der Zielverfehlungen mittels Abweichungsana-

lyse

Das Ziel von Abweichungsanalysen ist das Erkennen von Störgrößen und ihrer Wir-
kungsweise.425 Die Analyse erfolgt durch Aufspaltung der Gesamtabweichung zwi-
schen zwei Zuständen, in die Einzelabweichungen, die auf die Determinanten dieser
Zustände zurückzuführen sind. Für die Durchführung einer Abweichungsanalyse sind
daher zunächst die Zustände zu definieren, deren Gesamtabweichung analysiert wer-
den soll.

In der vorliegenden Untersuchung ist die Abweichung des voraussichtlichen IST-Zu-
standes von den Unternehmenszielen (PLAN-Zustand) und deren Ursachen von vor-
rangigen Interesse. Die Abweichungsanalyse für diese beiden Zustände ist allerdings
auf der Grundlage des bisherigen Bearbeitungsstandes unmöglich, da nur für den vor-
aussichtlichen IST-Zustand, als Ergebnis der Prognoserechnungen, sowohl die Deter-
minanten als auch das Ergebnis des Zustandes betragsmäßig konkret definiert sind. Für
den PLAN-Zustand ist bisher lediglich ein Ergebnisintervall im Bereich

 für die finanzwirtschaftlichen Zielfunktionen und ein Ergeb-
nisintervall von   für die qualitative Zielfunktion der fristge-
rechten Fertigstellung festgelegt worden. 

Die Determinanten, die zu diesen PLAN-Ergebnissen führen können, sind betragsmä-
ßig unbestimmt und können in unendlich vielen Ausprägungen vorliegen, wodurch der
Ergebnisraum einer Abweichungsanalyse ebenfalls unendlich und damit unbrauchbar
werden würde. Insoweit ist eine konkrete betragsmäßige Definition der Ergebnisse des

424 Vgl. Peemöller, V. (2002), S. 255.

425 Vgl. Peemöller, V. (2002), S. 263.

0 PLAN-Zustand ∞≤ ≤
∞∠ PLAN-Zustand 0≤ ≤
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PLAN-Zustandes und seiner Determinanten erforderlich, die dann als Vergleichsmaß-
stab für den voraussichtlichen IST-Zustand und dessen Determinanten im Rahmen der
durchzuführenden Abweichungsanalyse dienen können.426

Als Vergleichsmaßstab für den voraussichtlichen IST-Zustand können grundsätzlich
folgende Zustände herangezogen werden:

1. die objektiv zur Fortführung des Unternehmens mindestens notwendige Zielerfül-
lung (Minimalziele),

2. die subjektiv vom Unternehmen gewünschte Zielerfüllung (Maximalziele),

3. die Zielerfüllung entsprechend der abgeschlossenen Vorperiode (tatsächlicher IST-
Zustand).

Die objektiv zur Unternehmensfortführung mindestens notwendige Zielerfüllung kann
durch Null setzen der Zielfunktionen definiert werden. Die Heranziehung dieses Mini-
malziels als Vergleichsmaßstab ermöglicht die Ermittlung eines Gesamtabweichungs-
betrages. Allerdings ist eine Aufspaltung der Gesamtabweichung in
Einzelabweichungen wiederum nicht möglich, da unendlich viele Kombinationen von
Determinantenausprägungen zu diesem Zustand führen können. Auch die Zugrundele-
gung einer bestimmten Kombination von Determinantenausprägungen erscheint nicht
sinnvoll, da die bestimmenden Faktoren der Unternehmensziele zum Großteil427 ex-
tern vorgegeben werden und durch das Steuerberatungsunternehmen nicht beein-
flussbar sind. 

Der Zustand der subjektiv vom Unternehmen gewünschten Zielerfüllung ist durch
Gleichsetzen der Zielfunktionen mit den entsprechenden geplanten Beträgen zu ermit-
teln. Im Unterschied zu dem prognostizierten voraussichtlichen IST-Zustand beinhal-
ten diese Beträge auch Chancen, was einen entsprechenden höheren Grad der
Zielerfüllung nach sich zieht. Dieser Vergleichsmaßstab ermöglicht ebenfalls nur die
Ermittlung eines Gesamtabweichungsbetrages, der durch unendliche viele Kombina-
tionen von Determinantenausprägungen erreichbar ist. Insoweit ist auch dieser Zu-
stand für eine Abweichungsanalyse nicht geeignet. 

Der Zustand der Zielerfüllung in der abgeschlossenen Vorperiode ist sowohl hinsicht-
lich des Ergebnisses als auch hinsichtlich der das Ergebnis bildenden Determinanten
betragsmäßig bestimmt und eignet sich entsprechend für eine Abweichungsanalyse.

426 Zur Generierung von PLAN-Daten vgl. Michel, R.  (1991), S. 68ff..

427 Insbesondere sind hier die Determinanten aufzuführen, die durch Einbeziehung des externen 
Faktors auf das Steuerberatungsunternehmen wirken.
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Der tatsächliche IST-Zustand der Vorperiode kann jedoch nur dann als PLAN-Zustand
bezeichnet werden, wenn das Planungsziel durch „Erreichung des Zustandes der Vor-
periode“ definiert wird. Für Steuerberatungsunternehmen ist dieses Unternehmensziel
aufgrund des sich in der Regel periodisch nach Art und Umfang wiederholenden Pro-
zesses der Leistungserstellung durchaus akzeptabel, da es Kontinuität und damit die
Fortführung des Unternehmens gewährleistet. Darüber hinaus weist die Abweichungs-
analyse zwischen dem voraussichtlichen IST-Zustand in der Planungsperiode und dem
tatsächlichen IST-Zustand in einer abgelaufenen Periode folgende Vorteile auf:

1. Das Ergebnis und die Determinanten der abgelaufenen Periode sind frei von Unsi-
cherheiten.

2. Es werden konkrete Veränderungen gegenüber einem bekannten Zustand aufge-
zeigt.

3. Durch Heranziehen mehrerer abgelaufener Perioden können Tendenzen aufgezeigt 
werden, d.h. es ist ersichtlich, in welche Richtung und in welchem Ausmaß sich 
die Determinanten verändern.

Die Feststellung, inwieweit das Unternehmen vom Minimalziel bzw. dem subjektiv
gewünschten Unternehmensziel entfernt ist, ist weiterhin über den Vergleich der Ge-
samtabweichungsbeträge möglich und notwendig. Dieser Vergleich ist vor der Abwei-
chungsanalyse zwischen voraussichtlichen und tatsächlichen IST-Zustand
durchzuführen, um eine mögliche Gefährdung des Fortbestandes des Unternehmens zu
identifizieren (durch Ermittlung der Gesamtabweichung des voraussichtlichen IST-
Zustandes von den Minimalzielen) und um den Grad der subjektiv gewünschten Ziel-
erfüllung feststellen zu können (durch Ermittlung der Gesamtabweichung des voraus-
sichtlichen IST-Zustandes von den Maximalzielen). Zur Aufdeckung der Ursachen der
Differenzen zum Minimal- bzw. Maximalziele können dann die Ergebnisse der im An-
schluss durchzuführenden Abweichungsanalyse zwischen voraussichtlichen und tat-
sächlichen IST-Zustand herangezogen werden.

Die typische Vorgehensweise bei der Durchführung einer Abweichungsanalyse lässt
sich in zwei Hauptabschnitte gliedern:428

1. die Errechnung der Einzelabweichungen durch Gegenüberstellung der absoluten 
Beträge der Determinanten des voraussichtlichen und tatsächlichen IST-Zustandes 
und

428 Vgl. Coenenberg, A. (1999), S. 372.
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2. die Auswertung der festgestellten Abweichungen bezüglich ihrer Ursachen und 
Verantwortlichkeiten, um angemessene Steuerungsmaßnahmen einleiten zu kön-
nen. 

Die Errechnung der Einzelabweichungen zeigt im Ergebnis, welche Determinanten der
Unternehmensziele sich in welchem Umfang in der Planungsperiode gegenüber der
Vorperiode voraussichtlich ändern werden und auf welche Risiken diese Änderungen
zurückzuführen sind. Die Abweichungsanalyse kann somit als Instrument zur Risiko-
identifikation und Risikobewertung bezeichnet werden. 

Bei der Ermittlung der Einzelabweichungen ergeben sich keine Probleme, wenn die
betrachteten Determinanten eines bestimmten Zustandes additiv verknüpft sind. In die-
sen Fällen ermitteln sich die Einzelabweichungen durch einfache Addition bzw. Sub-
traktion.

Beispiel:

Gp sei der prognostizierte Gewinn der betrachteten Planungsperiode, der durch die De-
terminanten prognostizierter Umsatz (Up) und prognostizierte Kosten (Kp) für die Pla-
nungsperiode durch:

bestimmt wird. 

Der tatsächliche Gewinn der abgelaufenen Vorperiode (Gi) ermittelt sich ebenfalls
durch Abzug der tatsächlich angefallenen Kosten (Ki) von den tatsächlich erzielten
Umsatzerlösen (Ui), somit aus:

Die in Einzelabweichungen aufzuspaltende Gesamtabweichung des Gewinns  ist
durch:

zu berechnen. 

Nach Umstellen der rechten Seite der Gleichung wird ersichtlich, dass  auch
durch:

Gp Up Kp∠=

G i Ui K i∠=

∆G( )

∆G Gp Gi Up Kp∠( ) Ui K i∠( )∠=∠=

∆G( )
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bestimmt werden kann. 

Die Gesamtabweichung des Gewinns setzt sich bei additiver Verknüpfung der Deter-
minanten somit aus den Einzelabweichungen von Umsatz- und Kostendeterminate zu-
sammen.

Problematisch ist die Bestimmung der Einzelabweichungen jedoch, wenn die Determi-
nanten multiplikativ verknüpft sind, da sich in diesen Fällen Abweichungsüberschnei-
dungen429 ergeben.430 Diesen Abweichungsüberschneidungen kann eine bestimmte
Abweichungsursache nicht eindeutig zugewiesen werden.

Beispiel:

Angenommen, der aus einem Auftrag erzielbare Umsatz (U) sei nur durch die Deter-
minanten Gegenstandswert (GW) und Gebührensatz (GS) bestimmt und ermittelt sich
aus:431

Ergibt die Prognoserechnung für die betrachtete Planperiode einen gegenüber der ab-
gelaufenen Vorperiode veränderten Gegenstandswert und einen veränderten Gebüh-
rensatz, so ermittelt sich die Gesamtabweichung aus dem Auftragsumsatz 
durch(I): 

Die Gegenstandswertänderung und die Gebührensatzänderung lassen
sich isoliert durch (II):

und

429 Diese Abweichungsüberschneidungen werden auch als Abweichungen höheren (zweiten, 
dritten, ..., n-ten) Grades bzw. höherer Ordnung bezeichnet, je nach Anzahl der multiplikativ 
verknüpften Determinanten.

430 Vgl. Coenenberg, A. (1999), S. 374.

431 Der Algorithmus zur Ermittlung der Gebühr (Auftragsumsatz) ist tatsächlich viel komple-
xer. Aus Vereinfachungsgründen sei er aber hier auf diese Form reduziert.

G Up Kp∠ Ui Ki Up Ui∠( ) Kp Ki∠( ) ∆U ∆K∠=∠=+∠=

U GW GS×=

∆U( )

∆U GWp GS× p( ) GWi GSi×( )∠=

GW∆( ) GS∆( )

GW GWp GWi     bzw.     GWp∠=∆ GW GWi+∆=
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darstellen.

Die Gesamtabweichung  lässt sich mit (I) und (II) durch:

ermitteln und zu:

umstellen.

Hieraus ist ersichtlich, dass sich die Gesamtabweichung aus der Abweichung des Ge-
genstandswertes , der Abweichung des Gebührensatzes 
und der durch multiplikative Verknüpfung der Gegenstandswert- und Gebührensatzän-
derung entstandenen Abweichung zweiten Grades  zusammensetzt.432

Letztere lässt sich eindeutig weder der Änderung des Gegenstandswertes noch der Än-
derung des Gebührenssatzes zuordnen. 

Zur Erklärung der Gesamtabweichung ist jedoch eine Zurechnung der Abweichungs-
überschneidung zu den Einzelabweichungen notwendig. In der Literatur werden hier-
für verschiedene Konzepte zur Verrechnung der Abweichungsüberschneidung auf die
Einzelabweichungen diskutiert, von denen die 

1. proportionale,

2. symmetrische und

3. kumulative

Verrechnung der Abweichungsüberschneidungen nachfolgend kurz erläutert werden
sollen.433 

Bei dem Konzept der proportionalen Abweichungsverrechnung wird die Abwei-
chungsüberschneidung proportional zur Höhe der Einzelabweichungen auf diese Ab-
weichungen erster Ordnung verteilt. Die symmetrische Abweichungsverrechnung

432 Vgl. Coenenberg, A. (1999), S. 375.

433 Zu weiteren Konzepten der Verrechnung von Abweichungsüberschneidungen vgl. Huch/ 
Behme/ Ohlendorf (1997), S. 320ff., Wilms,S. (1988), 56ff. sowie Coenenberg, A.  (1999), 
S.376ff..

GS GSp GSi     bzw.     GS p∠=∆ GS GSi+∆=

U∆

U∆ GW GWi+∆( ) GS GSi )+∆(× GWi GSi×( )∠=

U∆ GW GS i×∆= GS GW× i∆ G∆ W GS∆×+ +

GW GS i )×∆( GS GWi×∆( )

GW GS∆×∆( )
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ordnet die Abweichungsüberschneidung jeweils zu gleichen Teilen den Einzelabwei-
chungen erster Ordnung zu. Diese beiden Methoden sind zwar einfach durchzuführen,
beruhen aber im Wesentlichen auf einer willkürlichen Zuordnung.434 Die Anwendung
dieser Methoden ist daher lediglich bei geringfügigen Abweichungsüberschneidungen
und weniger aussagefähigen bzw. weniger relevanten Einzelabweichungen zu empfeh-
len.

Das Konzept der kumulativen Abweichungsverrechnung beruht auf einer sukzessiven
Berechnung der Einzelabweichungen. Die Abweichungsüberschneidung, die sich aus
der multiplikativen Verknüpfung von Determinanten ergibt, wird dabei in voller Höhe
nur einer Determinate zugeordnet. Zweckmäßig erscheint dabei, die Abweichungs-
überschneidung der am wenigsten aussagefähigsten bzw. der am wenigsten relevanten
Determinate zuzuordnen. Diese Methode eignet sich bei multiplikativ verknüpften De-
terminanten, die hinsichtlich ihrer Relevanz geordnet werden können.435

Für die bei den betrachteten Steuerberatungsunternehmen durchzuführenden Abwei-
chungsanalysen sind die oben aufgeführten Konzepte grundsätzlich anwendbar.436

Welches Konzept letztendlich zur Anwendung kommt, ist von den Determinanten ab-
hängig, die multiplikativ verknüpft sind. Lassen sich diese hinsichtlich ihrer Relevanz
bzw. Aussagefähigkeit ordnen, ist die kumulative Abweichungsverrechnung anzuwen-
den. Ist eine Ordnung der Determinanten nicht möglich oder nicht sinnvoll, kann auf
die proportionale bzw. symmetrische Abweichungsverrechnung zurückgegriffen wer-
den.

Nachfolgend werden die Gesamtabweichungen des voraussichtlichen IST-Zustandes
vom tatsächlichen IST-Zustand in ihre Einzelabweichungen aufgespalten. Für dabei
auftretende Abweichungsüberschneidungen werden mögliche Konzepte zur Verrech-
nung dieser Überschneidungen ermittelt. 

434 Vgl. Coenenberg, A. (1999), S.377.

435 Vgl. Coenenberg, A. (1999), S.387.

436 Auf eine Darstellung weiterer Konzepte, wie bspw. der alternativen, differenzierten oder dif-
ferenziert-alternativen Abweichungsverrechnung wird an dieser Stelle verzichtet, da hierbei 
entweder die Summe der Einzelabweichungen ungleich der Gesamtabweichung ist oder die 
Ergebnisse auf Grund zu starker Differenzierung unübersichtlich werden. Vgl. Coenenberg, 
A. (1999), S.377ff..



4  Entwicklung eines Risikoprognosemodells für Steuerberatungsunternehmen

169

4.2.1.1 Ermittlung der Einzelabweichungen beim Erfolgsziel

Die zukünftige Auswirkung der Summe aller das Erfolgsziel beeinflussenden Risiken
ist als Gesamtabweichung des prognostizierten Gewinns vom Gewinn der abgelaufe-
nen Periode zu definieren. 

Die Aufspaltung dieser Gesamtabweichung in Einzelabweichungen gibt Auskunft
über die Ursachen (Risiken) der Veränderungen der Ertragslage des Steuerberatungs-
unternehmens.437 

Diese Gesamtabweichung (GA) lässt sich wie folgt in Einzelabweichungen (EA) auf-
spalten:

Abbildung 11: Einzelabweichungen vom Erfolgsziel I 

437 Aus der Gesamtabweichung und den Einzelabweichungen ist nicht ersichtlich, ob in der 
Prognoseperiode voraussichtlich ein angemessener Gewinn erzielt wird. Dies ist nur aus der 
Zielfunktion für das Minimalziel ersichtlich (vgl. Kapitel 4.2 und 4.2.1). Die hier durchge-
führte Abweichungsanalyse ist jedoch erforderlich, um eine eventuelle zukünftige Verfeh-
lung des Minimalziels zu erklären und entsprechend Risikosteuerungsmaßnahmen zur 
Erreichung des Erfolgsziels ableiten zu können. 
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Entsprechend Gleichung 79 ermittelt sich die Gesamtabweichung vom Erfolgsziel aus
der Summe der Einzelabweichungen der Determinanten des Erfolgsziels, somit aus
den Einzelabweichungen der Umsatzerlöse, Kosten und des kalkulatorischen Unter-
nehmerlohnes. Da diese Determinanten additiv verknüpft sind, führt die Ermittlung der
jeweiligen Einzelabweichungen nicht zu Abweichungsüberschneidungen.438 

Die Einzelabweichungen, bei den Umsatzerlösen und Kosten, stellen wiederum Ge-
samtabweichungen dar, welche sich aus den kumulierten Einzelabweichungen des
2.Ranges zusammensetzen, die teilweise wiederum durch Einzelabweichungen
3.Ranges erklärt werden, u.s.w..439 

Die Gesamtabweichung der Umsatzerlöse ermittelt sich aus der Summe der Einzelab-
weichungen bei den Umsatzerlösen der einzelnen Mandanten. Abweichungsüber-
schneidungen können hierbei nicht entstehen, da die Determinanten (Umsatzerlöse je
Mandant) additiv verknüpft sind. 

Die Einzelabweichungen der erzielbaren Umsatzerlöse aus den einzelnen Mandatsver-
hältnissen sind von den Einzelabweichungen 3. Ranges abhängig, die aus betragsmä-
ßigen Änderungen bei den einzelnen Auftragsumsätzen der Mandanten und aus den
mandantenspezifischen Risiken resultieren. Die Addition der einzelnen Auftragsum-
sätze führt nicht zu Abweichungsüberschneidungen. Die ermittelte Summe der Einzel-
abweichungen aus den Auftragsumsätzen ist jedoch mit jedem einzelnen
mandantenspezifischen Risiko multiplikativ verbunden, da die mandantenspezifischen
Risiken jeweils aus dem Produkt der Summe der erzielbaren Auftragsumsätze je Man-
dant und den Eintrittswahrscheinlichkeiten der mandantenspezifischen Risiken ermit-
telt werden. Die hieraus resultierenden Abweichungsüberschneidungen sind durch
kumulative Abweichungsverrechnung auf die Einzelabweichungen 3. Ranges zu ver-
teilen, wobei zuerst die Summe der Einzelabweichungen aus den Auftragsumsätzen,
ohne Berücksichtigung der Abweichungen bei den mandantenspezifischen Risiken er-
mittelt wird. Diese Vorgehensweise ergibt sich aus der Abhängigkeit der mandanten-
spezifischen Risiken von der Summe der erzielbaren Auftragsumsätze und hat zur
Folge, dass sämtliche Abweichungsüberschneidungen den mandantenspezifischen Ri-
siken zugeordnet werden. 

438 Zum Einfluss der Ertragsteuern, die multiplikativ mit den Umsatzerlösen und den Kosten 
verknüpft sind, vgl. nachfolgend die Ausführungen zu den Einzelabweichungen bei den 
Kosten.

439 Die Einzelabweichung aus den Kosten wird zum Zweck einer übersichtlichen Darstellung in 
Abbildung 12 auf Seite172 aufgespalten.
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Darüber hinaus ist zu beachten, dass sich die mandantenspezifischen Risiken gegen-
seitig ausschließen, da die Wirkungen dieser Risiken jeweils im Verlust des gesamten
Mandantenumsatzes bestehen; die Ursache hierfür jedoch immer nur auf den Eintritt
eines Risikos begrenzt sein kann. Insoweit liegen auch zwischen den mandantenspezi-
fischen Risiken multiplikative Verknüpfungen vor, da die isoliert gebildeten Eintritts-
wahrscheinlichkeiten der einzelnen Mandantenrisiken nach der Formel von Bayes zu
modifizieren sind, um die Abhängigkeiten der Eintrittswahrscheinlichkeiten unterein-
ander zu berücksichtigen.440 Die hieraus resultierenden Abweichungsüberschneidun-
gen sind durch proportionale Abweichungsverrechnung auf die einzelnen
mandantenspezifischen Risiken zu verteilen.441 

Die Einzelabweichungen aus den einzelnen Auftragsumsätzen bei jedem Mandanten
sind durch die Summe der Einzelabweichungen 4. Ranges in Abbildung 11 erklärt und
umfassen die betragsmäßigen Auswirkungen der Auftragsrisiken. Sämtliche Determi-
nanten, die zur Ermittlung der Höhe eines einzelnen Auftragsumsatzes erforderlich
sind, sind multiplikativ verknüpft. Für die Zuordnung der hieraus resultierenden Ab-
weichungsüberschneidungen wird, analog zur Vorgehensweise bei den Einzelabwei-
chungen des 3. Ranges, eine zweistufige Ermittlung der Einzelabweichungen
vorgenommen. Auf der ersten Stufe werden die durch Änderung des Gegenstandswer-
tes und des Gebührensatzes veranlassten Einzelabweichungen ermittelt. Die sich hier-
bei ergebende Abweichungsüberschneidung wird durch proportionale Verrechnung
auf die Gegenstandswert- und Gebührensatzabweichung verteilt, da eine sinnvolle
Ordnung dieser Determinanten hinsichtlich Aussagefähigkeit bzw. Relevanz nicht
möglich ist. 

Die Summe aus Gegenstandswert- und Gebührensatzabweichung bildet die Berech-
nungsgrundlage für die Einzelabweichungen, die aus dem Substitutionsrisiko, dem Ri-
siko von Vereinfachungen im Steuerrecht und dem Forderungsausfallrisiko resultieren
(2.Stufe). Die Abweichungsüberschneidung durch die multiplikative Verknüpfung
der gegebenen Berechnungsgrundlage mit den weiteren drei auftragsspezifischen Ri-
siken wird somit vollständig, durch kumulative Verrechnung, den weiteren auftrags-
spezifischen Risiken zugeordnet. Diese Vorgehensweise ist der Abhängigkeit der

440 Vgl. Bamberg/ Baur (1993), S. 87f. sowie die Ausführungen in Kapitel 4.1.1.

441 Da die aus den mandantenspezifischen Risiken resultierenden Einzelabweichungen sich 
betragsmäßig stark unterscheiden können (z.B. bei einer Eintrittswahrscheinlichkeit des 
Altersrisikos von 50% und einer Eintrittswahrscheinlichkeit des Insolvenzrisikos von 1% 
oder umgekehrt) würden sowohl die symmetrische als auch die kumulative Abweichungs-
verrechnung zu verzerrenden Ergebnissen führen.
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weiteren auftragsspezifischen Risiken von der Höhe des einzelnen Auftragsumsatzes
ohne Berücksichtigung dieser Risiken geschuldet.

Die multiplikative Verknüpfung zwischen den weiteren auftragsspezifischen Risiken
ergibt sich aus der Abhängigkeit der einzelnen Eintrittswahrscheinlichkeiten dieser Ri-
siken untereinander, die entsprechend der Formel von Bayes zu modifizieren sind.
Auftretende Abweichungsüberschneidungen werden zwischen diesen weiteren auf-
tragsspezifischen Risiken wieder proportional aufgeteilt, da die symmetrische und die
kumulative Abweichungsverrechnung bei weit auseinanderfallenden Eintrittswahr-
scheinlichkeiten zu verzerrenden Ergebnissen führen würde.

Abbildung 12: Einzelabweichungen vom Erfolgsziel II 

Die Einzelabweichungen der Kosten 2. und 3. Ranges sind additiv verknüpft. Ledig-
lich die Ertragsteuerbelastung ist multiplikativ mit allen anderen Kostenarten und den
Umsatzerlösen verbunden. Die hierdurch verursachten Abweichungsüberschneidun-
gen sind durch kumulative Abweichungsverrechnung in vollem Umfang der Ertrag-
steuerabweichung zuzuordnen, da diese von Kostenänderungen und von
Umsatzänderungen abhängig ist. Darüber hinaus ist für die Risikosteuerung der Betrag
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der Kosten und Umsatzerlöse vor Ertragsteuern relevant, da nur hierfür Vergleichs-
maßstäbe am Markt und im Unternehmen bestehen.

4.2.1.2 Ermittlung der Einzelabweichungen vom Ziel der geordne-

ten wirtschaftlichen Verhältnisse

4.2.1.2.1 Ermittlung der Einzelabweichungen vom Liquiditätsziel

Die zukünftige Auswirkung der Summe aller Risiken, die das Liquiditätsziel beein-
flussen, ist als Gesamtabweichung des prognostizierten Zahlungsmittelüberschusses
vom Zahlungsmittelüberschuss der abgelaufenen Periode zu definieren, wobei sich die
Zahlungsmittelüberschüsse jeweils aus den tatsächlichen Zahlungsflüssen und dem
Fremdfinanzierungspotential zusammensetzen. Aus dieser Gesamtabweichung ist er-
sichtlich, in welcher Höhe der Zahlungsmittelüberschuss in der betrachteten Periode
vom Zahlungsmittelüberschuss in der abgelaufenen Periode abweicht. Die Aufspal-
tung dieser Gesamtabweichung in Einzelabweichungen gibt Auskunft über die Ursa-
chen (Risiken) der Veränderungen der Liquiditätslage des
Steuerberatungsunternehmens.442 

442 Aus der Gesamtabweichung und den Einzelabweichungen kann nicht abgeleitet werden, ob 
die in der Prognoseperiode vorhandenen und zufliessenden finanziellen Mittel zuzüglich 
Fremdfinanzierungspotential ausreichen, um sämtliche Auszahlungen abdecken zu können. 
Dies ist nur aus der Zielfunktion für das Minimalziel ersichtlich (vgl. Kapitel 4.2 und 4.2.1). 
Die hier durchgeführte Abweichungsanalyse ist jedoch erforderlich, um eine eventuelle 
zukünftige Verfehlung des Minimalziels zu erklären und entsprechend Risikosteuerungs-
maßnahmen ableiten zu können. 
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Abbildung 13: Einzelabweichungen vom Liquiditätsziel

Entsprechend Gleichung 80 ermittelt sich die Gesamtabweichung vom Liquiditätsziel
aus der Summe der Einzelabweichungen der Determinanten des Liquiditätsziels, folg-
lich aus den Einzelabweichungen des Zahlungsmittelbestandes zu Beginn der Periode,
der Cash flows aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit, des um die Abschreibun-
gen bereinigten Gewinns und des kurzfristig generierbaren Fremdkapitals (Fremdfi-
nanzierungspotential). Da diese Determinanten additiv verknüpft sind, kann die
Ermittlung der jeweiligen Einzelabweichungen auf Ebene des 1. Ranges nicht zu Ab-
weichungsüberschneidungen führen.

Auch die den Cash flow aus der Investitionstätigkeit bestimmenden Determinanten,
Ersatz- und Erweiterungsinvestitionen, sind additiv verknüpft, so dass die Aufspaltung
in diese Einzelabweichungen nicht zu Abweichungsüberschneidungen führt. 

Änderungen in der Höhe des Fremdfinanzierungspotentials können zum einen aus der
betragsmäßigen Änderung des zur Verfügung stehenden Potentials und zum anderen
aus der Änderung der Wahrscheinlichkeit, mit der dieser Betrag in der betrachteten
Planungsperiode zur Verfügung steht, resultieren. Insoweit besteht zwischen diesen
Determinanten eine multiplikative Verknüpfung. Bei der Aufspaltung auftretende Ab-
weichungsüberschneidungen sind durch kumulative Abweichungsverrechnung voll-

GA vom Liquiditätsziel

EA ZMB EA Gewinn EA AfA EA 1. Ranges

EA Erweiterungsinvestition EA Ersatzinvestition

Vgl. Abb. 
11 und 12

•
•
•

EA 2. Ranges

EA FFPEA CF Inv EA CFFin

EA FFPp-1. EA WS;MFFP



4  Entwicklung eines Risikoprognosemodells für Steuerberatungsunternehmen

175

ständig der Einzelabweichung zuzuordnen, die durch die Änderung der
Wahrscheinlichkeit bedingt ist, da der Aussagefähigkeit eines noch vorhandenen Fi-
nanzierungsrahmens mehr Bedeutung beizumessen ist, als der subjektiv gebildeten
Wahrscheinlichkeit der Minderung dieses Rahmens.

4.2.1.2.2 Ermittlung der Einzelabweichungen vom Ziel eines ange-

messenen Verschuldungsgrades

Die Summe aller Risiken, die das Ziel eines angemessenen Verschuldungsgrades be-
einflussen, ist als Gesamtabweichung des prognostizierten Unternehmenswertes des
Steuerberatungsunternehmens vom Unternehmenswert in der abgelaufenen Periode zu
definieren. 

Abbildung 14: Einzelabweichungen vom Ziel eines angemessenen Verschul-
dungsgrades

Entsprechend Gleichung 81 lässt sich der Verschuldungsgrad aus den Determinanten
Goodwill, Substanzwert und Verbindlichkeiten bestimmen. Da diese Determinanten
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allesamt additiv verknüpft sind, führt die Aufspaltung der Gesamtabweichung in Ein-
zelabweichungen auf Ebene des 1. Ranges nicht zu Abweichungsüberschneidungen. 

Die Determinanten zur Ermittlung des Goodwills sind jedoch multiplikativ verbunden.
Eine sich hieraus ergebende Abweichungsüberschneidung ist im vollem Umfang der
aus der Veränderung des Multiplikators resultierenden Einzelabweichung zuzuordnen,
da der Aussagekraft zukünftig erzielbarer Umsatzerlöse mehr Bedeutung für die Un-
ternehmenssteuerung beizumessen ist, als einem nicht beeinflussbaren Multiplikator.

4.2.1.3 Ermittlung der Einzelabweichungen vom Qualitätsziel

4.2.1.3.1 Ermittlung der Einzelabweichungen vom Ziel der frist-

gerechten Fertigstellung

Die Erfüllung des Ziels der fristgerechten Fertigstellung der steuerberaterlichen
Dienstleistung ist durch Vergleich des intern vorgehaltenen Zeitrahmens zur Lei-
stungserstellung mit dem extern nachgefragten Zeitrahmen zu ermitteln. Aus der hier-
aus ermittelten Differenz kann auf den Grad der Zielerfüllung bzw. Zielverfehlung
geschlossen werden. Die Gesamtabweichung gibt den Betrag der Veränderung dieser
ermittelten Differenz in der Prognoseperiode gegenüber der abgelaufenen Periode
an443 und lässt sich wie folgt in Einzelabweichungen aufspalten:

443 Aus dieser Gesamtabweichung und den Einzelabweichungen ist nicht ersichtlich, ob der für 
die Prognoseperiode vorgehaltene interne Zeitrahmen ausreicht, um den voraussichtlich in 
der Prognoseperiode extern nachgefragten Zeitrahmen abzudecken. Dies ist nur aus der 
Zielfunktion für das Minimalziel ersichtlich (vgl. Kapitel 4.2 und 4.2.1). Die hier durchge-
führte Abweichungsanalyse ist jedoch erforderlich, um eine eventuelle zukünftige Verfeh-
lung des Minimalziels zu erklären und entsprechende Risikosteuerungsmaßnahmen ableiten 
zu können.
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Abbildung 15: Einzelabweichungen vom Ziel der fristgerechten Fertigstellung

Entsprechend Gleichung 82 sind die Zielerfüllungsgrade der fristgerechten Fertigstel-
lung separat für jeden Mitarbeiter zu ermitteln. Somit ergibt sich auch die unterneh-
mensbezogene Gesamtabweichung aus der Summe der Einzelabweichungen bei den
einzelnen Mitarbeitern. Abweichungsüberschneidungen können bei dieser Aufspal-
tung auf der Ebene des 1. Ranges nicht entstehen. 

Auch auf der Ebene des 2. Ranges sind Abweichungsüberschneidungen nicht zu be-
rücksichtigen, da die Determinanten, extern nachgefragter Zeitrahmen und intern vor-
gehaltener Zeitrahmen je Mitarbeiter, additiv verknüpft sind. Gleiches gilt für die den
extern nachgefragten Zeitrahmen (EA Auftragszeiten) bestimmenden Determinanten,
nachgefragter externer Zeitrahmen für bestehende und für neue Aufträge, auf Ebene
des 3. Ranges.

Die Determinanten, die den zur Verfügung stehenden Zeitrahmen der Mitarbeiter be-
stimmen, sind jedoch zum Teil multiplikativ verknüpft und verursachen Abweichungs-
überschneidungen. Die aus der multiplikativen Verknüpfung, der Erstellzeit des
Mitarbeiters mit der Wahrscheinlichkeit des Verbleibens des Mitarbeiters im Steuer-
beratungsunternehmen, resultierende Abweichungsüberschneidung, ist durch kumula-
tive Verrechnung im vollem Umfang der Wahrscheinlichkeit des Verbleibens
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zuzuordnen. Der Aussagefähigkeit von Abweichungen bei der Erstellzeit eines Mitar-
beiters ist mehr Bedeutung beizumessen, als den rein subjektiv gebildeten Wahr-
scheinlichkeiten für das Ausscheiden des Mitarbeiters. 

Die Determinanten für die Wahrscheinlichkeit des Verbleibens des Mitarbeiters im
Steuerberatungsunternehmen umfassen das Kündigungs- und das Altersrentenrisiko.
Da diese beiden Risiken sich gegenseitig ausschließen, sind die subjektiv gebildeten
Eintrittswahrscheinlichkeiten wieder nach der Formel von Bayes zu modifizieren, was
zu Abweichungsüberschneidungen führt. Diese ist durch proportionale Verrechnung
zu verteilen, da für die Determinanten hinsichtlich Aussagefähigkeit bzw. Relevanz
keine sinnvolle Reihung ersichtlich ist.

Die die Erstellzeit beeinflussenden Determinanten sind unabhängig voneinander und
additiv zusammenzufassen, so dass Abweichungsüberschneidungen nicht zu berück-
sichtigen sind.

4.2.1.3.2 Ermittlung der Einzelabweichungen vom Ziel der dem 

SOLL-Zustand entsprechenden Dienstleistungserstel-

lung

Mit Zielverfehlungen im Bereich der dem SOLL-Zustand entsprechenden Dienstlei-
stungserstellung ist zu rechnen, wenn der einem Mitarbeiter zugeordnete Auftrag
durch eine Auftragsart definiert ist, die nicht mit dem Ausbildungsstand des entspre-
chenden Mitarbeiters übereinstimmt. Die Gesamtabweichung für das Steuerberatungs-
unternehmen ergibt sich dabei aus der Summe der Einzelabweichungen bei den
einzelnen Mitarbeitern. Abweichungsüberschneidungen können bei der Aufspaltung
in diese Einzelabweichungen nicht entstehen.
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Abbildung 16: Einzelabweichungen vom Ziel der dem SOLL-Zustand entspre-
chenden Dienstleistungserstellung

4.2.2 Auswertung der Ergebnisse der Abweichungsanalyse

Mittels der erarbeiteten Prognoserechnungen für die Unternehmensziele kann der vor-
aussichtliche IST-Zustand des Steuerberatungsunternehmens unter Berücksichtigung
von Vergangenheitsdaten, zukünftig sicheren Ereignissen und zukünftig unsicheren
Ereignissen mit negativen Auswirkungen ermittelt und somit die voraussichtliche Ent-
wicklung des Steuerberatungsunternehmens projiziert werden. 

Aus dem Vergleich des voraussichtlichen IST-Zustandes mit den Minimalzielen des
Steuerberatungsunternehmen lassen sich Rückschlüsse auf eine mögliche Gefährdung
des Fortbestandes des Steuerberatungsunternehmens ziehen. Der Vergleich des vor-
aussichtlichen IST-Zustandes mit den subjektiven Unternehmenszielen gibt darüber
Auskunft, inwieweit das Unternehmen von einem gewünschten Planzustand entfernt
ist bzw. zukünftig mit diesem Zustand übereinstimmt. 

Negative Differenzen, zwischen dem voraussichtlichen IST-Zustand und dem Mini-
malziel bzw. dem subjektiv gewünschten Unternehmensziel, sind auf Risiken zurück-
zuführen, die für eine zielgerichtete Risikosteuerung zunächst identifiziert und
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quantifiziert werden müssen. Mangels betragsmäßig definierter Determinanten, die zu
den mit dem voraussichtlichen IST-Zustand zu vergleichenden Zielen führen, können
diese Risiken jedoch ihrer Art nach nicht identifiziert und entsprechend ihres Umfangs
nach auch nicht quantifiziert werden, was folglich eine zielgerichtete Steuerung der Ri-
siken ausschließt. Die Aussagefähigkeit der Vergleiche des voraussichtlichen IST-Zu-
standes mit dem Minimalziel bzw. dem subjektiv gewünschten Unternehmensziel ist
somit auf die voraussichtliche Gesamtabweichung von den Unternehmenszielen be-
schränkt und kann nur die Notwendigkeit, nicht jedoch die Art und den Umfang, von
Risikosteuerungsmaßnahmen aufzeigen. 

Erst durch die Einbeziehung des tatsächlichen IST-Zustandes einer abgelaufenen Peri-
ode stehen betragsmäßig definierte Determinanten zu Verfügung, so dass neben der
Ermittlung einer Gesamtabweichung auch die Ursachen dieser Abweichung ermittelt
werden können. Hierfür sind Abweichungsanalysen durchzuführen, wobei der voraus-
sichtliche IST-Zustand mit dem gegebenen, von Unsicherheiten befreiten, IST-Zu-
stand einer abgelaufenen Periode verglichen wird. Die Aufspaltung der ermittelten
Gesamtabweichung in Einzelabweichungen zeigt die Veränderungen der die Zustände
bestimmenden Determinanten und somit die Ursachen der Gesamtabweichung auf.
Jede Einzelabweichung stellt ein der Art nach identifiziertes und dem Umfang nach
quantifiziertes Risiko für das Steuerberatungsunternehmen dar, womit auch die Ge-
samtabweichungen beim Minimalziel und beim subjektiv gewünschten Unterneh-
mensziel erklärt werden können. 

Die Aufspaltung der Gesamtabweichungen erfolgt strukturiert nach Rängen, indem
Einzelabweichungen eines Ranges schrittweise in die Einzelabweichungen des nächst-
folgenden Ranges zerlegt werden. 

Diese Vorgehensweise lässt neben der Identifikation und Quantifizierung der einzel-
nen Risiken folgende für die Risikosteuerung relevante Verwertung der Ergebnisse zu:

1. Die Ursache von Abweichungen kann schrittweise bis zur Quelle verfolgt werden 
und gibt Auskunft über die Wirkungsweise der Risiken auf die einzelnen, die 
Unternehmensziele bestimmenden Determinanten. 

2. Durch die stufenweise Aufspaltung wird die kumulierte Wirkung gleichgerichteter 
Risiken eines Ranges auf Determinanten übergeordneter Ränge ersichtlich.

3. Die detaillierte Aufspaltung der Gesamtabweichung ermöglicht eine Klassifizie-
rung der Risiken, so dass sowohl punktuelle444 als auch übergreifende445 Steue-
rungsmaßnahmen gezielt eingesetzt werden können.
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4. Die Klassifizierung der Risiken ermöglicht wiederum eine Reihung der gebildeten 
Risikoklassen hinsichtlich der Priorität der vorzunehmenden Steuerungsmaßnah-
men. 

4.3 Bewertung des Prognosemodells hinsichtlich der gestellten 

Anforderungen

Die Ausführungen in den vorangegangen Kapiteln haben gezeigt, dass das konzipierte
Prognosemodell zur Identifikation und Bewertung von Risiken geeignet ist und somit
notwendige Informationen für eine zielgerichtete Risikosteuerung bei Steuerbera-
tungsunternehmen generieren kann. 

Entsprechend der Zielsetzung dieser Arbeit sollte das zu konzipierende Prognosemo-
dell - neben der Identifikation und Bewertung von Risiken bei Steuerberatungsunter-
nehmen - auch als Informationsverarbeitungssystem in bestehende betriebliche
Anwendungssysteme eingebunden werden können, um sicherzustellen, dass der aus
der pragmatischen Umsetzung des Modells resultierende zusätzliche Zeit- und Kosten-
aufwand möglichst gering gehalten wird. Darüber hinaus sollten die identifizierten und
quantifizierten Risiken frühzeitig kommuniziert werden, um den Reaktionszeitraum
für die Durchführung von Risikosteuerungsmaßnahmen zu maximieren.

Das vorliegende Modell verarbeitet im Wesentlichen Informationen, die bereits in be-
stehenden betrieblichen Anwendungssystemen446 von Steuerberatungsunternehmen
erfasst sind. Insbesondere betrifft dies sämtliche für die Risikoanalyse notwendigen
mitarbeiter-, mandanten- und auftragsspezifischen Informationen, die mittels Regres-
sionsanalyse im Prognosemodell verarbeitet werden. Lediglich für die Risiken, die
durch subjektive Schätzverfahren prognostiziert werden, sind die notwendigen Infor-
mationen (subjektiv ermittelte Eintrittswahrscheinlichkeiten bzw. subjektive Einord-
nung in Risikoklassen) zusätzlich einzubringen. Der hieraus resultierende Zeit- und
Kostenaufwand ist jedoch aufgrund: 

444 Z.B. durch Maßnahmen, die nur Risiken aus einem bestimmten Mandats- oder Mitarbeiter-
verhältnis steuern sollen.

445 Z.B. Risikosteuerungsmaßnahmen, die Mandats- bzw. Mitarbeiterübergreifend wirken.

446 Als betriebliches Anwendungssystem wird an dieser Stelle die von der DATEV angebotene 
Steuerberatungssoftware (insbesondere die Module Kanzlei-Rechnungswesen und Eigenor-
ganisation) herangezogen und überprüft, ob die für das Prognosemodell notwendigen Infor-
mationen bereits in diesem Informationsverarbeitungssystem erfasst sind.
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1. der überschaubaren Anzahl der benötigten zusätzlichen Informationen, 

2. der möglichen Standardisierung dieser Informationen und

3. der ihrer Art nach nur sporadisch zu ändernden Daten 

als gering einzuschätzen.

Da die wesentlichen Informationen zur Risikoprognose aus bestehenden betrieblichen
Anwendungssystemen generiert werden, ist das Prognosemodell zwingend in diesen
existierenden Organismus zu integrieren. Hierdurch wird auch die permanente und
frühzeitige Risikoanalyse gewährleistet, da jede Änderung der Informationen im beste-
henden betrieblichen Anwendungssystem sofort in das Prognosesystem einfließt und
entsprechend die aus der Änderung resultierende zukünftige Entwicklung kommuni-
ziert wird.

Somit ist die Einbindung des konzipierten Risikoprognosemodells in die bestehenden
betrieblichen Informationsverarbeitungssysteme des Steuerberatungsunternehmens
nicht nur Voraussetzung für einen geringen zusätzlichen Kosten- und Zeitaufwand,
sondern auch Bedingung für die frühzeitige Kommunikation der zu steuernden Risi-
ken.
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5 Zusammenfassung und Ausblick

Nach Festlegung der Unternehmensziele und der Einteilung des gesamten Umfeldes
sowie des Leistungserstellungsprozesses von Steuerberatungsunternehmen in Beob-
achtungsbereiche wurden zunächst alle bestehenden und potentiellen Risiken identifi-
ziert, die die Unternehmensziele von Steuerberatungsunternehmen negativ
beeinflussen können. Hieran anschließend wurden die identifizierten Risiken zusam-
mengefasst und bewertet, so dass nunmehr ein Risikoinventar zur Verfügung steht, in
dem sämtliche Risiken nach Art und quantitativer Auswirkung auf die Unternehmens-
ziele verzeichnet sind. Die Bewertung erfolgte durch eine allgemeingültige Darstel-
lung in Form von mathematischen Funktionen, die eine individuelle Quantifizierung
der Risiken ermöglicht. Diese Vorgehensweise und das erzielte Ergebnis entspricht
den Aufgaben und Zielen bei der erstmaligen Einrichtung eines Risikomanagementsy-
stems. Lediglich die Festlegung von Risikosteuerungsmaßnahmen konnte, aufgrund
der vielfältigen Risikoarten und den hiermit korrespondierenden zahlreichen Möglich-
keiten für Risikosteuerungsmaßnahmen, nicht allgemeingültig festgelegt werden.

Aufgrund der Spezifika von Steuerberatungsunternehmen447 kann davon ausgegangen
werden, dass sich die Dynamik der Risikosituation von Steuerberatungsunternehmen
auf die Veränderung der quantitativen Auswirkungen der einzelnen identifizierten Ri-
sikopositionen beschränkt; der permanente Wegfall bzw. das Auftreten neuer Risiko-
arten ist dagegen nicht zu beobachten. Entsprechend kann sich auch der
Risikomanagementprozess der permanenten Identifikation, Bewertung und Steuerung
der Risiken auf die bereits identifizierten Risiken beschränken. Die beiden Phasen Ri-
sikoidentifikation und Risikobewertung müssen in diesem Prozess parallel ablaufen,
da sich die Aufgabe der Risikoidentifikation nunmehr auf die Entdeckung relevanter
Auswirkungen bekannter Risiken reduziert, was eine gleichzeitige Risikobewertung
erfordert.

Ziel der beiden Phasen Risikoidentifikation und Risikobewertung ist die Darstellung
der Auswirkungen der Risiken auf die Unternehmensziele, um Abweichungen mög-
lichst frühzeitig aufzuzeigen. Zur Umsetzung dieses Zieles wurden aus den die Unter-
nehmensziele bestimmenden Determinanten und den erarbeiteten Risikofunktionen
Prognoserechnungen entwickelt, die eine zukünftige Abweichung von den Unterneh-
menszielen frühzeitig kommunizieren sollen. Da die aus den Prognoserechnungen er-

447 Die Steuerberatungsbranche ist durch ein stark reglementiertes Berufsrecht und einen peri-
odisch wiederkehrenden Leistungsprozess an einen relativ starren Abnehmerkreis gekenn-
zeichnet.
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mittelbare Gesamtabweichung von den Unternehmenszielen keine Aussagen über die
einzelnen Risikopositionen zulässt, welche für die Gesamtabweichung maßgeblich
verantwortlich sind, wurde anschließend das Instrument der Abweichungsanalyse ein-
geführt, wodurch die Gesamtabweichung in ihre Einzelabweichungen zerlegt wird und
hieraus die Ursachen der Zielverfehlung ersichtlich werden.

Die Ergebnisse der Abweichungsanalyse ermöglichen nun eine gezielte Beeinflussung
der Risiken in Form von Risikoverminderungsmaßnahmen bzw. durch Bereitstellung
von Risikodeckungspotential, um die zukünftige Zielverfehlung vermeiden zu können.

Der Wert dieser Arbeit besteht im Wesentlichen in der erstmaligen Konzeption448 ei-
nes pragmatischen Modells, welches zur Unterstützung bei der Auswahl von Risiko-
steuerungsstrategien bei Steuerberatungsunternehmen herangezogen werden kann.
Entsprechend erfolgte die Modellentwicklung auch orientiert an Daten und Informa-
tionen, die in den betrachteten Steuerberatungsunternehmen vorliegen bzw. leicht be-
schaffbar sind sowie durch Anwendung von Methoden, die tatsächlich umsetzbar sind.
Eine Implementierung der entwickelten Prognoserechnungen in bestehende Informa-
tionsverarbeitungssysteme von Steuerberatungsunternehmen erscheint ohne umfang-
reiche Modifikationen als möglich. Somit kann die vorliegende Arbeit als
Ausgangspunkt für die Entwicklung eines integrierten Anwendungssystems dienen.

Dennoch sind die Ergebnisse dieser Arbeit auch kritisch zu betrachten. Die Zuverläs-
sigkeit, der aus den Prognoserechnungen und der Abweichungsanalyse generierbaren
Informationen ist abhängig von der Genauigkeit der Determinanten, die in diese Pro-
gnoserechnungen einfließen. Die Ergebnisse der Prognoserechnung werden im We-
sentlichen von den unterstellten Risikoindikatoren (Frühwarninformationen) und der
angewandten Prognosemethode beeinflusst. Insoweit besteht weiterer Forschungsbe-
darf für den Nachweis einer tatsächlichen Korrelation zwischen den einzelnen Risiken
und den die Risiken erklärenden Indikatoren sowie zum Nachweis der Art der Korre-
lation, welche die mathematische Beziehung zwischen Frühwarninformation und Ri-
siko beschreibt. Die Zuverlässigkeit und Genauigkeit der sich aus der
Abweichungsanalyse ergebenden Informationen wird darüber hinaus durch nicht ein-
deutig zuordenbare Abweichungen höherer Ordnung weiter vermindert. 

448 Nach Kenntnis des Verfassers ist diese Arbeit der erste Ansatz, der eine vollständige Identi-
fikation, Bewertung und Aggregation aller Risiken von Steuerberatungsunternehmen zum 
Ziel hat.
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